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Sabine Andresen/Rudolf Tippelt

Sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend
Theoretische, empirische und konzeptionelle Erkenntnisse 
und Herausforderungen erziehungswissenschaftlicher Forschung. 
Einführung zum Beiheft

„Jede_Jeder kennt Betroffene. Jede_Jeder kennt Täter_innen“ (Bühn, 2017, S. 3). Die 
Künstlerin Renate Bühn provoziert in ihrem neuen Ausstellungskatalog mit diesen bei-
den Sätzen und markiert eine der zentralen Herausforderungen im Umgang mit sexuel-
ler Gewalt1 gegen Kinder und Jugendliche. Das Phänomen begegnet den meisten Men-
schen im alltäglichen Leben, ohne sich dessen im Klaren zu sein. Doch diese Präsenz 
hat bislang zur Klärung bzw. Aufklärung wenig beitragen können. In diesem Beiheft 
geht es deshalb um Aufarbeitung, Aufklärung und Forschung einerseits, und Sensibi-
lisierung in der Pädagogik und der gesamten Öffentlichkeit andererseits. Bühn selbst 
engagiert sich seit drei Jahrzehnten in der politischen Selbsthilfearbeit, war lange in der 
Beratung bei „Wildwasser e. V.“ tätig und findet in der Kunst eine Sprache für sexuelle 
Gewalt in der Gesellschaft, das Schweigen und Wegsehen vieler Menschen und auch für 
ihre eigenen Erfahrungen als Betroffene.

Die Kunst ist auch ein starkes Ausdrucksmittel, um das zum Thema zu machen, 
was für Renate Bühn und viele andere betroffene Menschen als Schutz von Täter_in-
nen wirksam ist. Dabei geht es um strafrechtliche Hürden und Verjährungsfristen, um 
die nach wie vor niedrige Quote von Anzeigen, Gerichtsprozessen und Verurteilungen, 
das Schweigen der Umstehenden sowie um den Mangel an Beratungsstellen und pass-
genauen Therapieangeboten zur Unterstützung individueller Aufarbeitung. Darüber 
hinaus ist nach wie vor von zahlreichen weißen Flecken in der Forschung auszugehen. 
Unterschiedliche Ursachen haben mit dazu beigetragen, dass die Thematik ‚sexueller 
Kindesmissbrauch‘ in der universitären Forschung – auch in den Erziehungswissen-
schaften – kaum existent war (vgl. Andresen, Böllert & Wazlawik, 2016). Welche Be-
deutung die Marginalisierungen feministischer Forschung und universitäre Berufungs-
politiken, die Bagatellisierung von Grenzverletzungen und Gewalt gegen Kinder und 
öffentliche Kampagnen – wie die von Katharina Rutschky und Reinhard Wolff initiierte 
Kampagne vom „Missbrauch mit dem Missbrauch“ – dabei hatten, gilt es weiter zu un-
tersuchen. Aufschlussreich für die Klärung der Randständigkeit sexueller Gewalt in der 
Kindheit ist auch der Diskurs über Gewalt in der Heimerziehung seit Ende der 1960er 
Jahre und Ulrike Meinhofs „Bambule“ (vgl. Kappeler, 2011) sowie die kontroversen 

1 Wir verwenden in der Einleitung die Begriffe „sexuelle Gewalt“ oder „sexualisierte Gewalt“. 
In den einzelnen Beiträgen wird „sexueller Kindesmissbrauch“, „sexuelle Gewalt“ oder „se-
xualisierte Gewalt“ verwendet.
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Diskussionen über Kinderschutzfragen. So ist beispielsweise die Orientierung fachli-
chen Handelns in der Kinder- und Jugendhilfe an dem Prinzip ‚Hilfe statt Strafe‘, ein-
gebracht von Fachkräften in Kinderschutzzentren in den 1980er Jahren, einerseits der 
Versuch einer Weiterentwicklung von Professionalität. Andererseits hatte dies auch zur 
Folge, dass betroffene Kinder nicht den nötigen Schutz erhielten und eher Täter_innen 
geschützt wurden. Einer der kontroversen Aspekte war dabei die Frage der strafrecht-
lich relevanten Anzeige, wenn in einer Beratung sexueller Missbrauch, beispielsweise 
durch den Vater, zum Thema wurde.

Ursula Enders, Diplompädagogin und Mitbegründerin der Beratungsstelle „Zartbit-
ter Köln“ veröffentlichte 1990 das erste deutschsprachige Handbuch zu sexuellem Kin-
desmissbrauch mit dem Titel „Zart war ich, bitter war’s“ (vgl. Enders, 1990). Darin ging 
es um die Folgen für betroffene Kinder und Jugendliche, aber auch um Perspektiven, 
ihnen fachlich zu helfen. Diese Publikation, so Enders, ebenso wie andere, wurden von 
der Kritik begleitet, dass die Zahlen falsch und zu hoch seien. Dirk Bange veröffent-
lichte 1992 eine Studie, in der es um die Erfassung des Dunkelfeldes in Deutschland 
ging, mit dem Ergebnis, dass jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder zwölfte Junge 
sexuelle Gewalterfahrungen macht (vgl. Bange, 1992). Die Studie von Wetzels (1997) 
kam schließlich zu ähnlichen Ergebnissen. Der Streit um die ‚Zahlen‘ steht vielleicht 
exemplarisch für die von Enders und anderen problematisierte Tabuisierung und igno-
rante Ausblendung des Ausmaßes dieser Gewaltform gegen Mädchen und Jungen so-
wie die Bereitschaft der Öffentlichkeit, betroffenen Heranwachsenden keinen Glauben 
zu schenken (vgl. Enders, 1989; Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs, 2017).

Kürzere Beiträge von Enders und anderen Akteurinnen und Akteuren wie Dirk 
Bange oder Julia von Weiler erschienen auch in pädagogischen Zeitschriften. Gleich-
wohl hat dies nicht zu einer wachsenden Aufmerksamkeit im Mainstream geführt. Die 
Taschenbuchausgabe des Handbuchs Mitte der 1990er Jahre setzte sich bereits mit ri-
tuellem sexuellen Missbrauch auseinander und kritisierte die Argumente der Protago-
nist_innen des „Missbrauchs mit dem Missbrauch“ (Enders, 2008, S. 9). Die Argumente 
dieser Kampagne zielten auf Interessen von Müttern in Sorgerechtsverfahren, die ihre 
früheren Partner beschuldigen, Tochter und/oder Sohn sexuell missbraucht zu haben so-
wie auf Ideologien von Erzieherinnen oder Fachberaterinnen, die Kindern Erinnerungen 
an Gewalt suggerierten. Diese Perspektive auf den vermeintlichen Missbrauch durch 
Frauengruppen oder Teile der Beratungsszene ist auch im Umfeld der Erziehungswis-
senschaft mit entstanden. Auch hier gilt es, die Arbeiten etwa von Katharina Rutschky 
zur Aufarbeitung von Gewalt in der Erziehung („Schwarze Pädagogik“; vgl. Rutschky, 
1977) einerseits und ihre Polemik gegen die allmählich sichtbarer werdenden strukturel-
len Formen sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ebenso wie gegen Frauen 
auf der Grundlage traditioneller Generationen- und Geschlechterhierarchien anderer-
seits in den Blick zu nehmen. Vergleichbares gilt für das Wirken von Reinhard Wolff, 
der die Schriften von Siegfried Bernfeld mit herausgegeben hat, das Berliner Kinder-
schutzzentrum mitgründete, gegen repressive Erziehungsmethoden eintrat und ein deut-
licher Verfechter des „Missbrauchs mit dem Missbrauch“ war (vgl. Rutschky & Wolff, 
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1999). Die Lektüre dieser Texte vermittelt jenseits der Programmatik den Eindruck, 
dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen in ihrem gleichzeitigen Bedürfnis 
nach Fürsorge und Freiheit, in ihrer Verletzlichkeit und dem Streben nach Autonomie 
nicht im Blick waren. Diese Diskurse und ihre Reichweite für die Diskussion innerhalb 
der Erziehungswissenschaft müsste weiter aufbereitet werden. Kristin Sager (2015) hat 
mit ihrer Studie zur Sexualerziehung der Bewegung von 1968 einen zentralen Beitrag 
geliefert und Baader, Jansen, König und Sager (2017) fokussieren diesen zeithistori-
schen Kontext in ihrem Sammelband zu „Tabubruch und Entgrenzung“. Befunde lie-
gen auch aus den Forschungsarbeiten zu pädosexuell freundlichen Haltungen bei der 
Partei Bündnis90/Die Grünen und beim Deutschen Kinderschutzbund vor (vgl. Klecha, 
2015). Auch andere Wissenschaften haben hier eine wissenschaftshistorisch kritische 
Aufarbeitung zu leisten (vgl. Friedrichs, 2017). Die Forschungen der letzten Jahre ha-
ben folglich zur sachlichen Rekonstruktion der Bedeutung der Diskurse, Praktiken und 
unterschiedlichen Akteure im Zuge von ‚1968‘ beigetragen. Auch dies lässt sich als ein 
Ergebnis der neuen Sichtbarkeit von Betroffenen sexueller Gewalt in der Kindheit seit 
2010 werten.

Das Jahr 2010 steht als Chiffre für eine neue, nie vorher gesehene Aufmerksamkeit 
(vgl. Andresen & Demant, 2017). Diese erstmals größere öffentliche Auseinanderset-
zung in Deutschland, die ganz unterschiedliche Kreise erreichte, zog auch die Auflage 
zweier BMBF-Förderschwerpunkte nach sich. Einer davon ist ein explizit erziehungs-
wissenschaftlich orientiertes Programm, nämlich die Förderlinie „Sexueller Missbrauch 
in pädagogischen Kontexten“. Hier konnten sich erste Ansätze einer themenspezifi-
schen Wissenschaftslandschaft ausbilden. Dies wird weiterhin nötig sein und ist Ziel 
der zweiten Ausschreibung Ende 2016 zu „Forschung zu sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten“.

Diese hier nur skizzierten thematischen Bewegungen sind Hintergrund und Anlass 
des vorliegenden Beiheftes der Zeitschrift für Pädagogik. Es erscheint zeitgleich mit 
dem DGfE-Kongress 2018 zum Themenschwerpunkt „Bewegungen“. Ziel ist es, einen 
Einblick in aktuelle erziehungswissenschaftliche bzw. für die Erziehungswissenschaft 
relevante Themen und Befunde der Forschung zu sexueller Gewalt in der Kindheit so-
wie über theoretische Diskussionen zu geben. Die hier versammelten Beiträge repräsen-
tieren ebenfalls die Forschung aus der BMBF-Förderlinie, gehen aber darüber hinaus.

Mit den vier thematischen Schwerpunkten des Beiheftes schlagen wir eine erste 
Ordnung des Wissens vor, um den für die Thematik relevanten Schlüsselthemen, die 
sich durch viele Studien ziehen, gerecht zu werden und eine systematische Rahmung für 
die Erziehungswissenschaft zu ermöglichen. So wird ein thematischer Bogen gespannt, 
der maßgeblich an den Möglichkeiten und Grenzen der Thematisierbarkeit, also des 
zur Sprache Bringens der Gewalterfahrungen, orientiert ist. Diese aus der Forschung 
ableitbare Akzentuierung der Möglichkeiten, Schweigen zu überwinden, eine Sprache 
zu finden und für das Hören auf Erfahrungen von Betroffenen bereit zu sein, mag im 
aktuellen zeitlichen Kontext begründet liegen. Ernsthaft kann an der lange währenden 
fehlenden Bereitschaft und den mangelhaften Ressourcen, sexuelle Gewalt zu erfor-
schen und Betroffene zu unterstützen nicht länger gezweifelt werden. Andresen und 
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Demant (2017) argumentieren im Rückgriff auf Aleida Assmann (2014) auch für eine 
„ethische Wende“, in der gesellschaftliche Aufarbeitung und Erinnerung möglich sind. 
Diese trägt laut Assmann dazu bei, den lange Zeit Ohnmächtigen im Rahmen einer Po-
litik der Menschenrechte Macht zu verleihen und ihre Stimmen zu hören. Stärker als in 
der Vergangenheit zeige sich gegenwärtig eine Anerkennung von Betroffenen und Em-
pathie für Unrecht.

Die in diesem Band versammelten Beiträge basieren auf Studien mit unterschied-
lichen Methodologien. Die vorgestellten Erkenntnisse wurden mit quantitativen oder 
qualitativen Methoden hervorgebracht, sie klären über unterschiedliche Akteursgrup-
pen auf und markieren weiterführende spezifische Herausforderungen für die Wissen-
schaft und für die Gestaltung von Kindheit und Jugend angesichts der Prävalenz sexuel-
ler Gewalt.

Mit einem internationalen Beitrag aus Israel wird die globale Dimension sexueller 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zumindest adressiert. Auf den internationalen 
Forschungsaustausch sollte aber in den nächsten Jahren mehr Augenmerk gelegt wer-
den. Dies auch im Hinblick auf Erkenntnisse zu Prävention und Intervention und ihre 
Wirkung in unterschiedlichen Handlungsfeldern sowie bei verschiedenen Zielgruppen.

Sexuelle oder sexualisierte Gewalt sollte mehrdimensional verstanden werden (vgl. 
Baader, 2016; Andresen & Demant, 2017), weil sie auch mit physischer, psychischer, 
struktureller, sozialer, verbaler und symbolischer Gewalt verbunden sein kann. Gründer 
und Stemmer-Lück (2013) definieren sexualisierte Gewalt als Handlung, die auf kör-
perliche und/oder nicht-körperliche Weise grenzüberschreitend, abwertend, verletzend 
und/oder manipulativ ist (Gründer & Stemmer-Lück, 2013, S. 19). Dazu kann gehören, 
dass Täter_innen Intimität, Nähe, Macht und/oder Abhängigkeit missbrauchen. Ebenso 
kann damit einhergehen, dass die Täter_innen, das soziale Umfeld und die Gesellschaft 
Schuld und Scham auf die betroffenen Kinder oder Jugendlichen verschieben, zum Bei-
spiel, wenn behauptet wird, diese hätten sich durch aktives Aufsuchen von Nähe und/
oder Zeichen physischer ‚sexueller‘ Erregung beteiligt. Dabei werden systematisch und 
auf verschiedenen Ebenen Grenzen des betroffenen Kindes, der Abwehr, der Scham, 
des Ekels, der Angst und auch der körperlichen Gegenwehr übergangen und gebrochen 
(vgl. Andresen & Demant, 2017). Auffällig ist, dass sich im Kontext von genuin erzie-
hungswissenschaftlicher Forschung nur wenig über Strategien von Täter_innen findet. 
In dem Sammelband „Tabubruch und Entgrenzung. Kindheit und Sexualität nach 1968“ 
(Baader et al., 2017) werden Studien zu Gerichtsverfahren und über den milieuspezifi-
schen Umgang mit Tätern und Täterinnen (Reichardt, 2017) und mit Lobbygruppen be-
zogen auf eine Liberalisierung des Strafrechts vorgestellt. Doch auch hier bleibt offen, 
ob es eine explizit auf erziehungswissenschaftlich relevante Forschung zu Täter_innen 
hinauslaufen könne.

Im Jahrgang 2016 hat die ZfPäd einen Themenschwerpunkt zu „Aufarbeitung se-
xueller Gewalt“ veröffentlicht und damit eine in den letzten Jahren auch medial intensiv 
begleitete Bearbeitungsform aufgegriffen (vgl. Andresen, Böllert & Wazlawik, 2016). 
Die Relevanz von Aufarbeitungsprozessen zeigt auch der Blick in andere Länder (vgl. 
Andresen, König & Künstler, 2016). Auf den ersten Blick mag man diese Form der Ge-



Andresen/Tippelt: Einführung zum Beiheft 13

walt gegen Kinder und Jugendliche primär als einen Fall für strafrechtliche Maßnah-
men und der juristischen, kriminologischen und forensischen Expertise ansehen. Doch 
die Komplexität und Tragweite sexualisierter Gewalt machen auch historisch angelegte 
Aufarbeitung nötig. Zudem zeigt die Empirie, dass Strafverfahren in vielen Fällen gar 
nicht zustande kommen, wenn zum Beispiel die Taten verjährt sind. Entschließt sich 
eine Person zur Strafanzeige, so stellen die Verfahren eine außerordentliche Belastung 
für betroffene Menschen, vor allem Heranwachsende, dar und sie führen nur selten zu 
einer Verurteilung. Hier wird deutlich, wo die Anforderungen für Aufarbeitungspro-
zesse liegen: Menschen sind nicht nur von der oder den Taten und den damit verbunde-
nen Folgen betroffen, sondern auch davon, wie Vernehmungen bei der Polizei verlau-
fen, wie Begutachtungen vor sich gehen oder wie Entschädigungsverfahren ablaufen. 
Der Psychoanalytiker Hans Keilson (2001) hat dafür den Begriff der sequenziellen 
Traumatisierung eingeführt. Dieser zeigt das Gewicht sozialer Rahmenbedingungen für 
die Bewältigung von Traumatisierungen auf. Eine solche Perspektive ist hilfreich, um 
ein Verständnis für die Komplexität und Tragweite sexualisierter Gewalt zu entwickeln 
und auch zu erkennen, wie bedeutsam eine gut etablierte Forschungslandschaft ist.

Auch die Fachgesellschaft ist mit Fragen der historischen Aufarbeitung sowie einer 
Positionierung zum eigenen Umgang mit sexueller Gewalt konfrontiert. Vor diesem 
Hintergrund und der Entscheidung, Hartmut von Hentig den Ernst-Christian-Trapp-
Preis abzuerkennen hat der Vorstand der DGfE in der Zeitschrift „Erziehungswissen-
schaft“ 2017 die Rolle der Erziehungswissenschaft im Rahmen der Debatte um sexuelle 
Gewalt genauer untersuchen lassen. Fabian Kessl formuliert in der thematischen Rah-
mung die Frage, inwiefern die Erziehungswissenschaft als Mitwisserin gewaltförmiger 
Konstellationen anzusehen sei und was dies für die Disziplin bedeute (vgl. Kessl, 2017). 
Diese Diskussion wird sicherlich weitergehen müssen und auch zu Kontroversen füh-
ren. Gleichwohl können wir festhalten, dass in den vergangenen Jahren einige akademi-
sche Debatten geführt wurden und auch zur Klärung beigetragen haben – etwa, dass 
auch in der Erziehungswissenschaft die Thematik kaum wahrgenommen und teilweise 
auch bagatellisiert wurde. Auch sind insgesamt Forschungslücken identifiziert worden 
und stehen zur Bearbeitung an.

Folgende Ordnung des Wissens und damit Gliederung des Beihefts haben wir vor-
genommen:

1) Historische und systematische Forschung zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche

2) Herausforderungen, sexuelle Gewalt in der empirischen Forschung zum Thema zu 
machen

3) Sexuelle Gewalt und Geschlecht
4) Risiko, Schutz und Prävention. Potenziale, Grenzen und kritische Perspektiven

Im ersten Themenschwerpunkt „Historische und systematische Perspektiven auf se-
xuelle Gewalt in Kindheit und Jugend“ sind die Beiträge von Dagmar Lieske zum Na-
tionalsozialismus und Meike S. Baader zu Pädosexualität und Wissenschaft zwischen 
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1960 und 1990 der historischen Forschung zuzuordnen. Bei Arno Görgens, Felicitas 
Söhners und Heiner Fangeraus Artikel sowie bei dem Artikel von Ferdinand Sutter-
lüty handelt es sich um systematische Diskussionen des Kindeswohlbegriffs. Hier zeigt 
sich das Potenzial disziplinübergreifender Reflektionen, da soziologische und medizin-
ethische Perspektiven für die Erziehungswissenschaft fruchtbar aufbereitet werden kön-
nen. Ausgehend davon, dass auch die historische Bildungsforschung bislang wenig zu 
sexueller Gewalt als Teil des Aufwachsens gearbeitet hat, richtet das Beiheft den Blick 
hier auf ausgewählte Themen. Diese verdeutlichen neben historisch aufschlussreichen 
Befunden zudem die Notwendigkeit weiterer Forschung und die der systematischen, be-
griffsgeschichtlichen und epistemologischen Reflektionen.

Im zweiten Themenschwerpunkt zu „Herausforderungen, sexuelle Gewalt in der 
empirischen Forschung zum Thema zu machen“ sind vier Beiträge versammelt. Wie-
derum sind neben der Erziehungswissenschaft auch weitere Disziplinen, aber auch ver-
schiedene Methodologien vertreten. Es zeigen sich insgesamt die Bedeutung der Be-
grifflichkeit, der Zusammenhang zwischen Ausblenden, Verharmlosen, Schweigen und 
eine Sprache zur Verfügung zu haben sowie die Sensibilität, die ‚richtigen‘ Fragen zu 
stellen. Wie kann im Kontext von Wissenschaft sexuelle Gewalt zur Sprache gebracht 
und untersucht werden ? Die vier Artikel stellen auch Ergebnisse ihrer empirischen For-
schungsprojekte vor und vermitteln somit wichtiges Wissen. Zugleich aber stehen sie 
für methodologische und systematische Reflektionen. Während Andreas Jud und Jörg 
Fegert die Herausforderungen zur Forschung von Prävalenz adressieren, geht es bei 
Sabine Maschke und Ludwig Stecher um die Frage, ob und wie Heranwachsende in Fra-
gebögen nach Erfahrungen befragt werden können und bei Stefan Hofherr und Heinz 
Kindler ebenfalls um die Sichtweisen von Schülerinnen und Schülern auf Übergriffe in 
Schulen. Dafna Tener und Noam Katz befassen sich in ihrer qualitativen Studie mit se-
xueller Gewalt durch Geschwister.

Der dritte Teil zu „Sexuelle Gewalt und Geschlecht“ ist insgesamt der kürzeste Teil 
und wird vom Umfang her der Bedeutung von Geschlechteraspekten in diesem Kon-
text nicht gerecht. Der Beitrag des Teams von Heinz Kindler, Cornelia Helfferich und 
Barbara Kavemann zielt auf die Re-Viktimisierung von Mädchen, deren sozial bedingte 
Vulnerabilität durch die stationäre Jugendhilfe verschärft ist. Thomas Viola Rieske, Elli 
Scambor und Ulla Wittenzellner fokussieren Aufdeckungsprozesse bei männlichen Ju-
gendlichen. Erste Formen der Aufarbeitung und der Unterstützung für Betroffene fin-
den sich in feministischen Arbeitszusammenhängen. Vor diesem Hintergrund wurde 
auch Kritik an den Machtverhältnissen und Hierarchien in Familien geübt (Kavemann 
& Lohstöter, 1984; Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-
brauchs, 2017). Hier in diesem Band richtet sich der Fokus der beiden Beiträge im Um-
feld der geschlechtersensiblen Forschung folglich auf betroffene Menschen und die mit 
ihrer Geschlechtszugehörigkeit auch verbundenen Verletzlichkeiten.

Schließlich geht es im vierten Teil „Risiko, Schutz und Prävention. Potenziale, Gren-
zen und kritische Perspektiven“ um einen Schwerpunkt der neueren erziehungswissen-
schaftlichen Forschung. Zu den insgesamt wichtigsten Themen gehört die Prävention. 
Hier sind einige der neueren Forschungen angesiedelt. Eine Herausforderung von Prä-
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ventionsarbeit liegt darin, Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu sensibilisieren, ohne 
dabei Ängste zu erzeugen, die handlungsunfähig machen. Dabei ist auch eine Art Ba-
lancierung unterschiedlicher Perspektiven nötig, denn Kinder und Jugendliche sind auf-
grund ihrer Angewiesenheit auf Zuwendung und Fürsorge verletzlich, aber zugleich 
haben sie ein Recht auf Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten. Beides, das Maß 
ihrer Verletzlichkeit ebenso wie das Ausmaß ihrer Spielräume hängt von den struktu-
rellen Rahmenbedingungen des Aufwachsens, von einem sensiblen Umgang mit Macht 
im Generationenverhältnis und damit insgesamt von Haltungen und Fähigkeiten der Er-
wachsenen ab.

Sabine Reh und Fabian Kessl geht es um einen ethnographischen Zugang und damit 
um eine andere Form des Sichtbarmachens einer Familialisierung als Risiko. Alexan-
dra Retkowski zielt auf Fragen Sexueller Bildung und ethischen Herausforderungen und 
nimmt damit eine systematische Perspektive ein. Christina Storck und Simone Pfeffer 
befassen sich mit Prävention in Kindertageseinrichtungen, Bettina Rulofs und Ingo 
Wagner von der Deutschen Sporthochschule auf den bislang noch weitgehend margi-
nalisierten Komplex der Prävention im Sport. Das interdisziplinäre Autor_innenteam 
Stepanka Kadera, Franziska Köhler-Dauner, Harald Hofer, Rudolf Tippelt und Ute 
Ziegenhain stellen ihre Ergebnisse zu Prävention in Internaten und der Heimerziehung 
vor. Schließlich geht es in dem Beitrag von Martin Wazlawik, Arne Dekker und Bernd 
Christmann um eine kritische Bestandsaufnahme des bisher Erreichten bei der Präven-
tion sexueller Gewalt.

Bei der kritischen Reflexion von Präventionsarbeit, der systematischen Einschät-
zung ihrer Herangehensweise und empirisch orientierten ‚Messung‘ ihrer Wirkungen 
müssen insgesamt Strukturen in der Gesellschaft und ihren Institutionen, ebenso wie die 
Kulturen der etablierten Erziehung und der Kommunikation mit Kindern und Jugend-
lichen, die zugewiesenen Rollen und Rollenbilder von Müttern, Vätern, von Schullei-
ter_innen, von Lehrkräften oder Sozialarbeiter_innen, von Richter_innen usw., sowie 
schließlich das Wissen und die Fähigkeiten von Erwachsenen und Heranwachsenden in 
die Analysen einbezogen werden. Zentral ist der Blick auf die Verantwortung von Er-
wachsenen in unterschiedlichen Handlungsfeldern, in denen sie mit Heranwachsenden 
umgehen. In diesen Zusammenhang gehören auch Forschungen zu Schutzkonzepten, 
ein Bereich, der sicherlich auch in der Kinder- und Jugendarbeit einen Schwerpunkt ha-
ben sollte. Auch hier stehen weitere Forschungen an.

Der vorliegende Band zeigt, dass die Fragen des Kindeswohls und des Kinder- und 
Jugendschutzes zur Verhinderung von sexuellem Missbrauch derzeit interdisziplinär 
und kontrovers diskutiert werden, aber er zeigt auch, dass es noch Wissenslücken gibt. 
Einigkeit besteht allerdings darin, dass strukturelle, organisatorische und interaktive As-
pekte reflektiert und durchdacht sein müssen, um den Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen in jedem Fall zu verhindern (vgl. Fangerau et al., 2017). Das Beiheft soll da-
bei die Zusammenarbeit von Fachkräften aus Wissenschaft und Praxis anregen und kann 
sicher über die augenblicklichen Denk- und Handlungsansätze sachlich infor mieren.

Wir möchten allen Beiträger_innen danken und hoffen, dass auch im Rahmen der 
Erziehungswissenschaft die Forschung zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugend-
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liche nicht wieder zum Erliegen kommt. Unser ganz besonderer Dank gilt Marie Hah-
nen, Frankfurt/M., für die große Unterstützung bei der Erstellung dieses Beiheftes so-
wie den Gutachterinnen und Gutachtern für ihre würdigende Kritik.
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Historische und systematische Forschung

Dagmar Lieske

Pädophilie und sexueller Kindesmissbrauch 
im Nationalsozialismus
Zur Forschung im Aktenbestand des Landgerichts Berlin 1933 –  1945

Zusammenfassung: Der Beitrag stellt ein Forschungsprojekt zum Umgang mit Pädophi-
lie und sexuellem Kindesmissbrauch im Nationalsozialismus vor. Es handelt sich hier um 
ein Forschungsdesiderat, das aufgrund der Sensibilität der Thematik einen besonders 
reflektierten Blick sowohl auf verwendete Begriffe als auch die Quellen notwendig macht. 
Neben einer Darlegung des aktuellen Forschungsstands thematisiert der Text deshalb 
auch Fallstricke und Probleme und liefert einen Einblick in erste Ergebnisse. Als Quellen-
grundlage für das skizzierte Projekt dienen mehrere Hundert zwischen 1933 und 1945 
angelegte Akten aus dem Landesarchiv Berlin, die Verstöße gegen § 176 (Absatz 3) SGB 
behandeln und von denen bislang 21 Akten intensiv ausgewertet wurden.

Schlagworte: Sexueller Kindesmissbrauch, Pädophilie, Nationalsozialismus, Kastration, 
§ 176

1. Einführung

„Wenn besonders streng gegen Sittenstrolche und Sexualverbrecher vorgegangen 
wird, so ist dies darin begründet, daß bei dieser Art von Verbrechen in den meisten 
Fällen nicht eine einzelne Person, sondern Teile der Gemeinschaft, vor allem die Ju-
gend geschädigt werden“ (Rodenfels, 1939, S. 25).

Mit diesen Worten lobte Dr. H. Rodenfels, Autor der Zeitschrift Neues Volk, im April 
1939 die nationalsozialistische Kriminalpolitik. In Abgrenzung zur Weimarer Republik, 
die „Sittenstrolche“ durch „jüdische Sexualforscher von der Art eines Magnus Hirsch-
feld“ erst hervorgebracht habe, sei der Staat nun endlich bereit, konsequent gegen „Ver-
brecher“ vorzugehen, so Rodenfels (Rodenfels, 1939, S. 22). Hirschfeld, der sich Zeit 
seines Lebens für die Straffreiheit von Homosexualität eingesetzt hatte, gründete 1919 
das weltweit größte sexualwissenschaftliche Institut in Berlin. Hier etablierten Hirsch-
feld und seine Mitarbeiter_innen nicht nur die Sexualität als eigenes Forschungsfeld, 
sondern boten der Bevölkerung zusätzlich ein bis dato nicht existentes umfangreiches 
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Programm zur Sexualaufklärung an (Sigusch, 2008, S. 345 –  375). Die Nationalsozialis-
ten schlossen das Institut im Mai 1933 und brachten damit die deutsche Sexualwissen-
schaft weitgehend zum Erliegen. Fortan standen die Medizinalisierung und Pathologi-
sierung von als abweichend geltenden Sexualitäten im Vordergrund. Dies bedeutet indes 
nicht, dass es keine Liberalisierungen im sexuellen Bereich gegeben hätte. Dagmar 
Herzog (2005) hat anschaulich dargelegt, dass im Nationalsozialismus neben dem herr-
schenden Dogma der Eugenik von NS-Organisationen wie der SS durchaus für eine 
lustvolle Auslebung der eigenen Sexualität geworben wurde. Gleichzeitig verfolgten 
die neuen Machthaber aber jene Sexualitäten mit einer bis dahin unbekannten Brutali-
tät, die ihnen als „unnormal“ und „schädlich“ galten. Das betraf in erster Linie schwule 
Männer (vgl. Pretzel & Roßbach, 2000), aber auch Personen, die gegen die Paragraphen 
verstoßen hatten, die seit Einführung des Strafgesetzbuches 1871 das Sexualstrafrecht 
umfassten (vgl. Lieske, 2016; Eghigian, 2015).

Über dieses Kapitel der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik ist bislang wenig 
bekannt. Der vorliegende Artikel basiert auf einem Forschungsprojekt, das den Arbeits-
titel Der „Andere“ – Zum Umgang mit Pädophilie und sexuellem Kindesmissbrauch 
von der Weimarer Republik bis in die Nachkriegszeit trägt und dazu beitragen soll, diese 
Lücke zu schließen.1 Im folgenden Abschnitt werden zunächst die verwendeten Begriff-
lichkeiten diskutiert. Dabei wird auch auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die bei der 
historischen Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex auftreten. Daran schlie-
ßen sich ein kurzer Überblick über den Forschungsstand sowie eine Beschreibung der 
verwendeten Quellen an. Der Artikel endet mit einem Einblick in erste Ergebnisse.

2. Pädophilie und sexueller Kindesmissbrauch – 
Begrifflichkeiten und Fallstricke

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Pädophilie und sexuellem Kindesmiss-
brauch steht vor großen Schwierigkeiten. So ist etwa das Ausmaß des Dunkelfeldes un-
überschaubar; Forschung findet meist nur im Zusammenhang mit juristischer Ahndung 
statt. Häufig führt die Thematik zudem zu einer starken Polarisierung, die sich nicht zu-
letzt auch in den Fachdisziplinen widerspiegelt.2 Sophinette Becker, jahrelang Leiterin 
der sexualmedizinischen Ambulanz der Uniklinik Frankfurt/M., erklärte dazu 1997 in 
einem Aufsatz in der Zeitschrift für Psychoanalyse und Gesellschaftskritik:

1 Das Projekt wird seit Juni 2017 mit einem Forschungsstipendium (Post Doc) der Gerda-Hen-
kel-Stiftung gefördert, vgl. https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/dr._dagmar_lieske [16. 10.  
2017].

2 Als derzeit prominenteste sexualmedizinische deutsche Forscher_innen auf diesem Gebiet 
sind Prof. Dr. Klaus Beier und Prof. Dr. Christoph Ahlers zu nennen, die verschiedene Publi-
kationen zu dem Thema vorgelegt haben und gleichzeitig in dem 2005 gegründeten Netzwerk 
„Kein Täter werden“ therapeutisch mit Pädophilen arbeiten.
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Wenn fünf Sexualwissenschaftler privat zusammensitzen, und einer schneidet das 
Thema Pädophilie an, bricht innerhalb kurzer Zeit heftiger Streit aus. Werfen die 
einen den anderen Feigheit, Konformismus, biedere Moralisierung, Ausgrenzung 
von Minderheiten vor, schlagen die anderen mit dem Vorwurf der Verharmlosung, 
Verleugnung, Pseudo-Fortschrittlichkeit zurück. (Becker, 1997, S. 3)

Sie resümiert, „die Debatte über Pädophilie in der Sexualwissenschaft ist immer auch 
geprägt von dem jeweiligen gesellschaftlichen Diskussionsstand, der Reaktion auf ihn 
und der Reflexion über ihn“ (Becker, 1997, S. 5). Wer sich mit Pädophilie und sexuel-
lem Kindesmissbrauch befasst, läuft offenbar grundsätzlich Gefahr, missverstanden zu 
werden. Ein sensibler Umgang mit den Begrifflichkeiten ist deshalb unabdinglich. Ob-
wohl längst nicht jeder Fall von sexuellem Kindesmissbrauch auf einem pädophilen Be-
gehren beruht, werden diese Phänomene häufig miteinander gleichgesetzt.3 Die gängige 
sexualwissenschaftliche Definition für Pädophilie bezeichnet diese als „ein als Paraphi-
lie eingeordnetes abweichendes Sexualverhalten bei dem sexuelle Erregung und Befrie-
digung überwiegend oder ausschließlich durch sexuelle Handlungen mit Kindern unter 
14 Jahren erreicht werden“ (Dressler & Zink, 2003, S. 380). Allerdings lebt nicht jede/r 
Pädophile4 seine Sexualität tatsächlich mit einem anderen Menschen aus – dies wäre 
laut Gesetzgeber immer illegal, denn der § 176 stellt seit 1871 „Unzucht“ mit Kindern 
unter 14 Jahren unter Strafe. Auf der anderen Seite begehen nicht nur Pädophile se-
xuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Sexualwissenschaftler_innen stufen 
lediglich 40 –  50 % der Missbrauchstaten als pädophil motiviert ein.5 In entsprechend 
vielen Fällen handelt sich um sogenannte „Ersatztaten“ von Personen, denen es aus ver-
schiedenen Gründen nicht möglich ist, ihre Sexualität mit Erwachsenen bzw. Gleichalt-
rigen auszuleben (Ahlers & Schaefer, 2011, S. 143 –  152).

Die Problematik der Begriffsverwendung lässt sich auch an der Bezeichnung ‚Kin-
derschänder‘ veranschaulichen, die erstmals im 19. Jahrhundert auftauchte. Als in den 
frühen 1930er Jahren der Körper, wie Brigitte Kerchner schreibt, zunehmend zum 
„Ausgangspunkt eines ganzen rechtspolitischen Programms“ (Kerchner, 2005, S. 242) 
wurde, avancierte der ‚Kinderschänder‘ zum Rechtsbegriff. Der Terminus überdauerte 
den Nationalsozialismus und fand in der Kriminologie mindestens bis in die 1960er 
Jahre Anwendung. So gab die Deutsche Kriminologische Gesellschaft noch 1963 einen 
gleichnamigen Band heraus (vgl. Weiß, 1963).6 Jemanden als ‚Kinderschänder‘ zu be-

3 In Teilen der Literatur wird bereits der Begriff der Pädophilie kritisch gesehen. So verwendet 
Claudia Bundschuh bewusst die Bezeichnung „Pädosexualität“, da ihrer Ansicht nach „Päd-
ophilie“, was wortwörtlich „Liebe zu Kindern“ bedeutet, verharmlosend wirke (Bundschuh, 
2001, S. 25).

4 Die Forschung zu Frauen als Täterinnen ist bislang marginal.
5 Vgl. dazu z. B. den Internetauftritt des Präventionsprojekts „Kein Täter werden“ der Berliner 

Charité. Das Projekt bietet Menschen mit pädophilen Neigungen therapeutische Hilfe an, vgl. 
http://www.kein-taeter-werden.de [16. 10.  2017].

6 Im Gegensatz zu den Schriften aus der nationalsozialistischen Zeit hebt Weiß die Resoziali-
sierbarkeit und Therapierbarkeit der Täter als Ziel hervor.
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zeichnen, impliziert aber nicht nur die Abwertung desjenigen, dessen gesamte Persön-
lichkeit auf die Tat reduziert wird. Gleichzeitig wird auch die Persönlichkeit des Kin-
des herabgesetzt, das in dieser Lesart aufgrund des Missbrauchs als ‚beschmutzt‘ gilt. 
Zudem bedient das Bild des ‚Kinderschänders‘ die Vorstellung, es handele sich bei den 
Tätern überwiegend um den ‚Anderen‘, ‚Fremden‘. Dass ein Großteil der Fälle im Nah-
bereich Familie oder in betreuenden Institutionen vorkommt, verschwindet hinter dieser 
Form von ‚Othering‘. In den Blick geraten so zudem nur bestimmte Formen sexueller 
Gewalt. Claudia Bundschuh kritisiert zurecht, diese Sichtweise führe dazu, „poten-
tielle Zeug/innen mitunter blind für andere Erscheinungsformen sexuellen Kindesmiss-
brauchs und deren schädigende Wirkung auf die Opfer“ zu machen (Bundschuh, 2010, 
S. 48). Heute ist die Bezeichnung des ‚Kinderschänders‘ zwar aus der Fachwelt ver-
schwunden, findet aber z. B. in populistischen Berichterstattungen über Missbrauchs-
fälle sowie in der rechtsextremen Szene (Virchow & Claus, 2017, S. 305 –  319) weiter-
hin häufig Verwendung.

3. Forschungsstand

Pädophilie und sexueller Kindesmissbrauch in der Geschichte und Gegenwart spielen in 
der deutschen Forschungslandschaft nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Eine Ur-
sache für diese Lücke dürfte in dem bereits geschilderten kontroversen Potential dieser 
Themen liegen. Nachdem jedoch 2010 einzelne Personen an die Öffentlichkeit traten, 
die als Kinder und Jugendliche in staatlichen und kirchlichen Einrichtungen sexuelle 
Gewalt erfahren hatten, lösten sie damit erstmals eine breit geführte gesellschaftliche 
Debatte über sexuellen Missbrauch als Bestandteil der deutschen Geschichte und Ge-
genwart aus (Behnisch & Rose, 2012, S. 308 –  328). Eine Konsequenz daraus war die 
Schaffung des Amtes des „Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs“ (UBSKM) und die Einrichtung eines Runden Tisches.7 Im Januar 
2016 berief der UBSKM schließlich eine Untersuchungskommission ein. Sie soll die 
umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte des sexuellen Kindesmiss-
brauchs seit Gründung der Bundesrepublik und der DDR gewährleisten.8 Sexueller Kin-
desmissbrauch als gesellschaftliches Phänomen des frühen 20. Jahrhunderts bleibt damit 
aber weiterhin ein Desiderat, obwohl davon auszugehen ist, dass sich – sowohl ideen-
geschichtlich als auch institutionell – Kontinuitäten bis in die jüngere Gesellschafts-
geschichte aufzeigen lassen. Besonders marginal ist an dieser Stelle die Forschung zum 
Nationalsozialismus. Dirk Bange konstatierte schon 2002, über diesen Zeitraum gebe es 
„nur wenig verlässliche Informationen bezüglich des sexuellen Missbrauchs“ (Bange, 

7 Vgl. zu den verschiedenen Gremien, die seit 2010 in den Prozess der Aufarbeitung involviert 
sind: https://beauftragter-missbrauch.de/aufarbeitung/aufarbeitung-in-deutschland/ [16. 10.  
2017]. Auf der Homepage kann auch eine Liste aktueller Forschungsprojekte eingesehen und 
als PDF-Datei heruntergeladen werden.

8 Vgl. dazu https://www.aufarbeitungskommission.de/ [16. 10.  2017).
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2002, S. 138). Einzelne Impulse kommen aus der Auseinandersetzung mit der Verfol-
gung von homosexuellen Handlungen (vgl. Sternweiler, 1994). Seitdem aber haben sich 
nur wenige Forscher_innen damit befasst, wie zur Zeit der NS-Herrschaft mit sexueller 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche umgegangen wurde. Den umfassendsten Beitrag 
hat Brigitte Kerchner vorgelegt. In ihrem grundlegenden Aufsatz analysiert sie das Bild 
des ‚Kinderschänders‘ in der Weimarer Republik bis zum Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges (vgl. Kerchner, 2005). Kerchner vertritt u. a. die These, dass der Verfolgungsdruck 
auf homosexuelle ‚Kinderschänder‘ höher gewesen sei (Kerchner, 2005, S. 269). Eine 
Annahme, die es im Rahmen des hier vorgestellten Projektes zu überprüfen gilt. Weitere 
Einblicke ermöglicht Silke Schneider, die sich mit Sexualdelikten im Nationalsozialis-
mus beschäftigt hat (vgl. Schneider, 2003). Sowohl Schneider als auch Kerchner kom-
men zu dem Schluss, dass die Verfolgung von konventioneller Kriminalität – also von 
Delikten und Verbrechen wie die im § 176, Absatz 3 aufgeführte „Unzucht“ mit Kin-
dern – eine nationalsozialistische Spezifik aufweist (Schneider, 2003, S. 181; Kerchner, 
2005, S. 269). Das leuchtet ein, denn es besteht immer ein Unterschied zwischen der 
Rechtsprechung und der jeweiligen Anwendung von Recht. Gleichzeitig ist zu berück-
sichtigen, dass ab November 1933 neben das Strafrecht zwei zusätzliche Instrumente 
traten, die bis Kriegsende die nationalsozialistische ‚Verbrechensbekämpfung‘ flan-
kierten: Die sogenannte polizeiliche Vorbeugehaft, angeordnet von der Kriminalpolizei 
und vollstreckt in Konzentrationslagern, sowie das „Gesetz gegen gefährliche Gewohn-
heitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung“9 (im Folgenden: 
Gewohnheitsverbrechergesetz). Auch zu diesem Bereich ist bislang wenig geforscht 
worden, und das, obwohl mehrere 10 000 Menschen in Folge dieser neuen kriminal-
politischen Maßnahmen zwischen 1933 und 1945 allein aufgrund ihrer Vorstrafen und 
der angeblichen Gefahr, die sie für die Gesellschaft darstellten, in Konzentrationslager 
eingewiesen wurden (vgl. Terhorst, 1985; Wagner, 1996; Lieske, 2016). Gegen min-
destens 16 000 Personen verhängten Gerichte zudem auf Basis des Gewohnheitsver-
brechergesetzes Sicherungsverwahrung, die zunächst in Haftanstalten vollzogen wurde 
und ab Ende 1942, Anfang 1943 für viele Verwahrte ebenfalls mit der Überstellung in 
ein Konzentrationslager endete (vgl. Müller, 1997). Weitere ca. 2400 Männer waren als 
„Sittlichkeitsverbrecher“ von einer zwangsweisen Kastration betroffen, die der § 42k 
des Gesetzes ermöglichte (Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher, 1933; vgl. 
Kolata, 2015). Insbesondere wegen Sexual-, aber auch wegen Eigentumsdelikten vor-
bestrafte Menschen galten im Nationalsozialismus als Feinde der „Volksgemeinschaft“ 
und sollten aus dieser entsprechend exkludiert werden. Etwa durch Kastrationsoperatio-
nen zugefügte dauerhafte psychische und physische Schäden wurden dabei durch die 
Polizei- und Justizbehörden genauso in Kauf genommen wie der Tod in einem Kon-
zentrationslager. Diese Kriminalpolitik des „Wegsperrens“ basierte auf der bereits 1926 
von Robert Heindl vertretenen Annahme, es gäbe eine eingrenzbare Anzahl sogenann-

9 Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und 
Besserung vom 24. 11.  1933. Reichsgesetzblatt 133, Bl. 995 – 997. http://www.servat.unibe.
ch/dns/RGBl_1933_I_995_G_Gewohnheitsverbrecher.pdf [23. 11.  2017].



Lieske: Pädophilie und sexueller Kindesmissbrauch im Nationalsozialismus 23

ter „Berufsverbrecher_innen“, die für den Großteil der gesamten Kriminalität verant-
wortlich seien und aus „Habgier“ Eigentums- und andere Delikte begehen würden (vgl. 
Heindl, 1926).

Es stellt sich somit die Frage, ob bzw. inwiefern sich die Verfolgungspraxis gegen-
über Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch auch jenseits der Ende 1933 eingeführten 
neuen Instrumente „Vorbeugehaft“ und „Sicherungsverwahrung“ änderte bzw. inwie-
weit diese und die reguläre Strafverfolgung miteinander verwoben waren. Unterschied 
sich die jeweilige Auslegung von Recht tatsächlich gravierend von der in der Weimarer 
Republik ? Oder sind die Kontinuitäten zwischen den politischen Systemen bei der An-
wendung des § 176 (Absatz 3) und der Bildung von Täter- und Opferstereotypen in öf-
fentlichen und fachlichen Diskursen doch größer als die Brüche ?

4. Quellenlage und Methodik

Das Projekt stützt sich neben Beiträgen aus zeitgenössischen Fachzeitschriften im We-
sentlichen auf Verfahren und Prozesse, die zwischen 1933 und 1945 wegen „Unzucht“ 
mit Kindern unter 14 Jahren vor dem Berliner Landgericht geführt wurden.10 Mit über 
150 000 Strafakten aus der Zeit des Nationalsozialismus verfügt das Berliner Landes-
archiv über einen außergewöhnlich umfangreichen Quellenkorpus. Die archiveigene 
Datenbank ermöglicht es, in dem Bestand eine digitale Vorabrecherche nach den ver-
handelten Straftaten vorzunehmen. Insgesamt betreffen nach ersten Schätzungen meh-
rere Hundert Akten die Ahndung von sexuellem Kindesmissbrauch. Punktuell finden 
sich Überschneidungen zu anderen Straftaten wie „unzüchtigen Handlungen an min-
derjährigen Schutzbefohlenen“ (§ 174)11 und homosexuellen Handlungen (§ 175).12 Die 
Akten dokumentieren in teilweise sehr unterschiedlichem Umfang die Ermittlungsver-
fahren sowie im Falle einer Anklageerhebung auch den Prozess. Neben den Vernehmun-
gen der (mutmaßlichen) Täter13 finden sich auch psychiatrische Gutachten, Hinweise 
zur Überstellung in Konzentrationslager sowie Aussagen von betroffenen Kindern und 
Jugendlichen. Da das Gericht in einigen Fällen Straftaten bzw. Urteile aus der Weima-
rer Republik mit einbezog bzw. die Akten mitunter über das Ende der nationalsozia-

10 Da der Paragraph bis 1973 neben der „Unzucht“ an Kindern (Absatz 3) auch „Unzucht“ an 
erwachsenen Frauen (Absatz 1) sowie Missbrauch zum außerehelichen Beischlaf an einer 
„willenlosen“, „bewusstlosen“ oder „geisteskranken“ Frau (Absatz 2) unter Strafe stellte, 
müssen insgesamt etwa 2800 Akten, die den § 176 betreffen, einzeln eingesehen und die An-
klageschrift oder das Urteil zumindest angelesen werden.

11 Im Nationalsozialismus galt jede Person bis zum 21. Lebensjahr als minderjährig, so dass es 
sich bei den Verfahren auf Basis des § 174 nicht in allen Fällen um Kindesmissbrauch han-
delt.

12 Der § 175 stellte schon seit dem deutschen Kaiserreich homosexuelle Akte unter Strafe. Er 
wurde am 28. Juni 1935 verschärft und bezog sich nun nicht mehr nur auf „beischlafähnliche“ 
Handlungen, sondern auf alle Handlungen zwischen Männern, die als sexuell ausgelegt wur-
den, worunter z. B. schon Blicke fallen konnten.

13 Nicht in allen Fällen kam es zu einem Urteil.
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listischen Herrschaft hinausreichen, lässt sich hier auch die Frage nach Kontinuitäten 
und Brüchen stellen. Der Quellenanalyse liegen folgende Fragestellungen zugrunde: 
Auf wessen Initiative und mit welchen Mitteln wurde sexueller Kindesmissbrauch ver-
folgt ? Welche Bilder über die Täter und Täterinnen sowie die Opfer lassen sich her-
auskristallisieren ? Welche Rolle spielen Gender, Herkunft und sozialer Status bei der 
Beurteilung der Opfer und Angeklagten/Verurteilten durch Polizisten, Juristen und Me-
diziner ? Lassen sich Unterschiede in Bezug auf die Bewertung von heterosexuellen ge-
genüber homosexuellen Missbrauchsfällen herausarbeiten ? Welche Erklärungsmodelle 
bzw. Motive für die Taten werden aus den Quellen ersichtlich ? Und nicht zuletzt: Wel-
che Sexualität(en) lassen sich erkennen und wie werden diese thematisiert ? Die Arbeit 
mit den Gerichtsakten stellt die Forscherin dabei vor ein grundlegendes Problem: Da es 
sich in erster Linie um Unterlagen von Verfolgungsbehörden handelt, werden vielfach 
stigmatisierende Sichtweisen auf die Beteiligten reproduziert. Punktuell lassen sie zwar 
Rückschlüsse auf die Gedanken- und Erlebniswelt sowohl von denjenigen zu, die Se-
xualstraftaten begangen hatten, als auch denen, die Opfer dieser Taten wurden. Dennoch 
ist hier ein hohes Maß an Reflexion und Vorsicht bei der Interpretation erforderlich. 
Die Vernehmungen standen häufig im Kontext der Androhung von staatlicher Gewalt. 
Ist die Erforschung von pädophilem Begehren und sexueller Gewalt ohnehin aufgrund 
des hohen emotionalen Gehalts sowie der gesellschaftlichen Tabuisierung dieser The-
men schwierig, gilt dies umso mehr für eine historische Analyse. So ist es z. B. nicht 
mehr möglich, die Akteure selbst zu befragen, wodurch die Gefahr besteht, Zuschrei-
bungen oder Bewertungen vorzunehmen, die von den Betroffenen nicht korrigiert wer-
den können. Hinzu kommt, dass die fachliche Debatte über Sexualitäten und insbeson-
dere Pädo philie im Nationalsozialismus nahezu zum Erliegen kam (vgl. Mildenberger, 
2006, S. 33 –  36).14

5. Erste Ergebnisse und Forschungsausblick

Die bislang intensiv gesichteten 21 Akten deuten bereits auf eine große Bandbreite der 
verhandelten Fälle hin. Dies betrifft das Alter und die Herkunft der Täter und Opfer, 
ihre Beziehung zueinander sowie die verhandelten Formen von sexueller Gewalt und 
sexuellem Begehren. Nicht alle Akten beziehen sich auf aktuelle Strafverfahren und in 
zwei Fällen kam es nicht zur weiteren Strafverfolgung. Hier handelt es sich um Anträge 
auf eine Tilgung der Vorstrafe, weil diese etwa der Berufswahl oder der Mitgliedschaft 
in einer nationalsozialistischen Organisation im Wege stand.15 Die bislang analysier-
ten Ermittlungs- und Strafverfahren betreffen ausschließlich Männer, die im Alter von 

14 Mildenberger thematisiert an dieser Stelle, dass im Nationalsozialismus kaum mehr über 
Pädo philie und Kindesmissbrauch geforscht wurde, obwohl es etwa im Hinblick auf Organi-
sationen wie die HJ durchaus Anknüpfungspunkte gegeben hätte.

15 Otto S., Antrag auf Straftilgung (07. 09.  1943). Landesarchiv Berlin (LAB), A Rep. 358- 02, 
Nr. 44967.
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21 bis 59 Jahren Mädchen und Jungen verschiedenen Alters sexuell missbraucht haben. 
Unter den Tätern waren auffällig viele Wehrmachtssoldaten. Die Mehrheit stammte aus 
der Arbeiterschaft, jedoch war auch ein Pfarrer unter ihnen. In drei Fällen stehen Miss-
brauchsfälle innerhalb der Verwandtschaft im Zentrum. Besonders interessant erscheint 
das folgende Beispiele, denn hier finden sich Hinweise auf Liebesgefühle gegenüber 
der Person, die sexuelle Gewalt erfahren hatte: Der Schneider Kasimir M. hatte seine 
Cousine Eva mehrere Jahre lang (seit ihrem 9. Lebensjahr) immer wieder sexuell miss-
braucht, als es 1941 zur Anklage vor dem Berliner Landgericht kam. Auslöser für die 
Ermittlungen war folgendes Ereignis: Nachdem Kasimir M. als Soldat in die Wehr-
macht eingezogen werden sollte, hatte er im Frühjahr 1940 (nach eigenen Angaben aus 
Eifersucht und Verlustangst) versucht, sich und seine mittlerweile 14-jährige Cousine 
zu erschießen. Beide wurden schwer verletzt, überlebten jedoch. Am 9. Januar 1941 
verurteilte ihn das Gericht wegen „Unzucht mit einem Kinde“, „versuchten Totschlags“ 
und „Verstoß gegen das Waffengesetz“ zu vier Jahren Zuchthaus und „Verlust der bür-
gerlichen Ehrenrechte“ für ebenfalls vier Jahre. In der Urteilsschrift heißt es, M. habe 
eine „sexuelle Zuneigung“ zu seiner Cousine empfunden. Da er von „infantilem Körper-
bau und kindischem Wesen sei, hätten ihn erwachsene Frauen „nicht ernst genommen“. 
Die Taten wurden als Verletzung des „Interesse[s] des Volkes an der sittlichen Unver-
sehrtheit und Gesundheit seiner Jugend“ bewertet.16 An dieser Stelle wird einmal mehr 
deutlich, dass sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Nationalsozialis-
mus nicht in erster Linie als massiver Eingriff gegen deren sexuelle Selbstbestimmung 
angesehen wurde, sondern vielmehr als Angriff auf die gesamte „Volksgemeinschaft“. 
Damit gingen nicht selten negative Beschreibungen der Kinder und Jugendlichen ein-
her, die häufig als sexuell frühreif, unzuverlässig und/oder „verwahrlost“ dargestellt 
wurden (vgl. Kerchner, 2005, S. 256 –  259). Den Tätern drohte neben Zuchthaus, Siche-
rungsverwahrung und Einweisung in ein Konzentrationslager auch eine „Entmannung“, 
also Zwangskastration. Auf diese Weise konnten Personen, die sexuelle Gewalt aus-
geübt hatten, nun plötzlich zu Opfern einer rein repressiven staatlichen Kriminalpolitik 
werden, in der therapeutische Konzepte keinen Platz mehr hatten. Die Herausforderung 
in einem solchen Forschungsprojekt liegt deshalb auch darin, Grauzonen zu erkennen 
und zu thematisieren. Eine Beschäftigung mit der Vergangenheit autoritärer Praxen zur 
vermeintlichen Lösung eines gesellschaftlichen Problems wie sie pädophiles Begehren 
und sexueller Kindesmissbrauch darstellen, kann aber nicht zuletzt dabei helfen, für die 
Gefahren zu sensibilisieren, die von heutigen populistischen Debatten über den Um-
gang mit Sexualstraftätern ausgehen.

16 Kasimir M., Urteil Landgericht Berlin (09. 01.  1941). Landesarchiv Berlin (LAB), A Rep. 
358 –  02, Nr. 33148.
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Abstract: The paper presents a research project dealing with pedophilia and child sexual 
abuse in National Socialism. This is a research gap that, because of the sensitivity of the 
topic, makes a particularly reflective view on both the terms used and the sources nec-
essary. In addition to presenting the current status of research, the text also deals with 
pitfalls and problems and provides an insight into first results. As a basis for the project 
outlined, about 500 files from the Landesarchiv Berlin (1933 –  1945) deal with violations 
of paragraph 176 (paragraph 3), of which up to now 21 files were analyzed intensively.
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Tabubruch und Entgrenzung
Pädosexualität und Wissenschaft in den 1960er bis 1990er Jahren

Zusammenfassung: Der Beitrag thematisiert Ergebnisse eines wissenschaftsgeschicht-
lichen Projekts zur Involviertheit der Wissenschaften in pädosexuelle Diskurspositionen 
von den 1970ern bis in die 1990er Jahre. Dabei wird zwischen Diskurspositionen und se-
xuellen Praktiken unterschieden. Es erfolgt eine historische Kontextualisierung unter Ein-
beziehung transnationaler und geschlechtergeschichtlicher Dimensionen. Exemplarisch 
für die Legitimation von Pädosexualität wird ein Heft der erziehungswissenschaftlichen 
Zeitschrift „betrifft: erziehung“ aus dem Jahre 1973 mit dem Titel „Pädophilie: Verbrechen 
ohne Opfer“ analysiert. Gefragt wird nach den Blindheiten gegenüber dem Machtverhält-
nis zwischen den Generationen, den Dimensionen von Gewalt sowie der Opferperspek-
tive, die die Diskurse charakterisierten.

Schlagworte: Wissenschaftsgeschichte, Pädosexualität, Machtblindheit im Generatio-
nenverhältnis, Gewalt, Feminismus

1. Die Involviertheit der Wissenschaften 
in pädosexuelle Diskurspositionen

Der Fokus des Beitrages liegt auf der Involviertheit der Wissenschaften in die Legi-
timation von und Ignoranz gegenüber sexualisierter Gewalt in den 1960er bis 1990er 
Jahren. Damit verfolgt er eine wissens- und wissenschaftsgeschichtliche Perspektive. 
In den letzten Jahren sind einige deutschsprachige historische Arbeiten zu sexualisier-
ter Gewalt erschienen, die sich mit der Geschichte der Jugendbewegung, der Reform-
pädagogik und insbesondere mit der Odenwaldschule befasst haben (vgl. Baader, 2013; 
Brachmann, 2015; Dudek, 2012; Füller, 2011, 2015; Hagner, 2010; Kappeler, 2011; 
Miller & Oelkers, 2014; Oelkers, 2011, 2016; Reiß, 2016). Diese Studien sind im Zu-
sammenhang mit der öffentlichen Diskussion im Jahre 2010 um Missbrauchsvorfälle in 
pädagogischen Kontexten zu sehen. Damit stellte das Jahr 2010 ein ‚diskursives Ereig-
nis‘ für eine intensivierte deutschsprachige historische Forschung zu sexualisierter Ge-
walt dar. Der Beitrag thematisiert Ergebnisse eines DFG-Projekts1 und ist in die Reihe 
dieser Arbeiten einzuordnen. Allerdings unterscheidet sich das Projekt in dreierlei Hin-

1 „Zwischen der Enttabuisierung kindlicher Sexualität und der Entgrenzung von kindlicher 
und erwachsener Sexualität. Zur Rekonstruktion des Zusammenhanges von sexueller Libera-
lisierung, liberalisierter Erziehung, Pädophiliebewegung und Erziehungs- und Sozialwissen-
schaften der 1960er – 1990er Jahre“ (BA 1678/5-1). Projektleitung: Meike Sophia Baader, 
Mitarbeiter: Jan-Henrik Friedrichs. Laufzeit: 01. 04.  2015 –  15. 11.  2017.
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sicht von vorliegenden Forschungen: Erstens, liegt der Fokus auf den Wissenschaften; 
zweitens, wird explizit eine geschlechtergeschichtliche Perspektive einbezogen, was in 
den genannten Arbeiten eher nicht der Fall ist (vgl. Baader, 2012, 2016), auch wenn 
grundsätzlich die Macht von Geschlechternormen im Zusammenhang mit sexualisierter 
Gewalt in Institutionen betont wird (vgl. Mayer, 2011); und drittens, wird eine interna-
tionale Dimension berücksichtigt (vgl. Paternotte, 2017). Der zeitliche Akzent der Un-
tersuchung liegt auf den 1960er bis 1990er Jahren. Diesen Zeitraum umfasst auch die 
Studie „Die Grünen und die Pädosexualität“ (Walter, Klecha & Hensel, 2015) sowie 
die Untersuchung eines Projektes, das der Psychologe, Sozialpädagoge und Sexualwis-
senschaftler Helmut Kentler seit 1969 in Berlin durchgeführt hatte. Kentler, ab 1977 
Professor für Sozialpädagogik an der Universität Hannover, hatte 13- bis 17jährige Jun-
gen, die in Berlin auf der Straße lebten, bei pädophilen vorbestraften Männern unter-
gebracht und der Berliner Senat hatte dies finanziert (Institut für Demokratieforschung 
Göttingen, 2016).

Wenn aktuell die Aufforderung an die Erziehungswissenschaft ergeht „ihren eige-
nen Beitrag zur Aufarbeitung“ von sexualisierter Gewalt „noch zu leisten“ (Andresen, 
Böllert & Wazlawik, 2016, S. 621), dann ist dies nicht nur auf die verschiedenen päd-
agogischen Handlungsfelder, die Institutionen und die Professionellen (vgl. Fegert & 
Wolff, 2006) oder auf einzelne Mitglieder in der Fachgesellschaft zu beziehen (vgl. 
Oelkers, 2016), sondern auch ganz unmittelbar auf in den Disziplinen formulierte wis-
senschaftsimmanente Positionen, wie sie etwa in einschlägigen Zeitschriften erschienen 
(vgl. Baader, 2012, 2017b), denn auch die Disziplinen waren in den 1970er und 1980er 
Jahren in pädosexuelle Diskurspositionen involviert. Dies betrifft die Sexualwissen-
schaft, die Soziologie, die Psychologie bzw. Psychiatrie, die Philosophie, die Erzie-
hungswissenschaft, aber auch die Kindheitsforschung. Die Untersuchung versteht sich 
als Beitrag zur Aufarbeitung einer Beteiligungsstruktur auf der Ebene wissenschaftli-
cher Diskurse.

Dem Projekt liegt eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Diskurspositionen 
und Praktiken sexualisierter Gewalt zugrunde. In den Blick genommen werden Diskurs-
positionen, die in wissenschaftlichen Texten und Dokumenten formuliert wurden. Unter 
pädosexuellen Diskurspositionen werden solche gefasst, die Pädosexualität legitimie-
ren und mehr oder weniger direkt für die Abschaffung von Schutzaltersgrenzen votie-
ren. Mit welchen Legitimationsmustern und im Kontext welcher Diskurse dies erfolgte, 
ist Gegenstand des Beitrages, in dem der Begriff der Pädosexualität als analytisch an-
gemessener Begriff verstanden wird. Er bezeichnet ein sexuelles Begehren, das sich auf 
Kinder richtet, unabhängig von einer Umsetzung in sexuelle Handlungen. Historisch 
tauchte er in Deutschland um 1980 auf. Die Dokumente, die im Beitrag analysiert wer-
den, stammen vor allem aus den 1970er Jahren und sprechen zumeist von Pädophilie, 
was der damals geläufige Begriff war. Er geht auf das 19. Jahrhundert und den Psychia-
ter und Rechtsmediziner Richard von Krafft-Ebing zurück, der 1896 die Kategorie ‚pae-
dophilia erotica‘ einführte. Bis heute wird der Begriff ‚Pädophilie‘ in der internationa-
len Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) bzw. im Diagnostischen und Statistischen 
Manual Psychischer Störungen (DSM) verwendet, dabei bezeichnet er ein grundsätzli-
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ches sexuelles Begehren, das sich auf präpubertäre Kinder oder Kinder im frühen Sta-
dium der Pubertät richtet, unabhängig von sexuellen Handlungen. Kritisiert wird seine 
verschleiernde Konnotation (vgl. Becker, 2017), weshalb der Begriff der Pädosexualität 
vorzuziehen ist. Bezogen auf Vorkommnisse sexualisierter Gewalt ist festzuhalten, dass 
die Mehrheit der Fälle von inner- und extrafamiliärer sexualisierter Gewalt nicht von 
Pädophilen – die im Diskurs immer Männer sind – im Sinne des ICD bzw. DSM ausgeht 
(vgl. Becker, 2017). Weibliche Pädophilie stellt eine Leerstelle dar, über die in der For-
schung kaum etwas bekannt ist. Die Annahme, dass sexualisierte Gewalt an Kindern in 
erster Linie von Pädophilen ausgehe, stellt nach Kelly Richards ein zentrales Missver-
ständnis dar: „not all child offenders are paedophiles and conversely, not all paedophiles 
are child sex offenders“ (Richards, 2011, S. 422).

Der Beitrag verfolgt eine diskursanalytische Perspektive, die an Foucault (1991) an-
schließt und sich methodisch auf deren Weiterentwicklung zur Wissenssoziologischen 
(vgl. Keller, 2006) und zur Historischen Diskursanalyse (vgl. Landwehr, 2008) bezieht. 
Im Fokus stehen Diskurse und ihre Kontexte, weniger einzelne Akteur_innen, gefragt 
wird insbesondere auch nach den spezifischen blinden Flecken im Pädophiliediskurs 
der 1970er bis 1990er Jahre. Leitend ist die Frage, welche Kontexte dazu geführt haben 
könnten, dass pädosexuelle Diskurspositionen in der Wissenschaft nicht zurückgewie-
sen wurden, sondern ihre Foren hatten.2

2. Der sexual- und erziehungswissenschaftliche Diskurs: 
„Pädophilie – Verbrechen ohne Opfer“ (1973)

1973 erschien in der erziehungswissenschaftlichen Zeitschrift „betrifft: erziehung“ ein 
Themenheft mit dem Titel „Pädophilie – Verbrechen ohne Opfer“. Die Zeitschrift wurde 
Ende 1967 gegründet und war zu Beginn der 1970er Jahre das pädagogische Magazin in 
der BRD mit der höchsten Auflagenzahl. 300 000 Abonnent_innen bezogen diese Zeit-
schrift. Sie wies zahlreiche Autor_innen aus dem Umfeld des Max-Planck-Institutes 
für Bildungsforschung auf (vgl. Ostkämper, 2008), stellte ein Forum für eine jüngere 
Generation von kritischen Bildungsforscher_innen und Bildungsreformer_innen dar 
und ist an der Schnittstelle von Bildungsforschung, Bildungsreform und pädagogischen 
Aufbrüchen um 1970 anzusiedeln. 1973 zählte zum neunköpfigen Redaktionsteam eine 
Frau, Lore Gerhard. Weitere Mitglieder waren die Erziehungswissenschaftler und Kind-
heitsforscher Jürgen Zinnecker und Jürgen Zimmer. Zimmer war seit 1965 Mitarbeiter 
bei Hellmut Becker am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und ab 1971 am 
Deutschen Jugendinstitut in München für den Bereich der Vorschulerziehung zustän-
dig. Das Heft zur Pädophilie umfasst sieben Beiträge aus verschiedenen Disziplinen 
zum Thema, die alle von Männern verfasst sind. Der zentrale Text unter der Überschrift 

2 Passagen des Textes, insbesondere auch die Diskussion des Forschungsstandes sowie das 
Kapitel zu „betrifft: erziehung“, decken sich zu Teilen mit den Ausführungen von Baader 
(2017a, b, c), darüber hinaus enthält der Text thematisch bedeutsame neue Aspekte.
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„Pädophilie – eine Krankheit ?“ stammt von dem niederländischen klinischen Psycho-
logen Frits Bernard und basiert auf seiner Studie „Sex met kinderen“ von 1972. Bernard 
erklärt auf der Basis von 30 befragten Probanden: „Die Häufigkeit psycho- und funktio-
nell-neurotischer Beschwerden und das soziale Verhalten der Probanden mit pädophi-
len Kindheitserlebnissen weichen nicht vom Durchschnitt der niederländischen Bevöl-
kerung ab“ (Bernard, 1973, S. 23). Bernards Sicht wird lediglich von zwei Beiträgen 
dezidiert kritisiert. Der eine argumentiert aus psychotherapeutisch-psychoanalytischer 
(Hans Böhringer), der andere aus strafrechtlicher Perspektive (Günther Kaiser). Unein-
geschränkt positiv äußert sich hingegen der Sexualwissenschaftler Eberhard Schorsch. 
Er beruft sich auf Daten zur Häufigkeit des Missbrauchs von Mädchen (angegeben wer-
den 24 %) und interpretiert diese als Beleg dafür, dass ein „gesundes Kind in einer in-
takten Umgebung nichtgewalttätige sexuelle Erlebnisse mit Erwachsenen ohne Folgen“ 
verarbeite (Schorsch, 1973, S. 24). Sowohl Bernard als auch Schorsch nehmen damit 
eine Normalisierung von Missbrauch an Mädchen unter Bezugnahme auf empirische 
Daten vor. Beide Autoren stehen für die empirische Wende in den Sexualwissenschaf-
ten, die seit Ende der 1960er Jahre zu verzeichnen ist und die Ablösung von einer äl-
teren völkischen und anthropologischen Orientierung markierte (vgl. Herzog, 2017). 
Schorsch bezieht sich bei der Argumentation auf Daten aus der US-amerikanischen em-
pirischen Studie von u. a. Alfred Kinsey von 1953 (vgl. Kinsey, Pomeroy, Martin & 
Gebhard, 1953). Während Bernards Studie die Lebensgeschichten von Männern ana-
lysiert, nimmt Schorsch eine Normalisierung von Missbrauch an Mädchen vor, um da-
mit insgesamt Pädophilie zu normalisieren und zu legitimieren.

Der Sexualpädagoge Peter Jacobi, Autor der 1972 erschienenen „Sexfibel“, kritisiert 
in seinem Beitrag unter dem Titel „Sexualpädagogische Bürgerhetze“ die Angstmache-
rei in sexualpädagogischen Werken und die dort beschworene Figur des Sittlichkeitsver-
brechers. Er berichtet von einem eigenen positiven sexuellen Erlebnis als Jugendlicher 
mit einem Pädophilen und hält die psychische Gewalt in der Familie – „ohrfeigen-, 
kochlöffel- und peitschentrauma“ für relevanter (Jacobi, 1973, S. 27). Ein Aufsatz des 
Journalisten Jürgen Roth „Zum Beispiel Kinderheime. Kindersexualität: Jagdszenen 
aus Westdeutschland“, der in die Heimkampagne der 1970er Jahre einzuordnen ist, the-
matisiert die Einstellung zu Kindersexualität auf der Basis von 130 untersuchten Hei-
men und nimmt dabei – neben zahlreichen gewalttätigen Erziehungspraktiken – auch 
den Umgang mit Onanie von Kindern und Jugendlichen insbesondere in katholischen 
Einrichtungen ins Visier. Er plädiert für mehr „Zärtlichkeit, Schmusen, Kosen, Küssen, 
Hautkontakte, elementare zwischenmenschliche Verhaltensformen“ und klagt das Feh-
len dieser Interaktionsformen körperlicher Nähe in der Pädagogik der Heime an (Roth, 
1973, S. 35).
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2.1 Legitimation von Pädophilie als Tabubruch

Zentrale Argumentationsfiguren für die Legitimation von Pädophilie in Texten der 
1970er Jahre sind die Figuren der Einvernehmlichkeit, der Gewaltlosigkeit und Un-
schädlichkeit sowie das Bestreben der Entkriminalisierung des Pädophilen (vgl. Baader, 
2017b; Friedrichs, 2017a). Dabei wird einem Bild vom „Sittlichkeitsverbrecher“ ent-
gegengearbeitet, wie es für die 1950er und 1960er Jahre charakteristisch war. Gegen 
dieses richtete sich etwa Schorsch (1973), indem er eine Broschüre des Bundesgesund-
heitsministeriums „Kinder in Gefahr, Sittlichkeitsverbrecher“ (1968) kritisiert. Die Fi-
gur des überall lauernden ‚Sittlichkeitsverbrechers‘ wird von Schorsch als Beispiel für 
die „lustfeindliche Sexualideologie der Gesellschaft“ gesehen, in der Sexualität dem 
Kind nur als Gefahr entgegentrete (Schorsch, 1973, S. 25). Auch Peter Jacobi kritisiert 
Materialien zur Sexualaufklärung, die dem ‚Sittlichkeitsverbrecher‘ eine große Bedeu-
tung beimessen, wie etwa die „Lehrmappe Familie“ von Klaus Verch (1970) (Jacobi, 
1973, S. 27).

Die Beiträge in „betrifft: erziehung“ stehen im Zusammenhang mit der Reform des 
Strafrechts, die 1973 das Schutzalter für homosexuelle Kontakte von 21 auf 18 Jahre 
absenkte und damit weiter eine höhere Schutzaltersgrenze für homosexuelle Kontakte 
veranschlagte als für heterosexuelle. Historisch steht diese Ungleichbehandlung im Zu-
sammenhang mit der Geschichte des § 175, der Homosexualität seit 1872 unter Strafe 
stellte. Eine endgültige Angleichung der Schutzaltersgrenzen erfolgte erst 1994, nach 
der deutschen Vereinigung, verbunden mit der endgültigen Abschaffung des § 175. 
Hinter der ungleichen Schutzaltersgrenze stand das Bestreben, die männliche Jugend 
angesichts einer impliziten Gleichsetzung von Homosexualität und Pädophilie vor 
Verführung zur Homosexualität zu schützen. Im Vordergrund stand der Schutz der hete-
rosexuellen Ordnung, nicht das Wohl von Kindern oder Jugendlichen. Die Kritik an der 
ungleichen Schutzaltersgrenze eröffnete in den 1970er und 1980er Jahren einen diskur-
siven Raum für die Forderung nach deren Abschaffung, der über pädophile Netzwerke 
und dezidierte Interessengemeinschaften wie die 1979 gegründete „Deutsche Studien- 
und Arbeitsgemeinschaft für Pädophilie“ (DSAP), die bis 1983 bestand, hinausging. 
Die Beiträge von „betrifft: erziehung“ zeigen zudem, dass die Diskussion um die Kri-
tik an körperlicher Gewalt in der Erziehung und um die Abschaffung der Prügelstrafe 
in pädagogischen Institutionen stark in die Debatte hineinspielte. Diese erfolgte 1973, 
während das Recht der Eltern auf körperliche Züchtigung beibehalten wurde und nur 
schwere körperliche Gewalt der Eltern unter Strafe stand. Damit war körperliche Ge-
walt als Züchtigungsrecht bis in die 1970er Jahre grundsätzlich in pädagogischen Insti-
tutionen und in der Familie legitim. Grundlegende Referenz dafür stellte die ‚elterliche 
Gewalt‘ dar. Vor dieser Folie vergleicht etwa Jacobi den Umgang eines Pädophilen mit 
einem Kind auf der einen Seite mit der Prügelpädagogik in der Familie auf der anderen 
Seite und bezeichnet Pädophilie als deutlich unschädlicher als familiäre körperliche Ge-
walt (Jacobi, 1973, S. 27). Insgesamt ist im Editorial die Perspektive eines ‚endlich fäl-
ligen Tabubruchs‘ bezüglich Pädophilie, ihrer Unschädlichkeit und der Rehabilitierung 
des Pädophilen leitend. Positiv erwähnt wurden das Heft und sein Titel in den Nieder-
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landen von Bernard, was auf die Transnationalität der Debatte verweist, und in der deut-
schen Pädagogik von Eckart von Braunmühl in seinem Buch „Antipädagogik. Studien 
zur Abschaffung der Erziehung“ (von Braunmühl, 1975, S. 258). Beide waren Mitglied 
in der DSAP.

3. Der kindheitstheoretische Diskurs: Kindheit als Getto

Neben einem sexualwissenschaftlichen Diskurs, in dem Pädophilie in den 1970er und 
1980er Jahren von männlichen Protagonisten wie Bernard, Schorsch, Borneman und 
Kentler legitimiert wird, bildet sich auch ein Diskurs der Legitimation von Pädophilie 
in den 1970er Jahren heraus, der eher kindheitstheoretisch argumentiert. Etwa seit den 
1970er gab es eine internationale und kritische Diskussion über das, was Kindheit ist 
und ausmacht. Ein wichtiger Impuls ging von der Studie des französischen Historikers 
Philippe Ariès (1960, 1975) aus, die auf den historischen Wandel von Kindheit und 
auch auf ein anderes Verhältnis zur kindlichen Sexualität in der Frühen Neuzeit hinwies. 
Daran schloss sich ein internationaler kindheitstheoretischer Diskurs an, der die Kind-
heitsnormen der 1970er und 1980er Jahre infrage stellte. In diesem Diskurs ist auch der 
Sexualwissenschaftler Borneman präsent, der in der Zeitschrift „päd. extra“ 1978 Kind-
heit als „Getto“ beschrieb (Borneman, 1978a; Baader, 2017b). „Päd. extra“ ist die erzie-
hungswissenschaftliche Zeitschrift, in der die Debatte um „das neue Interesse an Kin-
dern“ (Rutschky, 1979) am stärksten geführt wurde. Bornemann verantwortet zudem 
einen Beitrag im Handbuch „Kritische Stichworte zur Kinderkultur“ (vgl. Borneman, 
1978b), in dem Pädophilie sowohl mit Bezugnahme auf Praktiken des Umgangs mit 
Kindern in der Frühen Neuzeit unter Berufung auf Ariès als auch in orientalisierender 
Perspektive mit Verweis auf andere Kulturen und auf ethnologische Forschungen von 
Malinowski und Mead gerechtfertigt wurde (vgl. Baader, 2017b). Borneman ruft eben-
falls das Legitimationsmuster auf, dass Geschlechtsverkehr zwischen Kindern und Er-
wachsenen nicht per se schädlich sei und bezieht sich dabei auf die Historie, die An-
thropologie sowie die Kinderpsychiatrie und auf empirische Daten (vgl. Bornemann, 
1978b). Mit Bezugnahme auf die Ethnologie und Anthropologie formuliert auch der 
französische Philosoph René Schérer in „Emile perverti“ (1973)3 seine radikale Kritik 
am modernen Verständnis von Kindheit, Sexualität und Erziehung.

Ab 1973 hatte Borneman die Untersuchung „Studien zur Befreiung des Kindes“ 
vorgelegt. Das Schlagwort von der ‚Befreiung der kindlichen Sexualität‘ spielte zudem 
in der westdeutschen antiautoritären Kinderladenbewegung eine zentrale Rolle (vgl. 
Baader & Sager, 2010; Sager, 2008, 2015) und tauchte damit nicht nur auf der Ebene 
wissenschaftlicher Disziplinen, sondern zugleich in pädagogischen Handlungsfeldern 
des gegenkulturellen Milieus auf. Auch hier steht die Perspektive des Tabubruchs und 
der Befreiung von Sexualfeindlichkeit im Vordergrund. Eine Diskussion um ein kind-

3 1975 auf Deutsch unter dem Titel „Das dressierte Kind. Sexualität und Erziehung; über die 
Einführung der Unschuld“ erschienen (vgl. Schérer, 1975).
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liches ‚Nein‘ zur Sexualität im Sinne der Selbstbestimmung existierte in der Kinder-
ladenbewegung und ihrem Umfeld nicht, im Vordergrund stand eine grundsätzliche Be-
jahung. Sowohl bezogen auf die Erwachsenen wie auf die Kinder stellte das ‚Nein‘ 
zur Sexualität die unsagbare Position dar (vgl. Baader, 2017a, b). Dagegen formierten 
sich seit der zweiten Hälfte der 1970er Jahre zunehmend feministische Positionen, die 
sich mit dem Zusammenhang von Sexualität und Gewalt befassten und Sexualität nicht 
grundsätzlich positiv besetzten. 1974 klagten in den USA erstmals Frauen gegen se-
xuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Die Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt war 
eines der Kernthemen der Neuen Frauenbewegung (vgl. Hagemann-White, 1983), was 
mit der Frage nach der Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen zusammenhing.

4. Blindheit gegenüber dem Machtverhältnis 
zwischen den Generationen, den Dimensionen von Gewalt 
und den Opfern

Die blinden Flecken, durch die sich die genannten Diskurse und Dokumente auszeich-
nen, lassen sich präzisieren (vgl. Baader, 2012, 2016, 2017a, b). Die Rhetorik von der 
einvernehmlichen Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen ignoriert das Macht-
verhältnis zwischen den Generationen. Dies räumte selbstkritisch der Sexualwissen-
schaftler Günter Amendt ein, Autor von „SexFront“ (1970), der sich bereits in den 
1970er Jahren von eigenen früheren Positionen distanzierte. Er übernahm Argumente 
der Frauenbewegung, insbesondere von Alice Schwarzer, mit der er eine Zeit lang zu-
sammenarbeitete (vgl. Amendt, 2010; Baader, 2012). Aber auch der Gewaltbegriff in 
den analysierten Texten ist auffällig verkürzt. In der Sexualwissenschaft und im Pädo-
philie-Heft von „betrifft: erziehung“ dominierte ein enger Gewaltbegriff, der Gewalt mit 
sichtbarer physischer Gewalt gleichsetzte. Dieser strukturierte den Diskurs um Pädo-
philie, indem die Verbreitung körperlicher Gewalt von Eltern an Kindern hervorgeho-
ben (vgl. exemplarisch Amendt, 1970, S. 171 –  172) und mit der angeblich gewaltlosen 
Einvernehmlichkeit im Falle von Pädophilie verglichen wurde. Im kindheitstheoreti-
schen Diskurs, der Zwang und Gettoisierung beklagte, herrschte hingegen ein weiter, 
aber gleichfalls undifferenzierter Gewaltbegriff vor, wenn es etwa heißt: „In einer Welt 
jedoch, deren strukturelle Gewalt sich auch gegen Kinder richtet, muss man die Pädo-
philen in Schutz nehmen, weil sie die Kinder lieben“ (Döpp, 1979, S. 59).

Zudem war die Perspektive auf den Gewaltbegriff in pädagogischer Hinsicht um 
1970 stark durch die Heimkampagne geprägt, wie auch der zitierte Beitrag zu den Kin-
derheimen in „betrifft: erziehung“ belegt. Die im Kontext der Heimkampagne diagnos-
tizierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen wird als unmittelbarer Ausdruck der Ge-
waltausübung des Staates interpretiert, die wiederum Gegengewalt provoziere, so etwa 
Ulrike Meinhof in ihrem prominenten Text „Bambule“ zur Heimfürsorge (Meinhof, 
1970, S. 8 –  11). Den Zusammenhang zur Heimkampagne stellt auch die „Nürnberger 
Indianerkommune“ her, die pädosexuelle Positionen mit der Forderung nach Kinder-
rechten verband (vgl. Friedrichs, 2017b).
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Im linksliberalen, gegenkulturellen und linksradikalen Milieu um 1970 in Westdeutsch-
land nahm die Frage nach der Gewalt und deren Legitimierung einen wichtigen Raum 
ein. Im Fokus standen dabei vor allem die staatliche Gewalt und die Begründungen für 
Gegengewalt und gewaltförmigen Widerstand. 1970 wurde Andreas Baader mit Waf-
fengewalt in Berlin aus der Haft befreit, was als Geburtsstunde der RAF bezeichnet 
wurde. Auf die hohe Bedeutung der Auseinandersetzungen um Gewalt in den 1970er 
und 1980er Jahre verweist auch die Rechtswissenschaftlerin Monika Frommel im Kon-
text ihrer Diskussion von Pädophilie (vgl. Frommel, 2013).

Sexualität und körperliche Berührung, so fällt in den analysierten Dokumenten auf, 
wird als für Kinder stets positiv dargestellt und in einem binär codierten Argumen-
tationsmuster der herrschenden Sexualfeindlichkeit und körperfeindlichen Erziehung 
gegenübergestellt. Körperliche Berührung wird als Gegenstrategie zu einer lieblosen 
Erziehung gesehen. Sexualisierte Gewalt hingegen bleibt dabei de-thematisiert, eine 
Opfer-, Betroffenen- und Subjektperspektive existiert nicht.

5. Resümee und Ausblick

Die skizzierten Diskurse zur ‚Pädophilie‘ fügen sich in ein Muster, das Herzog (2017) 
als Ignoranz gegenüber den Opfern bezeichnet hat, die die Sexualwissenschaften bis 
Ende der 1980er Jahre ausgezeichnet habe. Dies lässt sich auch für den erziehungswis-
senschaftlichen Diskurs zwischen Legitimation und Ignoranz festhalten. Gegen Ende 
der 1980er Jahre kommen die sexual- und erziehungswissenschaftlichen Positionen, 
die Pädophilie legitimieren, tendenziell an ihr Ende. Dabei spielte das Engagement der 
Frauenbewegung in Fragen sexualisierter Gewalt eine Rolle und der Umstand, dass sich 
feministische Aktivistinnen wie Barbara Kavemann auch in der Sexualwissenschaft zu-
nehmend Gehör verschafften (vgl. Friedrichs, 2017a). Damit fanden andere Wissens-
ordnungen, die aus dem Feminismus kamen, Eingang in den Diskurs über Sexualität 
und über das Generationenverhältnis. Diese hielten auch Einzug in die Wissensord-
nungen der Wissenschaften. Dies heißt nicht, dass der Feminismus in puncto Pädophi-
lie grundsätzlich homogen auftrat. In transnationaler Perspektive gab es in den 1970er 
Jahren italienische und US-amerikanische Feministinnen, die Pädophilie zunächst nicht 
verurteilten (vgl. Baader, 2017b). In den 1970er Jahren riefen Feministinnen in der BRD 
die ersten Frauennotrufe ins Leben, Beratungsstellen entstanden in den 1980er Jahren. 
1982 erschien das Buch der US-amerikanischen Sozialarbeiterin Florence Rush „Das 
bestgehütete Geheimnis“, das Zahlen zum Missbrauch an Mädchen vorlegte (vgl. Rush, 
1982). In den 1980er Jahren setzte sich der Begriff „Missbrauch“ zunehmend durch. In 
den 1990er Jahren beherrschte dann der „Missbrauch mit dem Missbrauch“ (Rutschky, 
1992) die Debatte. Dass auch Jungen Opfer sein können, geriet erst in den 1990er Jah-
ren in den Blick (vgl. Gebrande, 2017). Anfang der 1990er Jahren revidierte schließlich 
auch Schorsch seinen Standpunkt zur Pädophilie.

Der Diskurs zur Pädosexualität der 1970er Jahre zeichnete sich dadurch aus, dass in 
den Sexualwissenschaften Positionen der Legitimation von Pädophilie und der Norma-
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lisierung von Missbrauch an Mädchen im Namen der sexuellen Liberalisierung und der 
Entkriminalisierung von Pädophilen vertreten wurden, die auch Eingang in die Erzie-
hungswissenschaft fanden und ältere Traditionen mit neuen empirischen Argumenten 
fortschrieben (Baader, 2017a, S. 15). Der rekonstruierte Kindheitsdiskurs hingegen ak-
zentuierte die Befreiungsperspektive und eine, die die Grenzen zwischen den Generatio-
nen kritisch befragte und gängige Kindheitsnormen sprengen wollte. Gewalt schließlich 
wird einerseits an staatliche oder strukturelle Gewalt und andererseits eng an körper-
liche Gewalt gekoppelt. Neben einer argumentativ untersetzen Legitimation von Miss-
brauch gab es zudem eine erstaunliche Ignoranz gegenüber dem Thema, die dazu führte, 
dass es in den Leserbriefen, die auf das analysierte Heft von „betrifft: erziehung“ folg-
ten, wenig Protest gegen die Legitimation von Pädophilie, aber durchaus Zustimmung 
gab (betrifft: erziehung Ausgaben 5/73, 6/73, 7/73, 9/73 und 11/73). Lediglich eine Leh-
rerin bestellt das Heft wegen der Form der Thematisierung von Pädophilie ab (7/73, 
S. 11). Wenig Aufruhr erzeugte auch das eingangs genannte Experiment von Kentler 
und seine Veröffentlichung „Leihväter“ (Kentler, 1989). Pädosexualität legitimierende 
Positionen fanden in der Erziehungswissenschaft ihre Foren und blieben erstaunlich 
widerspruchlos. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in internationaler Perspektive 
haben sich die Positionen zu Pädophilie seit den späten 1980er Jahren deutlich gewan-
delt. So stellt Paternotte fest „a dramatic transformation of social attitudes and moral 
judgements over pedophilia, which has been one of the most striking changes in sexual 
regulations over the last decades“ (Paternotte, 2017, S. 116). Das Vorurteil, dass Kin-
desmissbrauch mit sichtbarer körperlicher Gewaltanwendung verbunden sei, hält sich 
jedoch noch heute. Damit geht es auch aktuell darum, auf der Verwendung eines mehr-
dimensionalen und differenzierten Gewaltbegriffs (vgl. Baader, 2016) zu bestehen.
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Kindeswohl als kollektives 
Orientierungsmuster ?

Zusammenfassung: Ursprünglich ein juristischer Terminus, fand der Begriff des Kindes-
wohls im Kontext einer Reihe von Vernachlässigungsfällen in den Jahren 2005 bis 2009 
im öffentlichen Diskurs eine weite Verbreitung. Demgegenüber wurde der Begriff des Kin-
deswohls 2010, als hundertfach Fälle sexuellen Missbrauchs in kirchlichen und privaten 
Erziehungseinrichtungen bekannt wurden, kaum gebraucht. Um diese unterschiedlichen 
Anwendungen des Kindeswohlbegriffes diskursanalytisch nachzuvollziehen, wird entlang 
der Konzepte des ‚boundary objects‘ bzw. des ‚kollektiven Orientierungsmusters‘ die his-
torische Entwicklung der Verwendung des Kindeswohlbegriffes in den Printmedien in der 
Bundesrepublik Deutschland untersucht und danach gefragt, unter welchen Umständen 
er welche Verwendung finden konnte.

Schlagworte: Kindeswohl, kollektives Orientierungsmuster, Grenzobjekt, Medien, Skan-
dalisierung

1. Einleitung

Der Begriff des Kindeswohls ist ein ursprünglich juristischer Begriff, der im Kontext 
der Aufgaben von Sozial- und Jugendämtern geprägt wurde. Er dient als Beschreibung 
der Zielgröße, wenn diese den Gefährdungsgrad von Kindern durch häusliche Gewalt 
und/oder Vernachlässigung bewerten sollen. In diesem Rahmen hat das Konzept des 
Kindeswohls eine maßgebende Funktion im familien-, sozial-, kinder- und jugend-
rechtlichen Bereich. Ausgangspunkt des so verstandenen gerichtlichen Kindeswohls 
ist Art. 6 II GG. Demnach kommt Eltern das Recht auf eine freie, nicht an bestimmte 
Erziehungsideale gebundene Erziehung zu, das jedoch an seine Grenzen gerät, wenn 
die Entwicklung des Kindes zu einer „eigenverantwortlichen Persönlichkeit innerhalb 
der sozialen Gemeinschaft“ (Bundesverfassungsgericht, 01. April 2008) nicht mehr ge-
währleistest ist. In solchen Fällen nimmt die Staatlichkeit die Funktion eines Wächter-
amtes ein, wobei dieses Wächteramt nicht auf die Durchsetzung bestimmter Wertvor-
stellungen und Ideale, sondern ausschließlich auf die Abwendung von Gefährdungen 
ausgerichtet sein soll (Höynck & Hauk, 2012, S. 24 –  25).

Einen Popularisierungsschub erfuhr der Begriff, nachdem er in den Jahren 2005 bis 
2009 im Zusammenhang mit einer Reihe von häuslichen Vernachlässigungsfällen auf 
breiter Ebene in den Medien benutzt wurde. Dabei herrschte trotz unterschiedlicher 
fachdisziplinärer, inhaltlicher und ideologischer Zugänge ein grundsätzlicher Konsens 
über die Notwendigkeit, das Wohlergehen von Kindern in familiär kritischen Situa-
tionen oben anzustellen, so dass die Begrifflichkeit des ‚Kindeswohls‘ als kollektives 
Orientierungsmuster hervortrat und als interdisziplinäres Grenzobjekt fungierte. Ganz 
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anders verhielt es sich mit der Nutzung des Begriffs im Jahr 2010, als die deutsche Öf-
fentlichkeit von hunderten, überwiegend Jahrzehnte zurückliegenden Fällen sexuellen 
Missbrauchs in stationären und nichtstationären, konfessionellen, staatlichen und priva-
ten Erziehungseinrichtungen erfuhr. Der Begriff tauchte nun in der öffentlichen Debatte 
kaum auf, obwohl auch hier das Wohl der damaligen Kinder die Zielgröße war und ein 
hohes Interesse an der Aufklärung und Evaluation der Fälle in ihrer Gesamtheit bestand.

Was waren die Gründe, dass das begriffliche Konzept des ‚Kindeswohls‘ zuerst zum 
interdisziplinären Grenzobjekt und kollektiven Orientierungsmuster avancierte, um 
dann aber in einer Folgedebatte nicht mehr in Erscheinung zu treten ? Um dieser Diskre-
panz analytisch nachzugehen, wird zunächst in einem kurzen Aufriss der theoretische 
Begriff des Grenzobjekts, bzw. des ‚kollektiven Orientierungsmusters‘, definitorisch 
umgrenzt. Anschließend wird die Entwicklung der Wahrnehmung des Kindeswohlkon-
zepts in der Bundesrepublik Deutschland für die Jahre 2005 –  2010 aus der Perspektive 
der medialen Öffentlichkeit untersucht.

2. Kindeswohl als Grenzobjekt – 
Kindeswohl als kollektives Orientierungsmuster

Bei einem so genannten Grenzobjekt („boundary object“) handelt es sich um ein ideal-
typisches Konzept, das innerhalb unterschiedlicher sozialer Welten angesiedelt ist, dabei 
aber inhaltliche Erfordernisse aller beteiligten Welten in sich vereint (Star & Griesemer, 
1989, S. 393). Es ermöglicht die Kooperation und Koordination zwischen eigentlich 
disparaten sozialen Feldern. D. h. ein Grenzobjekt beschreibt die diskursiven Berüh-
rungspunkte verschiedener Spezialdiskurse zu einem Thema. Entsprechend kommt 
Kirsten Scheiwe in ihrer Analyse des Kindeswohls zu dem Schluss, dass dieser unbe-
stimmte Rechtsbegriff ein „offenes Recht“ ermögliche, trotz gewisser Präzisierung un-
genau bleibe und somit als ein Grenzobjekt ein Fenster zu anderen Disziplinen und Ak-
teuren offenhalte (Scheiwe, 2013, S. 228). Als Grenzobjekt beschreibt das Kindeswohl 
ein explizites, institutionalisiertes Wissen, dessen einzelne Aspekte von unterschied-
lichen Akteur*innen in Transfer-, Übersetzungs- und Transformationsprozessen adap-
tiert werden (vgl. Trompette & Vinck, 2009).

Demgegenüber existiert aber auch eine implizite Idee von Kindeswohl, die als kol-
lektives Orientierungsmuster ein übergesellschaftliches Interpretationsangebot leistet, 
wie sozial devianter Umgang mit Kindern zu bewerten ist. Das „kollektive Orientie-
rungsmuster“ bezeichnet nach Bohnsack einen Zugang zur Analyse der kollektiven Ver-
mittlung von Wissensbeständen (Bohnsack, 2003, S. 191), der im Weiteren vor allem 
unter dem oft synonym gebrauchten Begriff des ‚Deutungsmusters‘ Verbreitung fand. 
Das implizite Orientierungsmuster kann dabei durchaus auf explizitem Wissen begrün-
det sein. Ein Grenzobjekt kann also der Ursprung kollektiver Orientierungsmuster sein, 
die wiederum als gesellschaftlich strukturierte Angebote verstanden werden können, 
die ‚Welt‘ in einem spezifischen Handlungsfeld zu ordnen (Trinczek, 2004, S. 184). 
Die darin zum Ausdruck kommenden „Orientierungen, Meinungen und Einstellungen“ 
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(Lamnek, 2005, S. 430) stellen Epiphänomene einer übergeordneten Struktur dar, die 
beispielsweise in Form von Normalitätsvorstellungen zu kollektiven Orientierungsmus-
tern verdichtet Handlungs- und Wissensorientierung bieten (Bogner, 2003, S. 211).

Kollektive Orientierungsmuster unterliegen einem informellen Prozess der Vermitt-
lung und Interpretation, der sowohl subjektive Meinungen als auch daraus folgende 
Handlungsorientierungen und -vollzüge beeinflussen kann. Analytisch lässt sich ihr 
Kern nur durch eine Rekonstruktion ihrer Derivate erreichen (Kassner, 2003, S. 44), die 
sich wiederum in den Artefakten ihres diskursiven Vollzugs wiederfinden. Für die Re-
konstruktion der historischen Entwicklung des kollektiven Orientierungsmusters ‚Kin-
deswohl‘ bietet sich somit eine Analyse des öffentlichen Diskurses in Form von mas-
senmedialer Berichterstattung an.

3. Kindeswohl in der medialen Öffentlichkeit

Massenmedien sind ein wichtiger Bestandteil der gesellschaftlichen Befähigung zur 
Identifikation und Lösung der ihr innewohnenden Probleme. Der Stellenwert dieser me-
dialen Funktion wird dadurch geäußert, dass Medien einer ständigen, viele Akteure um-
fassenden Dynamik unterliegen, die die Wahl und Prominenz präsentierter Themen be-
einflusst (Wolfe, Jones & Baumgartner, 2013, S. 178). Massenmedien sind somit Teil 
eines Framings, der Vermittlung und Beeinflussung von Orientierungs- und Deutungs-
mustern (vgl. Entman, 2007). Auch das soziale Problem der Gewalt an Kindern un-
terliegt solchen Prozessen der Einflussnahme und Konstruktion (vgl. Hacking, 1991; 
Kupffer, 1999), deren Positionen sich in moralisierenden und problemlösenden Diskur-
sen exprimieren (King, 1999, S. 3).

Zur Ermittlung der medialen Thematisierung von Gewalt an Kindern im Allgemei-
nen und von Kindeswohl im Speziellen wurde von uns die Medienpräsenz des Themas 
in bundesdeutschen Leitmedien für die Jahre 1950 bis 2013 erhoben. Dazu wurde aus 
den archivierten Printausgaben sowohl der eher konservativen Tageszeitung Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung (FAZ) als auch des eher links orientierten Wochenmagazins Der 
Spiegel mittels eines semantischen Feldes (Jackson & Zé Amvela, 2000, S. 14) eine 
verschlagwortete Datenbank aller ermittelten Beiträge gebildet, die sowohl inhaltlich, 
als auch über die quantitativen Fluktuationen und Konjunkturen des Themenfeldes Ge-
walt an Kindern und einzelner verbundener Spezialthemen Auskunft zu geben vermag.

Insgesamt konnten 4086 Artikel in der FAZ, sowie 990 Artikel im Spiegel erhoben 
werden, die in irgendeiner Form Gewalt an Kindern oder Kinderschutz zum Thema hat-
ten.1 In Bezug auf den Begriff ‚Kindeswohl‘ lassen sich zur quantitativen Entwicklung 
folgende Aussagen treffen (siehe Abb. 1): Der erste Artikel, in welchem der Terminus 
‚Kindeswohl‘ aufgegriffen wurde, erschien in der FAZ im Jahr 1967 (vgl. Biermann, 
04. Februar 1967), eine erste intensivere Berichterstattung erfolgte in den Jahren 1977 

1 Eine genauere Darstellung von Methodik und Ergebnissen findet sich in Fangerau et al. 
(2017).
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und 1978. In diesem Zeitraum taucht der Begriff des Kindeswohls zwar regelmäßig, 
aber gemessen an anderen Zeiträumen nicht oft in FAZ und Der Spiegel auf. Dies ändert 
sich erst im Verlauf der 2000er Jahre. Insbesondere in den Jahren 2006 bis 2008 sowie 
dann wieder im Jahr 2012 lassen sich besonders starke Zunahmen der Berichterstattung 
feststellen. Auffällig ist zudem, dass häufig der Nachrichtenwert (vgl. Eisenegger, 2008) 
von auf den Begriff ‚Kindeswohl‘ bezogenen Medienereignissen so gering ist, dass sie 
zwar in der täglich erscheinenden FAZ berichtet werden, im wöchentlichen Turnus des 
Spiegel oft jedoch keine Rolle mehr spielen.2

Die Artikel der 1970er Jahre standen überwiegend im Lichte der Reform des Jugend-
hilferechts, des Familienrechts und des elterlichen Sorgerechts und stellten hinsichtlich 
des Kindeswohls vor allem die Frage, wie einerseits mit Kindern im Falle von Schei-
dungen, andererseits im Falle häuslicher Gewalt zu verfahren sei. Insgesamt beschäf-
tigten sich in diesem Jahrzehnt 30 von 34 Artikeln beider Publikationsorgane mit dieser 
Thematik. Besonders hervorzuheben ist, dass sich bereits in diesen Debatten eine grö-
ßere Sensibilität gegenüber der vulnerablen Position des Kindes im Familiengefüge of-
fenbarte. So erschien es der FAZ 1977 berichtenswert, dass die Terminologie des Rechts 
von der „elterlichen Gewalt“ zur „elterlichen Sorge“ geändert werden sollte, wie es 
ein Gesetzesentwurf der sozialliberalen Regierung vorsah („Eltern-Kind-Beziehungen 
wieder vor dem Bundestag“, 16. März 1977). Die FAZ betonte, dass ihrer Ansicht nach 
eine solche Neuausrichtung der Rechtsprechung fehlgeleitet sei, weil durch die Auf-
lösung „jeder Pflichtbindung und die Züchtung des Willens“ (Fromme, 16. April 1977, 
S. 1) das Kind einer moralischen Vernachlässigung preisgegeben werde. Der Spiegel 

2 Das Verhältnis des Durchschnittswertes der jeweiligen Publikationszahlen von FAZ zu Spie-
gel liegt bei 8.64 zu 1.74.

Abb. 1: Anzahl der Artikel mit ‚Kindeswohl‘ in FAZ und Der Spiegel, 1967 bis 2013

0

10

20

30

40

50

60

70
19

67
19

69
19

71
19

73
19

75
19

77
19

79
19

81
19

83
19

85
19

87
19

89
19

91
19

93
19

95
19

97
19

99
20

01
20

03
20

05
20

07
20

09
20

11
20

13

A
nz

ah
l d

er
 A

rti
ke

l
 

 

Jahr

FAZ Der Spiegel



44 Historische und systematische Forschung

auf der anderen Seite betonte, dass Konservative und Katholiken in den Reformplä-
nen lediglich eine „Vergesellschaftung der Eltern-Kind-Beziehung“ und eine laxe Er-
ziehung als Ursache von (Links-)„Terrorismus und Radikalismus“ befürchteten („Teuf-
lisches Werk“, 19. September 1977, S. 65 –  66). Dagegen sei doch der Hauptmotor der 
Neufassung eine fehlende Handlungsfähigkeit gegenüber Fällen von Verletzungen des 
Kindeswohls, in denen keine Rechtsbrüche, etwa im Sinne von Körperverletzungen, 
stattgefunden haben.

Diese Beispiele offenbaren einen Grundkonflikt, der nicht nur den deutschen, son-
dern auch den internationalen Kinderschutz bis in die 1990er Jahre hinein beeinflusste. 
Dem Reformwillen linker politischer Kräfte stand jeweils die von Konservativen getra-
gene Sorge gegenüber, „daß [die Rechtsreform] über die Fälle der notwendigen Abwehr 
von Mißbrauch hinausgehe und [diese] die Eltern-Kind-Beziehungen in einer Weise 
verändern wolle, die das Elternrecht schwäche“ („Bedenken der Union gegen neues 
Elternrecht“, 19. März 1977, S. 4). Die Konfliktlinie lässt sich auf die Gegenüberstel-
lung von Elternwille und Kindesautonomie bzw. staatlicher Einflussnahme auf die el-
terliche Erziehung zuspitzen und findet sich in späteren Jahren beispielsweise im bri-
tischen Cleveland-Skandal (vgl. Görgen, 2013) genauso wieder, wie in den Debatten 
um das False-Memory-Syndrom und den „Missbrauch mit dem Missbrauch“ (Görgen, 
Griemmert & Keßler, 2015, S. 34 –  35).

Auch von den insgesamt 48 in den 1980er Jahren zum Kindeswohl erschienenen 
Artikeln beschäftigten sich 30 Beiträge mit dem Thema der Anwendung des reformier-
ten Rechtes und den praktischen Problemen bei elterlichen Scheidungsverfahren. Zwi-
schen 1985 und 1988 wurde der Aspekt des Kindeswohls auch im Kontext künstlicher 
Befruchtungen debattiert (10 Artikel). Hier stand insbesondere die Frage im Vorder-
grund, wer welche Verantwortung gegenüber dem auszutragenden Kind trage (Fromme, 
12. September 1986). Der Begriff des Kindeswohls diente dabei in erster Linie der Be-
wahrung traditioneller Familienmodelle durch konservative Akteure.

Mit 35 von insgesamt 52 Texten setzte sich in den 1990er Jahren die Berichterstat-
tung über Kindeswohl vor allem im Kontext sich ändernder Familienverhältnisse fort. 
Allerdings handelte es sich nicht mehr so eindeutig um eine rechtstheoretische De-
batte, sondern um praktische Auslegungen und Probleme, bei welchen auch Kindesent-
führungen, sich bildende Patchwork-Familien und die Benachteiligung von Vätern im 
Sorgerecht eine eindeutige praktische Anwendung des Kindeswohlbegriffes vonnöten 
machten. Es ist festzustellen, dass der Kindeswohlbegriff nicht mehr ausschließlich im 
direkten Anschluss an Familienstrukturen, an Scheidungen und häusliche Gewalt ge-
dacht wurde, sondern zunehmend das Kind als tendenziell autonomes Individuum mit 
eigenen Bedürfnissen verstanden wurde. Exemplarisch dafür können hier die nur vor-
dergründig profan erscheinenden Gerichtsentscheidungen um die Verhältnismäßigkeit 
in der Namenswahl für Kinder (vgl. Huff, 24. November 1998) oder die Diskussion um 
Flüchtlingskinder in der Bundesrepublik („Unicef: Flüchtlingskinder in Deutschland 
benachteiligt“, 20. August 1999) genannt werden.

Spätestens hier setzte sich der Charakter des Kindeswohls als Grenzobjekt und als 
kollektives Orientierungsmuster nicht nur innerhalb des Rechtssystems, sondern auch 
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im Rahmen öffentlicher Diskurse um den Umgang mit Kindern in der Gesellschaft 
durch. Der Erkenntnis, dass sich durch die Interdependenz und Dynamik familialer 
und institutioneller Beziehungen, aber auch durch die Einzigartigkeit individueller Le-
bensverläufe Rationalitäten und Interessen verschiedener Akteure überlappen, wurde 
die unbestimmte Offenheit des Kindeswohlbegriffs gegenübergestellt. In der öffent-
lichen Debatte wurden nun folgende drei Aspekte wahrgenommen, die sich laut Désirée 
Water stradt auch im juristischen Diskurs herausgebildet hatten:

Zum Ersten geht es um den ‚Vorrang der Kindesinteressen‘, der ‚zur kindeszentrier-
ten Sicht und Bewertung der Gesamtsituation zwingt‘ […]. Im zweiten Aspekt des 
Kindeswohls geht es […] um ‚Individualgerechtigkeit‘ für das ‚konkret betroffene 
Kind in seiner unaustauschbaren Identität sowie Familien- und Lebenssituation‘ 
[…]. Im dritten Aspekt wird die ‚Berücksichtigung des Kindeswillens‘ zum Kern 
rechtlich gebotener Kindzentrierung, dessen Berücksichtigung allerdings abhängig 
vom ‚individuellen Reifegrad‘ des Kindes ist. (Waterstradt, 2015, S. 384)

Mit der Einbindung dieser Sichtweise wurde das explizite Wissen des Rechts, das zu 
seiner Operationalisierung das Kindeswohl als Grenzobjekt begreifen muss, in den 
informellen Wissenskorpus öffentlicher Kommunikatoren übertragen, denen dieses 
Verständnis von Kindeswohl nun als kollektives, implizites Deutungsmuster dienen 
konnte.

Noch deutlicher wird dieser Zusammenhang im Verlauf der 2000er Jahre. Mit 214 
Artikeln erscheinen in diesem Jahrzehnt ein Großteil aller Artikel zu Kindeswohl, allein 
161 in den Jahren von 2005 bis 2009. Handelte es sich bei den 53 in der ersten Jahr-
zehnthälfte erschienenen Artikeln im Prinzip um eine Fortsetzung der Diskurse, die be-
reits in den 1990er Jahren bestanden hatten, so verschob sich nun der Fokus. Neben 
einem zunehmend starken Diskurs um das Sorgerecht (Benachteiligung von Vätern, 
Adoption von Kindern durch Homosexuelle, Alleinerziehende) schoben sich nun die 
Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern in den Vordergrund.

3.1 Der Fall Kevin

Eine besonders wichtige Rolle in der Perpetuierung des Kindeswohls als kollektivem 
Orientierungsmuster spielte der „Fall Kevin“. Mitarbeiter*innen des Bremer Amts für 
Soziale Dienste wollten am 10. Oktober 2006 den zweijährigen Kevin in Obhut nehmen, 
fanden jedoch nur noch dessen Leiche im Kühlschrank. Kevin war vom Lebensgefähr-
ten seiner bereits im November 2005 verstorbenen Mutter zu Tode geprügelt worden. 
Als bekannt wurde, dass der Tod des Jungen durch die Sozialen Dienste verhinderbar 
gewesen wäre, entwickelte sich der Fall zu einem bundesweit berichteten Skandal (vgl. 
Holl, 13. Oktober 2006). Im Juli 2007 wurde ein Untersuchungsbericht veröffentlicht, 
der das Systemversagen im Fall Kevin ausführlich dokumentierte (vgl. Bremische Bür-
gerschaft, 18. Juli 2007).
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Dieser Fall wurde zwischen seiner Ersterwähnung 2006 und seiner letzten Nennung 
2011 56 Mal in Artikeln erwähnt. In seinem Windschatten fanden eine Reihe anderer 
Vernachlässigungsfälle den Weg in die Berichterstattung. Im Zuge des Skandals ent-
wickelten sich sowohl der Begriff der vulnerablen oder gefährdeten (Problem-)Fami-
lie3, wie auch der des Kindeswohls zu zentralen Schlagworten einer kritischen öffent-
lichen Evaluation des deutschen Kinderschutzes. Über die Darstellung von Kindern als 
vulnerable Gruppe, denen in Form des Kindeswohls ein Mindeststandard an Lebens-
qualität zugesprochen wurde, wurde einerseits ein Systemversagen, andererseits eine 
fehlende staatliche Kontrolle gegenüber sozialökonomisch schwächeren Familien un-
terstellt. Für Felix Brandhorst wird Kevin so

als Symbol des Kinderschutzes […] zum Schauplatz der gesellschaftlichen Aus-
handlung des Verhältnisses zwischen der Selbstverantwortung des Individuums und 
der Verantwortung des Staates, zwischen den Rechten von Eltern und den Rechten 
von Kindern, zwischen dem Recht von Familien auf Privatsphäre und staatlichen 
Eingriffsrechten, zwischen dem Anspruch auf Förderung sozial prekärer Milieus 
und dem möglichen Erfordernis, sie zu sanktionieren, sowie zwischen den Erforder-
nissen, die Soziale Arbeit zu fördern und sie gleichzeitig besser in ihrer Wirksamkeit 
zu kontrollieren. (Brandhorst, 2015, S. 50)

Es wurde berichtet, dass im Fall Kevin in der Güterabwägung zwischen Kindeswohl 
und Elternrecht auch deshalb keine ausreichende Kontrolle von ‚Krisenfamilien‘ und 
den drogenabhängigen Eltern stattgefunden habe, weil dazu weder Geld noch Personal 
vorhanden gewesen sei (vgl. von Lucius & Holl, 14. Oktober 2006).4 Dieser Befund 
wurde in der Folge schnell zum allgemein gültigen diagnostischen Befund der Dysfunk-
tionalität des Kinderschutzes erhoben (vgl. Fröhlingsdorf, Meyer & Neumann, 16. Ok-
tober 2006). Der damalige CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber forderte eine stärkere 
Rolle des staatlichen Kinderschutzes, in welchem dieser „Vorrang vor den Rechten der 
aus der Bahn geworfenen Eltern haben“ müsse („Kinderrechte in Verfassung“, 15. Ok-
tober 2006, S. 1). Tatsächlich wurden im Zuge des Falles

bundesweit umfassende Analysen des Kinderschutzsystems eingeleitet, Qualitäts-
sicherungsverfahren im Jugendhilfebereich entwickelt und Netzwerke zur Ver-
knüpfung der diversen Kinderschutzansätze öffentlicher und freier Träger initiiert. 

3 Zur Problematisierung des Begriffes vgl. Bauer und Wiezorek (2016, S. 20).
4 In seiner herausragenden Medienanalyse des Falles Kevin konstatiert Felix Brandhorst vier 

große medial wahrgenommene Ursachenzusammenhänge, die zum Scheitern des Falles und 
damit zu Kevins Tod geführt haben sollen: „(1) problematische Arbeitsweisen und fach-
liche Orientierungen von Fachkräften aus der Kinder- und Jugendhilfe, (2) strukturelle Pro-
bleme im Jugendamt bzw. Amt für Soziale Dienste (AfSD), (3) Täuschung der Fachkräfte 
durch Kevins Ziehvater sowie (4) problematische gesellschaftliche und soziale Verhältnisse“ 
(Brandhorst, 2015, S. 160).
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Daneben entstand im politischen Raum ein Interesse an neuen, rasch umsetzbaren 
und für jeden sichtbare Maßnahmen im Kinderschutz. Vor diesem Hintergrund ver-
abschiedete man in Bremen und anderenorts Gesetze, die die Verbindlichkeit in der 
Wahrnehmung der Krankheitsfrüherkennungsuntersuchung für Kinder stärken sol-
len. (Thaiss et al., 2010, S. 1037)

Im Fall Kevin konnte sich zusammenfassend Kindeswohl deshalb vom Grenzobjekt 
zum kollektiven Orientierungsmuster entwickeln, weil in dem Fall das systemische Ver-
sagen aus einer privilegierten Position wahrgenommen wurde: Die ‚Problemfamilien‘ 
wurden als das sozial deviante ‚Andere‘ markiert, welches einer zu geringen sozialen 
Kontrolle unterliege. Kindeswohl wurde zur Norm des Umganges mit Kindern erhoben, 
an welcher die besagten Familien ex post gescheitert waren. Gleichzeitig wurde aner-
kannt, dass die Dysfunktionalität des Kinderschutzes einen Faktor in der Ermöglichung 
der Vernachlässigungs- und Misshandlungsfälle darstellte. Somit konnte medial ein ein-
facher politischer Hebel konstruiert werden, der letztlich durch agenda setting die po-
litischen Mittel zum Schutz des Kindeswohls neu formiert und das Kindeswohl als Leit-
kategorie dieser Reformen positioniert hat.

Dabei verschoben sich jedoch Machtverhältnisse innerhalb des Kinderschutzes. Me-
dikalen und juristischen Ansätzen und Hilfsmitteln sozialer Kontrolle wurde entschei-
dendes Gewicht zugesprochen, während sich beispielsweise sozialpädagogische Posi-
tionen nur marginal durchsetzen konnten (Brandhorst, 2015, S. 54). Kinderschutz und 
Kindeswohl waren in beiden Fällen also wiederum in einem Spannungsfeld von Staat 
und Familie angesiedelt, das sich letztlich aus tradierten bürgerlichen Familienbildern 
konstituierte.

3.2 Die Missbrauchsskandale des Jahres 2010

Obwohl durch die Missbrauchsfälle in kirchlichen und anderen privaten stationären Er-
ziehungseinrichtungen über das Thema der Gewalt an Kindern mit insgesamt 577 Arti-
keln im Jahr 2010 in FAZ und Der Spiegel mehr als doppelt so häufig berichtet worden 
war wie im Vorjahr, spielte der Begriff des Kindeswohls mit nur 3.99 % der Gesamt-
artikel eine deutlich geringere Rolle als 2009 (9.18 % der Gesamtartikel). Von den Bei-
trägen lassen sich wie in den Jahren vor 2006 die meisten Artikel vor allem im Kontext 
von Fragen des Sorgerechts und der Adoption verorten. Das Kindeswohl trat im Rah-
men der Missbrauchsfälle von 2010 also nicht mehr als kollektives Orientierungsmuster 
in Erscheinung.

Der Skandal um die Missbrauchsfälle in der Odenwaldschule und in den pädagogi-
schen Institutionen äußerte sich vor allem in Form einer Ideologiekritik einerseits der 
Reformpädagogik, andererseits (vor allem) der katholischen Kirche.

In Bezug auf die katholische Kirche bildete sich eine Argumentationslinie, die die 
Sexualmoral der Kirche, inklusive des Zölibats, als Hauptursache der Missbrauchs-
fälle identifizierte und die letztlich zu einer teils institutionalisierten, teils informel-
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len „Omertà“5 geführt habe (Berg et al., 08. Februar 2010, S. 61). Diese Ideologie des 
Schweigens habe, wie im Falle von Missbrauchsfällen im Kloster Ettal, zu einer „Kul-
tur der Verniedlichung, des Verschweigens und der Ablehnung der Vorwürfe“ (Wittman, 
2010, S. 3) geführt. Nach Graf habe sich die Kirche in einem Akt moralischer Selbst-
überhöhung gegenüber Staat und Gesellschaft als „prophetisches Wächteramt“ ver-
standen, „sich selbst die Rolle eines Hüters der öffentlichen Sozialmoral zugeschrieben 
und bei allen möglichen Konflikten suggeriert, über hilfreiches Orientierungswissen 
und konstruktive Problemlösungskompetenz zu verfügen“ (Graf, 01. April 2010, S. 35).

Während in den kirchenkritischen Kommentaren und Berichten zur Kirche und 
ihren pädagogischen Einrichtungen somit ein „spezifisches Dekadenzsyndrom“ (von 
Alten bockum, 8. März 2010, S. 1) vorgeworfen wurde, versuchten kirchenfreundliche 
Autor*innen und Kirchenvertreter*innen (u. a. die Bischöfe Robert Zollitsch und Walter 
Mixa), einerseits das systemische Moment des sexuellen Missbrauchs auf das indivi-
duelle Versagen der Beteiligten herunter zu brechen, andererseits liberale gesellschaft-
liche und kulturelle Strömungen und Wandlungsprozesse als Hauptursache der sexuel-
len Gewalt zu identifizieren (Lohmann, 06. Februar 2010, S. 10; „Missbrauch kein 
systemisches Problem“, 23. Februar 2010). Diese Position blieb nicht unwidersprochen: 
Christian Geyer beispielsweise betonte, dass es gerade die säkulare Gesellschaft gewe-
sen sei, die doch erst die Aufdeckung des Skandals ermöglicht habe und verurteilte die 
kirchliche Doppelmoral, Kultur zu kritisieren, während es „im Haus der Kirche brenne“ 
(Geyer, 22. März 2010, S. 27).

Auch der Skandal um Missbrauch an der Odenwaldschule vollzog sich über eine 
Ideologiekritik an der Reformpädagogik und die Entwicklung einer in diesem Fall poli-
tisch und kulturell links orientierten Sexualmoral und der „allgemeine[n] gesellschafts-
politische[n] Irrwege“ (von Altenbockum, 08. März 2010, S. 1) der Bundesrepublik der 
1970er und 1980er Jahre (Kaube, 09. März 2010). Für beide Felder wurde festgehalten, 
dass zwar weder Kirche noch Reformpädagogik alleine für den Missbrauch verantwort-
lich seien: „Nicht abstreiten lässt sich jedoch, dass beide Systeme Menschen anziehen, 
die pädophile Neigungen verspüren und deshalb systempervertierend wirken. Denn sie 
haben die Nähe zum Überwältigungsprinzip erhoben“ (Schmoll, 19. März 2010, S. 1).

4. Schluss

Im Vergleich zur Medienberichterstattung zum Fall Kevin und den Folgedebatten, in de-
nen der Begriff des Kindeswohls eine entscheidende Rolle spielte, trat er in der öffent-
lichen/medialen Beurteilung der Missbrauchsskandale im Jahr 2010 kaum noch in Er-
scheinung. Dafür lassen sich zusammenfassend folgende Hauptursachen identifizieren:

 ● Erstens hatte sich Kindeswohl im öffentlichen Diskurs bis zu den skandalisierten 
Vernachlässigungs- und Misshandlungsfällen der Jahre 2006 –  2009 als ein Grenz-

5 „Omertà“ bezeichnet ursprünglich ein Schweigegelöbnis zwischen Mitgliedern der Mafia.
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objekt herauskristallisiert, das die Demarkationslinie zwischen dem privaten Raum 
der Familie und dem öffentlichen Raum staatlicher Intervention zeichnete. Durch 
den Fall Kevin katalysiert, konnte das bisherige Grenzobjekt Kindeswohl als impli-
zites Orientierungsmuster im Umgang mit sozialökonomisch schwächeren Familien 
positioniert werden.

 ● Demgegenüber war, zweitens, der in pädagogischen Institutionen stattgefundene se-
xuelle Missbrauch in der öffentlichen Wahrnehmung kein privates, sondern ein in-
stitutionelles und strukturelles Problem, in welchem das Kindeswohl als Orientie-
rungsmuster in der Klärung des Verhältnisses von Staat und Familie nicht greifen 
konnte. Eine Verantwortungszuschreibung durch die institutionalisierten erzieheri-
schen Rahmen der pädagogischen Einrichtungen konnte sich nicht etablieren, weil 
soziale Devianz von pädagogisch ausgebildeten Akteur*innen eben dieser Institutio-
nen ausging. Das Handeln zum ‚Kindeswohl‘ ist jedoch auf das Handeln einzelner 
Akteur*innen ausgerichtet. Diese Verantwortung des*r Einzelnen diffundierte so auf 
die institutionelle Gesamtstruktur. Eine eindeutige Konstruktion eines ‚Anderen‘, 
wie im Falle der ‚Problemfamilien‘ war hier nicht möglich, wenn nicht das gesamte 
Konzept stationärer Erziehungseinrichtungen infrage gestellt werden sollte und man 
den oft aus elitären Verhältnissen stammenden Familien der betroffenen Kinder eine 
gesonderte Verantwortung anlasten wollte. Dies deutet darauf hin, dass hier, obwohl 
Kinder betroffen waren, vor allem das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern bzw. 
Gesellschaft und den pädagogischen Institutionen im Vordergrund stand, während 
die missbrauchten Kinder in gewissem Sinne objektiviert wurden, also zum Gegen-
stand des Streites erhoben wurden.

 ● Drittens wurde im Rahmen der Missbrauchsfälle von 2010 die hauptsächliche Ursa-
che nicht in praktisch-funktionalen Fehlerkulturen des Kinderschutzes gesehen, son-
dern in den jeweils übergeordneten ideologischen Systemen. Einerseits stand hier 
die Wahrnehmung einer selbstreferentiellen und sich selbst regulierenden reform- 
und kritikscheuen Kirche, andererseits die einer fehlgeleiteten Sexualmoral und 
einer daran angekoppelten Reformpädagogik. Beide Bereiche wurden als autar ke 
soziale Felder gesehen, die durch ihre spezifischen sozialen Konstellationen Miss-
brauch begünstigten und ihre Möglichkeitsbedingungen durch eine jeweilige ‚Kul-
tur des Schweigens‘ zum Ausdruck brachten. In der öffentlichen Wahrnehmung ging 
es mithin weniger um ein Kindeswohlproblem als um ein mikro- (im Rahmen der In-
stitutionen) und makrokulturelles (gesamtgesellschaftliches) Problem.

 ● Viertens handelte es sich bei den Fällen des Jahres 2010 überwiegend um quasi-his-
torische Fälle, die oft viele Jahre zurücklagen. Im Fall Kevin lag der Schwerpunkt 
der öffentlichen Forderungen auf Prävention, während 2010 vor allem die Aufklä-
rung des Ausmaßes der Missbrauchsfälle gefordert wurde.6 Die Opfer waren zum 
Zeitpunkt des Skandals zudem durchweg Erwachsene, die sich auch durch eigene 

6 Das bedeutet nicht, dass Prävention keine Rolle gespielt hat. Tatsächlich hatte es im Vorfeld 
der Einrichtung eines Runden Tisches genau zu diesen Punkten Uneinigkeit gegeben („Wei-
ter Streit über runden Tisch“, 12. März 2010).
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Darstellungen des Geschehenen („Ich will kein Geld, nur Aufklärung“, 13. Februar 
2010) öffentlich Gehör verschaffen konnten. Die Frage des Kindeswohls konnte 
folglich keine akute Rolle einnehmen, sondern hätte retrospektiv behandelt werden 
müssen, was wiederum zwar eine ethische Bewertung, nicht aber ein rückwirkendes 
Orientierungsmuster erlaubt hätte.

Das Kindeswohl als Orientierungsmuster greift also nur dann, wenn es dem jeweiligen 
Narrativ des Skandals dienlich ist. Werden bestimmte Bevölkerungsgruppen als tenden-
ziell deviante Risikogruppen minorisiert und dies in einen direkten Handlungszusam-
menhang mit versagender staatlicher Kontroll- und Machtausübung gebracht, ist die 
Anwendung des Kindeswohls als kollektives Orientierungsmuster ein opportunes rheto-
risches Mittel der medialen Aufmerksamkeitserzeugung, auch weil Kindeswohl per de-
finitionem genau dieses Spannungsverhältnis aus erzieherischem Privatraum und staat-
lichem Kontrollraum durchschneidet und einen dritten Raum zwischen beiden Polen 
bezeichnet.

Demgegenüber waren die zum Teil lange zurückliegenden Missbrauchsskandale in 
den Institutionen, die 2010 behandelt wurden, in der Wahrnehmung der Medien ein in-
stitutionen- und strukturimmanentes Problem, das sich einerseits durch staatliche Inter-
vention kaum lösen, andererseits keinen Raum zur Konstruktion eines ‚Anderen‘ ließ. 
Dies liegt zum einen daran, dass die Akteur*innen bereits Teil der Mehrheitsgesellschaft 
waren, zum anderen, dass hier kein Konflikt zwischen Privatsphäre und staatlicher Ein-
flusssphäre ausgetragen wurde, da die betroffenen Kinder im semi-öffentlichen Raum 
übergesellschaftlicher Institutionen missbraucht worden waren.

Ein weiteres Problem lag darin, dass das kollektive Orientierungsmuster des Kin-
deswohls ein komplexitätsreduziertes Sediment verschiedenster Diskurse darstellt und 
damit als unscharfer Sammelbegriff erscheint. Dieses Abstraktum beinhaltet zwar das 
Wohl des Kindes als zentrale Kategorie, gleichzeitig wird hier aber auch über die Vul-
nerabilität des Kindes ein Abhängigkeitsverhältnis des Kindes zu seiner jeweiligen 
Umwelt formuliert. Das Kind sollte jedoch nicht als in die Welt/Institutionen/Familien 
hineingeworfene Entität, sondern gerade als Grundmotiv zur Entwicklung dieser Ge-
sellschaftselemente verstanden werden. Sobald Kinder nur im Alltag ‚verwaltet‘ wer-
den, wird deren Anspruch auf Kindeswohl unterlaufen.

Demnach müsste, wenn auch solche Fälle wie die Missbrauchsskandale in den In-
stitutionen durch den Begriff des Kindeswohls erfasst werden sollen, der Kindeswohl-
begriff grundlegend neu formuliert werden und dabei explizit die Verantwortung gegen-
über dem Kind sowohl jeglichen Erziehungspersonen als auch ihrer Handlungsumwelt 
zuweisen. Nicht nur Personen, sondern auch Institutionen könnte so eine Ethik der Ver-
antwortung für das wohlbehaltene Heranwachsen der Kinder zugeschrieben werden. 
Diese Ethik bedarf der stetigen Reflektion und Erneuerung um dauerhaft reale kollek-
tive Orientierung für den Umgang mit Kindern anbieten zu können.
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Abstract: Originally a juridical term, the German concept of “Kindeswohl” (child welfare) 
was widely used in public discourse in the context of a series of neglect cases in the years 
2005 to 2009. However, the concept was not used in 2010 when hundreds of cases of 
sexual abuse in church-run and private educational institutions became public. In order to 
understand these different applications of the child welfare concept the historical devel-
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Ferdinand Sutterlüty

Kindeswohl: Verkehrtes Recht

Zusammenfassung: Die Einrichtungen des Rechtsstaats, deren Aufgabe darin besteht, 
für das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen Sorge zu tragen, legitimieren sich 
durch das Prinzip des Kindeswohls, das auf den Ideen der kindlichen Selbstbestimmung 
und der Entwicklung zu einer autonomen Persönlichkeit basiert. Familiengerichtliche 
Verfahren und Interventionen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe bringen indessen 
häufig kontraproduktive Wirkungen hervor, durch die sich die Intention jenes normativen 
Prinzips in ihr Gegenteil verkehrt. Unter Berücksichtigung von Fällen des sexuellen Miss-
brauchs an Kindern und der Missachtung der sexuellen Selbstbestimmung von Jugend-
lichen analysiert der Beitrag solche Verkehrungen mithilfe des Konzepts der ‚normativen 
Paradoxien‘. Drei Typen solcher Paradoxien werden unterschieden: Unterminierungs-, 
Subsumptions- und Verzerrungsparadoxie.

Schlagworte: Kindeswohl, normative Paradoxien, Unterminierungsparadoxie, Subsump-
tionsparadoxie, Verzerrungsparadoxie

1. Einleitung

Alle Entscheidungen im Familienrecht, die unmittelbare Auswirkungen auf Kinder ha-
ben, orientieren sich nach dem Willen des Gesetzgebers am Kindeswohl; dasselbe gilt 
für Interventionen und Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilferecht.1 Auch für 
weitere Rechtsgebiete, etwa das Sozial-, Medizin- oder Staatsangehörigkeitsrecht, be-
sitzt das Rechtsgut des Kindeswohls einige Relevanz. Um die Zielrichtung der rechts-
staatlichen Orientierung am Kindeswohl zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, 
dass sich darin eine lange historische Entwicklung widerspiegelt, in der sich die Ideale 
einer Erziehung zur Autonomie und der Achtung der kindlichen Selbstbestimmung her-
ausgebildet und dann Eingang ins Recht gefunden haben. Die kindliche Auto nomie oder 
Selbstbestimmung als erzieherisches Leitprinzip beherrscht die Rechtsnormen, mithilfe 
derer Kinder und Jugendliche betreffende Belange geregelt werden (vgl. § 1626 Abs. 2 
BGB; §§ 1 und 8 SGB VIII; §§ 157 –  159 FamFG; Wapler, 2015, S. 254 –  261).

Den einschlägigen Gesetzestexten ist es auf zwei Ebenen um den Schutz und die 
Förderung der kindlichen Autonomie zu tun: Sie haben, erstens, die Entwicklung des 
Kindes zu einer autonomen Persönlichkeit im Blick und daher die Gewährleistung von 
Sozialisationsbedingungen, die eine solche Entwicklung ermöglichen. Gleichzeitig zie-

1 Dieser Beitrag ist im Kontext des Forschungsprojekts „Normative Paradoxien des Kindes-
wohls“ entstanden, das ich gemeinsam mit Sarah Mühlbacher am Institut für Sozialforschung 
in Frankfurt am Main durchführe. Ich danke der VolkswagenStiftung für die Förderung im 
Rahmen des Forschungsverbunds „Verhandlungsformen normativer Paradoxien“.
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len sie, zweitens, auf die Anerkennung der bereits bestehenden Fähigkeit des Kindes zur 
Selbstbestimmung bei Entscheidungen, die nachhaltig auf seine aktuelle und künftige 
Lebenssituation einwirken. Kinder genießen vor dem Auge des Gesetzgebers also den 
Status vollwertiger Akteure eigenen Rechts und gelten ihm nicht nur als künftige Er-
wachsene, denen heute jegliche Selbstbestimmung zugunsten eines künftigen Zustands 
verwehrt werden könnte (vgl. Art. 2 GG; BVerfGE 24, 119 von 1968).

Zugleich sieht der Gesetzgeber nicht einfach naiv von dem ab, was Bernfeld 
(1925/1967) die „Entwicklungstatsache“ genannt hat. Vielmehr liegt den einschlägi-
gen Gesetzestexten die Annahme zugrunde, dass die Sozialisation zur Autonomie und 
die Achtung der Selbstbestimmung des Kindes unter Bedingungen der kindlichen Ab-
hängigkeit von nicht beliebig austauschbaren Bezugspersonen stattfinden – Bedingun-
gen, die wiederum eine besondere Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit des Kindes 
mit sich bringen (vgl. Art. 6 Abs. 2 –  3 GG; § 1626 Abs. 1 BGB). Die im Begriff der ‚el-
terlichen Sorge‘ implizierte Abhängigkeit, Verletzlichkeit und Schutzbedürftigkeit des 
Kindes verortet das Bürgerliche Gesetzbuch in dessen ‚Bindungen‘ zu seinen Bezugs-
personen. Der Gesetzgeber sieht eine gelingende Sozialisation in Abhängigkeit von den 
Bindungen des Kindes und erwartet von diesen starke Effekte auf die werdende Persön-
lichkeit und ihr zukünftiges Leben (vgl. § 1626 Abs. 3 BGB). Jene Bindungen bilden 
demnach die Voraussetzung für die Herausbildung und den aktiven Gebrauch der kind-
lichen Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Die Gesetzestexte folgen, mit anderen Worten, 
keinem solipsistischen, sondern einem intersubjektivistischen Verständnis der Entwick-
lung und Verwirklichung von Autonomie (vgl. für weitere Differenzierungen zur Auto-
nomieorientierung des Kindschafts-, Familien- und Jugendhilferechts Sutterlüty, 2017, 
S. 198 –  211; Sutterlüty & Mühlbacher, 2017).

In diesem Beitrag sollen nun die paradoxalen, vielfach als tragisch empfundenen 
Auswirkungen des rechtlich institutionalisierten Autonomieprinzips untersucht werden. 
Es geht um die Analyse von kontraproduktiven Effekten, die dem autonomiezentrierten 
Kindeswohlkonzept zuwiderlaufen und dessen Intention ins Gegenteil verkehren. Der 
Anspruch, die Selbstbestimmung des Kindes zu schützen und zu befördern, zeitigt in 
der Rechtspraxis nämlich häufig gegenläufige Wirkungen und konstituiert mitunter eine 
sekundäre, erst durch das Recht induzierte Gefährdung des Kindeswohls. Das soll nun 
unter Rekurs auf das analytische Konzept der „normativen Paradoxien“ (Honneth & 
Sutterlüty, 2011) demonstriert werden.

Wenn familiengerichtliche Verfahren und Interventionen der öffentlichen Kinder- 
und Jugendhilfe, die sich durch das Prinzip eines autonomiezentrierten Kindeswohls 
legitimieren und sich in ihrer Praxis daran orientieren, fortwährend Ergebnisse produ-
zieren, die dieses normative Prinzip konterkarieren, haben wir es mit einer solchen Pa-
radoxie zu tun. Was als eine normative Errungenschaft galt und noch gilt, erzeugt dann 
nicht intendierte und – gemessen am zugrunde liegenden Prinzip – unerwünschte Ef-
fekte (Merton, 1936/1972, S. 170). Hier sollen nun die Dynamiken und Mechanismen 
näher beleuchtet werden, die dafür verantwortlich sind, dass der Rechtsstaat in seinem 
Versuch, das Kindeswohl zu schützen und zu befördern, bisweilen das Ziel verfehlt oder 
mitunter das Gegenteil des Beabsichtigten bewirkt. Dabei werden drei Quellen derarti-



56 Historische und systematische Forschung

ger Verkehrungseffekte ermittelt und auf dieser Grundlage drei Typen normativer Para-
doxien des Kindeswohls unterschieden. Mit Blick auf den Themenschwerpunkt dieses 
Heftes kommt der Beitrag im Zuge dessen immer wieder auf Gewalt gegen Kinder so-
wie auf sexuellen Missbrauch zu sprechen.2

2. Unterminierungsparadoxie

Ein erster Grund dafür, dass sich die Bemühungen, dem Kindeswohl mit den Mitteln 
des Rechts zur Verwirklichung zu verhelfen, in ihr Gegenteil verkehren können, beruht 
auf der überragenden Stellung dieses Rechtsguts. Just deswegen haben Eltern nämlich 
stets die Möglichkeit, in ihren Konflikten untereinander auf das Kindeswohl zu rekur-
rieren, um gerichtliche Entscheidungen zu ihren Gunsten zu erwirken. Dadurch werden 
die Kinder leicht zum Spielball strategischer Interaktion zwischen den – etwa um Sorge- 
und Umgangsrechte – streitenden Eltern. Wird die kommunikative Verständigung in der 
Familie auf diese Weise dauerhaft außer Kraft gesetzt, unterminiert dies die familialen 
Sozialisationsbedingungen, die dem Wohl des Kindes und seiner Entwicklung zu einer 
autonomen Persönlichkeit förderlich sind. Daher kann man hier von einer Unterminie-
rungsparadoxie sprechen.

Mehrere empirische Studien haben auf das Problem eines bloß instrumentellen Re-
kurses auf das Wohl des Kindes vor Gericht aufmerksam gemacht. So dokumentiert eine 
englische Untersuchung von Trinder, Jenks und Firth (2010), dass das Wohl des Kindes 
in der Auseinandersetzung zwischen Eltern in erster Linie aus Gründen der Taktik und 
Strategie ins Spiel kommt: „The dominance of the welfare discourse is such that there 
are probably no other argumentative resources that might be drawn upon“ (S. 247). Eine 
derartige diskursive Situation lädt förmlich zur strategischen Nutzung von Argumenten 
ein, die sich auf das Kindeswohl beziehen. Münder, Mutke und Schone (2000) berichten 
in einer deutschen Untersuchung von Streitigkeiten um Sorgerechte oder Umgangsrege-
lungen der folgenden Art: „Die Kindesmutter wirft dem Vater Kindesmisshandlung und 
der Kindesvater wirft der Mutter Vernachlässigung vor“ (S. 64).

2 Zur Klarstellung sei hier angemerkt, dass sich körperliche Gewalt und sexueller Missbrauch 
als paradigmatische Verletzungen des Autonomieprinzips verstehen lassen. Gegenüber einer 
Position, die Gewaltfreiheit als zweites Prinzip der rechtlichen Kindeswohlorientierung be-
trachtet, vertritt der Verfasser die Ansicht, dass sich das Gewalttabu als restriktiver Aspekt 
des Autonomieprinzips begreifen lässt: als ein an Dritte adressiertes Verbot zum Schutz der 
persönlichen Autonomie eines Subjekts bzw. Kindes. Denn physische Gewalt gilt uns als die 
wohl extremste Form des illegitimen Eindringens in den persönlichen Schutzraum eines An-
deren. Gewaltanwendung negiert die basalste Ebene der Selbstbestimmung, nämlich die der 
Verfügung über den eigenen Körper. Das gilt in ähnlicher Weise für sexuellen Missbrauch, 
und zwar auch dann, wenn keine unmittelbare physische Gewalt im Spiel ist. Denn solange 
ein Kind über Sex unwissend ist und dessen Bedeutung und Implikationen nicht einzuschät-
zen vermag, wird man nicht annehmen dürfen, dass es zu sexuellen Aktivitäten im engeren 
Sinne seine Zustimmung geben kann. Solange dies nicht der Fall ist, verletzen Erwachsene, 
die mit dem Kind Sex haben, eo ipso dessen Selbstbestimmung.
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Nach allem, was wir an empirischen Evidenzen besitzen, rufen Rechtsstreitigkeiten 
zwischen Eltern oder zwischen Pflegeeltern und leiblichen Eltern bei den Kindern re-
gelmäßig gravierende Loyalitätskonflikte hervor. Häufig werden diese Konflikte noch 
dadurch verstärkt, dass die Kinder von den elterlichen Parteien unter einen Koali-
tionsdruck gesetzt werden. Weiterhin finden sich in der einschlägigen Literatur zahllose 
Berichte, denen zufolge erbittert ausgefochtene elterliche Konflikte bei den Kindern 
Trennungsängste und andere psychische Belastungen heraufbeschwören (überblicks-
artig dazu Shaffer, 2007, S. 305 –  309; Scheiwe, 2013, S. 227 –  228). Wenn die Anrufung 
des Kindeswohls im Gerichtssaal die elterlichen Konflikte weiter schürt und die beste-
henden Gräben vertieft, geht damit das Potential einher, die Bindungen des Kindes zu 
zersetzen, die für sein aktuelles Wohlergehen und zur Herausbildung einer autonomen 
Persönlichkeit gleichermaßen wichtig sind.

Wie die Berufung auf das Kindeswohl im Rechtsstreit sich gegen dieses wenden 
kann, lässt sich beispielhaft an einem Beschluss des Amtsgerichts Oranienburg auf-
zeigen, der schließlich von der übergeordneten Berufungsinstanz aufgehoben wurde 
(Brandenburgisches OLG, 24. 03.  2016, Az. 9 UF 132/15). Das Verfahren vor dem 
Amtsgericht hatten die sorgeberechtigen Eltern einer Fünfzehnjährigen angestrengt, die 
bereits seit geraumer Zeit eine Liebesbeziehung zu einem angeheirateten, über 30 Jahre 
älteren Onkel unterhielt. Die Eltern versuchten diese Beziehung zunächst zu kanalisie-
ren und zu beschränken, dann mit allen Mitteln zu unterbinden, nachdem die Tochter 
gegen alle Widerstände an der Beziehung festhielt und sich mit ihrem Gefährten zeit-
weise ins Ausland absetzte, ohne den Aufenthaltsort mitzuteilen und die Schule noch 
regelmäßig zu besuchen. Eine Rückkehr in den elterlichen Haushalt lehnte sie ab. Mit 
Unterstützung des Jugendamts erwirkten die Eltern beim Amtsgericht ein Kontakt- und 
Näherungsverbot zwischen ihrer Tochter und deren Freund; parallel dazu erreichten 
sie – auf der Grundlage eines von einem verwandten Allgemeinmediziner erstellten Ge-
fälligkeitsgutachtens – die freiheitsentziehende Unterbringung der Tochter in der Psy-
chiatrie.

Die Eltern und das Jugendamt hatten vor dem Amtsgericht erklärt, die Beziehung 
der Jugendlichen gefährde deren Wohl, „weil sie zu einem Abbruch des regulären 
Schulbesuchs und überhaupt zum Abbruch jeglicher sonstiger sozialer Kontakte des 
Kindes geführt habe“ (Brandenburgisches OLG, 24. 03.  2016, Az. 9 UF 132/15, juris 
Rn. 4 –  5). Das Paar sei „fixiert aufeinander“ und es sei zu befürchten, dass der ältere 
Freund die Tochter „von sich abhängig mache und entsprechend manipuliert habe“. Die 
Tochter insistierte wiederum darauf, dass sie nicht „gesteuert“ werde und ganz „eige-
nen Wünschen“ folge; in dieser Auffassung wird sie schließlich von einem Verfahrens-
beistand unterstützt (Brandenburgisches OLG, 24. 03.  2016, Az. 9 UF 132/15, juris 
Rn. 4 –  5).

Folgt man der Urteilsbegründung des Oberlandesgerichts, das auf Beschwerde der 
betroffenen Jugendlichen und ihres Freundes den Beschluss des Amtsgerichts aufgeho-
ben hat, entstand die Gefährdung weniger durch die besagte Intimbeziehung als viel-
mehr durch das Verhalten der Eltern und den „eskalierten Konflikt“ mit der Tochter 
(Brandenburgisches OLG, 24. 03.  2016, Az. 9 UF 132/15, Rn. 47). Es diagnostizierte, 
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wenn man so will, einen paradoxalen Rekurs auf das Kindeswohl, zumal die Unterbin-
dung der von den Eltern als „ungesund“ klassifizierten Beziehung seiner Einschätzung 
nach die selbstbestimmte Entwicklung der Tochter zu unterminieren drohte. Ohne die 
Beschwerde gegen das erstinstanzliche Urteil wäre diese Gefährdungslage perpetuiert 
worden. Höchst aufschlussreich hinsichtlich der eingangs erwähnten Autonomieorien-
tierung des Kindeswohlkonzepts ist die Begründung des Oberlandesgerichts, das die im 
Verfahren mehrfach als frühreif und überdurchschnittlich intelligent titulierte Jugend-
liche zur „bewussten Eigenentscheidung“ fähig hält; als Ausdruck dieser Fähigkeit wer-
tet das Gericht beispielsweise den Wunsch der Jugendlichen, nicht etwa bei dem (noch) 
verheirateten Freund, sondern im betreuten Einzelwohnen untergebracht zu werden und 
von dort selbstorganisiert die Schule zu besuchen.

Auf dieser Grundlage heißt es in der Urteilsbegründung: „Im Rahmen der Prüfung 
des § 1666 BGB ist nämlich das Leitbild der Erziehung zu einer eigenständigen und 
-verantwortlichen Persönlichkeit des Kindes zu berücksichtigen“ (Brandenburgisches 
OLG, 24. 03.  2016, Az. 9 UF 132/15, Rn. 25 –  27). Weiterhin ist dann die Rede davon, 
dass die Fähigkeit zur Selbstbestimmung und -verantwortung des Kindes von frühem 
Alter an von den Eltern zu achten und zu fördern sei, damit beim Kind ein „bewusstes 
Einüben“ in selbständige Entscheidungen stattfinden könne:

Auch durch Verhinderung dieses Einübungsprozesses oder durch grobe Missachtung 
der Eigenentscheidung des Heranwachsenden kann dessen seelisches und geistiges 
Wohl gefährdet sein. […] Erziehung zur Mündigkeit erfordert in diesem Bereich 
einen Rückzug elterlichen Bestimmungsrechts zugunsten bloßer elterlicher Kon-
trolle kindlicher Selbstbestimmung. Deren Missachtung unter Ausnutzung formal 
bestehender Sorgemacht im Außenverhältnis ist geeignet, das psychosoziale Kindes-
wohl zu gefährden; elterliche – und nicht weniger gerichtliche – Beschränkungen 
bedürfen daher besonderer Rechtfertigung. (Brandenburgisches OLG, 24. 03.  2016, 
Az. 9 UF 132/15, Rn. 25 –  27)

Das Urteil des Brandenburgischen Oberlandesgerichts stellt hier unter Beweis, dass im 
Rechtssystem selbst ein Sensorium für die Unterminierungsparadoxie existiert (vgl. 
auch OLG Braunschweig, 09. 03.  2012, Az. 2 UF 174/11). Der erstinstanzliche Be-
schluss des Amtsgerichts Oranienburg zeigt aber auch, wie Familienkonflikte in Rechts-
streitigkeiten, in denen das Kindeswohl bemüht wird, solche Eskalationsstufen errei-
chen können, dass das Kindeswohl – hier im Sinne der sexuellen Selbstbestimmung 
einer Jugendlichen – erst recht und auf neue Weise bedroht wird.

3. Subsumptionsparadoxie

Ein zweiter Typus normativer Paradoxien hängt mit dem prinzipiellen Sachverhalt zu-
sammen, dass gesetzliche Vorgaben nur auf die verallgemeinerbare Regulierung vorab 
typisierter Tatbestände abzielen können; schließlich muss der Rechtsstaat das Wohl al-
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ler Kinder gleichermaßen schützen und dabei die Beteiligten nach denselben Maßstä-
ben behandeln. Zu einer Quelle paradoxaler Effekte wird dies dann, wenn ein Kind un-
ter eine allgemeine Rechtsnorm subsumiert wird, ohne dem Einzelfall noch gerecht zu 
werden. Das ist mit dem Begriff der Subsumptionsparadoxie gemeint. Bei aller gericht-
lichen Einzelfallprüfung besteht demnach immer die Gefahr, dass ein Kind per Richter-
beschluss einer nicht intendierten, sekundären Gefährdung durch die Anwendung einer 
allgemeinen Rechtsnorm ausgesetzt wird.

In der Tat kennt das Recht allgemeine, objektivierte Annahmen dazu, wodurch das 
Wohl eines Kindes gefährdet oder beeinträchtigt wird. Solche verallgemeinerten, nicht 
schon auf das spezifische Kind bezogenen Annahmen dürften unverzichtbar sein. Zu 
diesem Schluss kommt selbst Eekelaar (1994), der für ein Rechtsmodell eintritt, wel-
ches einer dynamischen, das heißt schrittweisen und veränderungsoffenen Selbstbestim-
mung des je besonderen Kindes den größtmöglichen Raum zugesteht. Allgemeine, in 
Rechtsnormen, Grundsatzurteilen und Präzedenzfällen formulierte Annahmen zum 
Kindeswohl sind also nicht nur aus Gründen der Gleichbehandlung der Rechtssubjekte 
unumgänglich. Sie sind auch deswegen notwendig, weil Kindeswohlentscheidungen 
stets eine prospektive Komponente besitzen. Bei diesen Entscheidungen auf unser Wis-
sen über allgemeine Richtwerte zum Zusammenhang von Sozialisationsbedingungen 
und künftiger Entwicklung zu verzichten, hieße nichts anderes, als Kinder mutwillig zu 
Probanden unnötiger Experimente zu machen.

Einige der im Recht verankerten Annahmen sind wenig kontrovers. So gilt schon 
seit längerer Zeit als gewiss, dass dauerhafte Bindungen an ganz bestimmte Bezugsper-
sonen essentiell für das Kind auf seinem Weg zu einer autonomen Person sind (§ 1626 
Abs. 3 BGB). Auch in der entwicklungspsychologischen und erziehungswissenschaft-
lichen Fachwelt dürfte weitestgehend die Auffassung vorherrschen, dass nur sicher ge-
bundene Kinder die innere Stabilität aufweisen, um sich angstfrei auf eine selbständige 
Welt- und Selbsterkundung begeben zu können (klassisch Goldstein, Freud & Solnit, 
1974, S. 33 –  60). Mit einer vielleicht noch stärkeren Gewissheit gehen wissenschaft-
liche Expertise, Recht und Rechtsprechung davon aus, dass Gewalt in der Familie und 
sexueller Missbrauch das Kind nicht nur unmittelbar belasten, sondern es mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch in seiner weiteren Selbstentfaltung beeinträchtigen (vgl. insb. 
§§ 1631 und 1666 BGB; §§ 176 –  180 StGB; zur Frage nach dem rechtlichen Schutzalter 
für sexuelle Handlungen mit Minderjährigen siehe Archard, 2015, S. 144 –  152).

Andere Annahmen des Rechts sind umstrittener. So gibt es innerhalb und außer-
halb der Sphäre des Rechts viel Diskussion über die Annahme, dass die elterliche Sorge 
bei den biologischen Eltern in der Regel am besten aufgehoben ist. Sicherlich folgt das 
rechtsstaatliche Prinzip, die leiblichen Mütter und Väter nicht grundlos als Erziehungs-
berechtigte in Frage zu stellen, einer nachvollziehbaren Logik: Die leiblichen Eltern 
sollen sich nicht erst vor einer staatlichen Instanz für das Elternamt qualifizieren müs-
sen, um ihre Kinder auch pflegen und erziehen zu dürfen. Das im Grundgesetz formu-
lierte Erziehungsrecht der Eltern ist in diesem Sinne auch ein Abwehrrecht gegen staat-
lichen Zugriff (Art. 6 Abs. 2 GG). Wird aus der rechtsstaatlichen Zurückhaltung vor der 
Durchtrennung von Blutsbanden jedoch eine prinzipielle Präferenz für die biologischen 
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Eltern, so ist dies aus einer Kindeswohlperspektive problematisch. Eine solche Praxis 
benachteiligt die sozialen Eltern, etwa Dauerpflegeeltern, was sehr zum Schaden der be-
troffenen Kinder sein kann (vgl. Heilmann, 2014).

Eine weitere folgenreiche, im Bürgerlichen Gesetzbuch kodifizierte Annahme lau-
tet: „Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen“ 
(§ 1626 Abs. 3 BGB). Diese gesetzliche Vorgabe ist auch darauf ausgerichtet, die Vä-
terrechte gegenüber früheren Regelungen zu stärken und eine geschlechtergerechtere 
Aufgabenteilung zwischen Müttern und Vätern zu fördern. Begründet wird sie indessen 
in Übereinstimmung mit der UN-Kinderrechtskonvention mit dem Kindeswohl (vgl. 
Art. 18 Abs. 1 UN-KRK). Durch ein solches Präjudiz wird das einzelne Kind leicht in 
das Prokrustesbett einer allgemeinen Rechtsnorm gepresst. In einer schottischen Studie 
hat Morrison (2015) anhand konkreter Fälle aufgedeckt, dass die Annahme, jedes Kind 
brauche beide Elternteile, zu einer gerichtlich erzwungenen Fortführung oder Wieder-
aufnahme von missbräuchlichen Beziehungen führen kann. Ähnlich alarmierende Be-
funde kommen aus Australien und England (vgl. Fehlberg, Smyth, Maclean & Roberts, 
2011; Macdonald, 2017): Erhebt man die gemeinsame Sorge zur verbindlichen Richt-
schnur, kann dies Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern begünstigen.

Eine ebenso einschneidende Setzung im deutschen Familienrecht besteht darin, dass 
ein Kind nur zwei Eltern haben kann (vgl. erneut § 1626 Abs. 3 BGB; BVerfGE 108, 82 
von 2003). Das Recht schließt damit apodiktisch aus, dass eine dritte oder vierte Per-
son, zu der das Kind eine starke Beziehung hat, das volle Sorgerecht braucht, um ihrer 
Verantwortung gegenüber dem Kind gerecht werden zu können. Jacobs (2007) hat an 
amerikanischen Fällen in überzeugender Weise gezeigt, dass die rechtliche Anerken-
nung mehrfacher Elternschaft die Kontinuität kindlicher Bindungen an Bezugspersonen 
zu bewahren hilft (ähnlich Coupet, 2012). An Mehr-Eltern-Konstellationen, in denen 
das auf Alltagsentscheidungen begrenzte „kleine Sorgerecht“ (§ 9 Abs. 1 LPartG und 
§ 1687b Abs. 1 –  2 BGB) für faktisch Elternverantwortung wahrnehmende Familienmit-
glieder schwerlich ausreicht, herrscht sicher auch hierzulande kein Mangel. Überdies 
gilt es in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass isolierte Kleinfamilien die höchs-
ten Risiken für sexuellen Missbrauch von Kindern aufweisen (jüngst erneut festgestellt 
in Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, 2017, 
S. 32). Ähnliches gilt für physische Gewalt gegen Kinder (Garbarino & Bradshaw, 
2002, S. 904 –  905).

Die beschriebenen allgemeinen Annahmen im Recht zielen ihrer Intention und Recht-
fertigung nach immer noch auf das Wohl jedes einzelnen Kindes sowie auf die Auf-
rechterhaltung von Sozialisationsbedingungen, die seine sukzessive Selbstbestimmung 
ermöglichen: Kein Kind soll vom Schutz und von der Förderung seines Wohls aus-
geschlossen sein, während umgekehrt die Kenntnisse, die wir aus einer Vielzahl anderer 
Fälle besitzen, möglichst jedem einzelnen Kind zugutekommen sollen. Wie aus den vor-
angegangenen Ausführungen jedoch hervorgeht, besitzen einige der vom Recht gesetz-
ten Grundannahmen hinsichtlich dessen, was der selbstbestimmten Entfaltung von Kin-
dern generell dienlich oder abträglich ist, ein Potential zur schädlichen Subsumption des 
je spezifischen Kindes unter allgemeine Rechtsnormen. Dieses Subsumptionsproblem 
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wird sich kaum gänzlich aus der Welt schaffen, wohl aber abmildern lassen. Das kann 
auf zwei Wegen geschehen: zum einen durch die permanente Überprüfung und eine 
kontextsensitive Anwendung der rechtlichen Hintergrundannahmen zu kindeswohlver-
träglichen und -gefährdenden Sozialisationskontexten; zum anderen durch prozedurale 
Bestimmungen der Familiengerichtsbarkeit und jugendamtlichen Hilfeplanung, die den 
Willen des Kindes nicht nur formell als relevant erklären, sondern dessen Artikulation 
auch durch entsprechende Arrangements unterstützen.

4. Verzerrungsparadoxie

Die dritte Quelle paradoxaler Effekte ergibt sich aus dem Umstand, dass die Inanspruch-
nahme des Rechts die Tendenz mit sich führt, einer vereinseitigten Auffassung des 
Rechtssubjekts und seiner Selbstbestimmung Vorschub zu leisten. Die vom Recht indu-
zierte Paradoxie ist in diesem Falle das Produkt eines verzerrten, nämlich individualis-
tisch verkürzten oder solipsistischen Autonomieverständnisses. Als Kurzformel bietet 
sich hier daher der Terminus der Verzerrungsparadoxie an.

Dabei ist zunächst daran zu erinnern, dass es beim Kindeswohl um Rechte und 
Rechtsansprüche geht, die im familiengerichtlichen Verfahren von allen Beteiligten 
auch gegeneinander geltend gemacht werden können; das gilt partiell auch für ältere 
Kinder (vgl. etwa § 1671 Abs. 1 BGB). Das Recht gibt den Akteuren ja gerade die Mög-
lichkeit, ihre individuellen Rechtsansprüche ganz strategisch unter Aussetzung der Ver-
ständigungsorientierung gerichtlich durchzusetzen. Darin besteht sogar eine zentrale 
und unverzichtbare Funktion des Rechts. Man denke etwa nur an die Mutter, die sich 
mit allen rechtlichen Mitteln gegen das Sorgerecht ihres Mannes wendet, der ihre Kin-
der zuvor jahrelang misshandelt hat und nun mit Gewaltdrohungen auf die bevorste-
hende Separierung reagiert; oder an die Vierzehnjährige, die einer familialen Hölle des 
sexuellen Missbrauchs entkommen will und beim Jugendamt um eine Inobhutnahme er-
sucht. Gerade für die vulnerablen Akteure in solchen Konstellationen ist es von großer 
Bedeutung, aus der familialen Kommunikation mit einzelnen Familienmitgliedern aus-
treten und die Durchsetzung ihrer Rechte mithilfe der Organe des Rechtsstaates auch 
gegen den Willen Dritter erzwingen zu können.

Die Linsen des Rechts trüben jedoch den Blick auf die intersubjektive Konstitution 
der Autonomie. Das Recht und das Konzept des Individuums als Träger von Rechten 
fördern eine Kultur, die vergisst, dass Autonomie sich intersubjektiv konstituiert und 
auf sozialen Austausch angewiesen ist. Unser aller Wille und noch mehr der des Kindes, 
überhaupt schon die identitätsrelevanten Motive und Bezugspunkte der Selbstbestim-
mung bilden sich dialogisch und kommunikativ heraus (vgl. klassisch hierzu Mead, 
1934/1973). Dem müsste ein Familienrecht, zumal eines mit einem autonomiezentrier-
ten Konzept des Kindeswohls, sachlich und prozedural zu entsprechen versuchen. Statt-
dessen hebt das existierende Kindschafts- und Familienrecht die Interessen des Indi-
viduums hervor und grenzt diese gegen die Interessen anderer ab (Minow & Shanley, 
1996, S. 22 –  26; Arneil, 2002, S. 86 –  93). Auf diese Weise treten das geltende Recht und 
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seine Anwendung in Spannung zur Genese und inneren Struktur der sich intersubjektiv 
konstituierenden Autonomie.

Gerade auf dem Feld des Familienrechts haben Autorinnen und Autoren schon länger 
auf das defizitäre, auf isolierte Interessen geeichte Verständnis hingewiesen, das recht-
liche Regelungen familialer Beziehungen häufig beherrscht (bspw. Zenz, 1979, S. 70). 
Neuere Diagnosen im Bereich der Kindheitsforschung haben festgestellt, dass sich in 
den westlichen Gesellschaften ein Verständnis von Kindern und Kinderrechten etabliert 
hat, das solche Tendenzen noch verschärft. Unsere mit Kinderrechten verbundenen Vor-
stellungen haben, wie Tisdall und Punch resümieren, ein verallgemeinertes Bild des In-
dividuums erzeugt, das losgelöst von Beziehungen der Reziprozität und wechselseitigen 
Verantwortung sowie von weiteren sozialen und kulturellen Einbettungen zu existieren 
scheint (Tisdall & Punch, 2012, S. 259).

Aus dieser individualistischen Ausrichtung des Familienrechts können auf zwei 
Ebenen negative Effekte für das Kindeswohl erwachsen, die es gerechtfertigt erschei-
nen lassen, hier von einer Verzerrungsparadoxie zu sprechen. Die erste Ebene betrifft 
die Deutungsmuster und Selbstverständnisse der Akteure, die an den einschlägigen 
Gerichtsverfahren beteiligt sind. Richterinnen, Anwälte und Verfahrensbeistände, Ge-
richtsgutachterinnen, Sozialarbeiter und Eltern können durch die rechtliche Stellung 
des Kindeswohlprinzips dazu verleitet werden, das Kind nur noch in Begriffen seiner 
Rechte und Interessen zu sehen. Sogar Kinder können sich, insbesondere vom in den 
Gesetzestexten häufig genannten Alter von 14 Jahren an, dazu ermutigt fühlen, sich 
selbst vornehmlich als Träger von Rechten zu begreifen, die gegen andere in Anschlag 
gebracht werden können. Wo das der Fall ist, kann es nicht ohne verhängnisvolle Kon-
sequenzen für die Interaktion in der Familie, aber auch für Gerichtsprozesse und die 
richterliche Entscheidungsfindung bleiben (vgl. etwa Coester, 2009, S. 19 –  20).

Dies führt unmittelbar zur zweiten, damit zusammenhängenden Ebene, auf der die 
Verzerrungsparadoxie ihre negativen Wirkungen entfaltet. Sie liegt im Bereich der 
Rechtsentwicklung und der damit verbundenen Modellierung gerichtlicher Prozeduren. 
Wenn das Kindeswohlprinzip autonomiezentriert ist, müssen die rechtlichen Vorgehens-
weisen konsistent mit der sukzessiven Ausbildung und kommunikativen Einbettung der 
kindlichen Selbstbestimmung sein. Sie müssen berücksichtigen, dass es keinen ‚Kin-
deswillen‘ gibt, der völlig unabhängig von anderen existiert. Es bleibt jedoch zu prü-
fen, ob die zuletzt entwickelten Instrumente des deutschen Familienrechts diesem Um-
stand adäquate Beachtung schenken. Durch die Stärkung der rechtlichen Stellung des 
Verfahrensbeistands gegenüber dem früheren Verfahrenspfleger (§§ 157 –  158 FamFG) 
werden etwa die Interessen betont, die der „Anwalt des Kindes“ (Salgo, 1996) vertre-
ten soll. Der damit verknüpfte, auf die individuellen Rechte und Interessen des Kindes 
gerichtete Zugang kann dazu verführen, in einen „naiven Positivismus“ (Mantle et al., 
2007, S. 791 –  792) zu verfallen. Dieser besteht darin, einen gebrauchsfertigen, nur noch 
zu erfragenden Willen des Kindes bereits anzunehmen, wo ein solcher noch gar nicht 
vorhanden ist und wo ein kommunikativ orientiertes Verfahren zu seiner Herausbildung 
und Festigung selbst hätte beitragen können. Je mehr sich die herrschende Rechtskultur 
daran gewöhnt, das Kindeswohl berührende Fragen in Termini von individuellen Rech-
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ten und Interessen zu behandeln, desto weniger wird sie geneigt sein, in der Weiter-
entwicklung des Rechts neue Verfahrenswege zu generieren, die der kommunikativen 
Struktur kindlicher Autonomie gerecht werden.

Ein bedeutender Nebeneffekt eines Zugangs zu Fragen des Kindeswohls, der die 
individuellen Rechte der Beteiligten akzentuiert, besteht darin, dass nur diejenigen in 
die Verfahren einbezogen werden, die Träger starker Rechte sind; das sind, neben den 
Kindern, vor allem ihre Eltern. Andere Personen, die für das Kind von Bedeutung sind, 
können nach geltender Rechtslage hingegen leicht vom gerichtlichen Geschehen und 
von einer gebührenden Berücksichtigung in den verhandelten Beziehungsarrangements 
ausgeschlossen werden – obwohl das deutsche Recht auf dem Papier ausdrücklich ver-
spricht, nicht nur die Bindungen des Kindes zu seinen Eltern zu schützen (§ 1626 Abs. 3 
BGB). Wie wir aus empirischen Studien wissen, zählen Kinder häufig Personen zu ih-
rer Familie, die nicht biologisch mit ihnen verwandt sind, und unterhalten Beziehungen 
zu ihnen, die von einer quasi-verwandtschaftlichen Affektivität und Solidarität geprägt 
sind (vgl. O’Brien, Alldred & Jones, 1996; Mason & Tipper, 2008). In Zeiten fragiler 
und unsteter Familienkonstellationen erwächst aus der Fixierung des Rechts auf die 
Eltern und die Sozialisation in der Kernfamilie ein großes Problem. Das Rechtssystem 
manövriert sich in eine Falle, wenn es zulässt, dass die eng umgrenzte Vorstellungswelt 
der triadischen Kleinfamilie auf Gesetzgebung und Rechtsprechung durchschlägt. Es 
übersieht dann, wie wichtig außerfamiliale Beziehungen für die Autonomieentwicklung 
von Kindern und zumal von besonders vulnerablen Kindern sind (vgl. Gheaus, 2011; 
Archard, 2015, S. 238 –  245). Wenn sich das Kindeswohlprinzip im Zuge seiner recht-
lich-institutionellen Umsetzung auf diese Weise vereinseitigt und verengt, untergräbt 
es die normative Basis, auf der es einmal beruht hat und der rechtlichen Intention nach 
immer noch beruht.

5. Epilog

Sollte nun ein anderes normatives Prinzip an die Stelle des autonomiebasierten Kindes-
wohls treten, wenn dieses in der Rechtspraxis doch fortwährend paradoxale Effekte er-
zeugt ? Um darauf eine Antwort zu finden, braucht man sich nur ein paar Gegenfragen 
vorzulegen: Wer außer dem Subjekt selbst sollte über dessen Schicksal bestimmen dür-
fen ? Was wäre ein legitimes Erziehungsziel, wenn nicht die Befähigung zur individuel-
len Selbstbestimmung ? Woran sollte sich, wo dieses notwendig ist, advokatorisches 
Handeln erwachsener Bezugspersonen orientieren, wenn nicht daran, künftige Auto-
nomiespielräume des Kindes nicht ohne Not zu verschließen ? Die Rede von normati-
ven Paradoxien im genannten Sinn setzt jedenfalls die gesellschaftliche und rechtliche 
Geltung des Autonomieprinzips voraus. Ohne diesen Maßstab wäre es unmöglich, wün-
schenswerte von kritikwürdigen Wirkungen der rechtlichen Kindeswohlorientierung zu 
unterscheiden.

Nicht die Ausrichtung des Kindeswohls am recht verstandenen Autonomieprinzip 
ist also das Problem; jedenfalls scheint sich in den involvierten Systemen keine alter-
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native normative Leitidee abzuzeichnen. Die Rede vom ‚verkehrten Recht‘ ist, wie es 
bereits einige Bemerkungen in den vorstehenden Analysen angezeigt haben, einerseits 
so gemeint, dass die Intentionen rechtlicher Regelungen und Interventionen durch ihre 
Effekte verkehrt werden: Die Wirkungen widersprechen den Absichten. Andererseits ist 
das Recht in dem adjektivischen Sinne ‚verkehrt‘, dass es in Teilen von falschen oder 
zumindest fragwürdigen Vorannahmen hinsichtlich dessen ausgeht, welche sozialisato-
rischen Bedingungen dem Wohl von Kindern förderlich oder abträglich sind (vgl. er-
gänzend dazu Flick & Sutterlüty, 2017).

Den Verkehrungen des Rechts durch nicht intendierte Effekte seiner Anwendung 
kann man vornehmlich durch verbesserte Verfahrenswege in Familiengerichtsbarkeit 
und Jugendhilfe begegnen, die der kindlichen Sicht den gebührenden Artikulationsraum 
verschaffen. Den verkehrten Hintergrundannahmen des Rechtssystems kann man nur 
durch eine Überwindung überkommener oder verfestigter Vorstellungen zu Familie und 
gelingendem Aufwachsen beikommen. Hier ist auch die sozialwissenschaftliche For-
schung gefordert, denn die weitere Rechtsentwicklung ist darauf angewiesen, dass die 
vielen Lücken geschlossen werden, die unser Wissen über die sozialisatorischen Wir-
kungen verschiedenster Familien- und Care-Konstellationen immer noch aufweist. Die 
lange Gewalt- und Missbrauchsgeschichte der triadischen Kleinfamilie bietet unterdes-
sen wenig, was uns davon abhalten sollte, die Sozialisationsqualitäten anderer familialer 
Modelle ernsthaft und mit verstärktem Elan zu prüfen.
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Abstract: State institutions with the task of protecting the welfare of children and young 
people are legitimised by principles rooted in the ideas of children’s self-determination 
and their development into autonomous individuals. But measured against these princi-
ples, family court proceedings and interventions by public child and youth services fre-
quently produce effects that unintentionally pervert their intentions. Drawing on cases of 
sexual abuse and violations of sexual self-determination, this article analyses reversals 
of this kind by applying the concept of ‘normative paradoxes’. Three types of such child 
welfare-related paradoxes will be identified.

Keywords: Child Welfare, Normative Paradoxes, Undermining Paradox, Subsumption 
Paradox, Distortion Paradox
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Herausforderungen, sexualisierte Gewalt 
in der empirischen Forschung 

zum Thema zu machen

Andreas Jud/Jörg M. Fegert

Herausforderungen und Ergebnisse 
der Forschung zu Prävalenz sexueller Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen

Zusammenfassung: Obschon das Problem der sexuellen Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen als gesellschaftlich dringlich erkannt ist, sind aktuell genaue Angaben zur 
Häufigkeit sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland auf-
grund der vorhandenen Daten nicht hinreichend möglich. Zwar sind Populationsstudien 
vorhanden, allerdings weichen die Studien in Definitionen und Forschungsdesign stark 
voneinander ab. Entsprechend schwanken die Angaben zur prozentualen Betroffenheit 
von sexueller Viktimisierung in den vorhandenen Studien zwischen niedrigen einstelligen 
Prozentangaben und Angaben gegen 20 % der Stichprobe. Die großen Unterschiede in 
den Häufigkeitsangaben teilen sich die deutschen Studien mit der internationalen Litera-
tur. Erhärtet ist lediglich, dass es sich um ein Phänomen mit bedeutsamer Größenordnung 
handelt. Als gesichertes Ergebnis zur Prävalenz kann trotz stark schwankender Häufig-
keiten die höhere Betroffenheit des weiblichen Geschlechts gelten. Zwar mag diese auch 
durch eine höhere Hemmschwelle des Berichtens bei Männern zustande kommen, ein 
bedeutsamer Teil der Unterschiede dürfte jedoch auf tatsächliche Unterschiede in der 
Betroffenheit zurückzuführen sein. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass se-
xuelle Gewalterfahrungen in der Regel kein isoliertes Phänomen sind, sondern wieder-
holt mit anderen Formen von Gewalt und Vernachlässigung auftreten. Die Folgen, die 
sich aus einem Mix unterschiedlicher Gewalterfahrungen ergeben, können kaum isoliert 
auf sexuellen Missbrauch zurückgeführt werden. Weitere Herausforderungen für die For-
schung sind ein Prozess hin zu einheitliche(re)n Begriffen, Definitionen und Operationa-
lisierungen, aber auch methodische Standards, etwa (geschichtete) Zufallsstichproben 
angemessenen Umfangs.

Schlagworte: Sexueller Kindesmissbrauch, Sexuelle Gewalt, Prävalenz, Allgemeinbe-
völkerung, Geschlechterdifferenz

1. Einleitung

Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist gesellschaftlich geächtet und kann 
für die Betroffenen schwerwiegende und langanhaltende psychische, aber auch körper-
liche und soziale Folgen haben (vgl. z. B. Boden, Horwood & Fergusson, 2007; Dube 
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et al., 2005; Fergusson, Boden & Horwood, 2008; Roberts, O’Connor, Dunn & Golding, 
2004). Um präventiv ausgerichtete Maßnahmen, Programme und Angebote entspre-
chend der Größe des Phänomens mit Ressourcen auszurüsten und sie gezielt auf Risiko-
gruppen hin anzupassen, sind Prävalenzstudien notwendig. Die vorliegende Arbeit bie-
tet einen weltweiten Überblick zu Prävalenzangaben sexuellen Kindesmissbrauchs und 
eine Darstellung der Datenlage für Deutschland. Zur Bewertung der teils deutlich diver-
gierenden Ergebnisse von Prävalenzstudien wird eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
Hürden und Schwierigkeiten der Erfassung vorangestellt. Sie beginnt mit den definito-
rischen Herausforderungen und berücksichtigt, dass Befragungen zu dieser emotional 
belastenden Thematik besonders gefährdet sind für verzerrte Angaben und Risikopopu-
lationen schwer erreichbar sind. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Thema-
tik findet sich in Jud, Rassenhofer, Witt, Münzer und Fegert (2016).1

Prävalenzstudien können aber stets nur einen Teil der Bemühungen um die Reduk-
tion sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen darstellen. Studien zum Ausmaß des 
Dunkelfelds müssen mit Daten zur Versorgung Missbrauchsbetroffener ergänzt werden. 
Nur solche Studien geben Aufschluss darüber, welche Einrichtungen und Professionen 
sich in welchem Umfang am Schutz und der Unterstützung der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen beteiligen (vgl. Jud, Fegert & Finkelhor, 2016). Erst der Vergleich von 
Dunkel- und Hellfeld zeigt, ob eine Mehrheit der Fälle sexuellen Missbrauchs bekannt 
wird, wie die Betroffenen geschützt und durch Fachkräfte betreut werden. Ohne Daten 
zur Häufigkeit gemeldeter Fälle in Versorgungssystemen können Maßnahmen zu einer 
besseren Aufdeckung und verstärktem Schutz Betroffener nicht evidenzbasiert erfol-
gen (Leeb, Paulozzi, Melanson, Simon & Arias, 2008, S. 3). Die weltweiten Lücken in 
der Versorgungsforschung – auch in einkommensstarken Staaten – werden an anderer 
Stelle besprochen (vgl. Jud et al., 2013; Krüger & Jud, 2015), die Hürden und Heraus-
forderungen der Datenerfassung teilen sich die Studien zum Hellfeld in vielen Punkten 
mit den Prävalenzstudien.

2. Herausforderungen in der Definition sexueller Gewalt gegen Kinder

Noch fehlt in Wissenschaft und Praxis eine Definition sexuellen Missbrauchs, die 
über verschiedene Disziplinen oder Versorgungssysteme hinweg geteilt wird (vgl. Jud, 
2015). Dazu trägt der teils ungenügende Austausch zwischen den verschiedenen Ak-
teuren bei, aber auch unterschiedliche handlungsleitende Prinzipien in der Praxis: Das 
Strafrecht und die kriminalistische Forschung wenden eher enger gefasste Definitio-
nen an, da für die unter Strafe gestellten Handlungen in der Regel von schwerwiegen-
den Konsequenzen ausgegangen wird. Andererseits haben mitunter auch Betroffene von 
weniger schwerwiegenden Taten, wie verbaler sexueller Gewalt, einen Bedarf an Un-

1 Der vorliegende Artikel greift an verschiedenen Stellen die Vorlagen in der zitierten Expertise 
für den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 
auf.
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terstützung. Hilfeeinrichtungen wenden entsprechend öfters weit gefasste Definitionen 
an. Im Review über methodisch hochwertige Populationsstudien zeigen sich denn auch 
höhere Prävalenzangaben für Studien mit weiter gefassten Definitionen bei Einschluss 
von sexuellen Gewalthandlungen ohne direkten Körperkontakt (vgl. Barth, Bermetz, 
Heim, Trelle & Tonia, 2013).

Differenzen in den Prävalenzangaben entstehen ebenso durch unterschiedliche Ope-
rationalisierung von Altersgrenzen2 oder dadurch, welche Tätergruppen bei sexueller 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen berücksichtigt werden. Sexueller Missbrauch 
durch Bezugs- und Betreuungspersonen3 unterscheidet sich in Risikofaktoren und Fol-
gen von sexueller Viktimisierung durch Fremdpersonen und sexueller Gewalt durch 
gleichaltrige Bekanntschaften (vgl. Black, Heyman & Smith Slep, 2001).4 Sollen epi-
demiologische Studien gezielt Erkenntnisse für die Prävention dieser verschiedenen 
Phänomene liefern, ist die Unterscheidung der Tätergruppen entsprechend wichtig. Sie 
muss aber auch zwingend bei der Einordnung von Prävalenzangaben mitbedacht wer-
den, da beispielsweise der Einbezug von sexueller Gewalt zwischen Gleichaltrigen zu 
deutlich höheren Prävalenzangaben führen kann (Averdijk, Müller-Johnson & Eisner, 
2012, S. 64 –  66; Mohler-Kuo et al., 2014).

3. Methodische Einflüsse auf die Prävalenz sexueller Gewalt 
gegen Kinder

Eine besondere Tücke von Forschung zu sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
ist, dass vermutlich gerade stark belastete Personen oder ihr familiäres Umfeld eher 
auf eine Teilnahme verzichten. Diese Herausforderung trifft alle Studien zur Verbrei-
tung des Phänomens in der allgemeinen Bevölkerung. Das Risiko für einen sexuellen 
Missbrauch bei potentiell besonders gefährdeten Gruppen wird dadurch unterschätzt. 
Sinnvoll scheint es daher, breit angelegte epidemiologische Studien mit repräsentati-
ven Studien an spezifischen Subpopulationen für Risikogruppen wie platzierte Kinder 
und Jugendliche zu ergänzen (vgl. z. B. Allroggen, Rau, Ohlert & Fegert, 2017). Sie 
sind besonders gefährdet, machen aber einen geringen Anteil in der Gesamtbevölkerung 
aus und werden durch übliche Zugänge epidemiologischer Befragung wie Telefoninter-
views in Haushalten schlecht oder gar nicht erreicht.

Bisherige Studien befragten meist retrospektiv Erwachsene zu sexuellen Gewalt-
erfahrungen in ihrer Kindheit (vgl. Stoltenborgh, van IJzendoorn, Euser & Bakermans-
Kranenburg, 2011). Bei befragten Erwachsenen muss durch die zeitliche Distanz zu den 
Ereignissen noch stärker mit Erinnerungsverzerrungen gerechnet werden als bei den 

2 „Sexueller Missbrauch von Kindern“ gemäß § 176 StGB im deutschen Strafgesetzbuch be-
zieht sich auf Kinder unter 14 Jahren.

3 Die Umschreibung Bezugs- und Betreuungspersonen gibt das englische „Caregiver“ wieder.
4 Zunehmend wird der Begriff sexuellen Kindesmissbrauchs für die Gewalt durch Bezugs- und 

Betreuungspersonen verwendet (vgl. Leeb et al., 2008, S. 14).
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noch deutlich selteneren Studien mit Befragungen Jugendlicher (vgl. Barth et al., 2013). 
Allerdings sind auch bei der Befragung Jugendlicher Verzerrungen zu bedenken, etwa, 
dass Ereignisse sexueller Gewalt aus Scham, sozialem Druck oder Loyalitätskonflikten 
gegenüber Bezugspersonen nicht berichtet werden. Hingegen wird die Empfänglichkeit 
Adoleszenter und Erwachsener für falsche Erinnerungen zur Kindheit, d. h. Ereignisse, 
die gar nicht erlebt wurden, als nicht besonders ausgeprägt beschrieben (vgl. den aktuel-
len Überblick in Brewin & Andrews, 2017).

Zwar sind auch Kleinkinder von sexuellem Missbrauch betroffen, hier ist das Kind 
jedoch selbst mitunter zu jung, um sprachlich adäquat Auskunft über die Missbrauchs-
erfahrung zu geben. Eltern wiederum sind als Quelle für Daten zu sexuellem Miss-
brauch an ihren Kindern wenig verlässlich, da sie als mögliche Täter oder Mitwisser 
sich selbst oder andere Familienmitglieder decken. Auch vertrauen sich die Kinder nicht 
immer den Eltern an, etwa, weil sie Angst vor Drohungen der Täter haben oder aus 
Scham. Die Erfassung äußerer Merkmale als Hinweis auf sexuelle Gewalt ist schließ-
lich kaum tauglich für Prävalenzangaben, da die Varianz normaler Erscheinungsformen 
im Genitalbereich sehr groß ist und äußere Merkmale entsprechend selten eindeutig auf 
Verletzungen durch sexuelle Gewalt zurückgeführt werden können (vgl. Adams, 2004; 
Heger, Ticson, Velasquez & Bernier, 2002).

Neben unterschiedlichen Informationsquellen, Abweichungen in Definition und 
Operationalisierung können verschiedene weitere Aspekte in Studiendesign, For-
schungsmethodik und Stichprobengewinnung zu abweichenden Prävalenzangaben füh-
ren (vgl. Jud, 2015). So werden etwa je nach Studie Lebenszeit- oder Einjahrespräva-
lenzen erfasst. Eine Herausforderung ist auch, beim emotional belasteten Thema eine 

Themenbereich Auswahl an Einflussfaktoren auf unterschiedliche Häufigkeitsangaben

Definition  ● Enge/Weite der eingeschlossenen Handlungen
 ● Unterschiedliche Berücksichtigung von Tätergruppen
 ● Messmethodische Umsetzung weiterer möglicher Kriterien wie bspw. Altersunterschied 
zwischen Täter und Betroffenen oder Absichtlichkeit

Studiendesign  ● Erinnerungsverzerrungen bei retrospektiver Befragung
 ● Berücksichtigung unterschiedlich langer Zeiträume für die Erfassung sexueller Gewalt

Stichprobe  ● Eingrenzung auf bestimmte Altersgruppen, Hochrisikopopulationen, bestimmte Regio-
nen, etc.

 ● Ausschluss von oder eingeschränkter Zugriff auf Subpopulationen durch Zugangsme-
thode (z. B. Telefoninterview)

 ● Verzerrungen durch geringe Teilnahmequote (Gefahr, dass besonders gefährdete Kin-
der und Jugendliche nicht teilnehmen)

Informationsquelle  ● Kinder und Jugendliche: Keine vollständige Offenlegung aus Scham, sozialem Druck, 
Verdrängung u. a.; Kleinkinder zu jung für sprachlichen Ausdruck des Missbrauchs

 ● Eltern: Keine vollständige Offenlegung aus Scham, Unwissen, Schutz eines intrafami-
lialen Täters u. a.

 ● Keine eindeutigen äußeren Merkmale sexueller Gewalt

Anmerkung: Die Tabelle ist in leicht veränderter Form aus Jud (2015) entnommen.

Tab. 1: Mögliche Einflussfaktoren auf unterschiedliche Häufigkeitsangaben zu sexueller Viktimi-
sierung von Kindern und Jugendlichen



Jud/Fegert: Herausforderungen und Ergebnisse der Forschung zu Prävalenz … 71

angemessene Stichprobengröße für repräsentative Prävalenzangaben zu finden.5 Einen 
Überblick über mögliche Einflüsse auf das Ausmaß der Prävalenzkennwerte bietet Ta-
belle 1.

4. Internationaler Überblick zur Prävalenz sexuellen Kindesmissbrauchs

Seit der Pionierarbeit von David Finkelhor (1994) wurden verschiedene Überblicks-
arbeiten zur Prävalenz sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen erarbeitet (vgl. 
Barth et al., 2013; Pereda, Guilera, Forns & Gomez-Benito, 2009; Stoltenborgh et al., 
2011), die Prävalenz sexuellen Missbrauchs gilt international als relativ gut erforscht 
(vgl. Jud, Fegert, et al., 2016). Unbestritten ist aufgrund der verschiedenen Überblicks-
arbeiten, dass sexueller Missbrauch ein Ausmaß in der Größenordnung von Volks-
krankheiten annimmt und volkswirtschaftlich von Bedeutung ist (vgl. z. B. Bowlus, 
McKenna, Day & Wright, 2003; Habetha, Bleich, Weidenhammer & Fegert, 2012; 
Taylor et al., 2008). Auffällig sind aber auch in den aktuellsten Überblicksarbeiten die 
Bandbreite bei Häufigkeitsangaben: Bei 323 unabhängigen Stichproben weltweit mit 
insgesamt über 400 000 befragten Personen in Populationsstudien errechneten Stolten-
borgh et al. (2011) in ihrer Meta-Analyse eine kombinierte Prävalenz von 12.7 %, wobei 
das 95 %-Konfidenzintervall über 4 Prozentpunkte umfasst.

In fast sämtlichen Studien, unabhängig von Region und Kontinent, zeigen sich auch 
unterschiedliche Prävalenzangaben nach Geschlechtern: Oft sind die Prävalenzangaben 
mehr als doppelt so hoch für weibliche im Vergleich zu männlichen Betroffenen. Für 
das Regionalbüro Europa der Weltgesundheitsorganisation WHO berichten Sethi et al. 
(2013) bspw. Prävalenzraten von 13.4 % weiblichen und 5.7 % männlichen Betroffenen. 
Aufgrund traditioneller Rollenbilder, die Männer als ‚starkes‘ Geschlecht und nicht als 
Opfer darstellen, dürften einige Jungen und Männer mehr Mühe haben, die mit Gefüh-
len von Schwäche und Versagen verknüpfte Erfahrung eines sexuellen Missbrauchs zu 
berichten (vgl. z. B. Romano & De Luca, 2001). Die deutlichen Unterschiede in den 
Prävalenzangaben zwischen den Geschlechtern legen aber nahe, dass nicht nur Unter-
schiede in der Bereitschaft zu Berichten, sondern auch eine tatsächliche Häufung von 
Missbrauchsfällen bei Mädchen Ursache für die Unterschiede ist.

Geographisch stimmen die Metastudien (Barth et al., 2013; Stoltenborgh et al., 2011) 
lediglich darin überein, dass für den afrikanischen Kontinent signifikant höhere Präva-
lenzangaben gegenüber den übrigen Weltregionen gefunden werden. Die Ergebnisse zu 
den weiteren Regionen sind gemischt. Auch die ökonomische Entwicklung der geogra-
phischen Region scheint zumindest gemäß Stoltenborgh et al. (2011) keinen klaren Ein-
fluss zu haben. Die Befunde waren hier uneindeutig. Ebenso diffus ist die Befundlage 
zum möglichen Einfluss kultureller Unterschiede auf die Auftretenswahrscheinlichkeit 
sexueller Viktimisierung, etwa bezüglich der Einstellung und Offenheit gegenüber dem 

5 Für ihren Überblick über methodisch hochwertige Prävalenzstudien zu sexueller Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen schließen Barth et al. (2013) Studien mit n < 1000 aus.
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Thema Sexualität, bezüglich der Bereitschaft, sexuellen Missbrauch anzusprechen, zu-
mal kulturelle Zugehörigkeit und geographische Region nur teilweise miteinander ver-
knüpft sind.

Angaben zu mehrjährigen Trends bei Häufigkeiten sexueller Viktimisierung stam-
men bisher vor allem aus administrativen Datensätzen, d. h. aus Daten zu institutionell 
bekannt gewordenen Fällen. Für die Vereinigten Staaten wird ein Rückgang sexueller 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen seit den frühen 1990ern beobachtet (Finkelhor & 
Jones, 2006, 2012). Die Bereitschaft, sich Fachpersonen anzuvertrauen, hat in dieser 
Zeit nicht abgenommen, sondern gemäß Studien vielmehr zugenommen. Zudem wird 
dieser Rückgang bei bekannt gewordenen Fällen sexuellen Kindesmissbrauchs für die 
USA auch durch vier Populationsstudien untermauert (vgl. Finkelhor & Jones, 2006). 
Als Faktoren für eine Abnahme nennen Finkelhor, Turner, Ormrod und Hamby (2010) 
unter anderem den Ausbau von Präventionsprogrammen, legislative Bemühungen so-
wie eine größere Sensibilisierung für die Thematik. Abnehmende Trends zu sexueller 
Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in Prävalenzstudien finden sich auch für 
das Vereinigte Königreich (vgl. Radford et al., 2011).

5. Prävalenzdaten zu sexueller Gewalt an Kindern in Deutschland

Deutschland kann auf nationaler Ebene fünf repräsentative Studien zur Prävalenz se-
xueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der allgemeinen Bevölkerung vorwei-
sen. Die erste dieser Studien wurde 1992 vom Kriminologischen Forschungsinstitut 
Niedersachsens (KFN) retrospektiv an einer Stichprobe von n = 3241 Jugendlichen und 
Erwachsenen zwischen 16 und 60 Jahren durchgeführt (vgl. Wetzels, 1997a, b). Eine 
Rücklaufquote wird nicht berichtet. Methodenkritisch ist daneben auch die mangelnde 
Operationalisierung zentraler Elemente der Definition sexuellen Missbrauchs und die 
fehlende Differenzierung nach Schweregrad der Missbrauchserfahrung zu werten. Ohne 
Ansetzen einer bestimmten Altersgrenze ergab sich eine Prävalenz von sexuellem Miss-
brauch in Kindheit und Jugend von 7.3 % für Männer und 18.1 % für Frauen.

Knapp zwei Jahrzehnte später wurde durch das KFN 2011 erneut eine retrospektive 
Befragung von Jugendlichen und Erwachsenen zwischen 16 und 40 Jahren zu sexuel-
len Gewalterfahrungen in der Kindheit durchgeführt (vgl. Bieneck, Stadler & Pfeiffer, 
2011; Hellman, 2014). Ein knappes Fünftel der 11 428 befragten Personen hatte einen 
Migrationshintergrund (10.1 % türkischstämmig, 9.6 % russischstämmig). Erneut wurde 
keine Rücklaufquote angegeben, da nicht dokumentiert wurde, wie viele angesprochene 
Personen die Teilnahme verweigerten. Bei einer an die strafrechtliche Definition6 ange-
lehnten Schutzaltersgrenze von 14 Jahren ergaben sich Prävalenzen für sexuelle Vikti-
misierung mit Körperkontakt von 1.0 % bei Männern und 5.0 % bei Frauen sowie für 
Missbrauch ohne Körperkontakt von 1.3 % bei den Männern und 4.5 % bei den Frauen. 
Im Vergleich zur ersten KFN-Studie werden für die deutschstämmigen Stichproben-

6 Vgl. § 176 StGB, Sexueller Missbrauch von Kindern.
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teile7 geringere Prävalenzraten berichtet, was die Autor*innen als Hinweis auf eine tat-
sächliche Abnahme der Häufigkeit sexuellen Missbrauchs werteten. Diesen Rückgang 
sahen sie auch durch einen Vergleich verschiedener Altersgruppen ihrer Stichprobe be-
stätigt, da jüngere Befragte geringere Prävalenzraten berichteten (vgl. Bieneck et al., 
2011). Allerdings ist der Vergleich zwischen den Untersuchungen von 1992 und 2011 
kritisch zu werten, da die Stichproben unterschiedliche Alterszuschnitte aufwiesen und 
die erste Studie eine wenig konkrete Definition sexuellen Missbrauchs verwendete und 
nicht nach Art und Schweregrad der sexuellen Gewalt unterschieden hat.

Eine erste repräsentative Studie, die neben sexueller Viktimisierung von Kindern 
und Jugendlichen auch weitere Formen der Kindesmisshandlung mitberücksichtigte, 
wurde 2010 von Häuser, Schmutzer, Brähler und Glaesmer (2011) durchgeführt. Be-
fragt wurde eine repräsentative Zufallsstichprobe aus 2504 Personen ab 14 Jahren, was 
in Anbetracht der Bevölkerungszahl der Bundesrepublik sowie im Vergleich zur zwei-
ten KFN-Studie eine eher geringe Anzahl teilnehmender Personen darstellt. Die Rück-
laufquote ist mit 56 % für eine schriftliche Befragung zufriedenstellend. Die Eingren-
zung sexuellen Missbrauchs auf Handlungen durch Bezugs- und Betreuungspersonen 
(vgl. Leeb et al., 2008) unterscheidet diese Studie von den beiden KFN-Studien. Ins-
gesamt berichteten 12.6 % der Befragten von sexuellem Missbrauch in Kindheit und 
Jugend, 1.9 % gaben schwere Formen sexuellen Missbrauchs an. Die Studie wurde mit 
gleicher Stichprobengröße und identischem Design Ende 2016 durch die Universität 
Ulm wiederholt (Witt, Brown, Plener, Brähler & Fegert, 2017). Mit 13.9 % der Befrag-
ten berichten mehr Personen als bei der ersten Durchführung 2010 von sexuellem Miss-
brauch in der Kindheit. Ebenso ist mit 2.3 % der Anteil an Befragten, die von schwerem 
sexuellem Missbrauch berichten, erhöht.

Die Ergebnisse der Studie Häuser et al. (2011) und ihrer Replikation (Witt et al., 
2017) liegen im Spektrum der Kennwerte, die in der WHO-Übersichtsarbeit für Euro-
pa berichtet werden (vgl. Sethi et al., 2013). Ebenso stimmen die Ergebnisse von Häu-
ser et al. (2011), ihrer Replikation (Witt et al., 2017), wie auch die beiden KFN-Studien 
(vgl. Bieneck et al., 2011; Wetzels, 1997b) mit der internationalen Literatur dahin-
gehend überein, dass für weibliche Betroffene höhere Prävalenzdaten berichtet wer-
den. Eine vergleichbare Größenordnung und höhere weibliche Betroffenheit wird auch 
im Rahmen eines Teilprojekts der multizentrischen MiKADO-Studie (vgl. Osterheider 
et al., 2011) berichtet. Von 7909 bundesweit per anonymem Online-Fragebogen erfass-
ten jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren erwähnten 11.6 % der befragten 
Frauen und 5.1 % der Männer eine sexuelle Missbrauchserfahrung in ihrer Kindheit. 
Als Definition wird von einer sexuellen Missbrauchserfahrung unter 14 Jahren mit 
einer mindestens fünf Jahre älteren und zum Tatzeitpunkt mindestens 14-jährigen Per-
son ausgegangen. Die nach Geschlecht, Bildung und Region repräsentativ gezogene 
Stichprobe ist bei den Teilnehmenden im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung zwar 
geschlechtshomogen, weist jedoch im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein hohes 

7 Eine kritische Wertung des Vergleichs der Gruppen mit und ohne Migrationshintergrund bei 
Bieneck et al. (2011) findet sich an anderer Stelle (Jud, Rassenhofer, et al., 2016, S. 30 –  31).
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Bildungsniveau auf. Hier steht eine kritische kollegiale Überprüfung und Rezeption der 
Datensätze bislang noch aus, da die Ergebnisse der Teilstudie lediglich auf der Webpage 
www.mikado-studie.de veröffentlicht sind und noch in keinem Journal mit Peer-Review 
publiziert wurden.

Sämtliche bisherigen deutschen Studien zur Prävalenz sexueller Viktimisierung von 
Kindern und Jugendlichen erfolgten retrospektiv und befragten primär Erwachsene. 
Eine repräsentative Studie zu sexuellem Kindesmissbrauch in der deutschen Allgemein-
bevölkerung an Jugendlichen fehlt. Dieser Mangel wird ausführlich im nachfolgenden 
Abschnitt diskutiert. Ergänzt werden die Angaben aus Studien zur allgemeinen Bevöl-
kerung hier noch mit Daten zur Befragung einer Hochrisikogruppe, die aufgrund der 
Befragungsmethodik in Studien zur Prävalenz sexuellen Kindesmissbrauchs in der all-
gemeinen Bevölkerung massiv unterrepräsentiert sind. Allroggen et al. (2017) befragten 
393 Jugendliche in 12 Internaten und 20 Heimen in ganz Deutschland. Die Teilnahme-
quote entspricht einem Drittel der einschließbaren Studienpopulation in den ausgewähl-
ten stationären Einrichtungen, was für die Risikopopulation als zufriedenstellend zu 
werten ist. 37 % der befragten männlichen Jugendlichen und gar 82 % der weiblichen 
Jugendlichen berichteten von einer sexuellen Gewalterfahrung, 8 % der jungen Männer 
und 47 % der jungen Frauen von schweren Gewalterfahrungen, d. h. Viktimisierung mit 
Penetration. Täter (und einige Täterinnen) finden sich vorwiegend in der gleichen Al-
tersgruppe wie die Betroffenen selbst.

6. Diskussion

Zwar existiert international inzwischen ein umfangreicher Korpus zur Prävalenz sexuel-
ler Gewalt an Kindern und Jugendlichen (vgl. Barth et al., 2013; Pereda et al., 2009; 
Stoltenborgh et al., 2011) der auf die große Verbreitung und die höhere Betroffenheit 
von Mädchen verweist. Die Streuung der Ergebnisse ist aber beträchtlich, wobei tat-
sächliche Unterschiede in den Prävalenzen zwischen Staaten und Regionen kaum von 
definitorischen und messmethodischen Artefakten zu trennen sind. Dasselbe trifft auch 
auf die Datenlage in Deutschland zu: Vorhandene Studien weisen – je nach berücksich-
tigten Aspekten wie Schweregrad und betroffenem Geschlecht – deutlich unterschied-
liche Prävalenzangaben zwischen niedrigen einstelligen Prozentangaben und Angaben 
gegen 20 % der Stichprobe auf (vgl. Bieneck et al., 2011; Häuser et al., 2011; Wetzels, 
1997b). Dabei sind methodische Schwierigkeiten wie fehlende Rücklaufquoten oder 
vergleichsweise geringe Stichproben kritisch zu werten. Eine genaue Schätzung der 
Häufigkeit sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist 
aufgrund der vorhandenen Daten kaum möglich. Allerdings ist die Größenordnung des 
Phänomens deutlich und verlangt nach gezieltem Monitoring, Präventions- und Inter-
ventionsanstrengungen (vgl. Sethi, 2013, S. 4 –  5).

National und international muss besonders kritisch auf das noch vollständige Fehlen 
oder den Mangel an Studien mit Befragung Jugendlicher zu sexuellen Gewalterfahrun-
gen zur Prävalenz des Phänomens in der allgemeinen Bevölkerung verwiesen werden. 
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Nicht nur kommen Erinnerungsverzerrungen mit zunehmendem Abstand zum Ereignis 
im Erwachsenenalter stärker zum Tragen, mit der Befragung von Jugendlichen rückt 
möglicherweise auch stärker sexuelle Gewalt unter Gleichaltrigen in den Fokus: In 
einer repräsentativen Schweizer Studie zu sexueller Viktimisierung von Kindern und 
Jugendlichen an über 6700 Schülerinnen und Schüler in der Schweiz geben über die 
Hälfte der betroffenen Mädchen und über drei Viertel der Betroffenen Jungen einen Tä-
ter oder eine Täterin unter 18 Jahren an (vgl. Mohler-Kuo et al., 2014). Auch eine deut-
sche Studie mit Befragung der Risikopopulation platzierter Kinder weist auf die Be-
deutung von sexueller Gewalt durch Gleichaltrige hin (vgl. Allroggen et al., 2017). Das 
immense Ausmaß von 47 % der hier befragten Mädchen und 8 % der befragten Jungen, 
die Opfer einer Penetration wurden8, weist auf die Dringlichkeit von sekundärpräven-
tiven Maßnahmen hin und zeigt gleichzeitig die Wichtigkeit auf, Studien zur Häufig-
keit in der Allgemeinbevölkerung durch Studien an Risikopopulationen zu ergänzen, 
die durch übliche telefonische Befragungen schwer erreichbar sind. Für die erstmalige 
oder vermehrte Durchführung von Befragungen potentiell von sexueller Gewalt betrof-
fenen Jugendlicher spricht vor allem auch, dass sie Auskunft über aktuelle Prävalenzen 
sexueller Gewalt geben, während die retrospektive Befragung Erwachsener zur Häu-
figkeit sexueller Viktimisierung in der näheren Vergangenheit Auskunft geben. Damit 
können die Angaben der Erwachsenen nicht mit Wissen um aktuelle Präventionspro-
gramme oder Erkenntnissen aus Hellfeld-Studien verknüpft werden; Maßnahmen für 
einen verbesserten Schutz und wirksamere Hilfen sind schwieriger abzuleiten.

Im Rahmen des Projekts MiKADO (Osterheider et al., 2011) war für Deutschland 
bereits eine repräsentative Befragung Jugendlicher zu sexuellen Gewalterfahrungen 
geplant, die jedoch nach erheblichen Elternprotesten und entsprechenden Pressemel-
dungen abgebrochen wurde. Für eine erneute Planung einer entsprechenden Studie 
sind Interessengruppen, Dachverbände aber auch politische Entscheidungsträger und 
-trägerinnen von Anfang an in die Planung und Gestaltung der Studie einzubeziehen, 
eine sorgfältige Planung der Kommunikation ist entscheidend (vgl. Hardcastle, Bellis, 
Hughes & Sethi, 2015; Jud, AlBuhairan, Ntinapogias & Nikolaidis, 2015).

Auch forschungsmethodisch sind bei künftigen Prävalenzstudien Vorgaben um-
zusetzen, die unerlässlich für eine gesteigerte Aussagekraft der Ergebnisse sind. Bei 
strengeren methodischen Kriterien ergeben sich geringere Prävalenzangaben (vgl. Barth 
et al., 2013): Verlässliche Schätzungen ergeben sich nur bei (geschichteten) Zufalls-
stichproben angemessenen Umfangs, da Gelegenheitsstudien und Studien mit kleinen 
Stichproben die Prävalenz eher überschätzen (vgl. Stoltenborgh et al., 2011). So lassen 
sich auch erst mit umfangreicheren Stichproben verlässliche Aussagen zu regionalen 
Unterschieden (bspw. West- vs. Ostdeutschland) generieren. Auch sind Maßnahmen nö-
tig, um einen möglichst hohen Rücklauf zu gewährleisten. Die Möglichkeit einer Wie-

8 Die Angaben zur Häufigkeit sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen im in-
stitutionellen Setting bei einer repräsentativen Umfrage in der erwachsenen deutschen All-
gemeinbevölkerung sind demgegenüber mit 3.1 % der Befragten, die von irgendeiner Form 
sexueller Gewalterfahrung berichteten, deutlich niedriger (Witt et al., 2017).
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derholung der Prävalenzstudie in weitestgehend unveränderter Form ist von Beginn an 
mitzudenken, denn erst bei solchen Replikationen ergeben sich verlässliche Aussagen 
zu steigenden oder abnehmenden Trends im Dunkelfeld. Die Wiederholung von Studien 
ließe sich dabei durch ein wechselndes spezifisches Thema wie bspw. sexuelle Gewalt 
in sozialen Netzwerken ergänzen (vgl. Fegert, Rassenhofer, Witt & Jud, 2015)

Unerlässlich ist schließlich ein Diskurs hin zu vergleichbaren und möglichst genau 
operationalisierten Definitionen im Bereich Kindesmisshandlung und sexueller Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen. Wichtig dabei ist die Unterscheidung nach Subgruppen, 
zumal sich sexuelle Gewalt unter Jugendlichen in Entstehung und Folgen von sexuel-
lem Missbrauch durch Bezugspersonen und sexueller Gewalt durch Fremdtäter(innen) 
unterscheidet. Ebenso sind nach Möglichkeit ein Schweregrad sowie die Dauer der se-
xuellen Gewalt festzuhalten, da sie in Verbindung mit dem Ausmaß der Beeinträchti-
gungen durch die Taten stehen (vgl. English, Graham, Litrownik, Everson, & Bangdi-
wala, 2005).

Schließlich muss die häufig isolierte Betrachtung von sexueller Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen kritisch hinterfragt werden, deutet doch die bestehende empirische 
Literatur dahin, dass Kinder und Jugendliche oft nicht nur eine Form von Gewalt er-
fahren, sondern in verschiedenen Kontexten in ihrer weiteren Entwicklung und ihrem 
Wohl gefährdet sind (vgl. Finkelhor, 2008; Finkelhor, Ormrod & Turner, 2009; Häuser 
et al., 2011). Finkelhor et al. (2009) weisen darauf hin, dass gerade sexuelle Viktimisie-
rung gehäuft vorkommt, wenn bereits andere Gewalterfahrungen stattgefunden haben. 
Als Konsequenz sind oft gerade diejenigen Kinder von sexueller Gewalt betroffen, die 
bereits mit verschiedenen Problemen und Risiken belastet sind und gleichzeitig geringe 
Ressourcen aufweisen, die den möglichen schwerwiegenden Folgen der traumatischen 
Erfahrung entgegenwirken könnten. Umso wichtiger ist es, auffälligen und problem-
belasteten Kindern und Jugendlichen rechtzeitig Möglichkeiten zur Unterstützung zu-
kommen zu lassen. Die Folgen, die sich aus den unterschiedlichen Gewalterfahrungen 
ergeben, können kaum isoliert auf eine bestimmte Form wie sexuellen Missbrauch zu-
rückgeführt werden. Auch fehlen bisher eindeutige Belege, die die Schwere der Folgen 
für die Entwicklung eines Kindes alleine an der Form der Kindsmisshandlung festhalten 
(vgl. z. B. English, Upadhyaya, et al., 2005).
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Abstract: The necessity to act against the sexual victimization of children and young peo-
ple is socially and publicly recognized. Yet, the recent frequency of child sexual victimiza-
tion (CSV) in Germany is difficult to establish accurately based on the available population 
surveys. They differ remarkably in definitions and study design. Findings on the percent-
age of sexually victimized children and young people differ accordingly, between low sin-
gle-digit percentages and up to 20 % of the sample. The large variance in the prevalence 
of CSV is both a challenge in the German and international context. So far, research has 
only established that CSV is a phenomenon of important size. Population surveys on CSV 
are almost unanimous in their finding of increased frequencies for female victims. While a 
higher threshold for the disclosure of an incident of CSV for male victims – as compared 
to female victims – may contribute to this significant difference, it still likely reflects an ac-
tual disparity in the risk of victimization between genders. Furthermore, CSV is rarely an 
isolated phenomenon, but co-occurs with other forms of violent acts and omissions. For 
poly-victimized children and young people it is difficult to disentangle the specific contribu-
tion of CSV from the entirety of the consequences. Further challenges for epidemiological 
research on CSV are the development of an interdisciplinary discourse with shared terms, 
definitions, and operationalisations, along with improved methodical standards such as 
(stratified) random samples of adequate size.
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Sabine Maschke/Ludwig Stecher

„Müssen und dürfen wir Jugendliche 
so etwas fragen ?“
Ergebnisse und Erfahrungen aus der repräsentativen Studie „Speak !“ 
zu sexualisierter Gewalt

Zusammenfassung: Die erziehungswissenschaftliche Jugend(survey)forschung im Be-
reich der sexualisierten Gewalt bewegt sich – die Vulnerabilität in der Jugendphase und 
die Möglichkeit einer (Re)Traumatisierung betroffener Jugendlicher durch die Befra-
gungssituation im Blick – im Spannungsfeld zwischen den Fragen, ob wir Jugendliche 
zu ihren Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt befragen müssen und ob wir sie befra-
gen dürfen. Die empirische Grundlage zur Beantwortung dieser Fragen bildet die Studie 
„Speak !“, in deren Rahmen gut 2700 SchülerInnen der Jahrgänge 9 und 10 an Haupt- 
und Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen repräsentativ für ein westdeutsches 
Flächenland zu ihren Erfahrungen mit verschiedenen Formen sexualisierter Gewalt be-
fragt wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Jugendsurveyforschung zum einen fragen 
muss, da sexualisierte Gewalt für einen Großteil der Befragten zu ihrer lebensweltlichen 
Erfahrung gehört und zum anderen fragen darf, weil die Jugendlichen die Befragung 
mehrheitlich positiv bewerten, das Thema für wichtig erachten und eine Vielzahl der 
Befragten darin auch die Möglichkeit sehen, sexualisierte Gewalt verstärkt zu thema-
tisieren.

Schlagworte: Sexualisierte Gewalt, Peer to Peer, Jugendsurvey, Vulnerabilität, „Speak !“

1. Einleitung

Verschiedene wissenschaftliche Studien und auch jüngste Ereignisse in der Öffentlich-
keit deuten darauf hin, dass sexualisierte Gewalt weit verbreitet und ein nicht weg zu 
diskutierender Teil der Lebenswelt heutiger Jugendlicher ist. Um die Heranwachsenden 
zu stärken und zu ihrem Schutz wirksame Präventionsmaßnahmen entwickeln zu kön-
nen, ist vertieftes Wissen zu den Erscheinungsformen, den Auswirkungen für die Be-
troffenen, über die risikoreichen Orte (u. a. die Schule), den Profilen der TäterInnen etc. 
notwendig. Aus dieser Sicht pädagogischer Handlungsnotwendigkeit müssen wir die 
Jugendlichen nach ihren Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt fragen.

Allerdings sind die Bedenken, Jugendliche – u. a. aufgrund ihrer erhöhten Vulnerabi-
lität – nach ihren Erfahrungen in diesem Bereich zu befragen, groß. Die Bedenken sind 
häufig weniger wissenschaftlich begründet, als vielmehr Teil vager Befürchtungen. An 
erster Stelle steht dabei die Angst, von sexualisierter Gewalt betroffene Jugendliche zu 
retraumatisieren, sie also erneut zu verletzen. Und auch bezogen auf die Jugendlichen, 
die nicht direkt von sexualisierter Gewalt betroffen sind, werden Befürchtungen ge-
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äußert, eine solche Befragung könne mit Fragen und Themen konfrontieren, die eine 
verstörende, wenn nicht gar schädigende Wirkung auf die Jugendlichen haben.

In diesem Spannungsfeld zwischen Notwendigkeit (Müssen wir Jugendliche befra-
gen ?) und Befürchtungen (Dürfen wir sie befragen ?) bewegt sich die erziehungswissen-
schaftliche Jugend(survey)forschung im Bereich der sexualisierten Gewalt. Beide Fra-
gen bzw. Perspektiven sollen anhand der Befunde und Erfahrungen der aktuellen Studie 
„Speak !“ im vorliegenden Beitrag diskutiert werden. Im Rahmen dieser Studie wurden 
mehr als 2700 SchülerInnen der Jahrgänge 9 und 10 an Haupt- und Realschulen, Gym-
nasien und Gesamtschulen repräsentativ für ein westdeutsches Flächenland zu ihren Er-
fahrungen mit verschiedenen Formen sexualisierter Gewalt befragt.

In einem ersten Schritt (Kapitel 2) beziehen wir uns auf die erste der beiden Fragen, 
ob wir Jugendliche zum Thema sexualisierte Gewalt befragen müssen. Dazu gehen wir 
auf der Basis des aktuellen Forschungsstands der Frage nach, wie verbreitet sexuali-
sierte Gewalt ist und in welchen Formen sie auftritt. Anschließend (Kapitel 3) wenden 
wir uns der zweiten Frage nach dem Dürfen zu. Im Wesentlichen werden wir uns darin 
mit Vulnerabilität und Retraumatisierung beschäftigen. Im vierten Kapitel stellen wir 
die Methode und die Rahmenbedingungen der Studie vor und präsentieren im fünften 
Kapitel zentrale Befunde, die uns einige Antworten auf die beiden grundlegenden Fra-
gen aus empirischer Sicht ermöglichen.

2. „Müssen wir das fragen ?“ – Forschungsstand 
zur sexualisierten Gewalt in der Adoleszenz

Mit Zinnecker (1996) gehen wir davon aus, dass die Jugendsurveyforschung dort be-
fragen muss, wo sie Themen bearbeitet und untersucht, die zum einen für einen gro-
ßen Teil der Befragten Teil ihrer lebensweltlichen Erfahrungen und zum anderen be-
deutsam und das heißt folgenreich „für das Handeln“ der befragten Jugendlichen sind 
(Zinnecker, 1996, S. 789; Hervorhebung d. A.). Mit Brumlik (2013) können wir in sol-
chen Fällen geradezu von einem „advokatorischen“ Auftrag erziehungswissenschaftli-
cher Forschung sprechen.

Dass sexualisierte Gewalterfahrungen weit verbreitet sind, legt u. a. eine Schwei-
zer Studie nahe (vgl. UBS Optimus Foundation, 2011). Knapp ein Drittel der Jugend-
lichen (9. Jahrgang; 40 % der Mädchen, 20 % der Jungen) in dieser Studie gibt an, be-
reits mindestens einmal in ihrem Leben nicht-körperlich sexuell viktimisiert worden 
zu sein (z. B. in Form von Exhibitionismus, über verbale/schriftliche Belästigung etc.). 
15 % (22 % der Mädchen und 8 % der Jungen) waren bereits Opfer körperlicher sexuel-
ler Gewalt (häufigste Art: gegen den eigenen Willen „in sexueller Absicht berührt oder 
geküsst“ zu werden). In einer nordamerikanischen Studie (vgl. AAUW, 2011) berichten 
48 % der Befragten (7. – 12. Jahrgang) von sexualisierten Übergriffen (in der Schule). 
Die häufigste Form sind auch hier verbale Übergriffe (vgl. auch Birkett & Espelage, 
2015). Auf andere Studien, die u. a. den Zusammenhang zwischen verschiedenen For-
men des Bullying und sexualisierter Gewalt untersuchen (vgl. u. a. Gruber & Fineran, 
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2007, 2008, 2016; Shute, Owens & Slee, 2008; Pellegrini, 2002), das Internet als ‚Ort‘ 
sexualisierter Gewalt in den Blick nehmen (Hörmann & Stoiber, 2015; Sitzer, 2015), 
oder aktuelle Arbeiten zu sexualisierter Gewalt in intimen Beziehungen oder „dating 
violence“ (vgl. u. a. Fineran & Bolen, 2006; Krahé, 2008; Brzank, Blättner & Liepe, 
2013; BZgA, 2015) und die alles in allem auf eine weite Verbreitung sexualisierter Ge-
walt in der Jugendphase hinweisen, können wir an dieser Stelle nur verweisen (vgl. 
hierzu Maschke, 2015, 2016; Vogelsang, 2017).

Die Forschungsrelevanz des Themas der sexualisierten Gewalt ergibt sich, wie wir 
eingangs betonten, nicht nur aus deren Verbreitung, sondern auch aus den Folgewirkun-
gen für die Betroffenen. Wie etwa die bereits erwähnte nordamerikanische Studie zei-
gen konnte, ziehen sexualisierte Gewalterfahrungen für die Betroffenen teils erhebliche 
psychische Beeinträchtigungen, wie Ängste, Depressionen oder Schulabsentismus nach 
sich (vgl. AAUW, 2011). Dies gilt dabei nicht nur für schwere körperliche Gewalterfah-
rungen, wie etwa Missbrauchserfahrungen (vgl. Hirsch, 1999) sondern auch für verbale 
sexualisierte Übergriffe, für Formen der „everyday violence“ (Chiodo, Wolfe, Crooks, 
Hughes & Jaffe, 2009, S. 215), oder wie Kastirke und Kotthaus (2014, S. 274) dies aus-
drücken, für die „jugendliche Beschimpfungskultur“. Auch diese auf den ersten Blick 
eher unauffällig scheinenden Erfahrungen „are likely to have significant impact on the 
lives of youth and have the potential to cause physical and psychological harm through-
out their high school years“ (Chiodo et al., 2009, S. 215).

Fassen wir die Befundlage zusammen, zeigt sich, dass sexualisierte Gewalt weit ver-
breitet ist und in den unterschiedlichsten Situationen wie in der Schule, im Internet oder 
auch in Beziehungen erlebt wird und diese Erfahrungen häufig negative Folgewirkun-
gen für die Jugendlichen haben. Die Forschungsbefunde zeigen darüber hinaus, dass es 
vor allem die Gleichaltrigen sind, die eine besondere ‚Risikoquelle‘ sexualisierter Ge-
walt darstellen. Sexuelle Übergriffe durch Gleichaltrige stellen „die häufigste Form se-
xueller Gewalt [dar], denen Jugendliche ausgesetzt sind“ (Allroggen, Rau & Fegert, 
2012, S. 35; vgl. auch Buskotte, 2011).

3. „Dürfen wir das fragen ?“ – Vulnerabilität und Retraumatisierung

In der Erziehungswissenschaft verstehen wir „Heranwachsende als aktive Gestalter ih-
rer Umwelt […], die gesellschaftliche Erwartungen nicht lediglich übernehmen, sondern 
produktiv gestalten und Ko-Konstrukteure ihrer Bildungsbiographie sind“ (Krüger, Dei-
nert & Zschach, 2012, S. 15). Dies gilt auch mit Blick auf die sexuelle Sozialisation und 
Entwicklung (vgl. Vogelsang, 2017). Aus dem Blick zu geraten droht durch die Beto-
nung der Eigenständigkeit und produktiven Gestaltungskompetenz, dass eine „Wechsel-
wirkung von Autonomie und Abhängigkeit, Kompetenz und Verletzlichkeit“ (Andresen 
& Künstler, 2015, S. 332) diese Altersphase kennzeichnet: Die Zeit des Aufwachsens ist 
ein Spannungsverhältnis von Herausforderung und Überforderung, Chance und Risiko.

Dieses Spannungsverhältnis und die daraus resultierende Verletzlichkeit ergibt sich 
u. a. durch die Vielzahl an Entwicklungsaufgaben, die Jugendliche in dieser Altersphase 
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zu lösen haben. Dazu gehören im Besonderen der Umgang mit den Veränderungen des 
Körpers und seines Erscheinungsbildes, die Entwicklung sexueller Beziehungen und 
der eigenen geschlechtlichen Identität (vgl. Hurrelmann & Bauer, 2015). Die „Sexua-
lisierung des Körpers“ bringt neue Bedürfnisse und Interessen, zugleich Anziehungs-
kräfte, Selbstzweifel und Unsicherheiten hervor (Vogelsang, 2017, S. 48). Zur Überprü-
fung der Normalität in der eigenen sexuellen Entwicklung spielen gerade der Vergleich 
und die Interaktion mit den Peers eine große Rolle.

Mit Blick auf die Durchführung empirischer Untersuchungen zu sexualisierten Ge-
walterfahrungen heißt dies, die Verletzlichkeit von Heranwachsenden zu berücksich-
tigen, ohne dabei jedoch „in einseitig paternalistische oder autoritäre generationale 
Ordnung zurück zu fallen“ (Andresen, 2016, S. 23). Mit Blick auf den Bereich der se-
xualisierten Gewalt kommt noch ein zweiter wichtiger Aspekt für die Forschung hinzu. 
Die Befragten sind zum Teil selbst von sexualisierter Gewalt betroffen. Oftmals wird in 
solchen Fällen eine Retraumatisierung in der Erhebungssituation befürchtet. Knüpft man 
hier an Arbeiten an, die die Angst vor der Retraumatisierung in therapeutischen Settings 
thematisieren (vgl. u. a. Nitsch, 2014; Nyberg, 2013), gibt es laut Nitsch (2014) schein-
bar gute Gründe warum in therapeutischen oder beraterischen Settings das Anspre chen 
von traumatisierenden Situationen vermieden werden sollte, um etwa ein „Antriggern“ 
oder eine „Retraumatisierung“ zu vermeiden (Nitsch, 2014, S. 175). Allerdings, so die 
Gegenposition von Nitsch (2014, S. 175), kann gerade das Vermeiden von Nachfragen 
seitens der TherapeutInnen dazu führen, dass bei den Betroffenen der Eindruck entsteht, 
man dürfe auch hier nicht darüber sprechen und die „Mauer des Schweigens“ (S. 176) 
sei unüberbrückbar. Die Autorin betont (S. 180), dass es aus dieser Position heraus ge-
rade Sinn macht, über die Erfahrungen zu reden – wenn die Betroffenen das möchten 
(vgl. auch Nyberg, 2013).

In einer standardisierten Klassenbefragung wie in „Speak !“ ist die Teilnahme frei-
willig. Darauf wurden die Jugendlichen vor der Durchführung explizit hingewiesen. 
Aus dieser Sicht ist die Frage, ob wir die Jugendlichen nach ihren sexualisierten Ge-
walterfahrungen fragen dürfen, eine Frage, die sich etwa aus den Quoten des Interview-
abbruchs oder der Antwortverweigerungen (siehe Kap. 5.2) heraus empirisch beantwor-
ten lässt.

4. Die Studie „Speak !“

Die Studie „Speak ! Sexualisierte Gewalt in der Erfahrung Jugendlicher“ wurde, geför-
dert durch das Hessische Kultusministerium,  2016 als eine klassenweise Befragung mit 
standardisierten Fragebögen in den Jahrgangsstufen 9 und 10 an allen allgemeinbilden-
den Schulen (mit Ausnahme der Förderschulen1) in Hessen durchgeführt. Insgesamt 

1 Eine Erweiterungsstudie von Speak !, die SchülerInnen einbezieht, die Förderschulen be-
suchen, startete unter Leitung der AutorInnen im Sommer 2017 in Hessen, ebenfalls geför-
dert durch das Hessische Kultusministerium.
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nahmen mehr als 2700 SchülerInnen an der repräsentativen Befragung teil. Für die 
Durchführung liegen ein genehmigtes Datenschutzkonzept sowie ein positives Ethik-
gutachten vor. Die Befragung wurde von Studierenden aus pädagogischen Fachrichtun-
gen durchgeführt, die intensiv für ihre Aufgabe geschult wurden. Während und nach der 
Befragung standen verschiedene Unterstützungs- und (psychologische) Hilfeangebote 
für alle Beteiligten zur Verfügung.

Die „Speak !“-Studie folgt(e) einem partizipativen (Forschungs-)Ansatz. Das heißt, 
dass möglichst viele AkteurInnen, für die das Thema sexualisierte Gewalt relevant ist, 
in den Forschungsprozess einbezogen wurden und werden – u. a. Beratungsstellen, El-
ternvertreterInnen, SchulpsychologInnen, SchülerInnen etc. (vgl. von Unger, 2014). Mit 
all diesen AkteurInnen wurde sowohl die Zielsetzung, die Durchführung der Erhebung 
als auch der Fragebogen im Vorfeld der Studie besprochen; im Pretest z. B. wurde mit 
den teilnehmenden Jugendlichen über den Fragebogen und die darin enthaltenen Fragen 
diskutiert. Im Ergebnis kamen die Fragen näher an die Sprache der Jugendlichen heran. 
Eine Folge der Diskussion mit den Jugendlichen war auch, die Fragen nach den Orten 
und TäterInnen nach nicht-körperlichen und körperlichen Erfahrungen zu trennen.

Partizipation im Forschungsprozess geht in „Speak !“ über die Datenerhebung hin-
aus. Der nächste Schritt des partizipativen Vorgehens bezieht sich auf die Einbeziehung 
der beteiligten AkteurInnen in die Interpretation der Befunde und die Ableitung präven-
tiver Maßnahmen. Ziel ist die „gemeinsame Veränderung des Sozialraums“ (Autrata, 
2010, S. 26) hin zu einer gewaltfreien Umgebung. Umzusetzen ist dies nur, wenn die 
einbezogenen Perspektiven gleichberechtigt vertreten werden können und die Zusam-
menarbeit „auf einem Dialog basiert“ (Brandes & Schaefer, 2013, S. 132; zum Präven-
tionskonzept von „Speak !“ siehe ausführlich Maschke & Stecher, im Druck).

5. Müssen und dürfen wir Jugendliche danach fragen ? 
Empirische Befunde aus der Studie Speak !

Die Überlegungen dazu, ob wir Jugendliche nach ihren sexualisierten Gewalterfahrun-
gen fragen müssen und dürfen sollen in diesem Kapitel anhand empirischer Befunde 
aus „Speak !“ aufgegriffen und weitergeführt werden. Die Frage „Müssen wir Jugend-
liche danach fragen ?“ haben wir in Kapitel 2 unter dem Aspekt der lebensweltlichen 
Relevanz sexualisierter Gewalterfahrungen vorgestellt. Im Mittelpunkt steht deshalb 
zunächst, ob und in welchem Ausmaß sexualisierte Gewalt aktuell zur Erfahrungs-
welt von Jugendlichen gehört und wie diese Erfahrungen mit anderen Lebens- und Er-
fahrungsbereichen zusammenhängen (Abschnitt 5.1). Hohe Prävalenzraten und eine 
starke Wechselwirkung mit anderen Lebensbereichen sehen wir als empirische Argu-
mente für die Legitimität der Erfassung sexualisierter Gewalterfahrungen im Rahmen 
der Jugend(survey)forschung an.
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5.1. Müssen wir fragen – Sexualisierte Erfahrungen Jugendlicher 
als Teil ihrer Lebenswelt

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen nehmen wir zwei Analyseperspektiven ein: 
Die erste Perspektive liegt auf den Prävalenzraten sexualisierter Gewalterfahrungen Ju-
gendlicher und die zweite darauf, wie sexualisierte Gewalterfahrungen mit dem Han-
deln und Wahrnehmen in anderen Lebensbereichen (Wahrnehmen von Schule und Fa-
milie, Selbstwahrnehmung etc.) zusammenhängen.

Um sexualisierte Gewalterfahrungen möglichst umfassend abbilden zu können, 
wurde in „Speak !“ nicht nur die Perspektive der von Gewalt unmittelbar Betroffenen 
einbezogen, sondern auch die Perspektiven derer, die als BeobachterInnen oder vom 
Hören-Sagen mit sexualisierter Gewalt indirekt in Berührung gekommen sind sowie 
die Perspektive derer, die sexualisierte Gewalt ausgeübt haben. „Speak !“ unterschei-
det zwischen Erfahrungen mit Körperkontakt und solchen ohne. Tabelle 1 listet für jede 
Gruppe von Jugendlichen (Betroffene, BeobachterInnen etc.) den Anteil je Gruppe auf, 
die über die jeweilige Erfahrung berichten. Die Anteile beziehen sich dabei auf die Le-
benszeit-Prävalenz, das heißt darauf, ob die Jugendlichen bisher in ihrem Leben die ent-
sprechende Erfahrung gemacht haben.

Wie Tabelle 1 zeigt, geben 48 % (gerundet) der Jugendlichen an, bereits einmal in 
ihrem Leben nicht-körperliche sexualisierte Gewalt als Betroffene erlebt zu haben. 23 % 
der Jugendlichen haben körperliche sexualisierte Gewalterfahrungen gemacht.

Mädchen (ohne Abbildung) sind (bis auf homophob konnotierte Bezeichnungen wie 
‚schwul‘, die verstärkt auf Jungen zielen) über alle Formen sexualisierter Gewalt stärker 
betroffen als Jungen; dies gilt insbesondere für Erfahrungen körperlicher sexualisierter 
Gewalt. So berichten 30 % der Mädchen, das ‚Antatschen‘ an Po oder Brust erlebt zu 
haben, von den Jungen sind dies 5 %. Vom erzwungenen Versuch der Penetration be-
richten 11 % der Mädchen und 1 % der Jungen, von erzwungener vollzogener Penetra-
tion 3 % der Mädchen und 0.3 % der Jungen.

Fassen wir körperliche und nicht-körperliche Erfahrungen zusammen, berichten ins-
gesamt 52 % der Befragten von (mindestens) einer der aufgelisteten Erfahrungen als 
unmittelbar Betroffene/r. 70 % haben bereits einmal sexualisierte Gewalt beobachtet, 
38 % kennen sie vom Hören-Sagen.2 28 % sind selbst als AggressorInnen in Erschei-
nung getreten. Fassen wir alle Erfahrungsformen und -perspektiven zusammen (ohne 
Abbildung), zeigt sich, dass 81 % der Jugendlichen angeben, in irgendeiner Art und 
Weise Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht zu haben, sei es als Betroffene, 

2 Befunde, auf die wir hier nicht eingehen können, zeigen, dass auch die Erfahrungen vom Hö-
ren-Sagen für die Jugendlichen einschneidend sein können. Zum einen handelt es sich teils 
um schwere Formen sexualisierter Gewalt, von der sie hören, zum anderen stehen die Per-
sonen, von deren Erfahrungen die Jugendlichen hören, ihnen häufig sehr nahe. In mehr als 
der Hälfte der Fälle handelt es sich beispielsweise bei Mädchen um eine Freundin, die beste 
oder eine gute Freundin, denen die geschilderten Erlebnisse zugestoßen sind. 38 % derer, die 
von solchen Erlebnissen gehört haben, geben an, dass sie das belastet hat.



Maschke/Stecher: „Müssen und dürfen wir Jugendliche so etwas fragen ?“ 87

B
et

ro
ffe

ne

B
eo

ba
ch

-
te

rIn
ne

n1)

Vo
m

 H
ör

en
-

sa
ge

n1)

A
gg

re
ss

o-
rIn

ne
n1)

Nicht-körperliche Erfahrungen

Jemand hat gegen meinen Willen intime Fotos oder Filme von mir ins 
Internet gestellt.

1.5 n. e.2) n. e. 0.4

Ich wurde im Internet (z. B. in Facebook, Instagram, Snapchat usw.) 
sexuell angemacht oder belästigt.

20.9 n. e. n. e. 1.3

Jemand hat mich dazu gedrängt oder gezwungen, pornografische Bilder, 
Zeichnungen oder Filme anzuschauen (auch auf dem Handy/Smartphone).

4.5 8.5 n. e. 1.0

Jemand hat mich dazu gebracht, sein/ihr Geschlechtsteil anzusehen, 
obwohl ich das nicht wollte (Exhibitionismus).

9.4 15.0 n. e. 0.5

Jemand hat über mich Gerüchte sexuellen Inhalts verbreitet. 13.4 44.0 n. e. 2.3

Jemand hat mich auf eine negative Art als „schwul“ oder „lesbisch“ be-
zeichnet.

19.3 55.6 n. e. 16.9

Jemand hat über mich sexuelle Kommentare, Beleidigungen, Witze oder 
Gesten gemacht.

33.3 54.0 n. e. 21.4

Gesamt nicht-körperliche Erfahrungen 47.7 67.8 – 26.1

Körperliche Erfahrungen

Mich hat jemand zu Nacktaufnahmen (gemeint sind auch pornografische 
Aufnahmen) gedrängt oder gezwungen.

3.1 n. e. 12.1 n. e.

Mich hat jemand dazu gedrängt oder gezwungen, mich auszuziehen 
(ganz nackt oder teilweise).

4.0 n. e. 13.2 n. e.

Jemand hat mich zum Geschlechtsverkehr gedrängt oder gezwungen. 
(Es ist zum Geschlechtsverkehr gekommen.)

1.7 n. e. 7.4 n. e.

Jemand hat versucht mich zum Geschlechtsverkehr zu drängen oder 
zu zwingen. (Es ist aber nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen.)

6.2 n. e. 10.9 n. e.

Mich hat jemand gedrängt oder gezwungen, Sex mit einer anderen 
Person zu haben.

1.2 n. e. n. e. n. e.

Mich hat jemand gedrängt oder gezwungen, sein/ihr Geschlechtsteil 
(Scheide oder Penis) zu berühren.

5.0 n. e. 10.6 0.8

Mich hat jemand gegen meinen Willen an meinem Geschlechtsteil 
(Scheide oder Penis) berührt.

6.9 10.4 14.2 n. e.

Mich hat jemand gegen meinen Willen in sexueller Absicht geküsst. 8.1 19.2 24.4 1.9

Mich hat jemand gegen meinen Willen in sexueller Form am Körper 
berührt („angetatscht“ z. B. Po oder Brust).

17.8 34.1 26.2 7.4

Gesamt körperliche Erfahrungen 22.6 39.5 38.1 8.4

Gesamt nicht-körperliche und körperliche Erfahrungen 51.8 69.8 – 28.4

Anmerkungen: 1) Die Itemformulierung ist im Fragebogen jeweils an die Befragtenperspektive angepasst: z. B. Be-
obachterInnen: „Hast du solche oder ähnliche Dinge schon mal beobachtet ?“; n. e. = für die Befragtengruppe nicht er-
hoben

Tab. 1: Sexualisierte Gewalterfahrungen – Prävalenzraten (%) nach Personengruppen
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BeobachterInnen, AggressorInnen oder durchs Hören-Sagen. Nur 19 % der Befragten 
berichten über keinerlei Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt.

Die Zahlen verdeutlichen, dass Jugendliche mehrheitlich mit sexualisierter Gewalt 
– in ihren verschiedenen Facetten – in Berührung kommen und dass sexualisierte 
Gewalt ein weit verbreitetes Phänomen darstellt. Weitere Analysen, auf die wir hier 
nicht eingehen können, zeigen übereinstimmend mit dem aktuellen Forschungsstand, 
dass von den Betroffenen zu einem sehr hohen Prozentsatz Gleichaltrige als TäterIn-
nen angegeben werden, und dass die Schule vor allem für nicht-körperliche sexuali-
sierte Gewalt einen risikoreichen Ort darstellt (vgl. ausführlich Maschke & Stecher, im 
Druck).

Zur lebensweltlichen Relevanz sexualisierter Gewalt gehört, wie wir betonten, dass 
das Erleben sexualisierter Gewalt verwoben ist mit anderen Lebensbereichen. Wir sind 
in „Speak !“ deshalb u. a. den Fragen nachgegangen, ob Jugendliche mit Erfahrungen im 
Bereich sexualisierter Gewalt ein negativeres Selbstkonzept aufweisen als nicht betrof-
fene Jugendliche, ob sie verstärkt Mobbingerfahrungen gemacht haben und die Schule 
oder ihre Familie anders wahrnehmen als andere Jugendliche. Wir können auf die Er-
gebnisse hier nicht im Detail eingehen (vgl. hierzu Maschke & Stecher, im Druck) und 
müssen auch darauf hinweisen, dass in einer Querschnittstudie wie der vorliegenden 
Kausalaussagen nicht getroffen werden können. Unsere (signifikanten, multivariat ab-
gesicherten) Befunde weisen jedoch darauf hin, dass von sexueller Gewalt Betroffene 
ein im Durchschnitt negativeres Bild von sich selbst aufweisen, häufiger gleichzeitig 
über Mobbingerfahrungen in der Schule berichten, der Schule insgesamt weniger po-
sitive Seiten abgewinnen können, sich in ihr weniger sicher fühlen, und auch die Bezie-
hungen in der Familie als weniger vertrauensvoll und harmonisch wahrnehmen.

In der Zusammenfassung der Befunde zeigen sich aus unserer Sicht überzeugende 
Hinweise für die hohe lebensweltliche Relevanz sexualisierter Gewalterfahrungen. Sie 
gehören zum Erfahrungsbereich der meisten Jugendlichen und reichen auch in andere 
Lebensbereiche hinein. Aus dieser Sicht lässt sich die Frage, ob Jugendliche nach ih-
ren Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gefragt werden müssen und sich für entspre-
chende Studien ein legitimer Forschungsauftrag ableiten lässt, mit einem klaren „Ja“ 
beantworten.

Dieses ‚Ja‘ bzw. die Legitimität von Studien wie der vorliegenden, lässt sich auch 
aus den Angaben der Jugendlichen selbst bestärken. Am Ende des Fragebogens wurden 
die Jugendlichen gefragt, ob sie den Fragebogen als ‚wichtig‘ bzw. als ‚interessant‘ ein-
schätzten. 84 % geben an, dass sie den Fragebogen wichtig fanden, 87 % sagen, dass sie 
ihn interessant fanden. Dieser Befund unterstreicht auch aus der Sicht der Jugendlichen 
die Legitimität, Studien zur sexualisierten Gewalt durchzuführen.
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5.2 Dürfen wir fragen – die Sicht der Jugendlichen auf die Studie

Die Frage „Dürfen wir Jugendliche danach fragen ?“ haben wir in Kapitel 3 unter den 
Aspekten von Vulnerabilität und (möglicher) Retraumatisierung angesprochen. Beide 
Aspekte greifen wir im Folgenden auf: Zum einen über die Frage, ob die Jugendlichen 
die Befragung als belastend empfunden haben und zum anderen durch die Auswertung 
des Impulses, mit dem die Jugendlichen aufgefordert wurden, ihre Gedanken zur Be-
fragung in eigenen Worten zu protokollieren. In diesen Zusammenhang gehört auch die 
Analyse von Antwortverweigerungen und Befragungsabbrüchen.

In „Speak !“ wurden die Jugendlichen am Ende des Fragebogens gefragt, inwieweit 
sie den Fragebogen als „belastend“, „schwierig“, oder „peinlich“ empfanden. Nur jede/r 
zehnte Befragte schätzt den Fragebogen als peinlich ein und 8 % als schwierig. Ver-
gleichsweise selten (von 9 %) wird der Fragebogen als belastend empfunden. Eine Aus-
nahme bildet die Gruppe der Jugendlichen, die über mehrere körperliche Erfahrungs-
formen sexueller Gewalt berichten. Jede/r fünfte Befragte dieser Gruppe (22 %) gibt 
an, dass der Fragebogen belastend für sie/ihn war. Von denjenigen, die den Fragebogen 
belastend fanden, stufte dennoch die Mehrheit (68 %) den Fragebogen gleichzeitig als 
wichtig ein.

Wir haben in der letzten Frage im Fragebogen die Jugendlichen zusätzlich um eine 
offen formulierte Einschätzung zum Fragebogen gebeten. Insgesamt 1201 SchülerInnen 
(45 %) gaben (Mehrfach-)Antworten dazu, die von uns inhaltlich kategorisiert wurden: 
44 % geben an, dass sie die Befragung als wichtig und nützlich einschätzen, 30 % sind 
besorgt, dass es sexualisierte Gewalt überhaupt gibt, 20 % betonen die Relevanz des 
Themas, 17 %, dass über das Thema mehr gesprochen werden müsste und 11 % bewer-
ten die Befragung als Denkanstoß. 5 % kritisieren den Fragebogen z. B. wegen unnöti-
ger Fragen. Weitere Antworten beziehen sich auf die Wirkung des Fragebogens; 11 % 
bezeichnen ihn z. B. als hilfreich (Beispiel: „Ich fand den Fragebogen sehr hilfreich, 
um zu wissen wie man selber über dieses Thema denkt. Man kommt ans Thema näher 
ran.“), 3 % sprechen von einer entlastenden Wirkung und nur 0.5 % (6 Befragte) be-
richten von einer belastenden Wirkung (Beispiel: „Ich habe sowas erlebt und will es nie 
wieder ! Die Person befindet sich Gottseidank nicht mehr an der Schule und es ist end-
lich vorbei. Für mich war es schwer sowas auszufüllen, da ich mich nicht gerne an DAS 
erinnere. Alles in allem war es OK.“).

Bei der Gesamtbewertung dieser Befunde ist zu berücksichtigen, dass wir nichts 
wissen über die Einschätzung der Jugendlichen, die die letzte Frage nicht beantwortet 
haben. Insgesamt gesehen geben unsere Befunde jedoch keine Hinweise darauf, dass 
starke Belastungen durch die Befragung ausgelöst wurden. Was wir sagen können ist, 
dass die weit überwiegende Mehrheit der Jugendlichen die Befragung positiv bewertet 
und teils als Anregung genutzt hat, vertieft über dieses Thema nachzudenken.

Empirisch lässt sich die Perspektive auf das ‚Fragen-dürfen‘ auch durch die Frage 
aufgreifen, ob und inwieweit die befragten Jugendlichen zu den von uns gestellten Fra-
gen zu den einzelnen sexuellen Gewaltbereichen Auskunft gegeben haben. Hierzu ha-
ben wir Missinganalysen für zentrale Fragebereiche durchgeführt. Hoch ausgeprägte 



90 Herausforderungen, sexualisierte Gewalt zum Thema zu machen

Missinganteile bei einzelnen Fragen würden bedeuten, dass viele Befragte uns an die-
ser Stelle keine Auskunft geben wollten und damit ihre Ablehnung der Befragung bzw. 
einzelner Teile davon zum Ausdruck bringen. Das Ergebnis ist in dieser Hinsicht ein-
deutig. Jeweils mehr als 92 % der Jugendlichen haben uns zu jeder der Fragen in den 
jeweiligen Bereichen vollständig Auskunft gegeben. Nur 3.3 % der Befragten haben den 
Fragebogen nicht bis zum Ende ausgefüllt.

Auch dieser Befund belegt aus unserer Sicht, dass wir Jugendliche nach ihren Erfah-
rungen mit sexualisierter Gewalt grundsätzlich fragen dürfen.

6. Fazit

Zwei Frageperspektiven haben wir in diesem Beitrag aufgegriffen: Müssen wir Jugend-
liche nach ihren Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt fragen und dürfen wir das ? Aus-
gangspunkt ist, dass die Jugendsurveyforschung dort befragen muss, wo sie Themen un-
tersucht, die für einen großen Teil der Befragten Teil ihrer lebensweltlichen Erfahrungen 
sind und die das Handeln der befragten Jugendlichen (mit)bestimmen (vgl. Zinnecker, 
1996). Dazu haben wir in einem ersten Schritt die Prävalenzraten sexualisierter Gewalt-
erfahrungen Jugendlicher untersucht und sind der Frage nachgegangen, wie sexuali-
sierte Gewalterfahrungen mit anderen Lebensbereichen zusammenhängen.

Die Prävalenzraten zeigen, dass knapp die Hälfte der befragten Jugendlichen nicht-
körperliche und knapp ein Viertel körperliche sexualisierte Gewalt erlebt hat. Darüber 
hinaus haben 70 % der Jugendlichen sexualisierte Gewalt beobachtet, 38 % kennen sie 
vom Hören-Sagen. Über ein Viertel der Befragten ist selbst als AggressorIn in Erschei-
nung getreten. Deutlich wurde zudem, dass Mädchen einem höheren Risiko ausgesetzt 
sind, sexualisierte Gewalt zu erleben als Jungen.

Benannt haben wir außerdem hoch signifikante Zusammenhänge sexualisierter Ge-
walterfahrungen mit anderen Lebensbereichen: Je ausgeprägter die Erfahrungen mit se-
xualisierter Gewalt sind, desto weniger gerne gehen die Jugendlichen in die Schule und 
desto unsicherer fühlen sie sich dort. Auch Mobbingerfahrungen sind umso häufiger, je 
ausgeprägter die sexualisierten Gewalterfahrungen sind. Ähnliches gilt auch für das Fa-
milienklima, das von Jugendlichen mit sexualisierten Gewalterfahrungen negativer ein-
geschätzt wird. Darüber hinaus haben Jugendliche mit Viktimisierungserfahrungen ein 
negativeres Selbstbild als Jugendliche ohne vergleichbare Erfahrungen.

Dies spricht dafür, dass sexualisierte Gewalt stark mit der jugendlichen Lebenswelt 
verwoben ist. Sexualisierte Gewalt ist damit – gerade im Sinne einer advokatorischen 
Ethik wie Brumlik (2013) sie einfordert – ein wichtiges Thema der Jugend(survey)for-
schung und wir müssen Jugendliche nach ihren sexualisierten Gewalterfahrungen fra-
gen. Untermauern lässt sich dies auch aus der Perspektive der Jugendlichen selbst: Die 
weit überwiegende Mehrheit der Jugendlichen bewertet die Studie „Speak !“ als wich-
tig und unterstreicht damit die Relevanz des Themas auch für die Jugendlichen selbst.

Die zweite Perspektive hat in den Blick genommen, ob wir Jugendliche zur sexua-
lisierten Gewalt befragen dürfen. Im Mittelpunkt stehen die hohe Vulnerabilität in der 
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Jugendphase und die Möglichkeit einer Retraumatisierung durch die Befragung. Empi-
risch umgesetzt haben wir dies, indem wir die Jugendlichen gefragt haben, ob sie den 
Fragebogen belastend fanden: Mehrheitlich schätzen Jugendliche den Fragebogen nicht 
als belastend ein. Alles in allem deuten unsere Befunde darauf hin, dass durch die Be-
fragung keine Retraumatisierungsprozesse ausgelöst wurden. Was wir sagen können ist, 
dass die weit überwiegende Mehrheit der Jugendlichen die Befragung positiv bewertet 
und sie an vielen Stellen dazu beiträgt, dass die Jugendlichen über dieses Thema ver-
stärkt nachdenken und sprechen.

Das ‚Fragen-dürfen‘ lässt sich auch über die Frage beantworten, ob und inwieweit 
die befragten Jugendlichen zu den von uns gestellten Fragen Auskunft geben wollten. 
Wir haben dazu Missinganalysen für relevante Fragebereiche durchgeführt. Das Ergeb-
nis ist eindeutig: Mehr als jeweils 92 % der Jugendlichen haben uns zu jeder der Fragen 
in den jeweiligen Bereichen der Abfrage sexualisierter Gewalterfahrungen vollständig 
Auskunft gegeben.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse: Soweit wir die Rahmenbedingungen für 
solche Befragungen dem sensiblen Thema entsprechend gestalten – bezogen u. a. auf 
begleitende Angebote für alle beteiligten AkteurInnen, die Schaffung einer vertrauens-
vollen und wertschätzenden Befragungssituation etc. (vgl. Kindler, 2015) – müssen und 
dürfen wir Jugendliche zu ihren Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt befragen. Zum 
einen, weil wir u. a. vor dem Hintergrund der besonderen Vulnerabilität Heranwachsen-
der, den advokatorischen Auftrag als pädagogisch orientierte ForscherInnen dazu ha-
ben. Und zum anderen, weil wir Gelegenheiten für Jugendliche schaffen müssen, dass 
sie ihre Erfahrungen von sexualisierter Gewalt, die weit in die jugendliche Lebenswelt 
hineinreichen, sprachlich zum Ausdruck bringen können – oder um es mit den Worten 
einer Befragungsperson auf den Punkt zu bringen:

Ich finde, dass das Thema sexuelle Gewalt sehr wichtig ist und jeder die Möglich-
keit haben sollte, darüber zu reden. Der Fragebogen war zwar sehr intim, aber es 
ist wahrscheinlich für Jugendliche ein guter Anfang, sich über ihre Erfahrungen zu 
äußern und zeigt ihnen, dass sie sich nicht dafür schämen und verstecken müssen.
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Abstract: Educational youth (survey) research in the area of sexual violence falls – as 
far as vulnerability in adolescence and the risk of a (re)traumatisation of victims of sexual 
violence caused by the survey situation are concerned – within the conflict between two 
questions: should we ask adolescents about their experiences of sexual violence and are 
we allowed to do that ? An empirical base given for this matter is the study ‘Speak !’. In 
this study almost 2700 9th and 10th grader students from secondary schools in Germany 
(tracks from secondary modern school [Hauptschule] to grammar school [Gymnasium]), 
representative for a West German territorial state, were asked about their experience of 
forms of sexual violence using a questionnaire. Firstly, the findings show that survey re-
search with adolescents is necessary because for a large number of respondents sexual 
violence is part of their everyday experiences. Secondly, we are allowed to ask the ad-
olescents because most of them rated the survey positive and the subject as important. 
Additionally a lot of them said that the survey has given them the chance to address this 
topic more intensively.
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Sexuelle Übergriffe in Schulen aus der Sicht 
von Schülerinnen und Schülern
Zusammenhänge zum Erleben von Schule und der Bereitschaft zur Hilfesuche

Zusammenfassung: Im Forschungsprojekt wurden im Schuljahr 2015/2016 4334 Schü-
lerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe sowie deren Schulleitungen aus 128 Schu-
len in vier Bundesländern befragt. Zwei Drittel der Mädchen und die Hälfte der Jungen 
berichteten von mindestens einer sexuellen Gewalterfahrung innerhalb der letzten drei 
Jahre. Am häufigsten wurden verbale sexuelle Belästigungen genannt. In logistischen 
Mehrebenenanalysen zeigte sich, dass Jugendliche eher sexuelle Gewalt in der Schule 
angaben, wenn die sozialen Beziehungen der Schülerschaft einer Schule durch häufi-
gen Streit und Aggression geprägt waren. Betroffene Jugendliche legten ihre sexuellen 
Gewalterfahrungen eher gegenüber dem Schulpersonal offen, wenn das Schulpersonal 
Fortbildungen zum Thema sexuelle Gewalt erhielt sowie den Lehrkräften nur eine geringe 
Interventionsbereitschaft bei gewalttätigen Auseinandersetzungen bescheinigt wurde.

Schlagworte: Sexuelle Gewalt, Prävention, Offenlegung, Schule, Mehrebenenanalyse

1. Einleitung

Schulen stellen einen Ort dar, an dem ein sehr großer Teil der Kinder und Jugendlichen 
für Befragungen zu wichtigen Themen erreichbar ist. Entsprechend gibt es Schulbefra-
gungen um abzuschätzen, wie häufig Jugendliche von sexueller Gewalt betroffen sind 
(vgl. z. B. Averdijk, Müller-Johnson & Eisner, 2011). Mit einem zunehmenden wissen-
schaftlichen Interesse an institutionellen Kontexten sexueller Viktimisierung (vgl. Fe-
gert & Wolff, 2015) hat die Anzahl der Untersuchungen zugenommen, in denen explizit 
nach erfahrener sexueller Gewalt in Schulen oder durch Schulangehörige gefragt wurde 
(für eine internationale Forschungsübersicht vgl. Strauss, 2010). In Deutschland haben 
zuletzt Maschke und Stecher (2017) mehr als 2500 hessische Schülerinnen und Schüler 
zwischen 14 und 16 Jahren hierzu befragt. Insgesamt deutet der Forschungsstand dar-
auf hin, dass leichtere Formen sexueller Gewalt (z. B. verbale sexuelle Belästigung) 
häufig vorkommen und oftmals in der Schule geschehen, während schwerere Formen 
(z. B. versuchte Vergewaltigung) selten sind und überwiegend an außerschulischen Or-
ten passieren.

Solange keine weiteren Informationen zu schulischen Merkmalen erhoben werden, 
kann die Forschung zu schulischen Kontexten sexueller Übergriffe Handlungsoptio-
nen von Schulen allerdings nicht ausloten. Aus Deutschland fehlen entsprechende For-
schungsansätze derzeit völlig. Auch international ist die Anzahl der Studien bislang be-
schränkt.
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Cass (2007) konnte etwa keinen Zusammenhang zwischen Selbstverteidigungskur-
sen oder Zugangskontrollen an Schulen und weniger sexuellen Gewalterfahrungen 
der Schülerinnen und Schüler feststellen. Einige Studien fanden allerdings gewaltver-
mindernde Effekte positiv wahrgenommener Beziehungen der Schülerschaft zu den 
Lehrkräften sowie einer klaren Haltung der Schulen gegen jede Art von Gewalt (vgl. 
Attar-Schwartz, 2009). Es fanden sich auch umgekehrt ungünstige Effekte einer wahr-
genommenen generellen Akzeptanz sexueller Belästigung an der Schule (vgl. Ormerod, 
Collinsworth & Perry, 2009). Tillyer, Wilcox und Gialopsos (2010) schließlich berich-
ten einen kontraintuitiven Effekt, indem Mädchen häufiger sexuelle Übergriffe schil-
derten, wenn den Lehrkräften mehr Engagement in der Schule zugeschrieben wurde.

Bei den genannten Untersuchungen handelte es sich um Mehrebenenanalysen, wo-
bei Intraklassenkorrelationen von 6.6 % (vgl. Attar-Schwartz, 2009) bis 1.3 % (vgl. 
Rine hart & Espelage, 2015) auf nur geringe bis mittelgroße Unterschiede im Niveau se-
xueller Gewalt zwischen Schulen schließen lassen.

Wichtig ist weiter die Frage, unter welchen Umständen betroffene Jugendliche ihre 
Erfahrungen für sich behalten oder pädagogischen Fachkräften anvertrauen. Dieser 
Frage liegt die Annahme zugrunde, dass eine Offenlegung (disclosure) die Chancen 
auf einen gelingenden Schutz Betroffener erhöht. Allerdings beschäftigen sich bislang 
nur sehr wenige Forschungsarbeiten mit dieser Thematik. Einzig Timmerman (2004) 
konnte zeigen, dass Betroffene dem Schulpersonal eher von erlebten Übergriffen be-
richteten, wenn der Sexualkundeunterricht als positiv wahrgenommen wurde. Aufgrund 
des Forschungsstandes untersucht der Beitrag folgende Fragen:

1) In welchem Ausmaß berichten Schülerinnen und Schüler 9. Klassen von sexuellen 
Gewalterfahrungen ?

2) Bestehen Zusammenhänge zwischen Merkmalen der Schulen und den berichteten 
sexuellen Gewalterfahrungen der Schülerinnen und Schüler in der Schule ?

3) Bestehen Zusammenhänge zwischen Merkmalen der Schulen und der Bereitschaft 
der Schülerinnen und Schüler erlebte sexuelle Gewalt gegenüber dem Schulpersonal 
offenzulegen ?

2. Methoden

2.1 Projektbeschreibung

Das Projekt „Wissen von Schülerinnen und Schüler über sexuelle Gewalt in pädagogi-
schen Kontexten“ wurde durch das Deutsche Jugendinstitut durchgeführt und im Rah-
men des Programms „Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen 
Kontexten“ gefördert (BMBF, 2016). Die Feldarbeit übernahm das SOKO Institut für 
Sozialforschung und Kommunikation. Das Votum einer unabhängigen Ethikkommis-
sion wurde eingeholt und fiel positiv aus. Nach Genehmigung der Befragung durch die 
Bildungsministerien der teilnehmenden Bundesländer Hamburg, Nordrhein-Westfalen, 
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Rheinland-Pfalz und Thüringen wurde eine nach Gymnasien proportional geschichtete 
Zufallsstichprobe von weiterführenden Schulen aus den aktuellen Schullisten der Sta-
tistischen Landesämter gezogen. Die vier Länder wurden ausgewählt, um regionale Un-
terschiede abdecken zu können: so sollte ein west-, und ein ostdeutsches Bundesland 
sowie ein Stadtstaat einbezogen werden. Die Schulen wurden kontaktiert, über das Pro-
jekt informiert und um Teilnahme gebeten. Interessierte Schulen erhielten ein Informa-
tionspaket mit einem Informationsschreiben zum Befragungsablauf, einem Fragebogen 
für Schülerinnen und Schüler zur Auslage im Sekretariat, den Informationsbriefen für 
Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern bzw. Erziehungsberichtigte (inklusive Einverständ-
niserklärungen) sowie Schülerinnen und Schüler. In Anlehnung an die Bonner Ethik-
erklärung (vgl. Poelchau et al., 2015) wurde die Befragung in den Schulen durch Be-
raterinnen bzw. Berater gegen sexuelle Gewalt aus insgesamt 18 Fachstellen begleitet. 
Mindestens eine Fachkraft war jeweils während der Befragung anwesend und konnte 
bei Unterstützungsbedarf oder für weiterführende Fragen angesprochen werden. Jeder 
teilnehmenden Schule wurde angeboten, dass die Fachkräfte im Anschluss an die Be-
fragung eine ein bis zwei Schulstunden dauernde Informationsveranstaltung über die 
Themen der Befragung in den teilnehmenden Klassen durchführen. Dieses Angebot ha-
ben 32 % der teilnehmenden Schulen angenommen. Die Jugendlichen füllten unter An-
leitung einer Interviewerin bzw. eines Interviewers des SOKO-Instituts einen papierba-
sierten Fragebogen während einer Schulstunde im Klassenraum aus. Die Schülerinnen 
und Schüler erhielten DINA-3-Pappen, welche sie als Sichtschutz um den Fragebo-
gen aufbauen konnten. Den Schulleitungen wurde ein papierbasierter Fragebogen samt 
Rücksendeumschlag ausgehändigt. Es wurde einmal telefonisch bei den Schulleitungen 
nachgefasst, falls zum Ende des Schuljahrs 2015/2016 noch kein ausgefüllter Fragebo-
gen zurückgesandt wurde.

2.2 Instrumente

Screening-Fragen über sexuelle Gewalterfahrungen der Schülerinnen 
und Schüler
Die Befragten sollten angeben, ob sie sieben Situationen sexueller Gewalt innerhalb der 
letzten drei Jahre erlebt hatten. In Anlehnung an Averdijk et al. (2011) wurden drei Arten 
sexueller Gewalt unterschieden: sexuelle Gewalt mit Körperkontakt umfasste zwei Si-
tuationen (z. B. „Jemand hat dich gegen deinen Willen an den Geschlechtsteilen berührt 
oder zu sexuellen Handlungen gezwungen“), sexuelle Gewalt ohne Körperkontakt zwei 
Situationen (z. B. „Jemand hat sich gegen deinen Willen vor dir entblößt.“) und verbale 
Belästigung drei Situationen (z. B. „Jemand hat Witze über deinen Körper gemacht.“). 
Es gab die drei Antwortkategorien „Nein“, „Ja, ein Mal“ und „Ja, mehrere Male“.

Detailfragen über eine der sexuellen Gewalterfahrungen
Detailfragen über Ort, Offenlegung etc. wurden nur zu einer Situation gestellt. Haben 
Schülerinnen und Schüler von mehreren Situationen berichtet, sollten sie die Nachfra-
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gen für die am schlimmsten empfundene Situation beantworten und diese im Fragebo-
gen markieren. Durch dieses Vorgehen wurde sichergestellt, dass sich die Bearbeitungs-
dauer der Fragebögen für alle Befragten nur geringfügig voneinander unterschied.

Ort der Gewalterfahrung: Aus einer Liste von 14 Tatorten sollten die Befragten eine 
oder mehrere zutreffende Antworten auswählen. Diese Orte wurden zu zwei Kategorien 
zusammengefasst: Übergriffe in der Schule (z. B. auf dem Pausenhof) und außerhalb der 
Schule (z. B. zu Hause).

Disclosure sexueller Gewalterfahrungen: Die Jugendlichen sollten aus einer Liste 
mit 12 Personen angeben, ob sie mit einer oder mehreren dieser Personen über die er-
lebte Situation gesprochen haben. Diese 12 Personen wurden zu drei Gruppen zusam-
mengefasst: Schulpersonal (Lehrkräfte, Schulleitungen sowie Schulsozialarbeiterinnen 
und -sozialarbeiter), Mitschülerinnen bzw. Mitschüler sowie Personen außerhalb der 
Schule (z. B. Familienangehörige).

Schulische Präventionsmaßnahmen gegen sexuelle Gewalt
Prävention sexueller Gewalt als Thema an der Schule: Die Schulleitungen wurden be-
fragt, ob vier Themen der Prävention sexueller Gewalt entweder im Unterricht oder 
in außerunterrichtlichen Präventionsprogrammen in der Sekundarstufe I angesprochen 
werden. Die Themen umfassten sowohl Wissensvermittlung (z. B. „Hilfe- und Unter-
stützungsmöglichkeiten beim Thema sexuelle Gewalt“) als auch soziale Umgangs-
formen (z. B. „Achtung persönlicher Grenzen Anderer“). Die Anzahl der behandelten 
Themen wurde als Summenscore „Prävention sexueller Gewalt als Thema“ (M = 4.1; 
SD = 2.1) erfasst.

Fortbildungen für Schulpersonal zum Thema sexuelle Gewalt: Die Schulleitungen 
sollten angeben, ob in ihrer Schule Fortbildungen für Lehrkräfte und anderes Schulper-
sonal zu sieben Themen der Prävention sexueller Gewalt stattfinden. Diese umfassten 
wieder Wissensvermittlung (z. B. „Maßnahmen zur Aufarbeitung von sexuellen Über-
griffen“) sowie soziale Umgangsformen („Angemessenes Nähe- und Distanzverhält-
nis zwischen Schülerinnen und Schülern und dem Schulpersonal“). Aus der Anzahl 
der behandelten Themen wurde der Summenscore „Fortbildungen für Schulpersonal“ 
(M = 3.4; SD = 3.4) gebildet.

Desinteresse der Jugendlichen am Thema sexuelle Gewalt: Die Jugendlichen wur-
den gefragt, wie gut sie sich selbst über acht verschiedene Themen informiert fühlten 
und hieran interessiert waren (vgl. BZgA, 2010). Drei Themen bezogen sich auf Sexua-
lität allgemein (z. B. „Geschlechtsorgane des Mannes und der Frau“) und fünf Themen 
auf sexuelle Gewalt (z. B. „Personen, die bei sexueller Gewalt helfen und darüber infor-
mieren“). Die Antwortkategorien lauteten: „Ich möchte insgesamt gerne mehr darüber 
wissen“, „Ich weiß genügend darüber“ und „Das Thema interessiert mich gar nicht“. 
Der Summenscore „Desinteresse am Thema sexuelle Gewalt“ wurde aus der Anzahl der 
Themen gebildet, an denen die Jugendlichen kein Interesse hatten (M = 1.0; SD = 1.8).
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Einschätzungen des Schulklimas
Soziale Beziehungen der Schülerinnen und Schüler untereinander: Zur Erfassung der 
sozialen Beziehungen wurden die beiden Skalen „Streit und Misstrauen in der Klasse“ 
(z. B. „In unserer Klasse kommt es oft zu Ärger und Streit.“; vgl. ZSL, 2004) und „Ag-
gression unter Schülerinnen und Schülern“ (z. B. „An unserer Schule kommt es vor, 
dass Schülerinnen und Schüler jüngere Mitschülerinnen und Mitschüler bedrohen“; vgl. 
Steinert, Gerecht, Eckhard & Doebrich, 2003) verwendet. Aufgrund der hohen Kor-
relation (r = 0.45; p < 0.001) wurden die beiden Skalen zur Skala „Streit und Aggres-
sion“ mit neun Items und vier Antwortkategorien zusammengefasst (α = 0.78; M = 1.8; 
SD = 0.4).

Soziale Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern: Auf-
grund der hohen Korrelation (r = 0.74; p < 0.001) wurden die beiden Skalen „Achtung 
der Schülerpersönlichkeit“ (z. B. „Ich werde von den Lehrkräften ernst genommen.“; 
vgl. ZSL, 2004) sowie „Lehrer-Schüler-Beziehungen“ (z. B. „Ich komme mit den meis-
ten Lehrkräften gut aus.“; vgl. Hertel, 2014) zur Gesamtskala „Lehrkräfte-Schüler-Be-
ziehung“ mit elf Items und vier Antwortkategorien zusammengefasst (α = 0.89; M = 3.0; 
SD = 0.5).

Interventionsbereitschaft der Lehrkräfte: Aufgrund fehlender bestehender Instru-
mente wurde die Skala „Wahrgenommene Interventionsbereitschaft“ eigenentwickelt. 
Der Fragenstamm lautet: „Wenn unsere Lehrkräfte folgendes Verhalten beobachten 
oder davon erfahren, dann greifen sie ein und versuchen, dieses Verhalten zu beenden“. 
Die Skala enthält vier Items (z. B. „Eine Schülerin oder ein Schüler wird geärgert oder 
gemobbt.“) und vier Antwortkategorien (α = 0.84; M = 2.5; SD = 1.0).

Soziodemographische Merkmale der Schülerinnen und Schüler
Geschlecht: Das Geschlecht wurde in einer Frage mit den Antwortkategorien „Weib-
lich“ und „Männlich“ erfasst.

Migrationshintergrund: Die Jugendlichen wurden gefragt, ob sie selbst und ihre 
Eltern in Deutschland oder im Ausland geboren wurden. Daraus wurde der Migra-
tionshintergrund mit vier Kategorien berechnet (vgl. OECD, 2014): 1) kein Migrations-
hintergrund (Schülerin bzw. Schüler und beide Eltern sind in Deutschland geboren), 
2) 1. Generation (Schülerin bzw. Schüler und beide Eltern sind im Ausland geboren), 
3) 2. Generation (Schülerin bzw. Schüler ist in Deutschland und beide Eltern im Aus-
land geboren) und 4) teilweise Migrationshintergrund (ein Elternteil ist in Deutschland 
geboren, ein Elternteil im Ausland).

Familienstruktur: In einer Frage wurde erfasst, ob die Jugendlichen mit sieben ver-
schiedenen Personengruppen zusammenwohnen oder nicht. Daraus wurde die Fami-
lienstruktur mit drei Kategorien erstellt (vgl. OECD, 2014): 1) Zwei-Eltern-Familie 
(Befragte wohnt mit beiden (Stief-)Eltern zusammen), 2) Ein-Eltern-Familie (Befragte 
wohnt mit nur einem (Stief-)Elternteil zusammen) und 3) sonstige Familienform.

Soziale Herkunft: In zwei offenen Fragen sollten die ausgeübten Berufe des Vaters 
und der Mutter eingetragen werden. Die offenen Berufsangaben wurden anhand der 
ISCO-08-Berufsklassifikation vercodet (vgl. ILO, 2012). Die ISCO-codierten Berufe 
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wurden in den Index „Sozioökonomischer Status“ umgerechnet (vgl. OECD, 2014). 
Der Index hat einen Wertebereich von 11 bis 89. Liegen für beide Eltern gültige Werte 
vor, so wird der höhere Wert verwendet. Liegt nur ein gültiger Wert für beide Elternteile 
vor, so wird der gültige Wert verwendet.

Alter: In einer geschlossenen Frage wurde der Geburtsmonat und in einer offenen 
Frage das Geburtsjahr erfasst. Mit Hilfe der bekannten Befragungsmonate und -jahre 
der Schulen konnte das Alter der Schülerinnen und Schüler zum Zeitpunkt der Befra-
gung berechnet werden.

2.3 Realisierte Stichprobe

Es konnten 128 Schulen befragt werden. Insgesamt wurden 632 Schulen kontaktiert 
und um Teilnahme gebeten (Teilnahmequote 20 %). Aus diesen 128 Schulen liegen für 
4334 Schülerinnen und Schüler und 117 Schulleitungen Daten vor. Die Gesamtzahl an 
Schülerinnen und Schüler in den ausgewählten Klassen betrug 7920 (Teilnahmequote 
55 %). Die Schülerinnen und Schüler besuchten zu 5 % eine Hauptschule, zu 9 % eine 
Realschule, zu 28 % eine Schule mit mehreren Bildungsgängen, zu 17 % eine Gesamt-
schule und zu 40 % ein Gymnasium. 51 % waren weiblich und 29 % hatten einen Mi-
grationshintergrund. Diese entstammten zu 3 % der 1. Generation, zu 15 % der 2. Gene-
ration und 11 % hatten teilweise Migrationshintergrund. 84 % wohnten mit zwei (Stief-)
Eltern zusammen, 15 % mit einem (Stief-)Elternteil und 1 % lebten in sonstiger Fami-
lienform. Das Durchschnittsalter betrug 15.3 Jahre (SD = 0.6). Der mittlere sozioöko-
nomische Status betrug 51.7 (SD = 19.9). Obwohl die Teilnahme an der vorliegenden 
Befragung für Schulen sowie Schülerinnen und Schüler freiwillig war, unterschied sich 
der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Stichprobe nicht vom An-
teil in der Stichprobe einer repräsentativen Schulleistungsstudie in der 9. Jahrgangs-
stufe, deren Teilnahme für die Schulen und Jugendlichen verpflichtend war (vgl. Stanat, 
Böhme, Schipolowski & Haag, 2016). Jugendliche an Gymnasien sind in der vorliegen-
den Stichprobe geringfügig überrepräsentiert. Ebenfalls etwas erhöht ist der mittlere so-
zioökonomische Status.

3. Ergebnisse

3.1 Häufigkeiten und Merkmale der berichteten sexuellen Gewalterfahrungen

Für Mädchen zeigten sich in allen sieben Situationen höhere Prävalenzen als für Jun-
gen. Verbale sexuelle Belästigungen kamen deutlich häufiger vor als die anderen Arten. 
66 % der Mädchen und 52 % der Jungen berichteten von mindestens einer erlebten Si-
tuation. Durchschnittlich berichteten Mädchen von 1.4 (SD = 1.4) und Jungen von 0.9 
(SD = 1.1) Situationen. 16 % der Mädchen und 5 % der Jungen gaben mindestens einen 
Übergriff mit Körperkontakt an.



Hofherr/Kindler: Sexuelle Übergriffe in Schulen aus der Sicht … 101

Antworten auf die Detailfragen zeigten, dass verbale Belästigungen größtenteils in der 
Schule stattfanden während Übergriffe mit Körperkontakt überwiegend an außerschu-
lischen Orten passiert sind. Mädchen haben alle Arten von Übergriffen häufiger anderen 
Personen mitgeteilt. Eine Ausnahme bilden Übergriffe mit Körperkontakt, welche Jun-
gen und Mädchen genauso oft dem Schulpersonal mitgeteilt haben (für genauere Ergeb-
nisse der Detailfragen wird auf Hofherr (2017) verwiesen).

3.2 Zusammenhänge zwischen schulischen Merkmalen und sexuellen 
Gewalterfahrungen der Schülerinnen und Schüler in der Schule

In Forschungsfrage 2 werden die Zusammenhänge zwischen schulischen Merkma-
len und den berichteten sexuellen Gewalterfahrungen der Jugendlichen, welche in der 
Schule stattfanden, untersucht. Die abhängige Variable hat deshalb nur zwei Ausprä-
gungen: Die Befragten berichteten von sexuellen Gewalterfahrungen in der Schule 
oder von keinen Gewalterfahrungen bzw. Übergriffen außerhalb der Schule. Logisti-
sche Mehrebenenmodelle wurden mit den Paketen „lme4“ (Bates, Mächler, Bolker & 

Weiblich (n = 2200) Männlich (n = 2091)

Sexuelle Gewalterfahrungen Nein Ja, ein 
Mal

Ja, mehrere 
Male

Nein Ja, ein 
Mal

Ja, mehrere 
Male

Verbale Belästigung

Jemand hat Witze über deinen Körper 
gemacht.

57 21 23 65 17 18

Jemand hat Gerüchte über dich ver-
breitet.

50 26 25 65 20 14

Jemand hat dich sexuell belästigt. 90 7 3 97 2 1

Ohne Körperkontakt

Jemand hat sich gegen deinen Willen 
vor dir entblößt.

95 4 1 97 2 1

Jemand hat dir gegen deinen Willen por-
nographische Bilder oder Filme gezeigt.

91 6 3 94 4 2

Mit Körperkontakt

Jemand hat dich sexuell bedrängt, kör-
perlich betatscht oder gegen deine Wil-
len geküsst.

86 11 4 97 2 1

Jemand hat dich gegen deinen Willen 
an den Geschlechtsteilen berührt oder 
zu sexuellen Handlungen gezwungen.

95 4 2 97 2 1

Anmerkungen: Wegen Rundungsfehlern summieren sich die Prozentanteile für die einzelnen Situationen nicht immer 
zu 100 %.

Tab. 1: Häufigkeiten sexueller Gewalterfahrungen innerhalb der letzten drei Jahre in Prozent (%)
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Walker, 2015), „sjstats“ (Lüdecke, 2017b) und „sjPlot“ (Lüdecke, 2017a) der Statistik-
software R berechnet. Die Intraklassenkorrelation betrug 1.5 %, was auf nur geringe 
Unterschiede im Gewaltniveau zwischen Schulen schließen lässt.

Im nächsten Schritt wurden Merkmale der Schülerinnen und Schüler in das Modell 
aufgenommen. Die kategorialen Merkmale Migrationshintergrund und Familienstruk-
tur wurden zu binären Merkmalen rekodiert. Die metrischen Merkmale Alter, sozio-
ökonomischer Status und Desinteresse am Thema sexuelle Gewalt wurden am Gesamt-
mittelwert zentriert und standardisiert (vgl. Enders & Tofighi, 2007). Um mögliche 
nicht-lineare Zusammenhänge zwischen den metrischen unabhängigen und der binä-
ren abhängigen Variablen zu identifizieren, wurden in Streudiagrammen die Anteile der 
betroffenen Schülerinnen und Schüler für jede Altersstufe, sozioökonomischen Status 
etc. dargestellt (vgl. Szmaragd & Leckie, 2011). Nicht-lineare Zusammenhänge wurden 
nicht identifiziert. In den Modellen 1 bis 3 wurden zudem Merkmale auf Schulebene in 
die Modelle aufgenommen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt.

Modell 1 enthält neben den Merkmalen der Jugendlichen auch die schulischen Prä-
ventionsmaßnahmen gegen sexuelle Gewalt. Anhand der Odds-Ratio ist zu erkennen, 
das Mädchen häufiger, und Jugendliche, die mit zwei Elternteilen zusammenwohnen, 
seltener sexuelle Übergriffe in der Schule angegeben haben.

In Modell 2 wurden die auf Schulebene aggregierten Mittelwerte der Einschätzun-
gen des Schulklimas durch die Schülerinnen und Schüler aufgenommen, da positive so-
ziale Beziehungen unter der Schülerschaft möglicherweise präventiv wirken. Außerdem 
wird die wahrgenommene Interventionsbereitschaft der Lehrkräfte mit aufgenommen: 
Wird den Lehrkräften eine hohe Interventionsbereitschaft zugeschrieben, so könnte 
auch dies sexueller Gewalt präventiv vorbeugen. Es zeigte sich, dass Jugendliche häufi-
ger von Übergriffen in der Schule berichteten, wenn die sozialen Beziehungen unter der 
Schülerschaft durch häufigen Streit und Aggression geprägt waren.

Dieser Zusammenhang blieb auch bestehen, wenn im Modell 3 die schulischen Prä-
ventions- und Fortbildungsthemen zu sexueller Gewalt in das Modell aufgenommen 
werden. Likelihood-Ratio-Tests zeigen, dass Modell 3 besser an die empirisch beobach-
teten Daten angepasst ist als Modell 1 (χ2 = 11.8; df = 2; p < 0.003). Modell 2 konnte 
in den Modellvergleich aufgrund ungleicher Fallzahl nicht berücksichtigt werden. Der 
nicht signifikante Hosmer-Lemeshow-Test (vgl. Hosmer & Lemeshow, 2013) weist 
außer dem auf einen zufriedenstellenden Modellfit hin.

3.3 Zusammenhänge zwischen schulischen Präventionsmaßnahmen 
mit dem Offenlegen von sexuellen Gewalterfahrungen gegenüber 
der Schule

In Forschungsfrage 3 wird untersucht, ob betroffene Jugendliche ihre Erfahrungen dem 
Schulpersonal mitgeteilt haben. Die Intraklassenkorrelation betrug hier 5.4 %, was auf 
bedeutsame Unterschiede im Offenlegungsverhalten zwischen Schulen hinweist. Es 
wurden keine nicht-linearen Zusammenhänge zwischen den metrischen Einflussmerk-
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Unabhängige 
Variablen

Abhängige Variable: Berichte von sexueller Gewalt in der Schule

Modell 1 Modell 2 Modell 3

OR SE p OR SE p OR SE p

Merkmale auf Ebene der Schülerinnen und Schüler

Intercept 0.73 0.10 .018 0.11 0.08 .003 0.08 0.07 .001

Mädchen 1.35 0.10 < .001 1.38 0.10 < .001 1.36 0.10 < .001

Migrationshintergrund 0.98 0.08 .823 0.97 0.08 .696 0.95 0.08 .583

2-Eltern-Familie 0.81 0.08 .033 0.83 0.08 .059 0.82 0.08 .045

Alter 0.99 0.04 .854 0.99 0.04 .782 0.99 0.04 .799

Sozioökonomischer 
Status

1.03 0.04 .525 1.03 0.04 .391 1.04 0.04 .294

Desinteresse am 
Thema sexuelle 
Gewalt

0.95 0.04 .252 0.95 0.04 .218 0.96 0.04 .255

Merkmale auf Ebene der Schulen

Prävention sexueller 
Gewalt als Thema

1.04 0.02 .127 1.03 0.02 .241

Fortbildungen für 
Schulpersonal

0.98 0.01 .148 0.98 0.01 .144

Streit und Aggression 2.13 0.49 < .001 2.28 0.54 < .001

Wahrgenommene 
Interventionsbereit-
schaft

1.25 0.22 .193 1.32 0.24 .128

Random Parts

τ00, v1 0.056 0.033 0.036

Anzahl Schülerinnen 
und Schüler

3173 3412 3173

−2 Log-Likelihood 4299.056 4618.424 4287.257

Hosmer-Lemeshow-Χ2 31.673; p = .000 15.253; p = .054 13.218; p = .105

Anmerkungen: OR = Odds Ratio; SE = Standard Error

Tab. 2: Logistische Mehrebenenmodelle der sexuellen Gewalterfahrungen in der Schule
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malen und der Bereitschaft zur Offenlegung festgestellt. In Tabelle 3 sind die Ergeb-
nisse dargestellt.

Model 4 zeigt, dass betroffene Mädchen sich eher dem Schulpersonal anvertrauten. 
Tendenziell sprachen auch ältere Jugendliche häufiger mit dem Personal, während Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund dies seltener taten. Auf Schulebene war die An-
zahl an Themen sexueller Gewalt, über welche das Personal fortgebildet wurde, positiv 
mit der Bereitschaft zur Offenlegung assoziiert. Jugendliche haben ihre erlebten sexuel-
len Übergriffe in der Schule häufiger dem Schulpersonal mitgeteilt, wenn dieses zum 
Thema umfassender fortgebildet wurde.

In Modell 5 ist zu erkennen, dass Jugendliche sich seltener an das Schulpersonal 
wendeten, wenn den Lehrkräften eine hohe Interventionsbereitschaft bei gewalttätigen 
Auseinandersetzungen in der Schule zugeschrieben wurde. Möglicherweise erklärt sich 
dieser negative Zusammenhang daraus, dass Schülerinnen und Schülern das Anspre-
chen von Lehrkräften seltener erforderlich scheint, wenn diese häufiger aktiv eingreifen. 
Denkbar ist aber auch, dass die von Lehrkräften gewählten Interventionen überwiegend 
nicht als vertrauensstiftend erlebt werden. Außerdem öffneten sich Betroffene tenden-
ziell eher, wenn die sozialen Beziehungen zwischen Schülerschaft und Lehrkräften als 
positiv eingeschätzt wurden.

In Modell 6 blieben die Effekte der Fortbildungen sowie der wahrgenommenen In-
terventionsbereitschaft bestehen. Likelihood-Ratio-Tests zeigen, dass Modell 6 das zu 
bevorzugenden Modell ist (χ2 = 10.3; df = 2; p < 0.006) und dieses aufgrund des nicht 
signifikanten Hosmer-Lemeshow-Tests gut an die beobachteten Daten angepasst ist.

Zuletzt wird analysiert, ob betroffene Jugendliche ihre erlebten sexuellen Übergriffe 
mit Körperkontakt, was hier als eher schwere Form eines sexuellen Übergriffs verstan-
den wird, dem Schulpersonal mitgeteilt haben (egal, ob die Übergriffe in der Schule 
oder an anderen Orten geschehen sind). Nach dem Unabhängigen Beauftragten für Fra-
gen des sexuellen Kindesmissbrauchs soll das Schulpersonal auch Ansprechperson für 
Schülerinnen und Schüler sein, wenn sie sexuelle Gewalt in der Familie, in Vereinen etc. 
erleben (vgl. Rörig, 2015). Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 dargestellt.

Deutlicher als bei der Offenlegung von schulischen sexuellen Gewalterfahrungen 
zeigte sich in Modell 7, dass ältere Jugendliche eher, und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund seltener mit dem Schulpersonal über ihre Gewalterfahrungen sprachen. In 
den Modellen 7 bis 9 zeigte sich, dass auf Schulebene nur die durchgeführten Fortbil-
dungen für das Schulpersonal signifikant und positiv mit der Offenlegung zusammen-
hingen. Das wahrgenommene Schulklima wies dagegen keine signifikanten Effekte mit 
der Offenlegung auf. In Modellvergleichen zeigte sich daher auch, dass Modell 7 das 
am besten passende Modelle darstellt (χ2 = 0.70; df = 2; p < 0.71), welches durch den 
nicht signifikanten Hosmer-Lemeshow-Test auch einen zufriedenstellenden Modellfit 
aufweist.
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Unabhängige 
Variablen

Abhängige Variable: Offenlegung von sexueller Gewalt, die in Schule geschehen 
ist, gegenüber dem Schulpersonal

Modell 4 Modell 5 Modell 6

OR SE p OR SE p OR SE p

Merkmale auf Ebene der Schülerinnen und Schüler

Intercept 0.18 0.04 < .001 0.18 0.28 .265 0.33 0.54 .497

Mädchen 1.82 0.28 < .001 1.77 0.26 < .001 1.83 0.28 < .001

Migrationshintergrund 0.74 0.13 .079 0.76 0.12 .097 0.73 0.12 .061

2-Eltern-Familie 0.83 0.15 .290 0.82 0.14 .262 0.86 0.16 .402

Alter 1.14 0.09 .074 1.09 0.08 .230 1.11 0.08 .152

Sozioökonomischer 
Status

0.92 0.07 .273 0.98 0.08 .769 0.99 0.08 .927

Desinteresse am 
Thema sexueller 
Gewalt

0.88 0.08 .152 0.86 0.08 .085 0.86 0.08 .115

Merkmale auf Ebene der Schulen

Prävention sexueller 
Gewalt als Thema

0.97 0.04 .543 0.97 0.04 .437

Fortbildungen für 
Schulpersonal

1.06 0.03 .027 1.06 0.03 .016

Wahrgenommene 
Interventionsbereit-
schaft

0.36 0.11 < .001 0.39 0.12 .001

Lehrkräfte-Schüler-
Beziehung

2.40 1.22 .084 1.77 0.94 .283

Random Parts

τ00, v1 0.108 0.099 0.073

Anzahl Schülerinnen 
und Schüler

1359 1465 1359

−2 Log-Likelihood 1305.479 1386.954 1295.144

Hosmer-Lemeshow-Χ2 16.675; p = .034 11.046; p = .199 11.240; p = .188

Anmerkungen: OR = Odds Ratio; SE = Standard Error

Tab. 3: Logistische Mehrebenenmodelle der Offenlegung sexueller Gewalterfahrungen in der 
Schule gegenüber dem Schulpersonal
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Unabhängige 
Variablen

Abhängige Variable: Offenlegung von sexueller Gewalt mit Körperkontakt gegen-
über dem Schulpersonal

Modell 7 Modell 8 Modell 9

OR SE p OR SE p OR SE p

Merkmale auf Ebene der Schülerinnen und Schüler

Intercept 0.18 0.20 .128 0.64 3.36 .933 10.96 66.25 .692

Mädchen 0.89 0.71 .884 0.75 0.56 .700 0.86 0.69 .850

Migrationshintergrund 0.11 0.12 .037 0.11 0.12 .038 0.10 0.11 .034

2-Eltern-Familie 0.69 0.46 .577 0.68 0.41 .526 0.67 0.44 .540

Alter 2.16 0.55 .003 1.74 0.40 .016 2.09 0.56 .006

Sozioökonomischer 
Status

1.41 0.44 .269 1.62 0.49 .107 1.50 0.49 .209

Desinteresse am 
Thema sexuelle 
Gewalt

0.95 0.44 .915 0.72 0.32 .451 0.95 0.45 .919

Merkmale auf Ebene der Schulen

Prävention sexueller 
Gewalt als Thema

0.97 0.13 .799 0.95 0.13 .680

Fortbildungen für 
Schulpersonal

1.35 0.20 .043 1.39 0.23 .039

Wahrgenommene 
Interventionsbereit-
schaft

0.45 0.48 .452 0.51 0.55 .533

Lehrkräfte-Schüler-
Beziehung

1.38 2.36 .850 0.46 0.91 .694

Random Parts

τ00, v1 0.000 0.000 0.000

Anzahl an Schülerin-
nen und Schüler

152 165 152

−2 Log-Likelihood 90.359 103.595 89.663

Hosmer-Lemeshow-Χ2 4.543; p = .805 2.931; p = .939 2.857; p = .943

Anmerkungen: OR = Odds Ratio; SE = Standard Error

Tab. 4: Logistische Mehrebenenmodelle der Offenlegung sexueller Gewalterfahrungen mit Kör-
perkontakt gegenüber dem Schulpersonal
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4. Diskussion

Die vorliegende Arbeit untersuchte, in welchem Ausmaß Schülerinnen und Schüler über 
verschiedene Arten sexueller Gewalt berichten und welche Zusammenhänge zwischen 
von Schulen beeinflussbaren Merkmalen und den sexuellen Gewalterfahrungen von 
Schülerinnen und Schüler in der Schule sowie deren Offenlegung bestehen.

Bezüglich der Verbreitung (Forschungsfrage 1) zeigte sich, dass die Mehrheit der 
Befragten mindestens eine Situation verbaler Belästigung in den letzten drei Jahren be-
richtet hat. Sexuelle Übergriffe mit Körperkontakt wurden deutlich seltener angegeben. 
Mädchen berichteten von allen Situationen häufiger. Bezüglich der Zusammenhänge 
zwischen schulischen Merkmalen und den berichteten schulischen Gewalterfahrungen 
(Forschungsfrage 2) deutete die geringe Intraklassenkorrelation auf nur geringe Unter-
schiede im Niveau der Gewaltbelastung zwischen Schulen hin. Jugendliche berichteten 
dabei eher von Übergriffen, wenn die sozialen Beziehungen unter der Schülerschaft 
einer Schule durch häufigen Streit und Aggression geprägt waren. Unterstützt von an-
deren Studien (z. B. Attar-Schwartz, 2009) weisen die Befunde darauf hin, dass die 
Verbesserung des sozialen Klimas in der Schule auch die Häufigkeit sexueller Gewalt 
verringern könnte. Zentrale Ergebnisse bezüglich der Einflussfaktoren auf die Offen-
legung sexueller Gewalt (Forschungsfrage 3) waren, dass Jugendliche mit Migrations-
hintergrund seltener, ältere Jugendliche dagegen häufiger dem Schulpersonal ihre Er-
fahrungen anvertraut haben. Auf Schulebene waren vor allem die Fortbildungen für das 
Schulpersonal über das Thema sexuelle Gewalt positiv mit häufigerer Offenlegung be-
troffener Jugendlicher assoziiert. Da Fortbildungen und Offenlegung unabhängig von-
einander bei Schulleitungen bzw. Schülerinnen und Schülern erhoben wurden, handelt 
es sich um einen bemerkenswerten Befund. Es ist denkbar, dass solche Fortbildungen 
einen Index für die thematische Aufgeschlossenheit des Kollegiums darstellen, es sich 
also um einen indirekten Effekt handelt. Möglich ist aber auch, dass Schulpersonal mit 
Fortbildungen unterstützender auf eine Offenlegung reagierte und dies dann auf andere 
betroffene Schülerinnen und Schüler ermutigend wirkte. Überraschend war der Befund, 
dass Betroffene sich seltener öffneten, wenn den Lehrkräften einer Schule eine hohe 
Interventionsbereitschaft bei sexuellen Übergriffen und anderen Auseinandersetzungen 
zugeschrieben wurde. Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass weniger ein Eingreifen an 
sich, sondern die Art des Eingreifens des Schulpersonals darauf Einfluss nimmt, ob be-
troffene Jugendliche sich öffnen.

Die vorliegende Arbeit berichtet erstmals für Deutschland aus einer großen und re-
präsentativen Stichprobe von Schülerinnen und Schülern Zusammenhänge zwischen 
beeinflussbaren Merkmalen von Schulen und der Häufigkeit von sexueller Viktimisie-
rung sowie Offenlegung. Allerdings handelt es sich um eine Querschnittstichprobe, wes-
halb verschieden gerichtete Ursache-Wirkungs-Beziehungen möglich sind. Ein nahelie-
gender nächster Schritt in der Forschung könnte sein, Schulen bei der Entwicklung von 
Präventionsanstrengungen längsschnittlich zu begleiten und Schülerinnen bzw. Schü-
ler wiederholt zu befragen. Wie kritische Anmerkungen zu unserer Studie zeigen, sind 
solche Untersuchungen forschungsethisch nicht unproblematisch. So hat Schlingmann 
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(2015) die Befragung während einer Schulstunde kritisiert, weil es nicht unwahrschein-
lich ist, dass Betroffene sensible Fragen über sexuelle Gewalt im Beisein der Täterin-
nen bzw. Täter beantworten sollten. Allerdings stimmten gut 75 % der Jugendlichen den 
Aussagen ganz oder eher zu, der Fragebogen sei interessant, wichtig und klar. Aller-
dings stimmten auch 9 % ganz oder eher zu, der Fragebogen sei belastend oder peinlich 
gewesen. Aus unserer Sicht ist es aufgrund der Bedeutung eines ethisch verantwort-
lichen Vorgehens (vgl. Kindler, 2016) deshalb notwendig, Jugendlichen bei Befragun-
gen über sexuelle Gewalt stets Zugang zu Hilfe und Unterstützung zu ermöglichen.
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Abstract: In this research project 4334 students in 9th grades and their principals in 128 
schools were surveyed during the school year 2015/2016. Two thirds of girls and half of 
boys reported at least one situation of sexual violence in the past three years. Verbal sex-
ual harassment was the most common form. Logistic multilevel analysis showed that stu-
dents reported sexual harassment more frequently in school if social interactions among 
students were characterised by frequent disputes and aggression. Victimised students 
disclosed sexual harassment more often to school staff if the staff was trained to counsel 
students on sexual harassment and the students attested that their teachers showed little 
readiness to intervene in violent conflicts.
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“It’s much more of a family issue 
than a legal one”
Examining the decision-making process of forensic interviewers 
in cases of sibling sexual abuse

Abstract: Sibling sexual abuse (SSA) is defined as a range of childhood sexual behav-
iors that do not meet the criteria of age-appropriate curiosity. Despite being perhaps the 
most prevalent and longest-term form of sexual abuse within the family – and widely seen 
as having the worst impact on those involved – SSA is the most underreported and un-
dertreated. This study is designed to further our knowledge of this understudied phenom-
enon by delving into the decision-making processes of practitioners treating SSA families. 
The decision-making process involved in forensic interviews was analysed in 42 cases 
of SSA. A qualitative thematic analysis addressed the forensic interviewers’ assessment 
of the children and their families and the decisions they made about child referrals for fur-
ther treatment. The findings highlight the complexity of practitioners’ decision-making in 
SSA cases and the need to enhance practitioners’ knowledge and practice with respect 
to SSA, specifically where considerable lacunas remain: lack of process standardization, 
and misunderstanding of family and abuse dynamics. Implications for research, policy, 
and practice are discussed in the unique cultural context of Israeli society.

Keywords: Sibling Sexual Abuse, Child Sexual Abuse, Professional Intervention, Deci-
sion-Making, Qualitative Methodology

1. Introduction

The accepted definition of sibling sexual abuse (SSA) is as a continuous range of sex-
ual behaviors in childhood between two or more siblings that may not be considered as 
manifestations of age-appropriate curiosity (Thompson, 2009). These sexual behaviors 
range from exposure to pornography and other non-contact behaviors to physical con-
tact and from caresses to forced penetration (Haskins, 2003). The multifaceted nature of 
SSA is highlighted in the literature: SSA as opposed to age-appropriate behaviors; the 
assignment of perpetrator and victim roles1; family background characteristics; the im-
plications of SSA for the sibling subsystem and family system; and disclosure and con-
cealment issues (McNevin, 2010; Thompson, 2009).

With regard to the first issue, several criteria help differentiate age-appropriate sex-
ual behaviors from SSA: (1) The severity of the abuse: the duration and frequency of 

1 While ‘victim’ is the common term in the legal literature, it is somewhat controversial since 
it labels the abused child as passive and weak.
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abuse and its mutual as opposed to coercive nature; (2) the age gap between the siblings; 
and (3) the (initial) motivation – usual curiosity as opposed to precocious gratification 
(Ballantine, 2012; Carlson, Maciol & Schneider, 2006; Veigh & Jo, 2003). Importantly, 
these criteria do not capture the full complexity of the phenomenon. For example, SSA 
victims may experience both coercive and relatively ‘mild’ sexual acts (such as lustful 
looks and exposure to pornography) as equally harmful (Thompson, 2009). The age dif-
ference criterion can also be misleading, since SSA often occurs between siblings who 
are close in age (Veigh & Jo, 2003).

SSA is probably the most prevalent and longest lasting type of intrafamilial sexual 
abuse. Importantly, however, it is also the least reported, as it is frequently interpreted 
as a natural game expressing sexual curiosity (Bass, Taylor, Knudson-Martin & Huener-
gardt, 2006; McNevin, 2010). In Finkelhor’s (1980) American college sample, no less 
than 15 % of the women and 10 % of the men reported having experienced SSA, with 
almost half the cases occurring when the respondent was eight years old or younger. 
Based on a more recent sample of mostly college students, Griffee et al. (2014) re-
ported that nearly 5 % were involved in SSA relationships. Finally, a comparison to a 
group of adolescent non-sibling offenders revealed that SSA was more severe (Tidefors, 
Arvidsson, Ingevaldson & Larsson, 2010).

In general, sexual acts are considered less or even non-abusive when siblings are of 
similar age, when there is mutual consent and pleasure, and when the duration of the acts 
is shorter (Atwood, 2007; Cicirelli, 1995; Hardy, 2001). The literature usually distin-
guishes between two types of SSA cases: those involving a clear role differentiation be-
tween victim and perpetrator as they involve force and coercion; and sexual games, char-
acterised, at least initially, by reciprocity and affection (Canavan, Meyer & Higgs, 1992). 
At some point, the second type may begin to resemble the first: sexual games “turn ugly” 
when one sibling begins to object and continues under pressure, thereby becoming a 
“victim” subject to manipulation, threats, and physical coercion (Carlson et al., 2006).

Despite having been refuted by multiple studies and clinical reports, myths such 
as assumptions of mutuality, harmlessness and normality still abide (Ballantine, 2012; 
Tapara, 2012). This literature clearly indicates that the negative physical and mental 
repercussions of SSA are at least as severe as in other types of intrafamilial sexual 
abuse; in fact, participants often describe them as a lifelong trauma (Monahan, 2010; see 
Tapara, 2012, for a review). According to Hardy (2001), sibling relationships provide 
emotional support throughout the lifespan, yet may be “the most damaging relationships 
as well” (p. 255). Indeed, SSA was found to cause depression, low self-esteem, shame 
and guilt, drug abuse, and risky sexual behaviors, including re-victimization (Beard 
et al., 2013; Morrill, 2014; Stroebel et al., 2013).

Several factors involved in the experience of child sexual abuse (CSA) may be of 
particular importance to understanding SSA. The individual characteristics of both vic-
tims and perpetrators feature centrally in this literature (e. g., Cashmore & Shackel, 
2014; Seto, Babchishin, Pullman, & McPhail, 2015). The family system aspect has been 
relatively understudied, however, with only a few studies focusing on CSA and family 
adversities. Whitaker et al. (2008) correlated general risk factors such as previous abuse, 
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poor attachment, and family relations with CSA. Turner, Finkelhor and Ormrod (2007) 
found that family problems and lack of parental monitoring specifically increased vic-
timization rates. Finally, Ramírez, Pinzón-Rondón and Botero (2011) found that healthy 
family communication was negatively correlated with CSA reports.

More specifically, the SSA literature highlights the relations between SSA and abu-
sive family dynamics (Morrill, 2014; Thompson, 2009). Compared to other sexual of-
fenders, SSA offenders are characterised by dysfunctional family patterns, including 
parental substance abuse, psychological abuse, and out-of-home placement (Tidefors 
et al., 2010). SSA is also related to losses, martial strains, and intrafamilial stressors 
(Hardy, 2001). Relatedly, it is often motivated by the wish to compensate for unattended 
emotional needs (Salazar, Camp, DiClemente & Wingood, 2005).

2. Decision-Making in Cases of Child Maltreatment

Following any suspicion of abuse, including sibling sexual abuse, children encounter 
various professionals, usually from several disciplines and organizations. These include 
the education system (teachers, school counselors and psychologists); welfare system 
(child protective service employees, family and boarding school social workers, and in-
vestigative interviewers); law enforcement system; healthcare system; and legal system. 
In each of the organizations mandated to treat abused children, professionals face the 
need to make certain decisions. They must determine the type, severity and duration of 
the abuse and identify the individuals involved (suspects, witnesses and victims), and 
must decide whether and how to report the abuse and communicate their decisions to 
other professionals.

These decisions profoundly affect the future of maltreated children, their parents, 
and society as a whole, and are often extremely difficult to make. The definitions of 
maltreatment and safety are diverse and idiosyncratic, resulting in considerable confu-
sion (Depanfilis & Grivin, 2005; Rycus & Hughes, 2008). Information communicated 
between professionals may be incomplete and lacking key evidence (Munro, 1996). Re-
ports may be unreliable, contradictory, and/or dangerously misleading (Benbenishty & 
Chen, 2003). Decisions must also be made within time constraints, due to the potential 
hazard vulnerable children face (Shlonsky & Wagner, 2005). This time pressure con-
fronts professionals with significant challenges, considering their workloads and grow-
ing bureaucratic demands. In addition, working with maltreated children can cause high 
emotional pressures, compassion fatigue and burnout (Munro, 2008). Finally, families 
may not realise how serious situations are or they may be reluctant to receive help. 
In such and other complex situations, professional judgments and decisions may be 
prejudiced due to a tendency to rely on personal experiences, subjective preferences, 
and confirmatory information (see, e. g., Davidzon-Arad & Benbenishty, 2008; Garb, 
1998, 2005).

Regarding the question of whether abuse is taking place, several studies indicate that 
professionals usually establish their decisions on subjective factors, including personal 
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bias (Faller, 2003; Herman, 2009; Jackson & Nuttall, 1997), rather than on systematic 
and evidence-based indicators (Bolton & Lennings, 2010; Holt, 2011; Jent et al., 2011; 
LeBlanc, Regehr, Shlonsky & Bogo, 2012). Furthermore, studies point to wide gaps be-
tween the assessments of similar situations by professionals from different disciplines 
(Everson & Miguel Sandoval, 2011; Klettke & Powell, 2011; Vitale, Squires, Zucker-
braun & Berger, 2010). Moreover, following the assessment of abuse, professionals 
avoid reporting due to various reasons, such as a fear of exposure to an abusive parent 
that can result in prosecution (Bunting, Lazanbatt & Wallace, 2010; Rimsza, Schackner, 
Bowen & Marshall, 2002).

Mistakes in decision-making processes can cause serious harm to children, through 
either subsequent maltreatment (false negative errors) or unnecessary separation from 
their parents (false positive errors) (Shlonsky & Wagner, 2005). When confirmed, 
such errors typically evoke public outcry (Munro, 2010). Most of the literature on de-
cision-making compares evidence-based and intuitive, subjective decision-making. 
However, in many cases, the quality of decision-making cannot be reduced to such a 
simple dichotomy. Accordingly, the current study focuses on qualitative analysis of de-
cision-making in order to capture the essentially interpretive nature of this process.

3. The Current Study

Despite major developments in the empirical literature concerning sexual abuse in recent 
decades, including the emergence of SSA literature, our understanding of SSA is still in 
its infancy (Lafleur, 2009; Welfare, 2008). The main lacunas involve, conceptually, its 
dynamics and characteristics, and practically, available legal and therapeutic interven-
tions and their effectiveness (Ballantine, 2012). The specific issue of decision-making in 
SSA cases has received insufficient empirical and clinical attention, leaving profession-
als to cope with inappropriate scientific guidance (Harper, 2012). Moreover, the current 
study adopts a different approach than that of most decision-making studies, and applies 
qualitative analysis in order to shed light on the interpretive nature of decision-making. 
The present study analyzes the decision-making of professionals during forensic inter-
views of investigated children who (may) have experienced SSA. Two main questions 
are central to this study: (1) How do forensic interviewers assess children and their fam-
ilies during investigation ? (2) How do they make decisions concerning future referrals 
of the investigated children ? Note that the forensic interviewers’ decisions are relevant 
to both the legal and therapeutic contexts and thus provide a unique opportunity to ex-
amine this phenomenon in depth.
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4. Method

4.1 Sample

The sample consists of 42 cases of forensic investigation following SSA. It includes all 
cases referred to the Israeli Service of Forensic Investigations for Children in 2011 –  
2015, with the inclusion criteria being that the referred children (1) provided allegation 
of SSA and (2) were considered typically developed. The cases involve 25 families. In 
15, one sibling was investigated as a victim, and in 10, there were between two and five 
victims. The children’s ages ranged from 8 –  12, with a mean of nine. There were 16 girls 
and 26 boys. Out of the alleged perpetrators, 36 were biological siblings and six were 
stepsiblings. Their ages ranged from 12 –  18, with a mean of 14.

4.2 Data Analysis

For each child investigated, the forensic interviewer wrote a summary in a template, 
which included the following bullet points: assessment of the child, assessment of the 
investigation, and future recommendations. The summaries often included quotations 
of the children (when these are requoted below, recall that they are based on the practi-
tioners’ summaries). The author and a research assistant thematically analyzed all sum-
maries (Chase, 2005; Clandinin & Connelly, 2000). Thematic analysis is a method of 
identifying, analyzing, and reporting patterns (themes) within data, with a focus on the 
subjective human experience (Morse, 1994). In the current study, the aim was to charac-
terise the way forensic interviewers assess and make decisions with respect to children 
interviewed following SSA.

The research assistant and second author independently carried out a thematic 
analysis of all 42 interview summaries. Subsequently, they met to discuss the themes 
identified and decided on the optimal category set. The forensic interviewers’ written 
narratives were translated into English and then back into Hebrew, to ensure that the 
translation process would not negatively affect the forensic interviewers’ authentic nar-
ratives in any way.

In assessing the trustworthiness of our study, we applied Shenton’s (2004) four cri-
teria credibility, transferability, dependability and confirmability.

4.3 Ethical Approval

Because this study is based on confidential files containing highly personal information, 
the authors were particularly careful to comply with ethical standards. Approval was ob-
tained from the Ethical Board of the Ministry of Welfare, the Head of the Investigative 
Interviewing Service in Israel and the Tel Aviv University’s Ethical Board.
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5. Results

Following thorough thematic analysis, three key categories were identified within the fo-
rensic interviewers’ summaries: (1) The terror she experienced: assessment of the chil-
dren; (2) But they weren’t there: assessment of the families; and (3) It’s much more of 
family issue than a legal one: the forensic interviewers’ decision-making. Although de-
cision-making is in the center of the current study, themes 1 and 2 were central in the 
forensic interviewer’s summaries and seem to be extremely relevant to the outcome of 
their decision-making process.

5.1 The Terror She Experienced

As indicted above, none of the children in the current sample had any record of devel-
opmental disabilities. The interviewers’ assessments in all cases were that the children 
were communicative during the forensic investigations and that they made an effort to 
cooperate with the interviewers. Note that all the children in the current sample made 
disclosure of the SSA prior to the investigation. The vast majority were referred by offi-
cial therapeutic practitioners who had been treating one of the children within the fam-
ily and in the process the abuse was revealed, often revealing additional victims by the 
same perpetrator. The following is an example of one of the therapists’ narratives in her 
referral letter to the police:

The girl was referred to me by her parents following emotional problems she exhib-
ited. After several sessions with her, yesterday she revealed the terror she experi-
enced from her brother, having been raped by him over the last years.

The forensic interviewers referred in the summaries to the dynamic with the children 
during the investigation. One key issue was related to the long and complicated process 
of disclosure. The forensic interviewers often pointed out in their summaries that the 
disclosure of the children during the investigation was a long process that required sev-
eral interviews. The interviewers often wrote that the children were exhausted during 
the process and asked for breaks, and that they would need to complete the investigation 
in additional interviews.

All the children in the current study provided allegations of severe SSA and dis-
closed multiple incidents involving penetration. Only 14 were able to provide detailed 
descriptions of several specific incidents and thereby highlight the escalation process of 
the SSA, starting from sexual touching and moving fast to penetration. A 12 year-old 
boy said:

I remember the first time when he touched me. We were at home watching TV to-
gether and I thought it was weird. But the day after he touched me again and then 
every day and then he started to get his penis inside me and that was painful.
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In 14 of the cases, physical force was used during the abusive incidents and in 25 threats 
were used. Most of the threats related to emotional consequences for the sibling rela-
tionship. An eight year-old boy described this as follows:

When he was doing these things he used to hold me very tight and tell me to relax 
but it was hard because it was painful but he was upset with me and gave me these 
bruises on my hands so I tried really hard not to move.

5.2 But They Weren’t There

Overall, there was scarce information about the families as this was not a main theme 
in the interviewers’ summaries. The first issue identified relates to the parents’ presence, 
as in all cases at least one of the parents arrived with the child to the investigation (in 
30 cases both parents arrived). The interviewers mentioned that the parents were very 
involved, asked many questions and looked distressed.

The second issue is related to family characteristics. Due to the variety of family de-
scriptions and cultural characteristics in the sample, we found it impossible to profile 
the families based on the interview summaries. In one of the summaries, the forensic 
interviewer wrote: “The girl is from a very strong family: both of the parents are edu-
cated and hold high-ranking positions in their workplace”. In another, the interviewer 
wrote: “The boy is from a closed society, very traditional, the parents don’t understand 
Hebrew well”.

The third issue relates to the parents (lack of) presence as described in the testimo-
nies. The aspect that was most evident in the children’s narratives was the parents’ ab-
sence in that daily routine that often included the abusive incidents. The children de-
scribed that during the abuse the parents were at work, out on leisure activities, or asleep. 
As one of them indicated, “I can’t remember where they were, sometimes they were 
asleep or out; in most of the incidents they were at work, I think, but they weren’t there”.

Fourthly, all of the children indicated that the abuse had taken place for a long time, 
sometimes years before the forensic investigation. The interviewers discussed in their 
summaries the family dynamics around the disclosure, and wrote that many of the chil-
dren said that they felt their parents were not available for disclosure. Even when the 
children tried to overcome this unavailability and talk to their parents, their reactions 
were of disbelief: “She looked at me and said, I cannot believe it, and I told her please 
mommy listen to me, I can prove it to you, but she stared right back at me and repeated, 
I cannot believe it”.

A related issue the interviewers elaborated on was the children’s interaction with 
their parents immediately before the investigation. In 36 out of the 42 cases, they wrote 
that the parents had requested to sit with the children during the investigation. However, 
the forensic interviewers indicated that after they had asked the children whether they 
wanted to sit with them alone or with their parents, the children refused and asked that 
their parents’ request be denied:
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They said they wanted to get in with him but the boy looked at me. I asked them to 
talk to him alone at first and then he told me please don’t, this is the first time that 
someone is going to hear me, I don’t want them here. This is my place.

5.3 It’s Much More of a Family Issue than a Legal One

The forensic interviewers’ summaries shed light on the complexity of their decision-mak-
ing process. In writing their conclusions, most of the interviewers first indicated one key 
aspect that made it difficult for them to assess the credibility of the children: script mem-
ory that was evident in the childrens’ generic language. The interviewers wrote in their 
summaries that while the vast majority of the children indicated that there was more 
than one abusive incident, they struggled to identify and elaborate on each. Conversely, 
the interviewers highlighted strong indicators for the children’s credibility, including 
detailed descriptions of horrific incidents, the unique dynamic between the siblings, and 
descriptions of their emotions and thoughts during the abusive incidents.

Second, the interviewers all stressed – both in their findings and in their conclu-
sions – the need to treat the children and the families from a therapeutic approach, with 
caution and sensitivity, rather than adopt a forensic legal approach that could be damag-
ing for the family system. For example, “The girl and her family are in major distress, it 
is really important to refer them for an intervention ASAP. It’s much more of a family 
issue than a legal one”.

Relatedly, in all cases, regardless of the children’s age and other characteristics, the 
interviewers recommended that the child would not testify in court, particularly due to 
their fear for the emotional consequences of having the children testify against their sib-
lings. For example, “The boy displayed emotional distress and testimony in court would 
place him in a complicated position with his family”.

6. Discussion

Given the state of the literature on SSA, this study addressed the double challenge of 
understanding its characteristics and dynamics, as well as understanding and improv-
ing available interventions (Ballantine, 2012), based on a qualitative analysis of fo-
rensic interviews. The forensic investigation is a unique encounter between children 
and professionals. The uniqueness has to do with two main issues. First, while the aim 
of the forensic investigation is to promote the child’s narrative, in practice this is an 
intensive encounter where the children meet the professionals for the first time, and 
within a short time are requested to provide narratives on abusive incidents. The sec-
ond issue is that these professionals are social workers whose intervention involves 
both a legal and a therapeutic aspect. Their decision-making has profound effects in 
both of these contexts and significant consequences for the lives of the children and 
their families.
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Our results suggest that during the forensic investigation the children disclosed severe 
sexually abusive relationships with their siblings. As suggested in the literature review, 
at one end of the SSA continuum relations are characterised by clear coercive perpetra-
tor/victim roles (Carlson, Maciol & Schneider, 2006; Hatch & Hayman-White, 2001). 
Then there are relations that may appear reciprocal at first, but become coercive when 
one sibling wishes to withdraw (Caffaro & Conn-Caffaro, 2005; Carlson, Maciol & 
Schneider, 2006). At the other end of the continuum, the acts are framed as usual sexual 
curiosity that may be inappropriate but is not abusive. In the current study, most children 
interviewed were clearly located at the coercive end of the continuum. However, as all 
of these cases were disclosed before the investigation, it may be that with other forms of 
SSA, cases would not be disclosed.

Indeed, in the present study, the most common characteristic of SSA families was 
the parents’ physical and emotional absence during the abuse and the attempts to dis-
close it. All of the children said that the abuse had taken place a long time before they 
disclosed it. Many of them felt that their parents would not be there for them in that 
process and some indicated that their initial attempts at disclosure was met with disbe-
lief. This is related to the common finding that despite its frequency and severe conse-
quences SSA may be the least reported form of sexual abuse within the family (Bass 
et al., 2006; McNevin, 2010). Thus, disclosure in SSA cases is rare: the abuse usually 
ends because the perpetrator eventually matures and leaves the family home (Caffaro & 
Conn-Caffaro, 2005; Finkelhor, 1980) – and not because of disclosure. When children 
do disclose, they tend to disclose to their parents (Roesler & Wind, 1994).

Parental reactions upon discovery range from supportive through ambivalent to neg-
ative. Some tend to view SSA as normal behavior, and believe that the siblings were 
“in it together” – a view which encapsulates a set of ideas about mutuality and curiosity 
(Rowntree, 2007) that is often shared by the community and professionals (Ballantine, 
2012; Tapara, 2012). However, note that this was not true of the professionals in the 
present study perhaps because of their unique exposure to the horror descriptions of 
the abusive incidents that the children provided. Other parents acknowledge the SSA 
but prefer to believe it is not serious (Canavan et al., 1992). Clinical findings suggest 
that many parents desperately try to rationalise the experience, minimise or otherwise 
leave it behind (Kambouridis & Flanagan, 2003). A third type of parental attitudes is to 
deny the abuse completely (Lawson & Chaffin, 1992; Lafleur, 2009) or blame it on the 
victim (Rowntree, 2007). The expectation of such negative parental responses may ex-
plain why the children in this study preferred not to be accompanied by a parent.

Regardless of the type of parental attitude, disclosure of SSA is often the precursor 
of a family crisis (Caffaro & Conn-Caffaro, 2005). One of the main reasons for this cri-
sis in this particular type of CSA is that the parents are and remain responsible for both 
the perpetrator and the victim (Bass et al., 2006) and find themselves struggling to act in 
both siblings’ best interests (Daly, 2014; Harper, 2012). The grief associated with hav-
ing both abusive and abused children often dooms family relationships (Stathopoulos, 
2012).
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7. Theoretical and Research Implications

The SSA literature represents the perspectives of the adults who intervene post-disclo-
sure mainly through quantitative statistical analyses. This study is unique in highlight-
ing the perceptions of child investigators, including on child and family characteristics, 
and their decision-making process. As suggested by Welfare (2010), it is extremely hard 
to recruit families involved in SSA, and so this study offers an opportunity to address 
some of its complex characteristics. As the parents’ perceptions were not the focus of 
this study, however, further research is needed to include them – as well as the siblings’ 
perceptions – more directly.

Future studies may also address the SSA ‘lifecycle’: how it develops and spreads 
within and out of the family. Relatedly, as due to the nature of our sample this study in-
volved mostly cases of severe abuse, further research is needed to examine other varia-
tions of SSA, such as when siblings play the double role of ‘perpetrator’ and ‘victim’ in 
the same family (Tener & Tarshish, in press).

With regard to method, we recommend using participatory research that will incor-
porate the experience and knowledge gained by both families and professionals. An-
other methodological issue is time: using interviews held in specific intervals along the 
SSA timeline would enable to determine whether, to what extent and why SSA percep-
tions remain stable or change.

The current study also stresses the uniqueness of the encounter that occurs in foren-
sic investigations with children. On the one hand, the children are required to provide 
detailed descriptions of traumatic experiences while on the other hand, they often strug-
gle with the trauma or are unaware of it due to dissociative and other defense mecha-
nisms. Moreover, the imbalance in power relations in the forensic interview requires 
further exploration as it might impact not only the process of the forensic investigation 
and the nature of the testimony, but also the practitioners’ decision-making and hence 
the future of the interviewees and their families.

Finally, despite its exploratory nature, the results of this study suggest the need to 
consider SSA cases in the context of the family system as a whole and address the 
needs of all family members throughout the intervention (Bass et al., 2006; Caffaro & 
Conn-Caffaro, 2005; Tapara, 2012; Keane, Guest & Padbury, 2013). As the interview-
ers repeatedly stressed, the approach needs to be therapeutic rather than legalistic. And 
as the family plays a critical role before, during and after the disclosure, assessment as 
well as intervention should concentrate on the family unit as a whole and empower it 
as it struggles to survive.
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Sexualisierte Gewalt und Geschlecht
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Missbrauch und Vertrauen
Pädagogische Prävention einer Re-Viktimisierung bei Mädchen 
mit sexuellem Missbrauch in der stationären Jugendhilfe

Zusammenfassung: Mädchen, die sexuell missbraucht wurden und in Einrichtungen 
der stationären Jugendhilfe leben, haben ein hohes Risiko erneut sexualisierte Gewalt zu 
erfahren. Die Heimerziehung ist gefordert mit präventiven Maßnahmen solchen Re-Vik-
timisierungen entgegenzutreten. Der Beitrag stellt Grundlagen für eine solche institutio-
nenspezifische, lebensweltorientierte Prävention sexuellen Missbrauchs bzw. sexueller 
Re-Viktimisierung bereit, die differenziert auf unterschiedliche sexuelle Entwicklungs-
pfade der Zielgruppe eingeht. Die als Kurzzeitlängsschnitt angelegte Studie „Prävention 
von Re-Viktimisierung bei sexuell missbrauchten weiblichen Jugendlichen in Fremdunter-
bringung“ (PRÄVIK) liefert standardisierte und qualitative Daten aus den Befragungen 
der speziellen Zielgruppe 2015 (n = 42) und erneut 2016 (n = 26).

Schlagworte: Sexueller Missbrauch, Prävention, Heimerziehung, Jugendhilfe, Re-Vikti-
misierung

1. Einleitung

In der Prävention sexuellen Missbrauchs dominieren universelle Ansätze, d. h. Kon-
zepte, die sich institutionenweit (z. B. in Schulen oder stationären Einrichtungen der Ju-
gendhilfe) unterschiedslos an alle Fachkräfte, Kinder oder Eltern richten (vgl. Quadara, 
Nagy, Higgins & Siegel, 2015; Walsh, Zwi, Woolfenden & Schlonsky, im Druck). In-
nerhalb der universellen Präventionskonzepte gibt es einige besonders intensive Pro-
gramme für institutionelle Felder wie die Heimerziehung, die aufgrund von Zahlen zur 
Prävalenz (vgl. Allroggen, Rau, Ohlert & Fegert, 2017) als überdurchschnittlich belastet 
angesehen werden müssen (vgl. Mosser, 2015). Dieser Beitrag will einen Schritt weiter 
gehen und argumentiert für lebenslaufbezogene, individualisierte Präventionskonzepte 
im Rahmen der Hilfeplanung.

Hergeleitet wird dies aus Ergebnissen einer Studie mit jugendlichen Mädchen, die 
nach Erfahrungen sexuellen Missbrauchs in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe 
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leben. Diese Studie PRÄVIK1 zeigt ein hohes Risiko weiterer Erfahrungen sexueller 
Gewalt auf. In den qualitativen Interviews wurden unterschiedliche subjektive ‚Kon-
zepte sexueller Integrität‘ herausgearbeitet, wobei eine bestimmte, effektive Form des 
Konzeptes bei den betroffenen Mädchen längsschnittlich mit einem geringeren Re-Vik-
timisierungsrisiko einhergeht. Pädagogische Interventionen können zur Entwicklung 
eines solchen protektiven Konzepts sexueller Integrität beitragen.

2. Forschungsstand zu Re-Viktimisierungen und Einflussfaktoren 
im institutionellen Setting

Ein in der Kindheit erlittener sexueller Missbrauch erhöht statistisch die Wahrschein-
lichkeit deutlich weitere sexuelle Gewalt zu erfahren (vgl. Walker, Freud, Ellis, Fraine 
& Wilson, im Druck; Krahé & Berger, 2017). Unter den belegten Einflussfaktoren (vgl. 
z. B. Messman-Moore & Long, 2003) sind für diesen Beitrag Aspekte der sexuellen Ent-
wicklung als vermittelnde Mechanismen von besonderem Interesse. Literaturübersich-
ten sehen risikobehaftete Pfade der sexuellen Entwicklung sowie eine erhöhte persön-
liche Vulnerabilität (z. B. Trauma-Symptome, geringes Selbstwertgefühl) bei Mädchen 
und Frauen als empirisch bestätigte Mechanismen an, die den Zusammenhang zwischen 
sexuellem Missbrauch und einem erhöhten Viktimisierungsrisiko im Jugend- und Er-
wachsenenalter vermitteln (vgl. Lalor & McElvaney, 2010; Krahé & Berger, 2017). Al-
lerdings fehlt Wissen zur Rolle subjektiver Sinnstrukturen und Bewältigungsstrategien. 
In einer der wenigen Längsschnittstudien hierzu konnten Zusammenhänge zwischen 
Mustern der Sinnzuschreibung und Verarbeitung des sexuellen Missbrauchs, die in nar-
rativen Interviews rekonstruiert wurden, und späterer Belastung, die standardisiert er-
hoben wurde, hergestellt werden (vgl. Simon, Smith, Fava & Feiring, 2015). Ein Zu-
sammenhang zur Häufigkeit von Re-Viktimisierung wurde jedoch nicht untersucht.

Eine Lebenswelt mit herausgehobener Bedeutung für die vorliegende Untersuchung 
sind stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe. Die Forschung zu sexueller Gewalt im 
Kontext von Heimerziehung liefert etwa den Befund, dass das Leben in einer stationä-
ren Einrichtung der Jugendhilfe generell mit einem überdurchschnittlichen Risiko se-
xuelle Gewalt zu erleben einhergeht (vgl. Timmermann & Schreuder, 2014; Allroggen 
et al., 2017). Sexuelle Übergriffe durch Fachkräfte in der Heimerziehung sind dabei von 
Bedeutung und Gefahren des Machtmissbrauchs, einschließlich sexualisierter Gewalt, 
bestehen (vgl. Green, 2001). Den größten Anteil macht allerdings sexualisierte Gewalt 
durch andere Jugendliche aus (vgl. Hartl, 2017). Dabei kann es sich um Übergriffe unter 
Jugendlichen in stationären Einrichtungen, aber auch um sexuelle Gewalt in Freundes-
kreisen außerhalb der Einrichtung handeln (vgl. Bender & Lösel, 1997; Attar-Schwartz, 
2014).

1 In Kooperation des sozialwissenschaftlichen FrauenForschungsInstituts, Freiburg, und des 
Deutschen Jugendinstituts, München. Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF), 2014 –  2017.
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Eine weitere Kontextinformation betrifft die Häufigkeit, mit der sich Jugendliche in 
stationären Einrichtungen nach erfahrener sexueller Gewalt Fachkräften anvertrauen 
(Disclosure). Zwei aktuelle deutsche Studien fanden Raten von 18 % bzw. 20 % (vgl. 
Rau, Ohlert, Fegert & Allroggen, 2016; Hartl, 2017). Daten zu den Wechselwirkungen 
zwischen Regeln zum Umgang mit Sexualität in Heimen einerseits und der Häufigkeit 
von sexueller Viktimisierung und Disclosure andererseits fehlen. Vor allem qualitative 
Studien deuten darauf hin, dass Formen der Tabuisierung und Exklusion von Sexualität 
unter Jugendlichen in Einrichtungen riskante Situationen außerhalb der Einrichtungen 
begünstigen und Disclosure erschweren (vgl. Domann, Eßer, Rusack, Klepp & Löwe, 
2015; Moore, McArthur, Death, Roche & Tilbury, 2016). Weitgehend im Dunkeln lie-
gen bislang positive Einflüsse von Vertrauensbeziehungen zu Fachkräften und Anstren-
gungen der Einrichtungen zur Vermittlung sexueller Bildung.

Vor diesem Hintergrund geht dieser Beitrag vier Forschungsfragen nach:

1) Wie belastet sind die jugendlichen Mädchen, die nach Erfahrungen sexuellen Miss-
brauchs in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe leben, und in welchem Ausmaß 
erleben sie sexuelle Re-Viktimisierungen (4.1) ?

2) Welche Konzepte sexueller Integrität konnten in der Stichprobe rekonstruiert wer-
den (4.2) ?

3) Welche Faktoren sagen im Längsschnitt sexuelle Re-Viktimisierungen voraus (4.3) ?
4) Wie beschreiben die Mädchen Vertrauensbeziehungen zu pädagogischen Fachkräf-

ten und liegen hier Ansatzpunkte für eine Verhinderung von Re-Viktimisierungen 
(4.4) ?

3. Die PRÄVIK-Studie

Untersucht wurden Häufigkeit, Bedingungsfaktoren und biografische Dynamik, die 
einer Re-Viktimisierung nach sexualisierter Gewalt in der Kindheit zu Grunde liegen, 
bei einer besonders vulnerablen Zielgruppe: jugendliche Mädchen in stationären Ju-
gendhilfeeinrichtungen. Bei der ersten Befragung (t0) wurden 42 weibliche Jugendliche 
der Zielgruppe im Alter von 14 bis 19 Jahren befragt. Ca. 12 Monate später (t2) konnten 
26 erneut erreicht werden.2 Zu beiden Zeitpunkten kamen qualitative Interviews und 
standardisierte Verfahren zum Einsatz.3

Die leitfadengestützten, qualitativen Interviews zum ersten Befragungszeitpunkt 
enthielten als narrativen Teil die biografische Erzählung der intimen und sexuellen Be-
ziehungen. Die Interviews wurden transkribiert und mit unterschiedlichen Methoden 

2 Zwischen den beiden Befragungszeitpunkten wurde ein sexualpädagogischer Workshop für 
interessierte Teilnehmerinnen der Studie sowie eine Fortbildung für kooperierende Fachkräf-
te angeboten (t1).

3 Es werden nur die in die Auswertung einbezogenen Instrumente und Auswertungsmethoden 
dargestellt. Vgl. für eine Übersicht: http://www.soffi-f.de/?q=node/111.
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ausgewertet. Für die Identifikation von Konzepten sexueller Integrität wurde zunächst 
eine mikrosprachliche, konversationsanalytisch orientierte Auswertung (vgl. Lucius-
Hoene & Deppermann, 2002) vorgenommen. Die anschließende Rekonstruktion von 
vier Typen beruht auf einer systematischen Kontrastierung dieser Fallspezifiken auf 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin. Als typengenerierendes Merkmal wurde die 
Thematisierung von Sexualität gewählt. Der zweite Zugang war eine inhaltsanalytische 
Differenzierung von Dimensionen der Qualität der Beziehung zu den pädagogischen 
Fachkräften.

Folgende der zu t0 eingesetzten standardisierten Instrumente wurden für den Beitrag 
herangezogen: Das Ausmaß erfahrener Formen von Kindeswohlgefährdung (sexueller 
Missbrauch, körperliche Misshandlung, emotionale Misshandlung, Vernachlässigung, 
miterlebte Partnerschaftsgewalt) wurde mittels einer adaptierten Version des „Computer 
Assisted Maltreatment Inventory“ (CAMI; vgl. DiLillo et al., 2010) erhoben.

Die selbst berichtete Belastung durch Traumasymptome wurde mittels sechs kli-
nischer Subskalen der deutschen Version der „Trauma Symptom Checklist for Chil-
dren“ (TSCC; vgl. Briere, 1996; Matulis et al., 2015) erfasst.

Als eine globale, bei den Bezugsbetreuerinnen der teilnehmenden Mädchen erfragte 
Fremdeinschätzung des Ausmaßes vorhandener Verhaltensprobleme wurde der Gesamt-
problemwert in der deutschen Version der „Child Behavior Checklist 4-18“ (CBCL; vgl. 
Achenbach, 1991; Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998) verwandt.

Für psychometrische Gütemerkmale, insbesondere Test-Retest Reliabilität, interne 
Konsistenz und kriterienorientierte Validität, der eingesetzten Verfahren wird auf eine 
weitere Projektpublikation verwiesen (Helfferich, Kavemann, Kindler, Nagel & Schür-
mann-Ebenfeld, im Druck).

Zu t2 wurde die Häufigkeit von Re-Viktimisierungen mit fünf Fragen zu zwischen-
zeitlich erfahrenen Formen sexueller Gewalt erhoben, die anschließend zu drei Katego-
rien zusammengefasst wurden: Keine sexuelle Re-Viktimisierung, sexuelle Re-Viktimi-
sierung ohne und sexuelle Re-Viktimisierung mit Penetration.

4. Ergebnisse

4.1 Belastung der Befragten und Häufigkeit von Re-Viktimisierung

Da es um Re-Viktimisierungen zwischen zwei Befragungszeitpunkten geht, wurden nur 
diejenigen 25 Jugendlichen einbezogen, die an beiden Befragungen teilnahmen. Bezo-
gen auf ihr bisheriges Leben schilderten zum ersten Befragungszeitpunkt alle sexuel-
len Missbrauch, 60 % körperliche Misshandlung, 84 % psychische Misshandlung, 72 % 
miterlebte Partnerschaftsgewalt und 92 % Vernachlässigung. 48 % der Mädchen berich-
teten, allen fünf Gewaltformen ausgesetzt gewesen zu sein, 44 % vier Gewaltformen. 
Die Angaben zum Schweregrad der Erfahrungen je Gefährdungsform im CAMI wur-
den einer explorativen Faktorenanalyse unterzogen. Es ergab sich eine Zwei-Faktoren 
Lösung, wobei der 1. Faktor das Ausmaß geschilderter „sexueller/körperlicher Gewalt“ 
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und der 2. Faktor das Ausmaß „psychischer Misshandlung/Vernachlässigung“ abbil-
dete. Beide Faktoren zusammen erklärten 66 % der Varianz der einbezogenen Variablen.

Im TSCC schilderten die Teilnehmerinnen bezogen auf die deutsche Normierungs-
stichprobe (Matulis et al., 2015) zum ersten Befragungszeitpunkt eine hohe bis sehr 
hohe Belastung durch traumatische Symptome (mittlere Prozentränge für die sechs Sub-
skalen 75 –  92). Ebenfalls zum ersten Befragungszeitpunkt wurden die Teilnehmerin-
nen auf der Gesamtproblemskala im CBCL von ihren Bezugsbetreuerinnen zu 80 % 
als klinisch auffällig und zu 16 % als klinisch unauffällig beschrieben. 4 % befanden 
sich in einem Übergangsbereich. Zwischen standardisierter Selbst- und Fremdeinschät-
zung der klinischen Belastung bestanden schwache bis moderate, nicht gegen den Zu-
fall abgrenzbare Zusammenhänge (r zwischen .03 und .39). Zwischen dem Ausmaß ge-
schilderter psychischer Misshandlung/Vernachlässigung (CAMI Faktor 2) und selbst 
geschilderten Belastungsanzeichen (TSCC Subskalen) bestanden moderate bis starke, 
teilweise signifikante Korrelationen (r zwischen .37 und .63), ebenso zwischen dem 
Schweregrad berichteter sexueller/körperlicher Gewalt (CAMI Faktor 1) und der Ge-
samtproblembelastung aus Sicht der Bezugsbetreuerinnen (CBCL: r = .45, p = .08).

Sexuelle Re-Viktimisierungen innerhalb des Follow-Up-Zeitraums von durch-
schnittlich 12 Monaten mussten 75 % der jugendlichen Mädchen erleben, davon jeweils 
die Hälfte mit und ohne Penetration. 25 % der Teilnehmerinnen gaben keine sexuelle 
Re-Viktimisierung an.

4.2 Typisierung von Konzepten sexueller Integrität

‚Subjektive Konzepte‘ sind in der qualitativ-rekonstruktiven Sozialforschung definiert 
als bereichsspezifische Deutungen und Teile eines größeren Wissensvorrats (Helfferich, 
2011, S. 32). Das subjektive Konzept sexueller Integrität umfasst die (Nicht-)Existenz 
einer Vorstellung von einem abgegrenzten, intimen sexuellen Bereich sowie Annahmen 
zur Qualität der Abgrenzungen, also zu ihrer Art (z. B. porös-prekär oder selbstverständ-
lich, flexibel oder starr) und zu grenzbezogenem sexuellem Handeln (z. B. Vermeidung 
sexueller Kontakte, Promiskuität, Aushandlung). Relevanz und Ausprägungen des Kon-
zeptes sind nicht theoretisch hergeleitet, sondern Ergebnis der qualitativen Auswertun-
gen. Mit einem Konzept sexueller Selbstbestimmung hat es die Frage der Berechtigung, 
über den eigenen Körper selbst zu verfügen, gemeinsam, aber es ist offener in der Re-
konstruktion der grundsätzlichen Vorstellungen von verletzbarer sexueller Integrität in 
ihrer Vielfalt. Es erkennt auch dort eine eigene Logik, wo ein vorgegebener, normativer 
Maßstab von Selbstbestimmung nur ein Defizit sehen würde.

Die vier Muster werden hier als Idealtypen abstrahiert, indem der Kern der jewei-
ligen Muster hervorgehoben und Fallunterschiede dahinter zurückgestellt werden.

1) „Kein Konzept sexueller Integrität“: Kennzeichnend ist das Fehlen einer Vorstel-
lung von einem abgegrenzten, intimen sexuellen Bereich; die Grenzen werden, 
wenn überhaupt, als porös und prekär dargestellt. Es fehlen ein Begriff von der Be-
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rechtigung, über den eigenen Körper selbst zu verfügen, und eine entsprechende 
Praxis. Merkmale sind das schwache Thematisieren eigener Wünsche, Bedürfnisse 
und Intentionen, die Darstellung sexueller Interaktionen als akzidentelles Gescheh-
nis („Es ist passiert“), das nicht an Intimität gebunden ist, und/oder der eigene Kör-
per wird prostitutiv sexuellen Wünschen von Männern überlassen („Die konnten 
mit mir machen, was sie wollten“) sowie eine Normalisierung von schmerzhaftem 
oder ungewünschtem Sex und von üblicherweise als sexuelle Übergriffe bezeichne-
ten Handlungen. Auf das Fehlen von Abgrenzungen sexueller Integrität weisen auch 
Desorientierung, Dissoziation, fehlende Handlungsmacht und irritierte Normalitäts-
vorstellungen hin.

2) „Konzept von sexueller Integrität ohne Handlungsmacht (ineffektives Konzept)“: 
Ein Konzept von sexueller Integrität existiert zwar, aber kennzeichnend ist, dass 
es in intimen Beziehungen nicht durchsetzbar ist. Es gibt einen Wunsch nach einer 
dauerhaften, intimen Beziehung als privilegiertem Ort für Sexualität, aber zum einen 
wollten die Partner Sex in einer Weise, die die Befragten nicht wollten, und ak-
zeptierten kein Nein. Zum anderen wurde die eigene Handlungsmächtigkeit als in-
effektiv oder passiv dargestellt („Konnte nicht nein sagen“).Typische Kontexte sind 
Geschlechtervorstellungen, die dem Mann den Anspruch auf sexuelle Befriedigung 
zugestehen. Ein anderer Kontext sind persönliche Schwierigkeiten, in Beziehun-
gen Grenzen zu setzen wie z. B. ein geringes Selbstbewusstsein. Als Folge werden 
Kontrolle, Gewalt und ungewollte und/oder schmerzhafte sexuelle Handlungen aus-
gehalten; eine Trennung erscheint nicht möglich.

3) „Angst und ein starres Konzept sexueller Integrität“: Das Konzept beinhaltet starre 
Grenzen; sexuelle Integrität wird in angstvoller Weise als bedroht erlebt. Die Re-
aktion sind eine starre und defensive Vermeidung von allem, was mit Sexualität zu 
tun haben könnte, Berührungsängste und Distanz zu Männern. Es wird darauf ver-
wiesen, dass sexuelle Aktivitäten eine unerträgliche Erinnerung an den Missbrauch 
wachrufen und Ekel und Angst aktualisieren können.

4) „Effektives Konzept von Selbstbestimmung und sexueller Integrität“: Die Vorstel-
lung von eigenen Rechten ist ausgebildet, ebenso die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, 
eigene Bedürfnisse zu erkennen, zu formulieren und durchzusetzen. Dieses Konzept 
wird mit höherem Alter deutlicher. Es kann auch eine Entscheidung gegen Bezie-
hung und Sexualität oder für einen Aufschub getroffen werden; im Unterschied zu 
Konzept (3) ist diese bewusst gewollt und nicht von Angst diktiert.

Im Qualitativen lassen sich jeweils (ideal-)typische biografische Vorgeschichten für die 
vier Muster rekonstruieren: Dies sind Poly-Viktimisierungen, Re-Viktimisierungen be-
reits vor dem Zeitpunkt des ersten Interviews und psychiatrische Diagnosen bei Kon-
zept (1), Abwertung von Frauen in der Familie und Stigmatisierung weiblicher Sexuali-
tät einschließlich einer fehlenden Unterstützung des Opfers bei Konzept (2), Erfahrung 
von Zwang und Gewalt u. a. beim sexuellen Missbrauch sowie andere Quellen von 
Angst in der Kindheit und Jugend bei Konzept (3) und weniger invasiven Missbrauch 
und/oder Missbrauch in einem etwas höheren Alter (10 bis 14 Jahre) bei Konzept (4).
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4.3 Vorhersage von Re-Viktimisierungen

Re-Viktimisierungen im Follow-Up-Zeitraum standen sowohl mit standardisierten Ma-
ßen als auch qualitativen Mustern sexueller Integrität zum ersten Erhebungszeitpunkt 
in Zusammenhang. Das Ausmaß der Viktimisierung durch sexuelle/körperliche Gewalt 
in der Vorgeschichte (r = .56, p = .03) sowie die Gesamtproblembelastung (CBCL) 
aus Sicht der Bezugsbetreuerinnen (r = .53, p = .008) waren für Re-Viktimisierungen 
prädiktiv. Im multivariaten Regressionsmodell erklärten beide Faktoren gemeinsam 
47 % der Varianz (F = 7.7, p = 0.06). Auch der Zusammenhang zu qualitativen Mustern 
sexueller Integrität konnte gegen den Zufall abgesichert werden (Chi-Quadrat = 5.4, 
p = .06). Mädchen mit einem fehlenden oder ineffektiven Konzept erlebten zu 57 % eine 
schwere Re-Viktimisierung mit Penetration und zu 29 % eine Re-Viktimisierung ohne 
Penetration, was als Fortschreibung von Verläufen mit stets erneuten Opfererfahrungen 
verstanden werden kann. Deutlich günstiger waren die Entwicklungen bei einem effek-
tiven Konzept sexueller Integrität (t0). Hier gab keine der Teilnehmerinnen eine Re-Vik-
timisierung mit Penetration an, allerdings schilderten einige der Teilnehmerinnen eine 
Re-Viktimisierung ohne Penetration.

4.4 Pädagogische Intervention: Fehlende und ineffektive Konzepte 
sexueller Integrität als pädagogische Herausforderung

Aus den qualitativen Ergebnissen lässt sich eine Hypothese ableiten, die die Bedeutung 
pädagogischer Interventionen unterstreicht: Mädchen ohne oder mit einem ineffektiven 
Konzept sexueller Integrität sind am stärksten gefährdet, in einer negativen Dynamik 
stets neue Übergriffe zu erfahren, sie bedürfen der Prävention am stärksten. Gleichzeitig 
könnte es sein, dass es bei dieser Gruppe am schwierigsten ist eine pädagogische Bezie-
hung aufzubauen und sie in Einrichtungen zu halten. Dieser Aspekt stand nicht im Mit-
telpunkt der PRÄVIK-Studie, so dass wir nur Impressionen aus den Interviews mit den 
Mädchen und den Gesprächen mit den Bezugsbetreuerinnen mitteilen können.

Insbesondere Mädchen ohne ein Konzept sexueller Integrität grenzten sich typi-
scherweise von den Betreuenden ab, sahen sich als rebellisch und betonten ihre Distanz 
zu Regeln. Die Herstellung einer positiven pädagogischen Beziehung stand unter grö-
ßeren Belastungen, u. a. aufgrund von Drogenkonsum und/oder psychiatrischen Auffäl-
ligkeiten. Als Ergebnis von Kreisläufen aus Regelverstößen und kontrollierenden bzw. 
sanktionierenden Reaktionen hierauf hatten sie mehr Einrichtungswechsel erlebt.

In allen Einrichtungen gibt es (altersgestaffelte, den rechtlichen Vorgaben entspre-
chende) Regeln für das Übernachten des Partners bzw. der Partnerin im Zimmer der 
Mädchen und für das externe Übernachten; der Umgang ist aber unterschiedlich flexi-
bel. In der Regel sind sexuelle Beziehungen innerhalb der Gruppe verboten, auch kann 
es zu Kontakt- und Beziehungsverboten kommen (bei ‚schlechtem Umgang‘). Diese 
Regeln wurden von Jüngeren, von Mädchen, die noch keine sexuelle Beziehung haben, 
und von denen, die die Wohngruppe als Schutzraum betrachten, tendenziell begrüßt. Für 
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Jugendliche mit einem nicht vorhandenen, aber auch mit einem ineffektiven Konzept 
sexueller Integrität boten sie dagegen Konfliktstoff. Manchmal wurden Lockerungen 
und Zugeständnisse, z. B. ein Verzicht auf Vermisstenanzeigen oder Sondererlaubnisse 
für das Übernachten bei dem Freund, von Bezugsbetreuerinnen als verantwortbar und 
zugleich hilfreich geschildert, um Konflikte nicht zu eskalieren und einen längeren Ver-
bleib in der Einrichtung zu ermöglichen.

Werden Regeln als zu restriktiv empfunden oder wird Sexualität tabuisiert, so wird 
sie stärker verheimlicht und nach außen verlagert (vgl. Helfferich & Kavemann, 2016). 
Unter Umständen bildet sich eine (den Betreuenden nicht zugängliche) Gruppensphäre 
heraus, in der Regelverstöße gedeckt werden und z. B. Geheimhaltung auch bei sexuel-
len Übergriffen eingefordert wird. In einigen Fällen wurde ein deutliches Investment 
in den Aufbau positiver Vertrauensbeziehungen und eine stark individualisierte Hilfe-
planung unter Einbezug der Sorgeberechtigten als Ausweg aus unproduktiven oder es-
kalierenden Konflikten um Regeln und Kontrolle beschrieben.

5. Diskussion

Dem Problem sexueller Übergriffe wird in der Heimpädagogik mittlerweile große Re-
levanz beigemessen. Aktuelle Befunde zu hohen Anteilen Jugendlicher, die vor oder 
während einer Heimunterbringung sexuelle Gewalt erfahren, unterstreichen dies (vgl. 
Allroggen et al., 2017). Die vorliegende Studie trägt mindestens drei Befunde zu diesem 
Forschungsstand bei.

Erstens, hat die vorgestellte Studie für jugendliche Mädchen, die in Deutschland 
nach sexuellem Missbrauch in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht 
sind, erstmals die Häufigkeit von sexuellen Re-Viktimisierungen untersucht. Im Follow-
Up-Zeitraum eines Jahres berichtete ein hoher Anteil der allerdings nur kleinen Gruppe 
befragter weiblicher Jugendlicher (n = 25) von weiterer sexueller Gewalt (75 %). An-
gesichts dieses Befundes drängt sich die Frage auf, wie die Heimerziehung dazu beitra-
gen kann, erneute Opfererfahrungen in dieser Gruppe unwahrscheinlicher zu machen.

Zweitens, verdeutlichen die Ergebnisse mit quantitativen und qualitativen Metho-
den die Heterogenität der Erfahrungen und Reaktionsweisen der befragten Mädchen. 
So haben beispielsweise zwar fast alle Teilnehmerinnen an der Studie mehrere Arten 
erfahrener Gefährdung in einem standardisierten Verfahren (CAMI) berichtet, sind also 
als ‚poly-viktimisiert‘ zu bezeichnen. Die geschilderten Muster von Gefährdungserfah-
rungen sind individuell aber sehr unterschiedlich. Gleiches gilt für vielfältige Profile 
posttraumatischer Belastungsanzeichen (TSCC) bei einer insgesamt hohen Belastung 
der Stichprobe.

Um die Vielfalt sexueller Entwicklungspfade sichtbar zu machen und in präven-
tionsrelevanter Weise zu strukturieren, wurden aus qualitativen Interviews subjektive 
Konzepte sexueller Integrität als Idealtypen erarbeitet. Vier Idealtypen wurden unter-
schieden (kein Konzept sexueller Integrität, Konzept sexueller Integrität ohne Hand-
lungsmacht, starres Konzept sexueller Integrität, effektives Konzept sexueller Integri-
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tät). Sie lassen sich theoretisch als Aspekte „sexueller Skripte“ nach Gagnon und Simon 
(1973) verstehen. Demnach sind sie einerseits von Erfahrung beeinflusst, andererseits 
leiten sie Wahrnehmen, Bewerten und Handeln an. Erfahrungsdimensionen des sexuel-
len Missbrauchs hinterlassen Spuren in den Konzepten: Angst und Ekel führen eher zu 
starren Grenzen, schwere und verstörende Gewalt erschwert eine Ausbildung von Vor-
stellungen eines geschützten und schützenswerten Bereichs von Intimität als Teil des 
Konzeptes sexueller Integrität, während eine Abwertung weiblicher Sexualität ineffek-
tive Konzepte und eine Hinnahme männlicher Dominanz fördert. Der Erfahrungsbezug 
bedeutet auch: Erlernte Bewältigungskompetenzen und neue, positive Erfahrungen kön-
nen diese Konzepte verändern. Darüber können auch soziale und kulturelle Einflüsse, 
beispielsweise Vorstellungen aus der Peergruppe einfließen, so dass die subjektive Lo-
gik der Konzepte als ein Versuch interpretiert werden kann, sich zwischen biographi-
schen Erfahrungen, sozial und kulturell vermittelten Anforderungen an sexuelle Ak-
tivität so oder so zu positionieren. Subjektive Konzepte sexueller Integrität sind durch 
Merkmale des erlittenen Missbrauchs nicht determiniert: Dagegen sprechen Verände-
rungen von Konzepten im Follow-Up sowie die Widerständigkeit einmal entwickelter 
effektiver Konzepte gegen neuerliche Erfahrungen sexualisierter Gewalt.

Drittens, konnte im Längsschnitt gezeigt werden, dass verschiedene Aspekte mit 
dem Schweregrad von sexuellen Re-Viktimisierungen im Follow-Up-Zeitraum in Zu-
sammenhang stehen. Unter den standardisierten Maßen traf dies auf das von Bezugs-
betreuerinnen eingeschätzte globale Ausmaß an Verhaltensproblemen zu. Damit wird 
zum einen eine Brücke zum Mainstream der Forschung geschlagen, da dieser Faktor 
auch in weniger belasteten Gruppen sexuelle Re-Viktimisierungen wahrscheinlicher 
machte (vgl. z. B. Messman-Moore & Long, 2003). Zum anderen zeigt dieses Ergebnis, 
dass Fachkräfte der Heimerziehung in gewissem Maße besonders gefährdete Mädchen 
identifizieren können. Aus der qualitativen Analyse deuten prospektive Zusammen-
hänge zwischen subjektiven Konzepten sexueller Integrität und Re-Viktimisierungen 
auf deren Handlungsrelevanz im Leben der untersuchten jugendlichen Mädchen hin, 
etwa bei der Bewertung sexueller Situationen und bei der Anbahnung intimer Bezie-
hungen. Veränderungen des Konzepts lassen neue Erfahrungen zu, neue Erfahrungen 
verändern Konzepte. Subjektive Konzepte sexueller Integrität erwiesen sich als deut-
lich abgrenzbar von Selbst- und Fremdeinschätzungen klinischer Auffälligkeiten. Daher 
könnte es eine vorrangig pädagogische Aufgabe sein, an diesen Konzepten zu arbeiten, 
um neuen Erfahrungen zu ermöglichen.

Ein grundsätzlich für Prävention relevantes Ergebnis der Studie ist dabei, dass ein 
nicht herausgebildetes Konzept sexueller Integrität auf der einen Seite typischerweise 
in einen persistierenden Verlauf von Re-Viktimisierungen eingebettet ist: Es fehlt das 
(Selbst-)Schutzpotenzial eines effektiven Konzepts. Re-Viktimisierungen bestätigen 
Ohnmachtserfahrungen, was seinerseits den Aufbau eines Konzeptes sexueller Integri-
tät erschwert. Das teilweise Fehlen von Selbstschutz im sexuellen Verhalten wird im 
Kontext stationärer Einrichtungen unter Umständen vor allem als Regelverstoß ver-
standen, was (je nach Einrichtungskonzept) die pädagogische Beziehung strapaziert. 
Auf der Grundlage der Studie sind die Chancen, eine Veränderung zu erreichen, nicht 
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sicher zu beurteilen. Möglicherweise geht es zunächst vor allem um eine Stabilisierung, 
die Herstellung emotionaler Sicherheit und eine Kooperation mit therapeutischen Zu-
gängen. Inwieweit eine Thematisierung von Konzepten sexueller Integrität dann eher 
im pädagogischen Einzelkontakt oder im Kontext von Peergruppen gelingt, erscheint 
offen.

Auf der anderen Seite des Spektrums sind weibliche Jugendliche zu finden, die mit 
einem effektiven Konzept sexueller Integrität ‚vernünftige‘ intime Beziehungen ein-
gehen. Ihre pädagogische Ansprechbarkeit scheint höher, gleichzeitig ist ihr Re-Vikti-
misierungsrisiko niedriger. Möglicherweise akkumulieren bei diesen beiden typisier-
ten Verläufen die Erfahrungen einmal in einer negativen und einmal in einer positiven 
Weise. Dies besser zu belegen und für die Praxis der Heimerziehung nutzbar zu machen, 
wäre Aufgabe weiterer Verlaufs- und Interventionsstudien.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist allerdings Vorsicht angebracht. Zum einen 
handelt es sich um eine kleine, selektive Stichprobe. Entsprechend ist die statisti-
sche Power zur Absicherung von Befunden gegenüber dem Zufall gering und berich-
tete statistische Effekte sind möglicherweise instabil und daher nicht replizierbar. Auf 
der qualitativen Ebene könnte die kleine Stichprobe dazu geführt haben, dass nur ein 
Teil tatsächlich vorhandener (Entwicklungs-)Muster sexueller Integrität identifiziert 
werden konnte. Verzerrungen könnten auch dem Umstand geschuldet sein, dass von 
42 ursprünglich befragten weiblichen Jugendlichen nur 26 (62 %) ein Jahr später er-
neut befragt werden konnten. Da es sich nicht um eine Interventionsstudie gehandelt 
hat, stellen schließlich alle Aussagen über pädagogische Ableitungen aus den Befunden 
Spekulationen dar. Diesen methodischen Schwächen der Untersuchung stehen mindes-
tens zwei gewichtige Stärken gegenüber: Die prospektive Anlage der Studie plausibi-
lisiert aufgrund der zeitlichen Ordnung der Daten Wirkrichtungen, ohne freilich die 
Aussagekraft einer Interventionsstudie zu erreichen. Der integrative Ansatz mit einer 
Verbindung qualitativer und quantitativer Methoden ermöglicht zudem neue Einsichten.
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Abstract: Sexually abused girls living in residential care are at high risk of sexual re-vic-
timisation risk. Providers of residential care are called upon to reduce such re-victimi-
sation by employing preventive measures. The article provides a basis for just such an 
institution-specific, ecological prevention of sexual abuse and re-victimisation by being 
responsive to different trajectories of sexual development in the target group. A short term 
longitudinal study titled ‘Prevention of re-victimisation among sexually abused female ad-
olescents in out-of-home care (PRÄVIK)’, conducted by the ‘Social Scientific Women’s 
Studies Institute’ (Freiburg) and the German Youth Institute (Munich), supplies standard-
ised and qualitative data based on interviews with the special target group in 2015 (n = 
42) and again in 2016 (n = 26).
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Aufdeckungsprozesse bei männlichen 
Betroffenen von sexualisierter Gewalt 
in Kindheit und Jugend

Zusammenfassung: Das Projekt „Aufdeckung und Prävention von sexualisierter Gewalt 
gegen männliche Kinder und Jugendliche“ hat sich der Frage gewidmet, was es männ-
lichen Betroffenen von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend erleichtert, die ihnen 
widerfahrene sexualisierte Gewalt aufzudecken. Auf Basis von Interviews mit Betroffenen 
sowie professionell und privat an Aufdeckungsprozessen beteiligten Personen wurden 
drei Muster von Aufdeckungsverläufen rekonstruiert und vier helfende Faktoren auf indi-
vidueller, relationaler, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene herausgearbeitet und 
diskutiert. Der Beitrag präsentiert die Ergebnisse der Studie und verbindet diese mit einer 
Programmatik der Entlastung von Männlichkeitsanforderungen.

Schlagworte: sexualisierte Gewalt, Aufdeckung, Männlichkeit, Jungen

1. Einleitung: Aufdeckungsprozesse männlicher Betroffener 
von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend

Prävalenzstudien zufolge widerfährt etwa 4 –  8 % aller Jungen in Kindheit oder Jugend 
sexualisierte Gewalt (vgl. Bange, 2007; Mosser, 2009; Stoltenborgh, van IJzendoorn, 
Euser & Bakermans-Kranenburg, 2011). Diese Zahl stellt eine Schätzung dar, da die 
Prävalenzforschung zum einen das Phänomen sexualisierte Gewalt bzw. sexueller Miss-
brauch von Kindern unterschiedlich definiert und ihre Ergebnisse zum anderen von der 
Fähigkeit und Bereitschaft von Befragten abhängig sind, Widerfahrnisse sexualisierter 
Gewalt offenzulegen (vgl. Bange, 2016). Diesbezüglich gibt es Hinweise dafür, dass 
männliche Betroffene von sexualisierter Gewalt eine geringere Bereitschaft zur Offen-
legung ihrer Widerfahrnisse haben als weibliche Betroffene (vgl. etwa Priebe & Svedin, 
2008). Das Projekt Aufdeckung und Prävention von sexualisierter Gewalt gegen männ-
liche Kinder und Jugendliche (AuP) hat sich deshalb der Frage gewidmet, was es männ-
lichen Betroffenen von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend erleichtert, die 
ihnen widerfahrene sexualisierte Gewalt aufzudecken. Auf Basis von 31 narrativen In-
terviews mit Betroffenen (24 –  85 Jahre alt) sowie mit professionell (16 Interviews) und 
privat (acht Interviews) an Aufdeckungsprozessen beteiligten Personen wurden Auf-
deckungsverläufe analysiert1 und Bedingungen hilfreicher Aufdeckungsprozesse rekon-

1 Die Analyse erfolgte mithilfe von Auswertungsverfahren der Grounded Theory (z. B. Offe-
ne Kodierung, Axialkodierung, Thematischer Vergleich), wobei für jedes der 31 Interviews 
auch Fallgeschichten verfasst und Verlaufsgrafiken erstellt wurden. Dem Zugang partizipati-
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struiert, die im Folgenden dargestellt werden (genauere Angaben zum Studiendesign 
vgl. Rieske, Scambor, Wittenzellner, Könnecke & Puchert, 2018).

2. Aufdeckungsprozesse – konzeptionelle Überlegungen

Unter Aufdeckung von sexualisierter Gewalt – teilweise wird im deutschsprachigen 
Raum auch der englische Fachbegriff disclosure genutzt – wird im wissenschaftlichen 
Diskurs vielfach das Bekannt-Machen von Gewaltwiderfahrnissen verstanden und so 
fokussiert ein Großteil der Forschung auf (die Erklärung von) Varianzen der Offenle-
gung sexualisierter Gewaltwiderfahrnisse (vgl. dazu auch Reitsema & Grietens, 2015). 
Die Interviews im Rahmen von AuP zeigen jedoch wie einige andere qualitative Studien 
(vgl. z. B. Kavemann, Graf-van Kesteren, Rothkegel & Nagel, 2016; Mosser, 2009), 
dass auch andere Prozesse als Teil von Aufdeckung zu begreifen sind. Im Kern sind dies 
Prozesse des Erinnerns, Einordnens und Offenlegens, an denen Betroffene selbst, aber 
auch deren privates Umfeld und/oder professionell eingebundene Akteur_innen betei-
ligt sein können (vgl. Rieske, Scambor & Wittenzellner, 2018).

Diese Prozesse verlaufen nicht nach einem einheitlichen Muster oder einer be-
stimmten Reihenfolge. Vielmehr gibt es eine Verschränkung verschiedener Prozesse, 
die zudem von Unterbrechungen und Abbrüchen gekennzeichnet sein können. So un-
terscheiden etwa Kavemann et al. (2016) kontinuierliche und diskontinuierliche Erinne-
rungsverläufe sowie Erinnerungsverläufe im Kontext dissoziativer Störungen. In der 
AuP-Studie wurden drei Verlaufsmuster rekonstruiert, die sich auf das Verhältnis von 
Erinnern, Einordnen und Offenlegen beziehen (vgl. auch Scambor, 2017): (1) Einige 
Interviewpartner konnten sich zumeist erst im späteren Lebensalter (15 bis 40 Jahre da-
nach) an die Widerfahrnisse erinnern, diese einordnen und offenlegen. Häufig standen 
sogenannte Flashbacks am Beginn des Erinnerungsprozesses. Diese wurden durch Er-
fahrungen/Eindrücke ausgelöst, die mit der widerfahrenen Gewalt in Zusammenhang 
gebracht wurden. (2) Andere Interviewpartner berichteten demgegenüber keine Diskon-
tinuität der Erinnerung, aber einen spezifischen Zeitpunkt, an welchem das Einordnen 
ihrer Widerfahrnisse als sexualisierte Gewalt einsetzte. (3) Ein drittes Verlaufsmuster 
war von einer Kontinuität des Erinnerns und Einordnens gekennzeichnet – diese Be-
troffenen ordneten ihre Widerfahrnisse sofort oder mit nur kurzer Verzögerung als se-
xualisierte Gewalt ein, mussten jedoch teils mehrere Jahre darauf warten, dass sie auf 
anerkennende und unterstützende Reaktionen nach Offenlegungen bzw. Andeutungen 
stießen. Jene Betroffene, die sich stets an das Erlebte erinnerten, hatten in den meisten 
Fällen sexualisierte Gewalt von außerfamiliären männlichen Tätern, etwa Betreuungs-
personen oder Peers, erlebt. Hingegen hatte die Mehrzahl jener Betroffener, die sich erst 

ver Forschung (vgl. Bahls et al., 2016) wurde im Rahmen der Studie teilweise entsprochen. 
Z. B. waren Vertreter einer betroffenenkontrollierten Fachberatungsstelle in den Forschungs-
prozess gestaltend eingebunden (kritisches Hinterfragen der Forschungsfrage und damit ver-
bundener Konzepte, Vernetzung mit Beratungs- und Betroffeneneinrichtungen).



140 Sexualisierte Gewalt und Geschlecht

im (späten) Erwachsenenalter erinnern konnten, die sexualisierte Gewalt im familiären 
Setting erlebt. Dieser Zusammenhang zwischen Merkmalen der erlebten sexualisierten 
Gewalt und Aufdeckungsverläufen entspricht der Erkenntnis, dass sexualisierte Gewalt 
durch Familienangehörige, nahestehende Personen und in starken Abhängigkeitsver-
hältnissen schwerer offenzulegen ist als sexualisierte Gewalt durch andere Personen 
(vgl. zusammenfassend Mosser, 2009). Die AuP-Studie zeigt jedoch, dass die Hem-
mung nicht nur in Bezug auf das Offenlegen der Widerfahrnisse besteht, sondern auch 
in Bezug auf die innerpsychische Verarbeitung und Anerkennung, da auch die Erinne-
rungsprozesse eingeschränkt sind.

Neben dem Erinnern, Einordnen und Offenlegen sind auch Prozesse der Hilfesuche 
und der Anerkennung eng mit Aufdeckung verbunden. So erschien für einige Interview-
partner der AuP-Studie etwa der Begriff „Aufdeckung“ erst dann anwendbar, wenn sie 
symbolische und materielle Formen der Anerkennung erfahren hatten – dieser Zusam-
menhang wurde auch in dem Buch von Huckele (2014) beschrieben. Für andere Be-
troffene hing der Aufdeckungsprozess wiederum eng mit der Inanspruchnahme thera-
peutischer Hilfen zusammen (für eine explizite Trennung zwischen Aufdeckungs- und 
Hilfesuchprozess vgl. Mosser, 2009).

Die dargestellte Mehrdimensionalität von Aufdeckung entspricht der Vielfalt an For-
men der Verdeckung von sexualisierter Gewalt, wie z. B. Vergessen, Verdrängen, Nor-
malisieren, Bagatellisieren, Verschweigen, Tabuisieren oder Leugnen. Diesen ist Auf-
deckung entgegengesetzt, sie zielt meist auf das Ende aktueller bzw. die Vermeidung 
erneut drohender sexualisierter Gewalt sowie auf die individuelle, institutionelle und/
oder gesellschaftliche Anerkennung und Bearbeitung sexualisierter Gewaltwiderfahr-
nisse (zu Anerkennung und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt vgl. auch Andresen, 
2015). Aufdeckung sollte jedoch nicht per se als positiv bewertet werden, da sie auch 
negative Konsequenzen für die Betroffenen haben kann. Sie kann die Verschärfung von 
Gewalthandlungen, den Verlust sozialer Zugehörigkeiten oder eine psychische Destabi-
lisierung zur Folge haben, weshalb Verdeckung in bestimmten Konstellationen von Be-
troffenen verständlicherweise bevorzugt wird.

Für den erziehungswissenschaftlichen Diskurs folgt aus einem solchen Verständ-
nis von Aufdeckung, in der wissenschaftlichen und pädagogischen Auseinandersetzung 
mit sexualisierter Gewalt nicht ausschließlich auf die Förderung von Offenlegungen zu 
fokussieren. Vielmehr gilt es, den verschiedenen Lebenssituationen von Betroffenen 
gerecht zu werden, indem etwa Erinnerungs- und Einordnungsprozesse analysiert bzw. 
begleitet werden, Prozesse der Hilfesuche untersucht bzw. begleitet werden oder ver-
schiedene Formen der Anerkennung thematisiert und unterstützt werden.
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3. Männlichkeitsanforderungen als Hindernis für die Aufdeckung 
von sexualisierter Gewalt

Prozesse der Aufdeckung von Widerfahrnissen sexualisierter Gewalt sind für männliche 
Betroffene von besonderen Schwierigkeiten und Hindernissen gekennzeichnet (vgl. 
Easton, Saltzman & Willis, 2014; Mosser, 2009; Sorsoli, Kia-Keating & Grossman, 
2008). Weiterhin sind kulturelle Männlichkeitsnormen wirksam, aufgrund derer von 
Jungen und Männern Souveränität und Unverletzlichkeit erwartet wird (vgl. Stuve & 
Debus, 2012), was mit einer Betroffenheit von sexualisierter Gewalt nicht vereinbar ist 
(vgl. Lenz, 2014). Betroffene Jungen und Männer stehen vor mehreren Herausforde-
rungen. Erstens gibt es trotz eines in den vergangenen Jahren gestiegenen Bewusstseins 
über die Betroffenheit von sexualisierter Gewalt auch von Jungen weiterhin vielfach die 
Annahme, Jungen könne so etwas nicht passieren, etwa, weil sie sich wehren könnten. 
Zweitens bleibt dieses gewachsene Bewusstsein begrenzt – die Folgen für Jungen und 
Männer sowie ihre Bedarfe sind weitgehend unbekannt (vgl. Lenz, 2014). Drittens ist 
weiterhin ein heteronormatives Bild sexualisierter Gewalt verbreitet, in welchem Tä-
ter_innenschaft als männlich und Betroffenheit als weiblich konstruiert wird. Dies zeigt 
sich etwa in zwei Interviewpassagen, die von Busche, Domann, Krollpfeiffer, Norys 
und Rusack (2016) analysiert werden: Während zwei Mädchen auf die Frage, was für 
sie sexualisierte Gewalt sei, aus der Perspektive potenzieller Opferschaft sprachen, dis-
kutierten zwei befragte Jungen den Begriff aus der Perspektive potenzieller Täterschaft. 
Viertens schränken traditionelle Männlichkeitsideale den Ausdruck von Emotionen ein, 
die jedoch in Aufdeckungsprozessen kaum vermeidbar sind (vgl. Easton et al., 2014).

Angesichts der daraus resultierenden Ambivalenzen und antizipierten sozialen Re-
aktionen kann das Schweigen die vorerst bessere Alternative darstellen. Dabei sind es 
vor allem Ängste vor zugeschriebener und abgewerteter Homosexualität, zugeschriebe-
ner potentieller Täterschaft und/oder ‚Unmännlichkeit‘, die der Offenlegung im Wege 
stehen (vgl. Mosser, 2009) – und diese Ängste werden immer wieder durch entspre-
chende Reaktionen aus dem sozialen Umfeld (inkl. professionellen Helfer_innen) bestä-
tigt, die etwa betroffenen Jungen oder Männern potenzielle Täterschaft zuschreiben und 
ihre Betroffenheit auf diese Weise tabuisieren (vgl. Scambor, Wittenzellner, Puchert, 
Rieske & Könnecke, 2016; Mörchen, 2014). So werden jene typischen Konstruktionen 
reproduziert, die bereits Jungnitz, Lenz, Puchert, Puhe and Walter (2007) in Bezug auf 
Gewaltwiderfahrnisse von Männern herausgearbeitet haben: Gewalt gegen Jungen und 
Männer wird entweder verschwiegen, da sie als Verletzung von Männlichkeitsnormen 
schambesetzt ist, oder sie wird normalisiert, indem sie in ein heteronormatives Raster 
einsortiert wird (auf die Offenlegung von Widerfahrnissen sexualisierter Gewalt durch 
Frauen reagieren selbst Therapeut_innen teils mit Bagatellisierungen wie „das war eben 
eine frühe sexuelle Erfahrung“, wie uns ein Interviewpartner berichtete).

Während die Aufdeckungshemmnisse für männliche Betroffene inzwischen mehr-
fach erforscht und in Bezug auf Betroffene, deren Umfeld sowie soziale und politi-
sche Kontexte beschrieben worden sind, fehlt bislang Wissen zu Bedingungen, unter 
denen Aufdeckung gelingen kann (vgl. Easton et al., 2014). Dies ist jedoch eine be-
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deutsame Frage, denn Aufdeckung kann die Beendigung von Gewaltverhältnissen und 
Heilungsprozesse von Betroffenen unterstützen (vgl. Palo & Gilbert, 2015), aber auch 
zu einer Verschlechterung der Situation Betroffener beitragen, wenn sie beispielsweise 
zum Verlust sozialer Beziehungen oder zu psychischen Beeinträchtigungen führt. Auf-
grund dieser Risiken gilt es, möglichst günstige Bedingungen für Aufdeckungsprozesse 
zu schaffen und zugleich Bewältigungsstrategien von Betroffenen anzuerkennen, die 
lieber Schweigen und Vergessen wollen.

4. Kategorien von Bedingungen hilfreicher Aufdeckungsprozesse

In den Interviews mit Betroffenen, professionell und nicht-professionell Beteiligten 
fanden sich zahlreiche Hinweise auf hilfreiche Faktoren im Aufdeckungsprozess (vgl. 
auch Scambor et al., 2018). Die benannten Einflüsse wurden systematisch geordnet 
und zu insgesamt vier Kategorien hilfreicher Bedingungen zusammengefasst, welche 
hier in Bezug auf die ausgeführten Männlichkeitsanforderungen vorgestellt werden sol-
len. Denn bislang gelten Männlichkeitsbilder wie dargestellt als Erschwernis für Auf-
deckungsprozesse von Jungen und Männern. Im Folgenden argumentieren wir daher, 
dass die Entlastung von Männlichkeitsanforderungen unabdingbare Voraussetzung da-
für ist, männlichen Betroffenen von sexualisierter Gewalt Aufdeckungsprozesse zu er-
leichtern (vgl. auch Rieske, 2016).

4.1 Wissen

Ein erster Bereich hilfreicher Bedingungen wurde in der AuP-Studie unter dem Begriff 
Wissen zusammengefasst. Um sexualisierte Gewalt als solche erkennen, einordnen, be-
nennen und bearbeiten zu können, brauchen Betroffene ein Wissen, das durch gesell-
schaftliche Diskurse über sexualisierte Gewalt verbreitet werden kann. Unterstützend 
wirkt dieses Diskurswissen, wenn sexualisierte Gewalt darin als Unrecht eingeordnet 
und die Verantwortung bei den Täter_innen und ggf. einem Umfeld, das ungenügen-
den Schutz gewährt hat, verortet werden. Dabei gilt es zu verdeutlichen, dass die Ge-
walt der Täter_innen nicht mit der Sexualität der Betroffenen verknüpft werden kann 
und etwa aus gleichgeschlechtlicher sexualisierter Gewalt keine Homosexualität der 
Betroffenen resultiert. Mehrere Interviewpartner in der AuP-Studie berichteten vom Er-
werb solchen Wissens als entscheidenden Moment in ihrer Biografie. Gerade die Ver-
breitung von Informationen über die unterschiedlichen Formen von sexualisierter Ge-
walt und die Vielfalt potentieller Betroffenengruppen und Täter_innenstrategien hilft 
Betroffenen dabei, ihre Widerfahrnisse als sexualisierte Gewalt einzuordnen (vgl. auch 
Sorsoli et al., 2008). Hier zeigt sich die Bedeutung einer kritischen Reflexion traditio-
neller Männlichkeitsbezüge. Nur wenn die Vorstellung abgelegt wird, dass Junge- bzw. 
Mann-Sein mit Unverletzlichkeit und Souveränität einhergehen, kann ein Wissen über 
Ausmaß, Formen und Folgen sexualisierter Gewalt gegen männliche Kinder und Ju-
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gendliche wahrgenommen und ausgebaut werden. Ebenso ist eine adäquate Wissensver-
mittlung an Jungen erst bei einer Abkehr von einer Vorstellung, Jungen wüssten bereits 
genug über Sexualität und Gewalt bzw. benötigten lediglich Wissen zur Verhinderung 
ihrer potenziellen Täterschaft, möglich.

4.2 Anerkennung

Ein zweiter Bereich hilfreicher Bedingungen lässt sich mit dem Begriff Anerkennung 
betiteln. Gemeint ist damit, dass Andere und die Betroffenen selbst anerkennen, dass 
das ihnen Widerfahrene tatsächlich geschehen ist, eine leidvolle bzw. traumatische Er-
fahrung war, sie selbst daran keine Schuld tragen und dass die sexualisierte Gewalt 
nicht hinzunehmen ist (zum zentralen Stellenwert des Glaubens bzw. Geglaubt-Wer-
dens von sexualisierten Gewaltwiderfahrnissen vgl. v. a. Allnock & Miller, 2013; zu 
Schuldgefühlen als Aufdeckungshindernis u. a. Easton et al., 2014). Dies beinhaltet aus 
Sicht mancher betroffener Interviewpartner eine über das aktuelle soziale Umfeld hin-
ausgehende Anerkennung, etwa durch das soziale oder institutionelle Umfeld zum Zeit-
punkt der Gewaltwiderfahrnisse oder durch gesellschaftliche Institutionen wie Polizei, 
Justiz und Gesundheitswesen. Den Betroffenen geht es dabei um die Anerkennung nicht 
nur der Tatsache, dass sexualisierte Gewalt geschehen ist, sondern auch der Kosten, die 
sie aufgrund der ihnen widerfahrenen Gewalt zu tragen hatten und haben.

Einer solchen Anerkennung steht immer wieder die Vorstellung im Wege, für Jun-
gen seien sexuelle Grenzverletzungen und Übergriffe nicht schmerzhaft – oder, wenn 
von einer weiblichen Person ausgeübt – sogar von Vorteil. Demgegenüber gilt es, in der 
Betrachtung von Männlichkeiten neben der Analyse von Privilegierungen auch Ver-
letzungen in den Blick zu nehmen, da deren Verleugnung einerseits Basis für die Auf-
rechterhaltung männlicher Hegemonie ist, andererseits zu erheblichen Nachteilen für 
Jungen und Männer führt, die Gewalt erleben (vgl. dazu Scambor & Scambor, 2017). 
Für männlichkeitsbezogene Pädagogik ist daher ebenso wie für die erziehungswissen-
schaftliche Männlichkeitsforschung der Vorschlag von Messner (2000) bedeutsam, drei 
Perspektiven zu nutzen, um eine feministische und auf Geschlechtergerechtigkeit aus-
gerichtete Position zu gewährleisten: die Rekonstruktion männlichkeitsbezogener Pri-
vilegierungen, die Herausarbeitung von auf Männlichkeitsnormen basierenden Nach-
teilen sowie die Betrachtung von Differenzen innerhalb der Gruppe von Jungen und 
Männer.

4.3 Culture of Care

Neben verschiedenen Formen des Wissens zu sexualisierter Gewalt und der Anerken-
nung von sexualisierten Gewaltwiderfahrnissen lässt sich eine Culture of Care als dritte 
Bedingung gelingender Aufdeckungsprozesse ausmachen. Hierbei geht es um die Wahr-
nehmung und den adäquaten Umgang mit emotionalen Bedürfnissen, die Betroffene 
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aufgrund ihrer Gewaltwiderfahrnisse entwickeln. Hilfreich sind wachsame und unter-
stützende Menschen, Räume zum Reden über das, was einen beschäftigt, sowie verfüg-
bare, zugängliche und annehmbare Formen professioneller Hilfe. Die Etablierung einer 
solchen Kultur der Sorge trägt dazu bei, dass Aufdeckungsprozesse von Betroffenen in 
positiver Weise erlebt werden.

Für die Realisierung einer Culture of Care für Jungen, denen sexualisierte Gewalt 
widerfahren ist, braucht es eine kritische Auseinandersetzung mit den Beziehungsstruk-
turen, die Jungen und Männern nahegelegt werden. So lange Jungen lernen, dass sie 
Männlichkeit durch Distanz (in Bezug auf Verletzlichkeit), Konkurrenz, Überlegen-
heit u. a. herstellen und mit Jungen derartige Beziehungsmuster gelebt werden, ist die 
Realisierung einer Kultur der Sorge nicht möglich. Die Entwicklung von Konzepten 
geschlechterreflektierter Pädagogik mit Jungen und Männern bzw. von Jungen- und 
Männerarbeit war hierfür sehr wichtig und sollte weiterhin unterstützt werden (zu Jun-
genarbeit vgl. Rieske, 2015).

4.4 Handlungsfähigkeit jenseits von Gewalt

Ebenfalls hilfreich sind Lebensumstände, die nicht von Gewalt und Abhängigkeit, son-
dern von Sicherheit und Selbstbestimmung gekennzeichnet sind. Zum einen hilft es 
männlichen Betroffenen von sexualisierter Gewalt, in Aufdeckungsprozessen Sicher-
heit im eigenen Handeln zu erleben. Die Widerfahrnis sexualisierter Gewalt kann eine 
massive Verunsicherung der eigenen Vorstellungen von sich und der Welt zur Folge ha-
ben, die eigenes Handeln erschweren oder gar verhindern kann. Sichere Orte, Möglich-
keiten der Beruhigung und Strategien der Selbstfürsorge sind hilfreich, um handeln zu 
können. Zugleich, und damit verknüpft, braucht es eine Distanz zu Gewaltverhältnissen. 
Aufdeckung zielt häufig darauf, der Gewalt zu entkommen – sie setzt jedoch zugleich 
schon eine gewisse Unabhängigkeit von ihr voraus. In persönlichen Interaktionen und 
auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene ist es wichtig, dass Betroffene und ihre 
Unterstützer_innen von Gewaltverhältnissen unabhängig sind bzw. eigene Verstrickun-
gen erkennen und beenden. Dies ermöglicht zugleich Sicherheit im eigenen Handeln.

Aktuell verbreitete, traditionelle Männlichkeitsanforderungen legitimieren und 
schaffen jedoch alltägliche Formen der Gewalt gegen männliche Kinder und Jugend-
liche und damit ein Klima der Unsicherheit für diese. Während etwa sexistische, hete-
ronormative und zweigeschlechtliche Bilder zu Gewalt gegen weibliche, genderqueere 
und intergeschlechtliche Personen beitragen, behindern Männlichkeitsbilder die Reali-
sierung eines gewaltfreien Aufwachsens von Jungen. Die Kritik und Verhinderung eines 
Systems hegemonialer Männlichkeit, welches u. a. mittels Gewalt durchgesetzt wird, 
wäre dementsprechend nötig, um Jungen eine Handlungsfähigkeit jenseits von Gewalt 
zu ermöglichen. Wichtig ist hier z. B., dass die bereits angesprochene Jungenarbeit nicht 
nur als Prävention von Gewalt durch Jungen verstanden bzw. adressiert wird, sondern 
auch als Unterstützungsangebot für Jungen, denen (potenziell) Gewalt widerfährt (vgl. 
z. B. Mörchen, 2014).
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4.5 Männlichkeitspraxen als Ressource ?

Während traditionelle Männlichkeitspraxen in der bisherigen Darstellung vor allem als 
zu überwindende Hindernisse hilfreicher Aufdeckungsprozesse für männliche Betrof-
fene von sexualisierter Gewalt betrachtet worden sind, legen die Erzählungen der In-
terviewpartner der AuP-Studie parallel auch eine weitere Perspektive nahe. Zum einen 
zeigte sich in den Interviews, dass Betroffene an verschiedenen Stellen auf Männlich-
keitsbilder zurückgreifen, um Handlungsfähigkeit zu gewinnen. Dies ist etwa dort der 
Fall, wo Bewältigungsstrategien über eine zeitweise Inszenierung unverletzbarer Männ-
lichkeit funktionieren und damit eine Möglichkeit bieten, einer Marginalisierung der 
eige nen Person als unmännlich zu entgehen und die Auseinandersetzung mit sexualisier-
ten Gewaltwiderfahrnissen auf einen Zeitpunkt zu vertagen, zu dem diese als möglich 
erscheint. Es sei angemerkt, dass diese Bewältigungsstrategien – etwa die Ausbildung 
körperlicher Stärke und Ausübung von Gewalt gegen Andere – in den AuP-Interviews 
häufig temporäre Lösungen darstellten und zu einem späteren Zeitpunkt als problema-
tisch wahrgenommen wurden, weil sie etwa Beziehungen zu anderen oder zu sich selbst 
erschwerten.

Zum anderen zeigte sich dies gelegentlich dort, wo das private oder professionelle 
Umfeld auf Männlichkeitsbilder zurückgriff, um etwa eine Unterstützungsbeziehung 
zu ermöglichen. Vereinzelt orientieren sich Helfer_innen an von Jungen oder Männern 
internalisierten Männlichkeitsnormen, um mit diesen überhaupt in Kontakt zu kom-
men. Wenn etwa einem Betroffenen im Rahmen einer Therapie die Möglichkeit gege-
ben wird, Gewalt gegen Gegenstände auszuüben und dies nicht zum Anlass für eine 
Kritik an gewaltvollem Mann-Sein genutzt wird, so wird unter Umständen Betroffe-
nen die ambivalente und komplexe Auseinandersetzung mit Gewaltwiderfahrnissen er-
möglicht. Dies muss und sollte nicht die Form einer generalisierten Orientierung von 
Helfer_innen an Männlichkeitsbildern nach dem Motto „Jungen/Männer brauchen dies 
und jenes“ annehmen. Doch die gelegentliche Akzeptanz eines möglicherweise pro-
blematischen und auch für den Betroffenen nur teilweise hilfreichen Männlichkeitsbil-
des kann dennoch eine wichtige Ressource darstellen. Überlegungen der Jungenarbeit 
zu einer „kritisch-solidarischen“ Haltung gegenüber Jungen können hierfür von Vorteil 
sein (vgl. Rieske, 2015).

5. Fazit

Dieser Beitrag hat in der Diskussion von Aufdeckungsgeschichten männlicher Betrof-
fener von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend gezeigt, dass und in welcher 
Form eine Kritik an hegemonialer Männlichkeit vonnöten ist, um die Situation dieser 
Betroffenen zu verbessern. Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass eine Orientierung 
an Elementen hegemonialer Männlichkeit für Jungen und Männer und deren Umfeld 
phasenweise auch eine hilfreiche Ressource darstellen können. Insgesamt sollte damit 
die Relevanz von Männlichkeitskonstruktionen für Prozesse der Aufdeckung und Ver-
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deckung von sexualisierter Gewalt gegen männliche Kinder und Jugendliche deutlich 
geworden sein. Für die zukünftige Forschung wäre von Interesse, Strategien der Prä-
vention und Beendigung sexualisierter Gewalt gegen Jungen sowie der Verarbeitung 
von Widerfahrnissen sexualisierter Gewalt gegen Jungen in Bezug auf das darin reali-
sierte Verhältnis zwischen der Anerkennung und Entlastung von Männlichkeitsnormen 
zu betrachten. Ebenfalls gewinnbringend könnte es sein, die Realisierung der hier her-
ausgearbeiteten Bedingungen von als hilfreich erlebten Aufdeckungsprozessen zu be-
trachten. Wo und in welchen Weisen erhalten Jungen Wissen, Anerkennung, Fürsorge 
und eine Handlungsfähigkeit jenseits von Gewalt und was verhindert die Realisierung 
dieser Faktoren ?
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Risiko, Schutz und Prävention. 
Potenziale, Grenzen 

und kritische Perspektiven

Fabian Kessl/Sabine Reh

Familialisierung pädagogischer Kontexte 
als Risikopotenzial für Gewalt ?
Ethnographische Beobachtungen zu Grenzen und Grenzüberschreitungen

Zusammenfassung: Ausgehend von dem Phänomen, dass nicht nur unterschiedliche 
pädagogische Organisationen, u. a. im schulischen und sozialpädagogischen Bereich, 
sondern gerade auch solche mit familienanalog organisierten Settings zum Ort sexueller 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche geworden sind, haben die Autor*innen in einem 
ethnographischen Forschungsprojekt die Frage gestellt, wann, inwiefern und unter wel-
chen Bedingungen dies geschehen kann: Wie können derartige Familialisierungsprak-
tiken in öffentlich verfassten pädagogischen Kontexten (Schule und Kinder- und Ju-
gendhilfe) zu ‚Risikofaktoren‘ sexueller Gewalt werden ? Im Beitrag werden zentrale 
Einsichten aus dieser empirischen Analyse mit Blick auf eine der drei durchgeführten 
Fallstudien (Internatsschule) vorgestellt. Die rekonstruierten Praxismuster und die in der 
Wohngruppe der Internatsschule beobachtbare Imitation und Inszenierung von Familia-
lität erweisen sich als feldtypische Auseinandersetzungen mit den Grenzen fachlichen 
und organisationalen Tuns. Diese können immer auch gewaltvolle Optionen für Grenz-
überschreitungen oder gar -verletzungen gegenüber den Kindern und Jugendlichen er-
öffnen.

Schlagworte: Familialisierung, Sexualisierte Gewalt, Pädagogische Organisationen, Er-
ziehung und Bildung, Pädagogische Felder

1. Einleitung: Zur Imitation des Familialen im Bereich 
öffentlicher Erziehung, Bildung und Sorge

Die Familie als generationales Arrangement und Ort des Aufwachsens von Kindern und 
Jugendlichen ist ein historisches Erfolgsmodell. Gleichwohl verändert sie ihr Gesicht: 
Die sogenannte bürgerliche Klein- oder Kernfamilie fügt sich heute in unterschied-
liche Erscheinungsformen des intergenerationalen Zusammenlebens ein (vgl. Druck-
sache 17/9000 des Deutschen Bundestages, 2012; vgl. auch Feldhaus & Huinink, 2008). 
Eine Pluralisierung von Familienformen ist aber nicht zu verwechseln mit einer gene-
rellen Infragestellung der mit der Konzeption der (Klein-)Familie verbundenen Nor-
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men.1 Die in den westlichen, liberalen Nationalstaaten des 19. und 20. Jahrhunderts 
etablierte „Ordnung der Familie“ (Donzelot, 1980) ist daher in der Transformations-
dynamik der vergangenen 35 bis 40 Jahre keineswegs verschwunden, vielmehr stellt 
sie bis heute eine kulturell-hegemoniale Kraft (vgl. Popp, 2009) und Quelle einer Imi-
tationspraxis dar, die wir im Folgenden als Praxis der Familialisierung diskutieren. 
„Familialisierung“ (Kessl, Harmann, Lütke-Harmann & Reh, 2012) meint hierbei das 
Phänomen der Imitation und Inszenierung (herkunfts-)familialer Praktiken in öffentlich 
verfassten pädagogischen Kontexten, wie der Schule und Einrichtungen der Jugend-
hilfe. In Internatsschulen, sozialpädagogischen Wohngruppen oder anderen pädago-
gisch-professionellen Organisationen finden sich bis heute Sozialisationsangebote, die 
konzeptionell, strukturell und praktisch dem Format der Herkunftsfamilie von Kindern 
und Jugendlichen angeglichen sind, also etwa Praktiken, die eine gemeinsame Haus-
haltsführung und Freizeitgestaltung im intergenerationellen Kontext oder aber auch die 
Kontrolle des Tagesablaufes und der Räume der Kinder bzw. Jugendlichen betreffen. 
Ein Beispiel hierfür ist der ungefragte Eingriff eines Erwachsenen in das Schlafzimmer 
eines Kindes, etwa zur Kontrolle der Sauberkeit des Zimmers oder zur Kontrolle des 
Besitzes der Kinder.

Beanspruchen schon die frühen Formen einer öffentlichen Institutionalisierung von 
Erziehung und Betreuung (vgl. Pestalozzi, 1799/1932; auch Scholz & Reh, 2009) mit 
einer Praxis der Familialisierung die bestmöglichen Settings für Kinder und Jugendliche 
anzubieten, könnte sich mit einer solchen Imitation oder Inszenierung (herkunfts-)fami-
lialer Praktiken doch zugleich auch ein Risikopotenzial für gewaltförmige Übergriffe er-
öffnen. Diese Risikoannahme lässt sich begründen: Mit der Familialisierung öffentlich 
verfasster pädagogischer Kontexte werden potenziell Systemgrenzen, und damit auch 
Logiken der Handlungspraxis in verschiedenen Feldern vermischt – im weiteren Text 
werden wir das anhand eines Fallbeispiels aus einer Internatswohngruppe diskutieren. 
Dort zeigt sich, wie Grenzen zwischen öffentlicher und privater Erziehungskonstella-
tion undeutlich werden können. Doch nicht nur theorie-systematisch, sondern auch phä-
nomenologisch liegt eine entsprechende Risikovermutung in Bezug auf familialisierte 
Settings nahe. Die Herkunftsfamilie stellt schließlich faktisch eine für gewaltvolles Ver-
halten gegenüber Kindern und Jugendlichen ausgesprochen anfällige Konstellation dar 
(Habermehl, 2002, S. 419). Das damit markierte Potenzial für Gewalttätigkeit, das Her-
kunftsfamilien als „Kehrseite“ ihres Potenzials „für Liebe und Intimität“ (Honig, 1992, 
S. 87) kennzeichnet, verweist auf die paradoxe Situation, dass mit der Schaffung von 
privaten Räumen, und damit tendenziell von Räumen der Intimität für die beteiligten 
Personen, zugleich ein Prozess der Etablierung von Räumen für (potenzielle) Gewalt 

1 Die familienpolitischen Debatten, die sich mit der überraschenden fraktionsübergreifenden 
Gesetzesinitiative im Juni 2017 zur Durchsetzung eines Gesetzes zur Einführung des Rechts 
auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts (Drucksache 18/6665 des Deutschen 
Bundestags, 2015) ergeben haben, illustrieren gerade im Angesicht der formal erreichten Li-
beralisierung die weiterhin vorhandene Wirkmächtigkeit des heterosexuellen Eltern- und da-
mit verbundenen zwei-generationalen Familienmodells.
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einhergeht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass diese Räume, eben als private Räume, für 
Dritte nur schwer einsehbar sind. Diese paradoxe Situation kennzeichnet unweigerlich 
familiale Sozialisations- und Sorgearrangements.

Ob nun mit der Imitation und Inszenierung familialer Praktiken diese Risikokonstel-
lation auch in öffentlich verfasste pädagogische Kontexte importiert wird, ob also ein 
Risikopotenzial für Gewalt, möglicherweise auch für sexuelle Gewalt, in familialisierten 
Settings zu vermuten ist, bildete die Ausgangsfrage des erziehungswissenschaft lichen 
Forschungsprojektes IRiK.2 Gefragt wurde also, welche Konsequenzen der Import einer 
pädagogisch-normativ aufgeladenen Konzeption des Familialen resp. der Import von 
einzelnen seiner Elemente in das Feld der öffentlichen Erziehung, Bildung und Sorge 
in Bezug auf die Frage der Überschreitung und Verletzung von Grenzen der Kinder und 
Jugendlichen haben kann. Um diese Frage zu bearbeiten, haben wir die Logik fami-
lialisierter Praktiken ethnographisch-vergleichend in unterschiedlichen außer familialen 
Sozialisationskontexten, empirisch zu rekonstruieren versucht. Wir haben die zu be-
obachtenden Fälle anhand einer beobachteten Unterscheidung ausgewählt: Differenzie-
ren konnten wir zwischen Formen einer ‚expliziten Familialisierung‘, d. h. zwischen 
solchen Organisationen, in denen konkrete pädagogische Konzeptionen vorlagen, mit 
denen Familienanalogie resp. Familienähnlichkeit zur fachlichen Strategie der alltägli-
chen pädagogisch-institutionellen Arbeit erklärt wird, und Formen einer ‚impliziten Fa-
milialisierung‘. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass der Bezug auf das (Herkunfts-)
Familienprinzip als strukturelles wie praktisches Moment im pädagogischen Alltag auf-
taucht, ohne dass dieses konzeptionell (z. B. im Schulprogramm einer Ganztagsschule) 
festgeschrieben wäre. Als Untersuchungsfelder wurden also Settings ausgewählt, die 
entlang ihres Institutionalisierungsgrades und der Gestaltung bzw. Praxis der Familia-
lisierung differieren: eine sozialpädagogische Wohngruppe, eine Wohngruppe im In-
ternat und eine Ganztagsschule. Während die sozialpädagogische Wohngrup pe konzep-
tionell erklärtermaßen im Sinne einer familienanalogen Vorgehensweise agieren will, 
verfügt die Internatswohngruppe nicht über ein solches Familialisierungskonzept. Sie 
ist aber als Wohngruppe nicht nur familienanalog strukturiert, sondern die verantwort-
lichen pädagogischen Fachkräfte berufen sich im Gespräch auch immer wieder auf fa-
milienanaloge Vorgehensweisen. Die Ganztagsschule ist explizit nicht familialisiert 
konzipiert, weist aber im Alltag mehrfache familienanaloge Konstellationen und Prak-
tiken auf.

Unsere folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf die Fallstudie im Inter-
nat. Dieses nimmt hinsichtlich seines Grades an Institutionalisierung und Familialisie-

2 Das Forschungsprojekt „Institutionelle Risikokonstellationen sexueller Gewalt in familiali-
sierten pädagogischen Kontexten“ (IRiK) wurde von 2013 bis 2016 am Institut für Soziale 
Arbeit und Sozialpolitik der Fakultät für Bildungswissenschaften an der Universität Duis-
burg-Essen (Fabian Kessl, Nicole Koch, Katharina Steinbeck, Meike Wittfeld, Delia Kubiak, 
Amelie Wunder) und der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) des Deut-
schen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) Berlin (Martin Bittner, 
Sabine Reh, Denise Löwe) durchgeführt (gefördert vom Bildungsministerium für Bildung 
und Forschung; siehe www.uni-due.de/biwi/trans_soz/irik.php).
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rung eine mittlere Position zwischen Ganztagsschule und sozialpädagogischer Wohn-
gruppe ein.

Anhand eines Vorfalles aus dem Gruppenalltag werden wir darstellen, welche pro-
blematischen, durchaus als verletzend und gewaltförmig erlebten Konsequenzen die 
Imitation familialer Praktiken bzw. die Vermischung von (Handlungs-)Logiken unter-
schiedlicher pädagogischer Felder im Umgang mit Räumen und räumlichen Grenzen, 
nämlich zwischen Gemeinschaftsräumen und – in einem bestimmten Sinne – privaten 
Räumen der Bewohner*innen, die in unterschiedlichen Situationen für verschiedene 
Personen zugänglich sind, entfalten kann. Der Vorfall bezieht sich auf die Praxis der 
Zimmerkontrolle in der Internatswohngruppe. Die Schlafzimmer der Jugendlichen sind 
in diesem Fall, analog zur Familie, als privat deklariert und der Eintritt in die Zimmer 
wird von den erwachsenen Mitarbeiter*innen im Alltag auch mit entsprechendem Re-
spekt vollzogen. Im erzählten Vorfall, in dem mit einem offensichtlichen Drogenkon-
sum von den Jugendlichen nicht nur Hausregeln überschritten wurden, sondern das In-
ternat als anerkannte Jugendhilfeeinrichtung auch einen Sorgeauftrag gegenüber den 
Jugendliche einzuhalten hatte, wird diese Grenze zwischen Gemeinschaftsräumen und 
den privaten Räumen der Bewohner*innen überschritten. Das erleben die Jugendlichen 
als Grenzverletzung und damit als gewaltförmigen Akt der Erwachsenen. Relevant 
für familialisierte, also nicht (herkunfts-)familiale Settings, sind solche Praxismuster 
nun, weil sie im Fall öffentlicher Erziehungs- und Sorgearrangements nicht mit der 
grundsätzlichen Zusage einer dauerhaften privaten Sorgekonstellation verbunden sind, 
d. h. familiales Vertrauen oder eine positive Emotionalität der Sorge von den Kindern 
und Jugendlichen nicht in der gleichen Weise vorausgesetzt werden kann wie in einer 
Familie.

2. Familialisierungspraktiken im Internat – Ein ethnographischer Einblick

Die nachfolgenden Darstellungen basieren in entscheidender Weise auf den ethnogra-
phischen Beobachtungsprotokollen und daraus entwickelten Falldarstellungen, die die 
Forscher*innen des IRiK-Projektes realisiert haben.3 Im Rahmen der Feldaufenthalte 
wurden neben der teilnehmenden Beobachtung Gespräche mit den erwachsenen Mit-
arbeiter*innen geführt. Im Rahmen der Fallstudie über ein Internat mit angeglieder-
ter Privatschule konzentrierten sich unsere Beobachtungen auf einzelne Internatsgrup-
pen; über eine dieser Gruppen wird im weiteren Text berichtet. Durchgeführt wurden 
im Rahmen dieser Fallstudie ein Experteninterview mit der Internatsleitung und eine 
Gruppendiskussion mit den pädagogischen Mitarbeiter*innen der beobachteten Inter-

3 Die Fallstudie zum Internat, auf die wir uns hier beziehen, wurde vor allem von Nicole Koch 
(Duisburg-Essen) verantwortet, unterstützt durch Delia Kubiak und einige Monate auch von 
Amelie Wunder (beide Duisburg-Essen). Wir danken den Kolleginnen, insbesondere Nicole 
Koch, für diese Arbeiten, ohne die die nachfolgenden Überlegungen nicht möglich gewesen 
wären.
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natsgruppe, in denen den Ethnographinnen von dem hier dargestellten Fall berichtet und 
dieser schließlich auch zum Gegenstand einer Gruppendiskussion wurde.4

Zum Zeitpunkt unserer teilnehmenden Beobachtungen bestand diese koedukativ zu-
sammengesetzte Gruppe aus zehn Jugendlichen, die zum überwiegenden Teil zugleich 
Klienten der Jugendhilfe waren. Das pädagogische Team der Gruppe bestand aus drei 
weiblichen Mitarbeiterinnen und einem männlichen Mitarbeiter. Die Fachkräfte waren 
zum Zeitpunkt unserer Beobachtungen in der Regel alleine im Schichtdienst für die Be-
wohner*innen der Gruppe zuständig. Diese ist in einem zweigeschossigen Haus am 
Rande des Schulgeländes untergebracht, das einen Teil des Häuserkomplexes darstellt, 
in dem auch die Räume weiterer Internatsgruppen liegen.

Sowohl die Internatsleitung als auch die Mitarbeiter*innen der Internatsgruppe ver-
stehen das Internat nicht als eine pädagogische Organisation, die die (Herkunfts-)Fami-
lie der Jugendlichen ersetzen und die dortigen elterlichen Aufgaben übernehmen sollte. 
Ganz im Gegenteil: Das Internat stehe nicht in Konkurrenz zu den (Herkunfts-)Fami-
lien der Bewohner*innen, so die pädagogische Leitung des Internats im Experteninter-
view. Vielmehr wolle die Einrichtung den Jugendlichen ein Setting anbieten, in dem das 
aufzufangen sei, was in ihrer Herkunftsfamilie nicht gelingt. Sichergestellt werden soll 
so der Schulbesuch der Jugendlichen und angestrebt wird ihre Verselbstständigung. Das 
entsprechende fachliche Verständnis einer Unterstützung der Herkunftsfamilien konkre-
tisiert den professionellen Auftrag und das pädagogische Mandat, über das das Internat 
als öffentlich verfasste pädagogische Organisation und die Mitarbeiter*innen als profes-
sionell Tätige verfügen. In dieser ersten Selbstdarstellung scheint sich das Fallbeispiel 
also einer Kategorisierung als familialisiert eher zu verwehren.

Diese Distanzierung der Gruppenarbeit von der (herkunfts-)familialen Logik und 
Praxis unterstreicht die Leitungsperson im Gespräch, wenn sie explizit darauf Wert legt, 
dass im alltäglichen professionellen Tun die „Fallstricke des Familialen“ zu vermeiden 
seien. Die pädagogischen Mitarbeiter*innen sollten sich ihrer (professionellen) Position 
und Rolle sicher sein, und das heiße, sich nicht in Übertragungsprozesse verwickeln zu 
lassen, wie sie für Familien charakteristisch seien. Die Mitarbeiter*innen werden von 
der Leitung als Expert*innen in Bezug auf ihre Verantwortung adressiert, den pädago-
gischen Rahmen des Zusammenlebens vorzugeben und zu gestalten, den Alltag der Ju-

4 Die Feldphasen (teilnehmende Beobachtungen, Experteninterviews und Gruppendiskussio-
nen) im Internat erstreckten sich über einen Zeitraum von insgesamt 12 Wochen (à zwei 
sechswöchige Feldphasen). Ein Forscherinnen-Tandem war durchschnittlich drei Tage die 
Woche im Feld – jeweils zu unterschiedlichen Zeiten, sowohl an Werktagen als auch an Wo-
chenenden. Außerordentliche Feldaufenthalte umfassten zusätzlich besondere Anlässe, wie 
einen Tag der offenen Tür und eine Weihnachtsfeier. Mit der pädagogischen Leitung des In-
ternats, die organisational eine Mittlerposition zwischen Schule und Internat innehat, wurde 
ein Experteninterview am Ende der ersten Beobachtungsphase durchgeführt. Mit den päd-
agogischen Fachkräften einer der Internatsgruppen (vier Personen: drei Frauen und ein Mann, 
eine_r davon als Gruppenleitung) wurde nach der zweiten Feldphase ebenso eine Gruppen-
diskussion durchgeführt wie mit drei der Bewohner_innen (zwei Mädchen und ein Junge).
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gendlichen darüber zu strukturieren und entsprechende Regeln zu formulieren, zu ver-
mitteln und durchzusetzen.

Diese Aussagen der Leitung zum fachlich-konzeptionellen Leitbild der Wohngrup-
pen im Internat stehen nun allerdings im Kontrast zur Struktur der Internatsgruppen, 
die im Sinne einer impliziten Familialisierung, familiale Muster aufweisen (u. a. feste 
Gruppenmitarbeiter*innen und eine überschaubare Zahl von Bewohner*innen; Ein- bis 
Zweitbettzimmer; gemeinsame Gruppenräume inklusive Küche; alltägliche Sorgearbei-
ten der erwachsenen Mitarbeiter*innen gegenüber den Jugendlichen). Die Leitung for-
dert außerdem von den pädagogischen Mitarbeiter*innen implizit eine familienanaloge 
Haltung, insofern sie die Notwendigkeit, auf die elementaren Bedürfnisse der jugend-
lichen Internatsbewohner*innen nach Nähe, Bindung, Vertrautheit, Anerkennung und 
Respekt gegenüber ihren Bedürfnissen, Wünschen und ihrer Individualität einzugehen, 
als eine fachliche reklamiert. Die Fachkräfte müssten also sehr wohl z. B. auf Bedürf-
nisse der Klientel reagieren, für die eigentlich ihre Herkunftsfamilien zuständig seien. 
Die Familie erscheint zugleich auch der Internatsleitung als die eigentliche, ideale Kon-
stellation des Aufwachsens, weshalb das familiale Arrangement als Orientierungspunkt 
für die alltägliche pädagogische Arbeit dient: Familiale Prinzipien (Nähe, Bindung, Be-
rücksichtigung und Anerkennung von Individualität) sollen auf professionelle Art in 
den Internatsgruppen vermittelt und gelebt werden. Jugendlichen will man Erfahrungen 
ermöglichen, die denen in einem familialen Zusammenleben sehr ähneln, allerdings un-
ter professionellen Vorzeichen.

Damit dieses gelingt, erscheint es sowohl aus Sicht der Internatsleitung wie aus 
Sicht der Mitarbeiter*innen notwendig, dass ein geschützter, von der restlichen Umge-
bung abgegrenzter Raum zur Verfügung gestellt wird. Erst dort könne – auch das eine 
Analogie zur Herkunftsfamilie – Nähe entstehen und Individualität gelebt werden. Der 
Häuserkomplex der Internatsgruppen und die Wohnung, in der die Internatsgruppe un-
tergebracht ist, werden daher als ein für sich eigener Ort bestimmt, der sich sowohl von 
der Schule als auch von den Wohnungen anderer Internatsgruppen unterscheiden lässt 
und den Mitgliedern der Gruppe einen privaten Raum bereitstellen soll. Die Internats-
gruppe verstehen die Mitarbeiter*innen so als einen abgegrenzten und exklusiven Raum 
des ‚Innen‘ für die Bewohner*innen, der sich nach ‚draußen‘ abschließt. Diese Diffe-
renzierung von ‚Drinnen und Draußen‘ wird in der alltäglichen Arbeit auch kontinuier-
lich (re-)produziert, insbesondere mit Verweis auf die notwendige Gewährleistung der 
Privatheit von Bewohner*innen. Unter Privatheit wird dabei also ein Ort verstanden, 
der sich zu einem ‚Außen‘ des Öffentlichen der Schule und der Gemeinde abgrenzt und 
in der Weise andere Personen und weitere soziale Zusammenhänge ausschließt. Legi-
timiert wird diese Ausgrenzung mit Verweis auf die Notwendigkeit einer schützenden 
Sphäre für das Individuum, in der dieses erst für sich selbst sein kann. Der Anspruch 
also des Internats, einen solchen Raum der Privatheit organisational und professionell 
herzustellen, und der Blick auf die damit verbundenen pädagogischen Begründungen, 
lässt an der klaren und explizit formulierten konzeptionellen Abgrenzung der Internats-
gruppe gegenüber der Sphäre des Familialen (Herkunftsfamilien) zweifeln. Schließ-
lich beanspruchen dessen Vertreter*innen und die dort tätigen Mitarbeiter*innen nicht 
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weniger, als einen Ort gestalten zu können, der grundlegende familiale Prinzipien auf-
weist: Einen Ort, an dem die Privatheit der Jugendlichen aufgrund eines bestehenden 
Ver trauens auf den positiv emotional gegründeten Respekt und die grundlegende An-
erkennung durch die Erziehenden, so die regulative Idee der Familie, gesichert ist.

In Bezug auf unsere Frage der Möglichkeit von Grenzüberschreitung und Grenzver-
letzungen in familialisierten pädagogischen Kontexten, die ein Risikopotenzial bilden, 
erweisen sich empirisch nun insbesondere die Praktiken der Raumaneignung und der 
Raumnutzung in der Internatsgruppe von besonderer Bedeutung. Zutrittsregelungen zu 
den Räumen der Internatsgruppe verweisen auf eine organisationale Ordnung, mit der 
die Privatheit bzw. die Privatsphäre der Bewohner*innen geschützt werden soll. Die 
gemeinschaftlich genutzten Räume in der Internatsgruppe, die sich im Erdgeschoss des 
Hauses befinden, stellen einen Ort dar, an dem die Jugendlichen gruppenöffentlich agie-
ren können. Zugleich beschränkt sich diese Öffentlichkeit eben auf die „Kerngruppe“ 
(so in einem Interview mit einem Mitarbeiter), da der Eintritt für nicht zu dieser Gruppe 
gehörende, also externe Jugendliche oder Erwachsene einer gesonderten Erlaubnis be-
darf. Die Differenz zwischen dieser Gruppenöffentlichkeit und der Privatheit anderer 
Orte, insbesondere der (Schlaf-)Zimmer der Bewohner*innen, wird im Alltag sehr deut-
lich: Als persönlicher Rückzugsort werden die gemeinschaftlichen Gruppenräume von 
den Bewohner*innen nicht genutzt. Wenn sie ungestört sein möchten, verlassen die Be-
wohner*innen die gemeinschaftlich genutzten Räume und ziehen sich, wenn sie die 
Gruppe nicht gänzlich verlassen, zumeist in ihre eigenen (Schlaf-)Zimmer zurück. Aber 
auch im Fall eines vertraulichen Kontakts oder Gesprächs mit einer der Mitarbeiter*in-
nen wählen die Jugendlichen einen anderen Ort als die Gruppenräume, häufig das Büro 
der Mitarbeiter*innen. Dieses Büro zeigt sich als markanter Ort in der Wohngruppe. Es 
weist sowohl einen bestimmten Grad an Privatheit auf als auch, ähnlich wie die Grup-
penräume, einen bestimmten Grad an Öffentlichkeit. So werden im Büro entweder Ge-
spräche geführt, bei denen die Anwesenheit anderer Bewohner*innen oder auch anderer 
Mitarbeiter*innen nicht störend wirken. In diesen Fällen bleibt die Bürotür offenstehen. 
In anderen Fällen wird die Bürotür geschlossen. Auf diese Weise entsteht ein geschlos-
sener Raum, in dem Bewohner*innen z. B. mit einer Mitarbeiterin auch über Dinge 
sprechen können, bei denen die Anwesenheit Dritter nicht erwünscht ist.

Während also das Büro von den Jugendlichen und den Mitarbeiter*innen situativ 
als je privater oder öffentlicher Raum gestaltet werden kann, stellen die eigenen Zim-
mer der Jugendlichen in den Obergeschossen durchweg private Räume dar. Bereits ihre 
Lage in der ersten und zweiten Etage des Hauses, oberhalb des Eingangsbereichs und 
der Gruppenräume im Erdgeschoss, führt dazu, dass sich die Mitarbeiter*innen über 
den Tag nur selten in den Fluren aufhalten, von dem aus die Schlafzimmer abgehen. 
Die dortige Anwesenheit der Mitarbeiter*innen bedarf offensichtlich eines spezifischen 
Anlasses. Aber auch der Zutritt zu den einzelnen Zimmern der Jugendlichen muss le-
gitimiert werden. Die Jugendlichen schützen die Privatsphäre ihres eigenen Zimmers, 
indem sie dieses abschließen, wenn sie sich nicht in dem Gebäude aufhalten. Alle Be-
wohner*innen besitzen einen Schlüssel zu ihrem Zimmer, den sie auch bei sich tragen, 
wenn sie den Bereich der Gruppe verlassen. Die Mitarbeiter*innen verfügen ebenfalls 



156 Risiko, Schutz und Prävention

über Zimmerschlüssel zu allen Schlafzimmern. Die Jugendlichen bestehen aber dar-
auf, dass die Mitarbeiter*innen anklopfen und auf eine entsprechende Reaktion warten, 
bevor sie ein Zimmer betreten, woran sich die Mitarbeiter*innen auch zumeist halten. 
Durch diese Praxis der Beachtung räumlicher Grenzen zeigen die Mitarbeiter*innen 
ihre Anerkennung des spezifischen und eigenen, ihnen nicht einfach zugänglichen Rau-
mes der Jugendlichen.

Dass allerdings ein pädagogischer Auftrag existiert, der genau diese Abgrenzung 
von Privatheit immer wieder aufhebt, zeigt sich an vielen Stellen. So müssen sich die 
Jugendlichen bei Einzug in die Gruppe damit einverstanden erklären, dass ihre Zim-
mer jeden Morgen, wenn sie selbst in der Schule sind, von den Mitarbeiter*innen auf 
Sauberkeit und Ordentlichkeit hin kontrolliert werden. Die Schlüssel, die die Mitarbei-
ter*innen für die Zimmer besitzen, sind allerdings nicht auf diese Nutzung beschränkt, 
sondern können auch anders gebraucht werden – wie ein Beispiel aus unseren Beobach-
tungen zeigt. Einige Lehrer*innen hatten ein paar Jugendliche aus der Internatsgruppe 
beim Konsumieren von illegalen Betäubungsmitteln auf dem Schulhof erwischt. Der 
Konsum von Drogen ist im Internat verboten und führt bei mehrmaligen Verstößen zu 
einer Suspendierung. Um zu klären, wer von den Bewohner*innen tatsächlich Drogen 
konsumiert hat, wurde u. a. eine Durchsuchung der Zimmer der unter Verdacht stehen-
den Jugendlichen angeordnet. Über diese Anordnung wurden die Jugendlichen infor-
miert. Sie bestanden auf ihre Anwesenheit bei der Durchsuchung, konnten sich aber mit 
dieser Forderung nicht durchsetzen. Der konkrete Zeitpunkt der Durchsuchung wurde 
ihnen auch nicht mitgeteilt; das führte zu deutlicher Entrüstung und Ärger auf Seiten 
der Bewohner*innen.

Dieses Beispiel zeigt, dass die Mitarbeiter*innen über die Möglichkeit verfügen, 
die Grenze zum Raum der Privatheit der Bewohner*innen gezielt zu überschreiten. Das 
Zimmer der Jugendlichen, das eigentlich als Raum der Privatsphäre der Bewohner*in-
nen respektiert wird, wird ohne die Anwesenheit der Jugendlichen und zum Teil auch 
gegen ihren Willen betreten – und in spezifischen Fällen auch von den Fachkräften kon-
trolliert. Hier dokumentiert sich, dass der fachlich-organisationale Anspruch, den Be-
wohner*innen ihre Privatsphäre zu ermöglichen und diese auch zu schützen, an seine 
Grenzen kommen kann, wenn dieser Anspruch mit einem institutionell definierten Auf-
trag (z. B. Kinder- und Jugendschutz) kollidiert. Zwar bestehen die damit verbunde-
nen Konflikte prinzipiell sowohl in Herkunftsfamilien wie in öffentlich verfassten päd-
agogischen Einrichtungen, z. B. der Jugendhilfe. Allerdings unterliegen Eltern nur der 
prinzipiellen grundgesetzlichen Verpflichtung, die Pflege und Erziehung ihrer Kinder 
zu gewährleisten (§ 6 Abs. 2 GG). Pädagogische Fachkräfte müssen dagegen sehr viel 
umfangreichere institutionelle Aufträge und Verpflichtungen realisieren und ihnen auch 
nachkommen (z. B. den Schutzauftrag im Fall einer möglichen Kindeswohlgefährdung, 
SGB VIII § 8a). Hinzu kommt, dass (herkunfts-)familiale Konstellationen gegenüber 
familialisierten pädagogischen Kontexten mögliche Konflikte über die Regulierung von 
Privatheit in relativ stabilen Personenkonstellationen austragen. Im Fall von implizit 
familialisierten Settings, wie der beobachteten Internatsgruppe, erweisen sich die Per-
sonenkonstellationen im Konfliktfall nicht nur als vielfältiger – aufgrund der vierköpfi-
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gen Mitarbeitergruppe haben es die Jugendlichen potenziell mit all diesen Erwachsenen 
zu tun, zu denen sie je emotional unterschiedlich gefärbte und möglicherweise auch un-
terschiedlich vertrauensvolle Verhältnisse eingegangen sind. Die faktische Fluktuation 
in Teams macht – auch wenn das anders angestrebt ist – diese Personenkonstellationen 
unstet und in ihren Machtbezügen auch nicht einfach zu kalkulieren.

3. Grenzverletzungen – Grenzüberschreitungen – Grenzbearbeitung

Unweigerlich bearbeiten pädagogisch tätige Personen in ihrem Tätigsein Grenzen. Sie 
kommen nicht umhin, dieses zu tun, d. h. Grenzen zu setzen, zu bestätigen, zu verschie-
ben und in Frage zu stellen. Grenzsetzungen ergeben sich zunächst aus den kulturellen 
und sozialen Vereinbarungen, wie sie in einer bestimmten Ordnung der Generationen 
(Generationenverhältnis) oder in eine Ordnung der Körper (z. B. Intimitätsgrenzen) je 
eingeschrieben sind. Solche Ordnungsmuster bilden notwendige Bezugsgrößen für das 
Tun pädagogischer Fachkräfte. Pädagogische Fachkräfte sind aber nicht nur mit kul-
turellen und sozialen Vereinbarungen, sondern auch mit einer offiziellen Regulierung 
ihres Tuns konfrontiert, wie sich dieses nicht zuletzt in Bildungs- und Sozialgesetzen 
materialisiert und in administrativen Vorgaben konkretisiert. Diese Regeln und Vor-
gaben stellen daher weitere relevante Bezugsgrößen für das situative fachliche Tun päd-
agogischer Mitarbeiter*innen dar, das wir exemplarisch in unseren Fallstudien, z. B. der 
untersuchten Internatsgruppe, beobachten konnten.

Professionalisierungstheoretisch lässt sich argumentieren, dass erst ein expliziter 
und begründeter Umgang mit solchen Bezugsgrößen, also den vorhandenen Grenzset-
zungen, einen pädagogischen Handlungsvollzug zu einem fachlichen und damit auch 
erst zu einem professionellen macht: Erst die explizite „Grenzbearbeitung“ (Kessl & 
Maurer, 2010) macht aus einem beliebigen pädagogischem Tun einen professionel-
len pädagogischen Handlungsvollzug. Mit der Einsicht in diese Notwendigkeit der 
Grenzbearbeitung wird zugleich deutlich, dass die Latenz von Grenzverletzungen und 
Grenzüber schreitungen ebenfalls zum Alltag des Pädagogischen in professionalisier-
ter Form gehört. So ist zum Beispiel der Respekt vor der Privatheit von Jugendlichen 
keine über Regelungen zu Raumzugängen und Raumnutzungsordnungen abschließend 
definierbare und regulierbare soziale Praxis. Während sich diese basale Einsicht im 
Kontext einer Herkunftsfamilie allerdings auf Basis der weitgehendenden Autonomie 
der elterlichen Erziehungspraxis und der Aushandlungskultur der einzelnen Familie 
übersetzt, ist es den pädagogischen Mitarbeiter*innen im öffentlichen Erziehungs- und 
Sorgekontext, wie der beobachteten Internatsgruppe, aufgegeben, ihre erzieherischen 
Interventionen oder Aushandlungsangebote nachvollziehbar, begründet und situations-
angemessen zu Gunsten der Entwicklung der Jugendlichen zu gestalten. Das zeigt sich 
ganz konkret im räumlichen Arrangement der Internatsgruppe. Während die Grenze 
zwischen dem öffentlichen Raum und dem privaten Raum der Familie relativ eindeutig 
an der Grenze der familialen Wohnung verläuft (Türschwelle) und darin unterschiedlich 
private bzw. intime Räume der einzelnen Mitglieder geschaffen sind, ist dies im Fall 
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der Internatsgruppe so nicht der Fall: Als öffentlicher Erziehungsort eröffnet auch der 
Wohnort der Gruppe hinter der Türschwelle keinen ausschließlich privaten Ort einer 
Gruppe. Diese Verschiebungen der Differenzierung von Öffentlichkeit und Privatheit 
im Vergleich von Herkunftsfamilien und familialisierten öffentlichen Erziehungs- und 
Sorgekonstellationen sind nun in Bezug auf unsere Frage nach möglichen Grenzverlet-
zungen und Grenzüberschreitungen deren Stärke und Schwäche im Hinblick auf ent-
stehende Gewaltrisiken und Präventionsmöglichkeiten zugleich. Wie in jeder Form der 
öffentlichen Bildung, Erziehung und Sorge ist die begrenzte Privatheit auch im Fall 
familialisierter Settings eine Stärke – schließlich wird damit der Raum für eine po-
tenzielle (sexualisierte) Gewalttätigkeit im unbeobachteten Raum des Privaten prinzi-
piell beschränkbar. Erweist sich allerdings eine begrenzte Privatheit in den Feldern der 
öffentlichen Erziehung, Bildung und Sorge als diffuses Muster für die Jugendlichen, 
weil Partizipationsmöglichkeiten nicht geregelt sind bzw. die Aufhebung von Privat-
heit nicht formal ausreichend reguliert ist, wird es schwierig – so im Fall der beobachte-
ten Internatsgruppe, wo sich die Bewohner*innen nicht auf den Schutz ihrer Privatheit 
und aber auch nicht auf ein formales Verfahren der Aufhebung von Privatheit verlas-
sen konnten. Hier erweist sich die Begrenzung der Privatheit gerade als Schwäche. Die 
Jugendlichen können nicht darauf vertrauen, dass ihre Privatheit geschützt wird (z. B. 
in den von ihnen abgeschlossenen Schlafzimmern). Diese fehlende Vertrauensbasis 
wird für die pädagogische Beziehung, die für jeden pädagogischen Kontext von grund-
legender Bedeutung ist, zum Problem, wie das konkrete Beispiel im untersuchten Fall 
der Internatsgruppe zeigen kann. Der Ärger und die Enttäuschung auf Seiten der Be-
wohner*innen ist wenig überraschend. Ohne Vertrauen sind die weiteren, notwendigen 
Auseinandersetzungen über den Betäubungsmittelkonsum der Jugendlichen sehr viel 
schwieriger möglich.

4. Fazit: Konsequenzen für eine Theorie pädagogischer Felder

Die Frage nach den Konsequenzen resp. den Nebenfolgen eines Imports familialer Lo-
giken in pädagogische Felder ist empirisch nicht in der Weise eindeutig zu beantworten, 
dass diese per se als Risikofaktoren für ein erhöhtes Auftreten gewaltförmigen Verhal-
tens und im Besonderen sexuelle Gewalt identifiziert oder ausgeschlossen werden kön-
nen. Dieser Befund ergibt sich aus zwei Beobachtungen:

1) Auch der Import von charakteristischen Elementen des Familialen bricht die Diffe-
renz eines öffentlich verfassten pädagogischen Kontextes, z. B. einer familialisier-
ten Internatsgruppe, zur Herkunftsfamilie nicht. Die Strukturlogik des Familialen 
ist auch in einem solchen Fall von der Strukturlogik eines öffentlichen Erziehungs-
settings unterschieden. Wie das Beispiel der Zimmerkontrolle im Fall des Drogen-
konsums der Bewohner*innen gezeigt hat, stellen sich den Fachkräften einerseits 
analoge Probleme wie den Eltern. Andererseits sind jene weder in ihrem pädago-
gischen Handeln so geschützt vor der Öffentlichkeit wie die Eltern, stehen sie doch 
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selbst in dieser, noch können sie sich den institutionellen Verpflichtungen und Auf-
gabenstellungen verweigern, denen sie – im Unterschied zu Eltern – unterliegen. 
Das zeigt der Vergleich zwischen der beschränkten Privatheit in der Internatsgruppe 
und der in der familialen Wohnung. Das hohe Maß an Privatheit und Intimität, das 
die (Herkunfts-)Familien kennzeichnet, ist gleichzeitig allerdings gerade ein ent-
scheidender Ermöglichungskontext für sexualisierte Gewalt im häuslichen Kontext 
(vgl. Bussmann, 2007; Habermehl, 2002). Dieser Ermöglichungskontext besteht in 
öffentlich verfassten pädagogischen Kontexten nicht in derselben Weise, auch wenn 
diese familialienanalog gestaltet und konzipiert sind.

2) Gleichzeitig dynamisieren familialisierte Muster in öffentlich verfassten pädagogi-
schen Kontexten das Risikopotenzial für (sexualisierte) Gewalt anders als in Her-
kunftsfamilien, wenn z. B. pädagogische Fachkräfte ihrer professionellen Verant-
wortung für die Bedingungen und die Gestaltung des Aufwachsens von Kindern und 
Jugendlichen nicht nachkommen (vgl. Oelkers, 2015). Im vorliegenden Fallbeispiel 
kann zwar kein direktes Risikopotenzial für sexualisierte Gewalt ausgemacht wer-
den, aber auch kein ausreichendes präventives Potenzial zu dessen Verhinderung. 
Die skizzierten Sequenzen in der Internatsgruppe zeigen vielmehr, wie die gene-
relle Forderung nach fachlicher Distanz durch die pädagogische Leitung auf Seiten 
der Mitarbeiter*innen in eine Distanzierungspraxis gegenüber den Bewohner*innen 
der Internatsgruppe umschlägt, die sich u. a. in der fehlenden Sensibilität und dem 
fehlenden Respekt für die Privatheit der Kinder und Jugendlichen äußert. Dies trägt 
nicht zum Aufbau eines notwendigen Vertrauens zwischen Erwachsenen (Mitarbei-
ter*innen) und Kindern resp. Jugendlichen (Bewohner*innen) bei – eine für die päd-
agogische Arbeit trotz all der damit verbundenen interaktiven Verwobenheiten un-
erlässliche Basis.

Konsequenz des Dargestellten für die Frage nach dem Risikopotenzial familialisierter 
pädagogischer Settings ist die Einsicht, dass pädagogische Kontexte zwar kindlichem 
und jugendlichem Verhalten ebenso unweigerlich Grenzen setzen wie dem Verhalten 
der beteiligten pädagogischen Mitarbeiter*innen. Auf Basis der vorgelegten ethnogra-
phischen Rekonstruktionen ist allerdings festzuhalten, dass es ein vielfaches Missver-
ständnis darstellt, prinzipielle Grenzsetzungen wären eine angemessene vorgezogene 
Reaktion (Prävention) auf potenzielle Grenzverletzungen oder Grenzüberschreitungen 
(z. B. sexualisierte Gewalt). Die Grenzsetzung, die die Fachkräfte mit Rückgriff auf den 
institutionellen Auftrag des Verbots von Drogenkonsum in der Schule, mit der Kontrolle 
der Schlafzimmer in der Internatsgruppe realisieren, erfahren die Bewohner*innen als 
Grenzverletzung ihrer Privatheit, also selbst als Akt der Gewaltförmigkeit.

Die Suche nach einfachen Strukturlogiken als prinzipielle Risikopotenziale für se-
xualisierte Gewalt, wie der Logik einer Familialisierung pädagogischer Kontexte, muss 
scheitern. Die Logik des jeweiligen pädagogischen Feldes ist allerdings entscheidend, 
um gezielte oder immanente Abweichungen, wie die Familialisierung öffentlich ver-
fasster pädagogischer Kontexte, auf ihr Risikopotenzial für sexualisierte Gewalt hin 
prüfen zu können. Allerdings darf eine solche Überprüfung nicht zu dem Missverständ-
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nis führen, dass die Abweichung (Familialität) von der dominanten Feldlogik (öffent-
liche Bildung und Erziehung) per se ein Risikopotenzial bereithält. Eine solche Ab-
weichung kann auch zum Vorteil für die Kinder und Jugendlichen sein, weil z. B. der 
‚Intimitätsbunker‘ der Herkunftsfamilien, der diese nach außen abschottet, und somit 
gewaltförmige Konstellationen gerade dort mit ermöglicht, gar nicht in der Weise ent-
stehen kann. Entscheidend für die Frage nach den Risikopotenzialen für sexualisiert Ge-
walt ist es daher, die Logik eines jeweiligen pädagogischen Feldes sichtbar zu machen 
und systematisch zu verstehen (z. B. Familie versus Internatsgruppe). Erst auf dieser 
Basis kann das Potenzial von Abweichungen, wie im vorliegenden Fall der Familiali-
sierung einer Internatsgruppe – oder in den Vergleichsfällen der familialisierten Ganz-
tagsschule oder der familialisierten sozialpädagogischen Wohngruppe (vgl. Bittner & 
Wittfeld, i. E.) – eingeschätzt werden.
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Abstract: Organisations for education and care, like schools or residential homes for chil-
dren, can be places where children and youth are in danger of becoming victims of sexual 
violence. Specifically this type of organisation, which is conceptualized and/or organised 
like a family of origin, can be a place of risk for children and young people in some cases. 
On this basis, a German research project has raised the question of the conditions under 
which such ‘familiarised organisations’ become places of risk. How could it be that prac-
tices of familiarisation turn into practices of violence against children and young people ? 
The paper presents the main insights from an ethnographical study, focusing on a board-
ing school that was one of the three different empirical cases included in the study (the 
other two cases were a regular school and a residential care home). The patterns of prac-
tice that copy and enact a family culture and structure can create a field-specific strug-
gle with the boundaries of professional activities and organisational conditions. In some 
cases, those struggles present a risk or even danger to the children and young people 
being cared for if the boundaries themselves are not part of professional reflection and 
intervention.
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tion
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Professionelle, organisationale und 
schulöffentliche Selbstverständigungsprozesse 
im Kontext schwebender Verdachtsfälle 
auf sexualisierte Gewalt

Zusammenfassung: Schwebende Verdachtsfälle auf sexualisierte Gewalt in Schulen 
und anderen pädagogischen Einrichtungen stellen aus der Perspektive von pädagogi-
schen Fachkräften oftmals einen fachlichen Graubereich zwischen Fragen der sexuellen 
Entwicklung und Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen und ihrem besonders 
vulnerablen Status in gewaltförmigen Situationen dar. Den Bericht einer Grundschulleh-
rerin über einen solchen Fall als Ausgangsbasis nehmend, geht der Beitrag der Notwen-
digkeit der diskursiven Auseinandersetzung auf unterschiedlichen Ebenen nach. Es wird 
argumentiert, dass mit schwebenden Verdachtsfällen ethische Problemhorizonte verbun-
den sind, die nicht nur auf professioneller und organisationaler Ebene verhandelt werden 
sollten, sondern der Deliberation im Kontext eines inklusiven schulöffentlichen Auseinan-
dersetzungsprozesses bedürfen.

Schlagworte: Schwebender Verdacht auf sexualisierte Gewalt, Schule, Professionalisie-
rung, Organisationsentwicklung, Ethik

1. Einleitung

Dieser Beitrag setzt sich mit der Notwendigkeit von professionellen, organisationalen 
und schulöffentlichen Selbstverständigungsprozessen auseinander, die darauf zielen, 
die Auseinandersetzung über Fragen von sexualisierter Gewalt an pädagogischen In-
stitutionen fachlich abgesichert und in einer von unterschiedlichen Akteur*innen ge-
tragenen „Kultur des Hinsehens und Hinhörens“ (Kultusministerkonferenz, 2013) zu 
verankern. Während für Fälle der sexualisierten Gewalt das Konzept der Aufarbeitung 
(vgl. Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, 2017) 
und für Fälle der Falschbeschuldigung das Konzept der Rehabilitation (vgl. Kavemann, 
Rothkegel & Nagel, 2015) Anwendung findet, besteht für die Fälle schwebenden Ver-
dachts noch kein solcher konzeptioneller Bezugspunkt. In diesem Beitrag wird argu-
mentiert, dass erstens die Frage nach dem Umgang mit schwebenden Verdachtsfällen 
eine größere Aufmerksamkeit erfordert, da diese Fallkonstellationen auf ein Kernpro-
blem im Kontext von sexualisierter Gewalt – nämlich den vielfältigen Ambivalenzen 
von Schweigen und Sprechen über Sexualität und Gewalt – verweist (vgl. Aubry, Geiss, 
Magyar-Haas & Miller, 2012; Magyar-Haas & Geiss, 2015; Kessl & Schmidt, 2017). 
Zweitens wird dargelegt, dass bei Verdachtsfällen auf sexualisierte Gewalt über Fragen 
von Professionalisierung und Organisationsentwicklung hinaus Problemhorizonte be-
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stehen, die – jenseits des konkreten Einzelfalls – einer berufsethischen und gegebenen-
falls auch schulöffentlichen Auseinandersetzung bedürfen.

Theoretischer Zugang dieses Beitrags ist der kommunikationstheoretische Ansatz 
von Öffentlichkeit von Elisabeth Klaus (vgl. Klaus & Drüeke, 2017). Dieser versteht 
Öffentlichkeit als kontinuierlich ablaufende Selbstverständigungsprozesse auf drei un-
terschiedlichen Ebenen (Klaus, 2017, S. 22). Bei pädagogischen Einrichtungen wie 
Schulen handelt es sich gemäß des Klaus’schen Modells um die mittlere Ebene der Öf-
fentlichkeit, in der es um die Bündelung und Bereitstellung von Themen durch kom-
petente Akteur*innengruppen bzw. Handlungssysteme geht (Klaus, 2017, S. 23). Die 
erste Ebene der Öffentlichkeit ist die informelle Ebene des interpersonellen Austauschs, 
die dritte Ebene bilden Institutionen wie das Parlament oder die Massenmedien, und 
alle drei Ebenen überschneiden sich und stehen in vielfältigen Wechselwirkungen zu-
einander. Über die Selbstverständigungsprozesse können Erfahrungen thematisiert, ver-
allgemeinert und bewertet, gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktionen verhandelt, 
gefestigt, ent- oder verworfen sowie die gesellschaftliche Bedeutung von Themen her-
ausgearbeitet werden (Klaus, 2017, S. 22). Ein insofern handlungstheoretisches Öffent-
lichkeits- und Kommunikationsverständnis erlaubt es, Auseinandersetzungsprozesse 
um den Umgang mit schwebenden Verdachtsfällen in Verbindung zu bringen mit am-
bivalenz- und machttheoretischen Perspektiven auf das Verhältnis von Schweigen und 
Sprechen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt. Mit Bezug auf Peter Burke hal-
ten Veronika Magyar-Haas und Michael Geiss fest, dass „die Kontexte über Formen 
und Funktionen des Schweigens bestimmen“ und, dass es somit zentral sei „wer, wann, 
aus welchen Gründen und zu welchem Zweck schweigt“ (Magyar-Haas & Geiss, 2015, 
S. 13). In einer solchen Perspektive konnten in Bezug auf das Sprechen von Betroffe-
nen über sexualisierte Gewaltwiderfahrnisse sogenannte Push- und Pull-Faktoren für 
Offenbarungsprozesse herausgearbeitet werden (Kavemann, Graf-van Kesteren, Roth-
gegel & Nagel, 2016, S. VIII). Ebenso wurden „institutionelle Schweigepraktiken“ im 
Sinne von kommunikativen Schutzhüllen pädagogischer Institutionen aufgezeigt (Kessl 
& Lorenz, 2015, S. 289). Insofern versteht der vorliegende Beitrag die Kommunikation 
über schwebende Verdachtsfälle als Basisvoraussetzung für eine offenbarungsfreund-
liche und institutionelle Schweigepraktiken vermeidende Berufs- und Organisations-
kultur in pädagogischen Einrichtungen, da dies eine kommunikative Praxis voraussetzt, 
für die der Umgang mit Ambivalenzen konstitutiv ist.

Im Folgenden werden zunächst auf Basis einer Fallbeschreibung zu einem schwe-
benden Verdachtsfall auf sexualisierte Gewalt im Kontext von Schule (2) Dimensionen 
des möglichen Selbstverständigungs- und Aushandlungsprozesses auf professioneller 
und organisationaler Ebene herausgearbeitet (3), ehe die Potentiale und Strukturen einer 
kommunikativen schulischen Praxis über schwebende Verdachtsfälle in den Blick ge-
nommen werden. Der Beitrag schließt mit einem Ausblick zu schwebenden Verdachts-
fällen als Anlass für schulische Kommunikationsprozesse (4).
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2. Das Problem des schwebenden Verdachts auf sexualisierte Gewalt –  
eine Fallbeschreibung

Die Herausforderung von schwebenden Verdachtsfällen für pädagogische Profession 
und Organisation besteht darin, dass der Fallverlauf in der Regel wenig eindeutig ist und 
somit keine Handlungsleitlinien existieren (vgl. Kavemann et al., 2015, S. 7). Gleich-
wohl stellen nicht zufriedenstellend aufklärbare Verdachtsfälle die Mehrheit der Fälle 
bei sexualisierter Gewalt dar (vgl. Kavemann et al., 2015, S. 7). Barbara Kavemann, 
Sibylle Rothkegel und Bianca Nagel (2015) definieren einen Verdacht als schwebend, 
„wenn ein Verdacht sich innerhalb eines erträglichen Zeitraums nicht bestätigen lässt, 
d. h. weder als belegt noch als widerlegt gelten kann“ (S. 7). Pädagog*innen sind in 
diesen Fällen aufgefordert, mit Ambivalenzen umzugehen und diese auszuhalten, da-
mit es nicht zu Vereinseitigungen kommt, in deren Folge der unaufgeklärte Verdacht 
ad acta gelegt oder vorschnell Handlungsmaßnahmen ergriffen werden (vgl. Retkowski 
& Treibel, 2017). Oftmals geht es für sie auch um eine klärende Perspektivierung ih-
res pädagogischen Verhältnisses zum Kind oder Jugendlichen: Handelt es sich bei den 
Beobachtungen um ein Phänomen der Sexualität im Sinne der vielfältigen Erschei-
nungsformen kindlicher und jugendlicher Sexualentwicklung oder um ein Phänomen 
der Gewalt im Sinne der Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in Generatio-
nenverhältnissen ? Im Folgenden wird die Reflexion einer Grundschullehrerin über den 
Fall eines schwebenden Verdachts vorgestellt, in dem diese Ambivalenzen deutlich wer-
den. Die Fallbeschreibung entstammt einem berufsbiographischen Interview mit einer 
60-jährigen Grundschullehrerin, das im Rahmen des vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekts „Berufsbiographische 
Identitätskonstruktionen und Sexualität“ entstanden ist.1 Für diesen Beitrag wird keine 
Rekonstruktion des qualitativen Datenmaterials vorgenommen, vielmehr wird die Fall-
beschreibung als Ausgangsbeispiel – im Sinne eines Ausgangspunkts für konzeptionelle 
Überlegungen (vgl. Willer, Ruchatz, & Pethes, 2007, S. 31) – verwendet. Die geschil-
derte Fallkonstellation dient also dazu, mögliche Auseinandersetzungsprozesse im Kon-
text von Schule über Fragen des Umgangs mit Fällen des schwebenden Verdachts auf 
sexualisierte Gewalt zu diskutieren und auf diese Weise auch Professionalisierungs- und 
Organisationsentwicklungspotentiale in den Blick zu nehmen.

Das Ausgangsbeispiel ist eine Fallbeschreibung einer Grundschullehrerin aus dem 
Jahr 2013 zu einem schwebenden Verdacht, d. h. während des Interviews ist unklar, ob 
sexualisierte Gewalt gegen eine Schülerin, in der die Lehrerin Klassenlehrerin ist, statt-

1 Das Forschungsprojekt war in den Jahren 2013 bis 2016 an der Universität Kassel angesie-
delt und wurde von Martin Grosse und Johanna Hess als wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 
durchgeführt. Das Forschungsprojekt zielte darauf, narrative Identitäten (vgl. Lucius-Hoene 
& Deppermann, 2004) von Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen in Bezug auf Sexualität 
und Macht herauszuarbeiten. Wir danken allen teilnehmenden Lehrer*innen und Sozialarbei-
ter*innen für die offene Mitteilung ihrer berufsbiographischen Erfahrungen, in diesem Fall 
insbesondere der befragten Grundschullehrerin.
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gefunden hat oder nicht. Ebenso ist für die Lehrerin ungewiss, durch wen die Schülerin 
möglicherweise sexualisierte Gewalt erfahren hat. Die betreffende Schülerin entstammt 
der Erzählung zufolge einer Romafamilie und wird sowohl sozial als auch leistungs-
bezogen als seit dem Beginn ihrer Schullaufbahn „sehr gut integriert“ beschrieben. In 
Bezug auf die pädagogische Beziehung bilanziert die Lehrerin: „und war so auch echt 
offen und hat erzählt, und sie hatte zu mir auch ein gutes Verhältnis, und es war alles 
super“ [ZZ 1198 –  1199]. Nach einem Umzug der Familie der Schülerin in einen ande-
ren Stadtteil sei sie jedoch „leistungsmäßig abgesackt“ [Z 1207]. Die Lehrerin habe dar-
aufhin mit der Schülerin das Gespräch gesucht, doch habe sie feststellen müssen „ich 
komm eben auch nicht an sie ran“, denn die Schülerin habe „dicht“ [Z 1208] gemacht. 
Das veränderte Verhalten der Schülerin bringt die Lehrerin damit in Verbindung, dass 
die Familie von „einem Typ hier von der Stadt, der da so Ausländerbetreuung macht“ 
[ZZ 1218 –  1219], betreut werde. Zu diesem sowie zu seiner Familie sei von Seiten der 
Schülerin ein enges Verhältnis entstanden. Er sei verheiratet und habe zwei Jungen, die 
älter seien als die Schülerin. Die Schülerin habe erzählt, dass „sie oft bei denen eben 
schläft oder oft bei denen auch zu Hause ist“ [Z 1222]. In einem Gespräch mit der Mut-
ter der Schülerin habe sie erfahren, dass diese auch große Probleme mit ihr habe, weil 
die Tochter zu Hause nur noch deutsch und nicht mehr Romani sprechen würde und so 
die Verständigung zwischen ihnen sehr schwer sei. Die Lehrerin habe darüber hinaus 
von dritter Seite gehört, dass der Vater gewalttätig sei. Ihre Vermutung über die Ursache 
der Verhaltensänderung der Schülerin ist nun, dass sie entweder durch den Vater körper-
liche Gewalt erfahre oder in der Familie des Betreuers sexuelle Übergriffe erleide. Sie 
habe sich mit der Schulpsychologin und einer Kollegin ausgetauscht, doch dies habe sie 
nicht weitergebracht. Nach Auffassung der Lehrerin ist vor allem das Gespräch mit der 
Schülerin der weiterführende Weg, doch zieht sie für sich selber Grenzen, die in ihrer 
eigenen Persönlichkeit liegen. Sie sagt:

Smalltalk mit Kindern machen, auch so, um so was raus zu kitzeln, das können an-
dere Leute ja unheimlich gut, aber ich denk das liegt einfach auch an meiner Per-
sönlichkeit, weil ich das generell irgendwie nicht kann, ich kann das mit Erwachse-
nen auch nicht gut, und ich will das eigentlich auch nicht, weil ich denke, wenn mir 
jemand was erzählen will, dann macht er das schon, und ich empfinde es selber eben 
für mich auch immer so. Ich mag das nicht, wenn mich jemand so ausfragt oder ver-
sucht was rauszukriegen, also ich mag das selber nicht und deshalb, weil ich genau 
dann das als distanzlos letzten Endes empfinde, und deshalb mach ich das also auch 
nicht mit Kindern also diese Ausfragerei und ist es ja vielleicht gar nicht, aber ich 
empfinde es eben immer so, weil ich immer davon ausgehe, wenn jemand was erzäh-
len will, dann wird er sich den schon aussuchen, dem er es erzählt und es dann von 
sich aus tun. Also so ich bin da nicht so hinterher nachzufragen. [ZZ 2556 –  2581]

Bevor auf Basis dieses Ausgangsbeispiels auf mögliche und notwendige fachliche 
Selbstverständigungs- und Aushandlungsprozesse im pädagogischen Kontext der Schule 
eingegangen wird, muss zunächst die erhöhte und positiv zu wertende Sensibilität der 
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Lehrerin, bei Verhaltensänderungen von Schüler*innen die Möglichkeit der sexualisier-
ten Gewalt zu berücksichtigen, die vermutlich vor der medialen Offenlegung von zahl-
reichen Fällen sexualisierter Gewalt in pädagogischen Einrichtungen des Jahres 2010 
und der daraufhin einsetzenden politischen und fachlichen Reformen und Veränderun-
gen nicht in gleicher Weise gegeben war, hervorgehoben werden. Ebenso dokumentiert 
das Beispiel die Bedeutsamkeit der mit dem Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) er-
öffneten Möglichkeit der externen Beratung und Begleitung in Kinderschutzfragen für 
Pädagog*innen aller Handlungsfelder durch Fachberatungsstellen (vgl. Kindler & Rau-
schenbach, 2016), die zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht in breitem Umfang be-
kannt und verbreitet war.

3. Selbstverständigungs- und Aushandlungsprozesse 
bei schwebendem Verdacht

Befragt man die Fallbeschreibung auf mögliche individuelle, inter- und multiprofessio-
nelle sowie organisationale Auseinandersetzungsprozesse, die eine Fachöffentlichkeit 
im schulischen Kontext bilden und dazu führen könnten, die Lehrerin darin zu unter-
stützen, den schwebenden Verdachtsfall weiter zu verfolgen und die pädagogische Be-
ziehung zur Schülerin aufrecht zu erhalten und ggf. neu zu beleben, so lassen sich eine 
ganze Reihe von fachlichen Anschlussmöglichkeiten finden. Diesbezüglich lassen sich 
die folgenden Perspektiven professionellen Wissens und Könnens anführen, die einen 
solchen Selbstverständigungsprozess anstoßen könnten:

 ● Kinderschutzperspektive: Steht der Auseinandersetzungsprozess innerhalb der Lo-
gik der Verdachtsabklärung auf Kindeswohlgefährdung, so könnte es zum einen um 
die Einschätzung des Leidens des Mädchens und um ihre Sicherheit gehen. Zum 
anderen könnten zusätzliche Hinweise auf sexualisierte Gewalt gesucht, ihr Infor-
mationsgehalt geprüft und in Bezug auf Chronologie, beteiligte Personen und An-
lass der Vermutungen dokumentiert werden (vgl. Biesel, Fellmann, Müller, Schär, & 
Schnurr, 2017).

 ● Perspektive der sexuellen Bildung: Wenn unter sexueller Bildung die selbständige 
oder angeleitete Auseinandersetzung von Pädagog*innen mit ihrer persönlichen se-
xuellen Sozialisation, mit ihrem Sexualitätskonzept und ihrer sexualmoralischen 
Wertposition im Rahmen lebenslangen Lernens, die sie erst dazu befähigt gegebe-
nenfalls auch sexualpädagogisch zu arbeiten, verstanden wird (vgl. Henningsen, 
2016; Sielert, 2014), so könnte sich gemäß dieses Ansatzes eine fallbezogene Be-
ratung für die Lehrerin auf eine umfassende Reflexion ihres Sexualitätsverständ-
nisses richten. Es ginge dann etwa um die Annahmen über die Sexualität in der 
Gruppe der Roma oder warum ein Gespräch über Sexualität und Geschlechterbe-
ziehungen so deutliche Widerstände bei ihr hervorruft. Ein weiterer Reflexionshori-
zont liegt im „heteronormativen System heterosexueller Zweigeschlechtlichkeit“ 
(Hartmann, 2015, S. 28) und der (De-)Thematisierung von Geschlechterperspekti-
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ven (vgl. Glammeier, 2015): Wäre es beispielsweise auch zu einem Verdacht gekom-
men, wenn sich die Beobachtungen auf einen männlichen Schüler bezogen hätten ?

 ● Berufsbiographische Perspektive: Mit einer berufsbiographischen Perspektive in der 
Auseinandersetzung mit dem Fall eines schwebenden Verdachts könnten die Vor-
erfahrungen der Lehrerin mit Verdachtsfällen der sexualisierten Gewalt betrachtet, 
mögliche Vorannahmen identifiziert und somit mögliche Deutungs- und Handlungs-
modifikationen erarbeitet werden.

 ● Perspektive auf die Lehrer-Schüler-Beziehung: In einem schulinternen Beratungs-
prozess könnte bei der starken Wertung der Lehrerin, die Schülerin mache im Ge-
spräch „dicht“, angesetzt werden. Hier könnten Dimensionen von Anerkennung und 
Kränkung in der Lehrer-Schüler-Beziehung ausgelotet werden (vgl. Helsper & Reh, 
2012; Ricken, 2012). Darüber hinaus könnten beispielsweise Techniken der non- 
direktiven Gesprächsführung nach Rogers für den weiteren Kontakt mit der Schü-
lerin wiederholt bzw. eingeübt werden (Rogers, 2005). Diese könnten auch genutzt 
werden, um die schulische Peer-Group in die Falleruierung miteinzubeziehen.

Alle diese möglichen Reflexions- und Beratungsansätze zielen auf die fachliche und 
kollegiale Unterstützung der Lehrerin, in der nahen Begleitung der Schülerin zu bleiben 
und ihre Beobachtungen und Informationssammlungen weiterzuführen. Es lassen sich 
des Weiteren Ansätze für eine Perspektivierung und eine damit verbundene Positionie-
rung herausarbeiten, die deutlicher auf organisationaler Ebene liegen:

 ● Perspektive auf die Heterogenität des Lehrer*innenkollegiums: In Bezug auf das 
Führen persönlicher Gespräche mit Kindern zeigt sich ein Wissen um die Hetero-
genität der Vorlieben, Fähigkeiten und Kompetenzen von Lehrer*innen. Die Lehre-
rin sieht in der pädagogischen Arbeit mit Schüler*innen über den Bereich des privat-
persönlichen und in Fragen, die die Dimensionen von Intimität, Sexualität und Ge-
schlecht betreffen, nicht ihre zentralen Kompetenzen und begründet dies. Hier wäre 
die schulische Leitungsebene gefordert, darauf zu achten, dass andere Lehrkräfte 
diese Kompetenzen aufweisen oder es wären entsprechend externe Angebote und 
Projekte in der Schule für die Kinder zu offerieren, damit den Schüler*innen ver-
trauensvolle Ansprechpersonen zur Verfügung stehen könnten.

 ● Perspektive auf multiprofessionelle Zusammenarbeit: Es wird bei der Lehrerin ein 
Bedarf des Austauschs mit und des Einbezugs von anderen Disziplinen (Schulpsy-
chologin) deutlich, der auf die die Auseinandersetzung über die Möglichkeiten von 
multiprofessioneller Zusammenarbeit in der Organisation Schule bei schwebenden 
Verdachtsfällen verweist. Schulsozialarbeit wäre dabei eine weitere wichtige Res-
source, die beispielsweise eine deutlichere sexualpädagogische Kontur haben könnte 
und dadurch der Grundschullehrerin ermöglichen würde, sich auf die individuelle 
Betreuung der Schülerin in Bezug auf den Leistungsabfall konzentrieren zu können.

Schließlich eröffnet die Auseinandersetzung mit der Fallbeschreibung auch übergeord-
nete Fragestellungen, die nach Auffassung der Autorin weder isoliert auf der Ebene von 
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Profession noch von Organisation bearbeitbar sind, sondern sowohl auf komplexe be-
rufsethische Fragestellungen verweisen wie auch einer breiteren schulöffentlichen Fun-
dierung bedürfen:

 ● Umgang mit Wert- und Normvorstellungen in der beruflichen Handlungspraxis: Die 
Lehrerin thematisiert im Zusammenhang mit der Frage einer weiteren Befragung 
des Mädchens quasi implizit die Goldene Regel ‚was du nicht willst, das man dir tut, 
das füg auch keinem anderen zu‘. Für sich selber markiert sie damit eine Grenze des 
nicht instrumentellen Einsatzes von Gesprächen, die sie auch im beruflichen Kon-
text nicht überschreiten möchte. Da die Lehrerin es als distanzlos erachtet, wenn je-
mand sie in ein Gespräch verwickeln will, um dadurch etwas herauszubekommen, 
möchte sie dies keinem anderen Menschen und auch nicht ihren Schüler*innen zu-
muten. Hier zeigt sich eine Ambivalenz zwischen der fachlichen Orientierung auf 
Offenbarungsprozesse und den eigenen subjektiven Wertmaßstäben.

 ● Umgang mit Macht in pädagogischen Kontexten: Neben den persönlichen Gründen 
führt die Lehrerin auch berufsethische Gründe für ihren zurückhaltenden Umgang 
in Bezug auf den Umfang des Wissens über die Privat- und Intimsphäre von Schü-
ler*innen und ihren Familien an sowie in Bezug auf die Frage, auf welche Weise 
dieses Wissen erworben wird. Eine Befragung des Mädchens würde zwar mit bester 
fachlicher Intention erfolgen, stellte aber gleichwohl potentiell eine Verletzung der 
familialen und persönlichen Privatsphäre dar und könnte auch eine Beschämung des 
Mädchens zur Folge haben. Hier ginge es folglich um die stete Reflexion der eigenen 
generationellen, beruflichen und institutionellen Machtposition, auch dann, wenn 
gute Gründe – etwa das Fürsorgeprinzip gegenüber Kindern, die konstitutiv einen 
vulnerableren Status haben – für ihren Einsatz sprächen.

4. Ausblick: Schwebende Verdachtsfälle als schulische 
Kommunikationsanlässe

Entlang der Fallbeschreibung wurde die teilweise quälende Unsicherheit in der Ambiva-
lenz von Sprechen und Schweigen und dem Ringen um Professionalität für Pädagog*in-
nen bei schwebenden Verdachtsfällen auf sexualisierte Gewalt deutlich. Im dargelegten 
Fall war unklar, ob eine Kindeswohlgefährdung besteht, ob und wenn ja welche Ge-
waltform dabei vorliegt und durch wen diese erfolgte. Ebenso wurden die Ambiva-
lenzen in der Beziehung der Grundschullehrerin zu den Eltern des Mädchens, zu dem 
die Familie betreuenden Mitarbeiter des Sozialsystems sowie zu den schulischen Kol-
leg*innen offenbar. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass schwebende Verdachtsfälle 
jeweils einzelfallbezogen eine Vielzahl von Ansatzmöglichkeiten zur Erweiterung des 
Refle xions- und Handlungspotentials im Dienste der Begleitung der betreffenden Kin-
der und Jugendlichen sowie der weiteren Exploration des Verdachts durch die involvier-
ten Pädagog*innen implizieren. Ebenso zeigen Fälle schwebenden Verdachts Organisa-
tionsentwicklungspotentiale auf. Der Umgang mit schwebenden Verdachtsfällen sollte 
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daher – so wie Sabine Andresen (2015, S. 129) dies für die Frage der Aufarbeitung her-
ausgearbeitet hat – als „ein praktischer Vorgang und ein kommunikativer Prozess“ ge-
dacht und zukünftig weiter ausgestaltet werden.

Darüber hinaus wurden ethische Problemdimensionen offenbar – die Bedeutung des 
individuellen pädagogischen Selbstverständnisses in Bezug auf Fragen von Sexuali-
tät und Gewalt sowie die Frage der pädagogischen Interventionsmacht –, welche nach 
Auffassung der Autorin Grenzen der Auseinandersetzung auf der Ebene von Organisa-
tion und Profession darstellen und statt dessen pädagogische Selbstverständigungspro-
zesse auf allgemein berufsethischer sowie sozialraumspezifischer Ebene erfordern. Sie 
berühren ethische Grundverständnisse über Sexualität und Macht und erfordern daher 
gesellschaftliche, demokratisch strukturierte ethische Deliberationsprozesse unter Be-
teiligung größerer Akteur*innengruppen. Daher plädiert der Beitrag für eine sektorale 
Trennung von professionell/organisationalen und ethischen Fragen. Mit Blick auf die 
Nachbardisziplin der Medizin und ihren Umgang mit ambivalenten Fallkonstellationen 
lässt sich mit Sabine Salloch (2016) argumentieren: So sehr die Sterbebegleitung für 
Ärzt*innen zum Kern ihrer professionellen Tätigkeit gehört, so wenig ist es ihre Zu-
ständigkeit über die Art und Weise des Sterbens zu entscheiden, auch dann nicht, wenn 
Patient*innen zur eigenen Willenskundgabe nicht mehr fähig sind. Hier sind klinische 
Ethik-Komitees ein Lösungsansatz, womit allerdings auch wiederum spezifische Pro-
blemstellungen einhergehen (vgl. Saake & Kunz, 2006).

Der Umgang mit schwebenden Verdachtsfällen stellt in dieser Perspektive eine 
Grenzaktivität zwischen pädagogischen und ethischen Fragen dar, so dass die grund-
sätzlichen ethischen Selbstverständigungs- und Auseinandersetzungsprozesse nicht ein-
seitig in der Zuständigkeit von Profession und Organisation angesiedelt sein sollten. 
Die Problemhorizonte verweisen vielmehr auf grundlegende Fragen zu Formen und 
Aufgaben des kindlichen Aufwachsens in Institutionen zwischen Schutz und Selbst-
bestimmung, ebenso wie auf Fragen der inter-institutionellen Beziehung bei einem 
schwebenden Verdacht. Sie sind somit ein wichtiger Bestandteil der Diskussion um 
Schutzkonzepte, schulische Leitbilder und Schulkulturen. Insofern könnten sozial-
räumlich verankerte, z. B. auch unter Beteiligung von Elternräten, sowie multiprofes-
sionell zusammengesetzte Kommunikationsformate wie pädagogische Ethik-Komitees 
einen Ansatz darstellen, ethische Auseinandersetzungsprozesse unter Beteiligung un-
terschiedlicher Akteur*innengruppen im öffentlichen Raum von Schule zu institutiona-
lisieren.
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Prävention sexuellen Missbrauchs 
in Kindertageseinrichtungen 
am Beispiel des Präventionsprojekts 
„ReSi – Resilienz und Sicherheit“

Zusammenfassung: Kindertageseinrichtungen bieten die Möglichkeit für eine frühzei-
tige, universell angelegte Prävention sexualisierter Gewalt. In der Auseinandersetzung 
mit der Frage, wie kindzentrierte Ansätze im Vorschulbereich gestaltet werden sollten, 
zeigt sich, dass die Inhalte schulbasierter Programme zur Prävention sexuellen Miss-
brauchs nicht einfach an die Zielgruppe der jüngeren Kinder angepasst werden kön-
nen. In diesem Beitrag werden Ansatzpunkte der Prävention auf verschiedenen Ebe-
nen aufgezeigt, die Konzeptionierung von Präventionsprogrammen im Elementarbereich 
theoretisch fundiert sowie evaluierte Programme für die Altersgruppe der Vorschul- und 
Grundschulkinder im deutschsprachigen Raum in einem Überblick vorgestellt. Als Bei-
spiel für ein evaluiertes Präventionskonzept für den Elementarbereich, das sich an den 
erarbeiteten Aspekten orientiert, wird das Konzept „ReSi – Resilienz und Sicherheit“ be-
schrieben. Es beinhaltet ein Förderprogramm zur Kompetenzentwicklung von Kindern im 
sozial-emotionalen, körperbezogenen und sprachlichen Bereich sowie Fortbildungen zur 
Prävention sexualisierter Gewalt für pädagogische Fachkräfte, Elternarbeit und die Ver-
netzung mit Fachstellen. Eine zukünftige Herausforderung der Präventionsarbeit in Kin-
dertageseinrichtungen besteht darin, evaluierte Konzepte in die breite Praxis zu überfüh-
ren und langfristig zu implementieren.

Schlagworte: Prävention, Kindesmissbrauch, Kindergarten, Kompetenzförderung, Qua-
lifizierung pädagogischer Fachkräfte

1. Primärprävention sexualisierter Gewalt im Elementarbereich: 
Begriffliche Grundlagen und Präventionsansätze

Kinder in Deutschland werden nach Ansicht von Expert/innen noch immer nicht aus-
reichend vor sexueller Gewalt geschützt (vgl. UBSKM, 2017). Einen wesentlichen Bau-
stein, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen, stellen Präventionskonzepte 
dar. Unter der Lebenslaufperspektive rückt die hohe Bedeutung von Bildungsinstitutio-
nen und damit auch Kindertageseinrichtungen für präventive Maßnahmen in den Blick. 
Um Prävention sexuellen Missbrauchs im Elementarbereich zu beleuchten, folgt zu-
nächst eine begriffliche Auseinandersetzung, anschließend wird der Forschungsstand 
zu Förderprogrammen erläutert und schließlich ein Praxisbeispiel für ein Präventions-
programm im Elementarbereich vorgestellt.

Begrifflich ist das hier behandelte Thema vielgestaltig: Es wird von sexualisierter 
Gewalt, sexuellem Missbrauch, sexueller Misshandlung, sexueller Gewalt oder sexuel-
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ler Ausbeutung gesprochen und geschrieben und oftmals werden die Begriffe synonym 
gebraucht (vgl. z. B. Amann & Wipplinger, 2005).

Häufig verwendet wird der Begriff sexueller Missbrauch. Er findet sich in der päd-
agogischen Praxis ebenso wie im Strafgesetzbuch und im Forschungsbereich, allerdings 
gibt es keine über alle Bereiche einheitliche Definition. Deegener (2010) definiert se-
xuellen Missbrauch von Kindern als jede Handlung, „die an oder vor einem Kind ent-
weder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund 
seiner körperlichen, seelischen, geistigen oder sprachlichen Unterlegenheit nicht wis-
sentlich zustimmen kann“ (Deegener, 2010, S. 22). Dabei ist zwischen Kindern und 
Erwachsenen grundsätzlich von einem Machtunterschied auszugehen, da Kinder in 
vielfältiger Hinsicht, z. B. emotional, sozial, rechtlich oder finanziell von Erwachsenen 
abhängig sind. Diese Machtverhältnisse, das Vertrauen und die Unwissenheit von Kin-
dern werden ausgenutzt.

Der Begriff sexualisierte Gewalt unterstreicht, dass bei sexuell übergriffigen Hand-
lungen neben sexuellen Motiven häufig auch Machtausübung eine bedeutsame Rolle 
spielt. Mit dem Gewaltbegriff wird verdeutlicht, dass Grenzen überschritten sowie Frei-
heit und Sicherheit von Kindern verletzt bzw. eingeschränkt werden.

Für die pädagogische Praxis ist es zudem hilfreich, begrifflich zwischen Grenzver-
letzungen, sexuellen Übergriffen und sexuellem Missbrauch zu unterscheiden, um je-
weils fachlich angemessen mit der Situation umzugehen (vgl. Enders & Kossatz, 2012; 
Enders, 2015). Grenzverletzungen sind Verhaltensweisen, die persönliche Grenzen 
überschreiten, z. B. wenn ein Kind umarmt wird, obwohl es zeigt, dass es diese Berüh-
rung nicht mag. Was grenzverletzend ist, ist nicht eindeutig anhand klarer, objektiver 
Merkmale festgelegt, sondern ist auch durch subjektives Erleben bestimmt. Im Alltag 
sind Grenzverletzungen nicht immer zu vermeiden und sie geschehen oft unbeabsich-
tigt. Aber auch persönliche oder fachliche Unzulänglichkeiten können ein Grund für 
grenzverletzendes Verhalten sein. Beispiele hierfür wären auf Fachkraftebene ein wenig 
differenzierter Umgang mit Nähe und Distanz oder auf institutioneller Ebene die feh-
lende Berücksichtigung von Grenzen, Nähe und Distanz in Konzeptionen. Grenzver-
letzungen sind korrigierbar, denn durch Rückmeldungen kann einer Person ihr grenz-
verletzendes Verhalten bewusstwerden, sie kann sich entschuldigen und sich zukünftig 
anders verhalten (vgl. Dörr, 2010; Enders & Kossatz, 2012).

Sexuelle Übergriffe unterscheiden sich Enders und Kossatz (2012) zufolge von 
Grenzverletzungen durch ihre Massivität und Häufigkeit. Unter sexuellem Missbrauch 
werden hier alle sexuellen Handlungen, die strafrechtlich relevant sind, verstanden (vgl. 
Enders & Kossatz, 2012). Bei sexuellen Handlungen von noch nicht strafmündigen Kin-
dern wird von sexuellen Übergriffen gesprochen (vgl. Maywald, 2013; Enders, 2015).

In Anlehnung an Andresen, Gade und Grünewalt (2015) wird aus erziehungswis-
senschaftlicher Perspektive der menschenrechts- und befähigungsorientierte Ansatz des 
Capability Approach als theoretische Rahmung für Prävention herangezogen. Präven-
tion kann auf der Grundlage von Vorstellungen eines guten Lebens und den möglichen 
Verletzungen der Bedingungen dafür (Rechte und Gerechtigkeit im Hinblick auf Le-
benschancen) betrachtet, konzipiert und evaluiert werden (vgl. Nussbaum, 1999, 2000; 
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Otto & Ziegler, 2008). Bei sexualisierter Gewalt stehen hierbei insbesondere die Rechte 
auf körperliche Integrität und Selbstbestimmung im Vordergrund, die durch Grenzüber-
schreitungen bedroht sein können. Prävention aus dieser Perspektive verfolgt das Ziel, 
die persönlichen Rechte von Kindern und Jugendlichen zu wahren und zu stärken (vgl. 
Fegert, Schroer & Wolff, 2017).

Prävention kann dabei auf den verschiedenen Ebenen der politischen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen und der Umsetzung in verschiedenen Settings sowie 
auf der Ebene des pädagogischen Handelns einzelner Akteure sowohl gestaltet als auch 
betrachtet und untersucht werden. Die weiteren Ausführungen beziehen sich auf die 
Mikroebene und nehmen kindzentrierte Ansätze der Prävention sexuellen Missbrauchs 
in den Blick. Dabei soll vor dem Hintergrund der Empfehlung eines möglichst frühzei-
tigen Einsetzens von Präventionsmaßnahmen (vgl. Petermann & Petermann, 2011) der 
Altersbereich der drei- bis sechsjährigen Kinder im Fokus stehen. Im Feld der Präven-
tion sexualisierter Gewalt bei Vorschulkindern lassen sich zwei Forschungslücken auf-
zeigen: ein Mangel an wissenschaftlich fundierten Evaluationsstudien sowie die Frage 
der alters- und entwicklungsangemessenen Ausgestaltung kindzentrierter Interventio-
nen in dieser Altersgruppe (vgl. Kindler & Schmidt-Ndasi, 2011; Vierhaus, 2009). Diese 
beiden Aspekte sollen im Folgenden genauer betrachtet werden.

2. Ansätze zur kindzentrierten Prävention sexuellen Missbrauchs 
bei Kindern im Elementarbereich

In Deutschland zeigt sich im Feld der Prävention sexuellen Missbrauchs eine Theorie-
Praxis-Lücke. Vierhaus (2009) stellt fest, dass einerseits eine Vielzahl von Praxisange-
boten existieren und andererseits nur wenig theoretisch fundierte und evaluierte Präven-
tionsprogramme zur Verfügung stehen.

Präventionsansätze, die sich an Kinder als potenzielle oder tatsächliche Opfer wen-
den, lassen sich als überwiegend risikoorientiert bzw. überwiegend schutz- bzw. kom-
petenzorientiert beschreiben. Diese Unterscheidung lässt sich auf die in der präventiven 
Arbeit mit Kindern international anerkannten Zielsetzungen (vgl. z. B. Bange, 2002; 
Amann & Wipplinger, 2005) anwenden. Zentrale Ziele bestehen darin, Kinder über se-
xuellen Missbrauch zu informieren, sie darin zu unterstützen, gefährliche Situationen 
und sexuelle Grenzverletzungen zu erkennen, wenn möglich zu beenden und sie darin 
zu ermutigen, über vergangene, aktuelle oder zukünftige Missbrauchserlebnisse Ver-
trauenspersonen zu berichten und sich Hilfe zu holen (vgl. Kindler & Schmidt-Ndasi, 
2011). Hierdurch wird versucht das Risiko eines sexuellen Übergriffs durch den Aufbau 
von Wissen und Verhaltensweisen bei den Kindern selbst zu senken.

Demgegenüber steht eine Strömung, die sich an einer salutogenetischen bzw. resi-
lienzorientierten Sichtweise (vgl. Antonovsky, 1997; Wustmann, 2009) und dem Kon-
zept der Gesundheitsförderung durch die Förderung von Lebenskompetenzen (WHO, 
1994) orientiert. Diese Ausrichtung fokussiert den Aufbau sozial-emotionaler und kör-
perbezogener Kompetenzen sowie eine Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder. 
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Resilienzorientierte Präventionskonzepte setzen damit an einer Förderung von Schutz-
faktoren bzw. Kompetenzen an.

Ein kindzentrierter Zugang, insbesondere für den Altersbereich der unter Sechsjäh-
rigen, wird jedoch kontrovers diskutiert. Eine kritische Reflexion betrifft unter anderem 
die Frage, ob es zusätzlich zu einer Stärkung der Verantwortlichkeit von Erwachsenen 
und ihres Schutzhandelns zielführend und unter ethischen Gesichtspunkten überhaupt 
vertretbar erscheint, im Kontext einer Prävention sexueller Gewalt verhaltensbezogen 
mit den Kindern als potentielle (zukünftige) Opfer zu arbeiten. Es besteht ein hoher 
Konsens, dass auch ältere Kinder nicht aus eigener Kraft eine Viktimisierung verhin-
dern können (vgl. z. B. Damrow, 2010; Kindler & Schmidt-Ndasi, 2011). Daraus ergibt 
sich für kindbezogene Präventionsansätze die Forderung, dass erwachsene Bezugsper-
sonen in ihrer Schutzfunktion gestärkt werden (vgl. z. B. Damrow, 2010; Finkelhor, 
2007; Helming et al., 2011; Kindler, 2015; Kindler & Schmidt-Ndasi, 2011).

In Bezug auf die präventive Wirksamkeit von kindzentrierten Programmen zeich-
nen internationale Studien ein ermutigendes Bild: Forschungsergebnisse von englisch-
sprachigen Studien zur Prävention sexuellen Missbrauchs wurden im Rahmen mehrerer 
Metaanalysen integriert (vgl. z. B. Zwi et al., 2007; Topping & Barron, 2009; Rispens, 
Aleman & Goudena, 1997), wobei zur Messung der Wirksamkeit der eingesetzten Pro-
gramme im Großteil der Studien Abfragen zum Wissen der Kinder über sexuellen Miss-
brauch und zur theoretischen Anwendung der Programminhalte durchgeführt wurden. 
Es konnten moderate bis stark positive Effekte der einbezogenen Programme fest-
gestellt werden. Topping und Barron (2009) konnten beispielsweise zeigen, dass Schul-
programme in der Hälfte aller Fälle positive Effekte im Erkennen potenziell gefähr-
licher Situationen und im Wissen über Möglichkeiten der Hilfesuche aufweisen. Eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse von fünf Studien mit Vorschulkindern im Alter von 
drei bis sechs Jahren (Wurtele & Owens, 1997) gibt Hinweise darauf, dass auch Kin-
der vor dem Schuleintritt von Präventionsprogrammen profitieren können. Insgesamt 
spricht die Datenlage für eine Wirkung kindzentrierter Präventionsprogramme. Finkel-
hor (2007) kommt zu dem Schluss, dass aus dem aktuellen Forschungsstand abgeleitet 
werden kann, dass es vielversprechend ist, Kinder mit qualitativ hochwertigen Präven-
tionsprogrammen zu versorgen.

3. Theoretische Fundierung von Konzepten der Prävention 
sexualisierter Gewalt in Kindertageseinrichtungen

Dies führt unmittelbar zu der Frage, wie kindzentrierte Ansätze im Vorschulbereich ge-
staltet werden sollten. Aus dem englischsprachigen Raum stammende schulbasierte Pro-
gramme zur Prävention sexuellen Missbrauchs werden auf die Zielgruppe der jüngeren 
Kinder übertragen, indem Inhalte bewährter Konzepte für ältere Kinder wie Informa-
tionsvermittlung, Sicherheitsregeln und die Stärkung von Widerstandsfähigkeiten vor 
dem Hintergrund entwicklungspsychologischer Überlegungen modifiziert werden. Für 
zentrale Kerninhalte von Präventionsprogrammen zum sexuellen Missbrauch, wie das 
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Bestimmungsrecht über den eigenen Körper, die Unterscheidung von angemessenen 
und unangemessenen Berührungen sowie Nein sagen (vgl. Topping & Barron, 2009) 
sind die Entwicklungsvoraussetzungen von Kindern im Kindergartenalter jedoch nicht 
oder nur teilweise gegeben (vgl. Els, 2014). Lohaus und Trautner (2016) zufolge könne 
Kindern im Vorschulalter nicht vermittelt werden, ab wann Handlungen einen sexuel-
len Übergriff darstellen, unter anderem da es Kindern in diesem Alter noch schwerfalle, 
komplexe Inhalte mit hohem Abstraktionsgrad zu verstehen, und damit nachzuvollzie-
hen, dass eine Handlung (z. B. Berührung der Genitalien durch die Eltern oder eine/-n 
Ärztin/Arzt) je nach Situation missbräuchlich sein kann oder nicht. Darüber hinaus hät-
ten selbst fünf- bis sechsjährige Kinder noch nicht die Fähigkeit, gegenüber Autoritäts-
personen Nein zu sagen und damit einen sexuellen Übergriff zu verhindern oder zu un-
terbrechen (vgl. Kindler & Schmidt-Ndasi, 2011).

Für die Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen erscheinen vor diesem Hintergrund 
Präventionsmaßnahmen geeignet, die einen resilienzorientierten Ansatz verfolgen und 
darauf abzielen, die Kinder in ihren Schutzfaktoren zu stärken (vgl. Fthenakis, 2005; 
Wustmann, 2009; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009) und damit – nicht nur und 
nicht spezifisch auf die Prävention sexuellen Missbrauchs bezogen – ihre gesunde Ent-
wicklung zu unterstützen sowie Bewältigungskompetenzen aufzubauen. Aus Metaana-
lysen kann zudem abgeleitet werden, dass kombinierte kind- und erwachsenenbezogene 
Ansätze in pädagogischen Kontexten besonders wirksam sind (vgl. MacIntyre & Carr, 
2000). Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte und der Einbezug der Eltern 
stellen daher unverzichtbare Maßnahmen der Prävention sexuellen Missbrauchs dar.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für die Ausgestaltung von Ansätzen 
der Prävention sexuellen Missbrauchs für die Altersgruppe der unter Sechsjährigen fol-
gende konzeptuelle und inhaltliche Aspekte bedeutsam sind:

1) Resilienzorientierung und die Förderung von Lebenskompetenzen
2) Förderung sprachlich-erzählerischer Fähigkeiten zur Unterstützung von Disclosure-

prozessen
3) Spezifische Inhalte (Vermittlung von Sicherheitskonzepten, Umgang mit Geheim-

nissen)
4) Einbezug erwachsener Bezugspersonen

Die skizzierten Inhalte von Präventionsprogrammen für die Altersgruppe der Drei- bis 
Sechsjährigen weisen enge Bezüge zu den in den Bildungsplänen der Länder formulier-
ten Bildungszielen auf. Kompetenzentwicklung gehört zu den Kernaufgaben pädagogi-
scher Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen.

Bildungsziele im Elementarbereich sind dem Gemeinsamen Rahmen der Länder für 
die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen zufolge „die Vermittlung grundlegen-
der Kompetenzen und die Entwicklung und Stärkung persönlicher Ressourcen, die das 
Kind motivieren und darauf vorbereiten, künftige Lebens- und Lernaufgaben aufzugrei-
fen und zu bewältigen, verantwortlich am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und ein 
Leben lang zu lernen“ (JMK & KMK, 2004, S. 3). Diese allgemeinen Bildungsziele 
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wurden in den einzelnen Bundesländern in länderspezifischen Bildungsplänen aus-
gearbeitet, die alle, wenn auch in unterschiedlicher Weise, die sozial-emotionalen und 
sprachlichen Kompetenzen als grundlegende Bildungsbereiche benennen: Im Bayeri-
schen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) finden sich zum Beispiel als Bildungsberei-
che Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte, Sprache und Literacy sowie Re-
silienz als Grundstein zum kompetenten Umgang mit Veränderungen und Belastungen 
und „als Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hohe Le-
bensqualität“ (StMAS & IFP, 2016, S. 69). Im Orientierungsplan für Bildung und Er-
ziehung im Elementarbereich in Niedersachsen (Niedersächsisches Kultusministerium, 
2005) werden, um ein weiteres Beispiel zu nennen, die Lernbereiche und Erfahrungsfel-
der emotionale Entwicklung, soziales Lernen sowie Sprache und Sprechen aufgeführt.

Eine Verschränkung von Präventionskonzepten mit zentralen Aufgaben und Zielen 
im Setting von Kindertageseinrichtungen ist somit möglich und kann zu einer erhöhten 
Bereitschaft des pädagogischen Fachpersonales beitragen, sich verstärkt diesem Thema 
zu widmen.

4. Prävention sexualisierter Gewalt in Kindertageseinrichtungen 
am Beispiel von „ReSi – Resilienz und Sicherheit“

Trotz der Vielfalt an Praxismaterialien und -angeboten zur Prävention sexuellen Miss-
brauchs, die von Fachberatungsstellen entwickelt und eingesetzt werden, stehen für den 
deutschsprachigen Raum bislang nur sehr wenige wissenschaftlich evaluierte Präven-
tionsprogramme zum Thema sexueller Missbrauch für den Bereich der Kindergarten-
kinder zur Verfügung. Im deutschsprachigen Raum können evaluierte Programme von 
Eck und Lohaus (1993), Knappe und Selg (1993), Bowi und Kruse (2007), Krahé und 
Knappert (2009), Firnges und Amann (2016) und Pfeffer und Storck (2018) positive 
Effekte im Wissensbereich (z. B. Wissen über Kinderrechte, Handlungswissen im Um-
gang mit schwierigen Situationen) nachweisen, wobei sich alleine die Programme von 
Eck und Lohaus (1993) und Pfeffer und Storck (2018) an Kinder im Kindergartenalter 
richten. Die anderen aufgeführten Programme sind für die Grundschule konzipiert.

Das Projekt „ReSi – Resilienz und Sicherheit“ (Pfeffer & Storck, in Vorb.) wurde auf 
der Basis der oben dargestellten forschungsbezogenen und konzeptuellen Hintergründe 
entwickelt. Es richtet sich an Kinder in Kindertageseinrichtungen, ihre Eltern und das 
pädagogische Fachpersonal und besteht aus einem Förderprogramm für Kinder, das von 
den Fachkräften durchgeführt und in den Kindergartenalltag integriert wird, einer Fort-
bildung des pädagogischen Fachpersonals zur Stärkung ihres Schutzhandelns sowie El-
terninformationen zur Prävention sexualisierter Gewalt und zur Kompetenzförderung 
von Kindern.
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4.1 Praktische Anlage des Programms

Das Förderprogramm für die Kinder ist auf einen Durchführungszeitraum von vier Mo-
naten angelegt. Es zielt darauf ab, sozial-emotionale, körperbezogene und sprachlich-
erzählerische Kompetenzen zu fördern und Wissen und Handlungskompetenzen im Zu-
sammenhang mit Disclosure zu vermitteln (z. B. Umgang mit Geheimnissen, Regeln 
zur Sicherheit, Hilfe holen). Die pädagogischen Fachkräfte der teilnehmenden Einrich-
tungen werden in der Durchführung des Förderprogramms geschult und erhalten ein 
Manual, in welchem die vorgesehenen Übungen übersichtlich und handlungsorientiert 
beschrieben werden. Identifikationsfigur ist die Katze Resi, die die Kinder zusammen 
mit dem Kater Ralf als Handpuppe, im Bilderbuch und in anderen Materialien durch die 
Übungen begleitet. Die für die Übungen erforderlichen Materialien (z. B. Handpuppen, 
Bilderbücher, Bildkarten, Körperplakate, Gefühlswürfel, Geheimniskarten) werden zu-
sammen mit einem Manual zur Programmdurchführung den teilnehmenden Gruppen 
zur Verfügung gestellt, um die pädagogischen Fachkräfte in der Vorbereitung der Durch-
führung zu entlasten.

Jeweils vier bis fünf Wochen wird der inhaltliche Fokus auf die Themen „Gefühle“, 
„Körper“ und „Beziehungen“ gelegt. Die Förderung sprachlich-erzählerischer Fähig-
keiten bildet dabei ein Querschnittsthema, indem beispielsweise Gefühlsvokabular und 
der Wortschatz zum Körper spielerisch erweitert werden oder sprachliche Strategien 
verbessert werden, um sich abzugrenzen, sich selbst zu instruieren oder Konflikte zu 
lösen. Im letzten Themenblock liegt der Schwerpunkt auf der Förderung der sprachlich-
erzählerischen Fähigkeiten und die in den vorherigen Themenblöcken behandelten In-
halte werden in Erzählungen vertieft und wiederholt.

Die Übungen des Förderprogramms lassen sich in den Kindergartenalltag integrie-
ren und mit altersgemischten Gruppen durchführen. Eine Wiederholung in jährlichen 
Zyklen ist vorgesehen. Die Kinder können in Abhängigkeit von ihrem kognitiven, so-
zial-emotionalen und sprachlichen Entwicklungsstand in unterschiedlicher Weise in den 
Übungen aktiv werden und beispielsweise jüngere Kinder unterstützen und anleiten.

Die pädagogischen Fachkräfte erhalten zudem eine Fortbildung zum Thema Präven-
tion sexualisierter Gewalt und Handlungssicherheit in Verdachtsfällen. Sie werden in 
der Elternarbeit durch die Planung und Durchführung von Elternabenden und durch the-
matische Elternbriefe begleitend zur Durchführung des Förderprogramms unterstützt. 
Die Fortbildung wird von speziell ausgebildeten Fachkräften von Fachberatungsstellen 
durchgeführt und beinhaltet die oben genannten Themenbereiche. Darüber hinaus wird 
den Fachkräften eine Informationsbroschüre zur Verfügung gestellt, in der neben zen-
tralen Inhalten zur Prävention sexualisierter Gewalt und zur Vorgehensweise in Ver-
dachtsfällen Informationen über Angebote regionaler Fachberatungsstellen enthalten 
sind, um eine Vernetzung der Einrichtung zu fördern.
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4.2 Methodisches Vorgehen der Wirksamkeitsstudie

Die Wirksamkeit des Förderprogramms auf das Wissen, die Handlungsstrategien und 
die Kompetenzentwicklung der Kinder wurde in einer randomisierten Kontrollgruppen-
studie mit 412 Kindern überprüft (vgl. Feldmann, Storck & Pfeffer, in Vorb.). Die Kom-
petenzentwicklung sowie die sprachlich-erzählerischen Fähigkeiten der Kinder wurden 
im Eltern- und Fachkräfteurteil zu drei Messzeitpunkten (vor und nach der Intervention 
sowie im follow-up sechs Wochen nach Abschluss des Programms) erhoben. In einer 
Teilstichprobe der Kinder (n = 174) wurde durch standardisierte Interviews das Wissen 
der Kinder z. B. über Regeln und Handlungsstrategien erfasst.

4.3 Zentrale Ergebnisse

Die Dokumentation der Kompetenzentwicklung durch die pädagogischen Fachkräfte 
zu drei Messzeitpunkten zeigt eine im Vergleich zur Kontrollgruppe günstigere Ent-
wicklung der teilnehmenden Kinder in den Bereichen Selbstbehauptung, Stressbewälti-
gung, körperbezogene Kompetenzen, Interaktions- und Kommunikationskompetenzen 
und Konfliktlösekompetenzen. Das kommunikative Verhalten in Gesprächssituationen 
konnte bei den teilnehmenden Kindern gefördert werden. Kinder mit Migrationshin-
tergrund verbessern sich durch das Programm in ihrem Sprachverhalten im Kontakt 
mit pädagogischen Bezugspersonen. Kritisch ist anzumerken, dass die individuelle Ein-
schätzung der Kompetenzen durch pädagogische Fachkräfte und damit durch die Pro-
grammdurchführenden vorgenommen wurden, so dass Erwartungseffekte nicht aus-
zuschließen sind. In Kinderinterviews, die von speziell geschulten wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt wurden, zeigten Kinder, die am Pro-
gramm teilgenommen haben, ein besseres Wissen zu Körperteilen sowie zur Unter-
scheidung und Benennung von Gefühlen. Bei Fragen zu Fallvignetten konnten sie mehr 
sinnvolle Handlungsmöglichkeiten nennen und dabei Sicherheitsregeln beachten als 
Kinder der Kontrollgruppe. Insgesamt zeigten sich Hinweise auf eine Stärkung von 
Schutzfaktoren durch das Förderprogramm sowie eine gute Akzeptanz und Praktikabi-
lität des Konzepts was die Integration in den Kindergartenalltag anbelangt.

5. Schlussfolgerungen für die Praxis

Zusammenfassend kann der Schluss gezogen werden, dass der Ansatz, Kinder in ih-
ren Schutzfaktoren zu stärken, grundsätzlich vielversprechend ist. Kindzentrierte Pro-
gramme zur Prävention sexuellen Missbrauchs im Elementarbereich erfordern jedoch 
eine altersspezifische Konzeption. Zielsetzungen können darin bestehen, vor einem re-
silienzorientierten Hintergrund grundlegende Kompetenzen, die für den Aufbau von 
Schutzfaktoren wesentlich sind, zu stärken sowie allgemeine Erzählfähigkeiten und 
spezifische Sprachkompetenzen im Bereich des körperbezogenen Wortschatzes und des 
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sprachlichen Ausdrucks von Bedürfnissen und Gefühlen zu fördern, um Disclosurepro-
zesse langfristig zu ermöglichen.

Die Frage der präventiven Wirkung in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit einer späte-
ren Viktimisierung bleibt offen. Als Grundlage für die Ausbildung von Schutzfaktoren 
sind die Ergebnisse jedoch ermutigend, dadurch, dass sich insgesamt Hinweise auf Ef-
fekte im Bereich des Wissens, der emotionalen, sozialen und sprachlich-erzählerischen 
Fähigkeiten über verschiedene Studien international wie im deutschsprachigen Raum 
hinweg nachweisen lassen.

Damit können Kindertageseinrichtungen als ein vielversprechendes Setting für Prä-
ventionsbemühungen betrachtet werden. Eine zukünftige Herausforderung der Präven-
tionsarbeit besteht darin, evaluierte Konzepte in die breite Praxis zu überführen und 
langfristig zu implementieren. Dies erscheint insbesondere dadurch möglich, dass kind-
zentrierte Programme zur Prävention sexuellen Missbrauchs für diese Altersgruppe in 
ihren Inhalten eine enge Verzahnung mit den Bildungsplänen im vorschulischen Be-
reich aufweisen und daher nicht als Zusatz, sondern als wertvolle Ergänzung frühkind-
licher Erziehung und Bildung betrachtet werden können.

Hierfür sind ein niedrigschwelliger Zugang (z. B. in Form einer Bereitstellung von 
Handbüchern, Arbeitsmaterialien und Fortbildungen) sowie Unterstützungsstrukturen 
erforderlich, die Programme mit positivem Wirkungsnachweis über die Projektphase 
hinaus tragen und dabei nicht-evaluierte Praxiskonzepte langfristig ersetzen.
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Abstract: Kindergartens are an important setting for universal sexual abuse prevention 
programs that address younger children. When faced with the question of how programs 
for 3 –  6 year old children should be designed, there is evidence that it is not appropriate 
to simply adapt the concepts of school-based prevention programs for older children and 
young people. This article summarises basic conceptualisations, different levels of pre-
vention approaches, and the theoretical basis of concepts for children in kindergartens. 
An overview of German programs addressing the prevention of child abuse in kinder-
gartens and elementary schools is given. As an example for a prevention program for 
3 –  6 year old children the project ‘ReSi – resilience and security’ is presented. It consists 
of two components: a competence training program for children to foster social, emo-
tional, body-related and language competences and training for educational experts, in-
cluding parental work and networking with local counselling services. Future challenges 
of sexual abuse prevention for younger children will include the dissemination and long-
term implementation of evaluated programs.

Keywords: Prevention, Child Sexual Abuse, Kindergarten, Life Skills Training, Qualifica-
tion of Educational Experts
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Prävention sexualisierter Gewalt 
in Sportvereinen
Evaluation eines Pilotprojektes in Nordrhein-Westfalen

Zusammenfassung: Rund 60 % der Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren sind im 
Sportverein aktiv. Damit zählen Sportvereine in Deutschland zu den wichtigsten Orten für 
Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen. Die in Sportvereinen entstehende Nähe 
und Bindung bergen jedoch auch Risiken für den Schutz von jungen Menschen, z. B. vor 
sexualisierter Gewalt. Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen hat daher 2013 das 
„Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im organisierten Sport“ als Pilot-
projekt initiiert. Ziel ist es, Sportvereine für sexualisierte Gewalt zu sensibilisieren und sie 
bei der Entwicklung von Schutzkonzepten und Handlungskompetenzen zu unterstützen. 
Über einen Zeitraum von zwei Jahren wurden insgesamt 35 Vereine bei der Implemen-
tierung von Präventionsstandards wissenschaftlich begleitet und durch quantitative und 
qualitative Daten evaluiert. Die Ergebnisse werden in diesem Beitrag vorgestellt und die 
Effekte des Präventionsprojektes auf die Einstellungen und Kompetenzen der Vereins-
mitarbeiter/-innen diskutiert.

Schlagworte: Prävention, Intervention, sexualisierte Gewalt, Kinder- und Jugendsport, 
Sportverein

1. Einleitung

Sportvereine haben in der Lebenswelt von jungen Menschen einen hohen Stellenwert – 
rund 60 % der Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren sind im Sportverein aktiv 
(vgl. Gille, 2015). Vereine und Verbände, die in Deutschland gemeinsam das System 
des gemeinnützig organisierten Sports bilden, tragen folglich eine hohe Verantwortung 
dafür, Kinder und Jugendliche nicht nur in ihrer sportlichen und persönlichen Entwick-
lung zu fördern, sondern sie auch vor Gewalt und gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
zu schützen. Jüngste Befunde bestätigen, dass auch der Sport diesbezügliche Risiken 
birgt: Rund ein Drittel der Kaderathlet/-innen in Deutschland berichtet von Erfahrungen 
mit sexualisierter Gewalt, eine/-r von neun Sportler/-innen hat schwere und/oder länger 
andauernde sexualisierte Gewalt im Sport erlebt (vgl. Allroggen, Ohlert, Gramm & Rau, 
2016). Aber nur etwa die Hälfte der Vereine hält die Prävention von sexualisierter Ge-
walt für relevant und nur ca. ein Drittel der Vereine setzt sich aktiv gegen sexualisierte 
Gewalt im Sport ein (vgl. Hartmann-Tews, Rulofs, Feiler & Breuer, 2016).

Dass auch im organisierten Sport Handlungsbedarf zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen besteht, wurde lange Zeit vernachlässigt. Der Landessportbund Nord-
rhein-Westfalen (LSB NRW) gehört zu den ersten Sportverbänden in Deutschland mit 
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ausgewiesenen Maßnahmen zur Prävention von sexualisierter Gewalt, denn mit der 
Kampagne „Schweigen schützt die Falschen“ engagiert sich der LSB NRW seit 1998 für 
dieses Thema. Eine Evaluation dieser Präventionskampagne zeigte jedoch, dass die Maß-
nahmen nur selten die Vereinsbasis erreichen (vgl. Rulofs & Emberger, 2011). Daraus 
resultierte die Fragestellung, wie die rund 20 000 Vereine in NRW noch besser erreicht 
und dabei unterstützt werden könnten, umfassende Schutzkonzepte zu implementieren. 
Hier setzt der vorliegende Beitrag an und präsentiert Befunde aus der Begleitforschung 
zum sogenannten „Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im organsier-
ten Sport“. Im Rahmen einer zweijährigen Pilotphase wurden ausgewählte Vereine sys-
tematisch dabei begleitet, ein umfassendes Schutzkonzept einzuführen und eine Kultur 
der Achtsamkeit für Probleme der sexualisierten Gewalt zu entwickeln.

2. Theoretische Rahmung

Zur Einbettung der empirischen Begleitforschung werden nachfolgend unter Bezug auf 
(sport-)soziologische Arbeiten, erstens, die sozialen Strukturen in Sportvereinen und, 
zweitens, theoretische Voraussetzungen für die Entwicklung von (Sport-)Organisatio-
nen skizziert.

2.1 Soziale Strukturen in Sportvereinen

Sportvereine in Deutschland sind freiwillige Vereinigungen, die in der Regel nicht-wirt-
schaftliche und solidarische Zwecksetzungen verfolgen. Zu ihren zentralen Charakteris-
tika zählen u. a. die freiwillige Mitgliedschaft und die ehrenamtliche Mitarbeit (Jütting, 
2008, S. 133). Bezahlte Mitarbeiter/-innen (wie z. B. hauptberufliche Geschäftsführun-
gen oder Trainer/-innen) existieren nur in rund einem Viertel der Vereine (Breuer & 
Feiler, 2015, S. 123). Die Beziehungsstrukturen in Sportvereinen sind durch enge so-
ziale Netzwerke und ein hohes Personenvertrauen gekennzeichnet. Entscheidungen bei 
der Personalrekrutierung basieren eher auf sozialer Verbundenheit, langjähriger Ver-
einsmitgliedschaft und persönlichen Präferenzen als auf formalen Auswahlprozessen 
und nachgewiesener Qualifikation (vgl. Schreiner & Thiel, 2011; Thiel & Braun, 2009). 
Nähe und emotionale Bindung sind überdies im pädagogischen Prozess des Trainierens 
zentrale Elemente, die die Beziehungen zwischen Heranwachsenden und Erwachsenen 
in Vereinen charakterisieren (vgl. Krapf, 2015). In diesen durch Nähe und Vertrauen ge-
kennzeichneten sozialen Strukturen liegen besondere Potenziale für die Persönlichkeits-
entwicklung von jungen Menschen, aber auch besondere Herausforderungen für ihren 
Schutz und die Prävention von Machtmissbrauch und Gewalt. Solche Vereinsstrukturen 
erfordern die Entwicklung von Schutzkonzepten, die einerseits die Qualifikation und 
die Zugangsprozesse von erwachsenen Funktionsträger/-innen in Vereinen formalisie-
ren und andererseits die solidargemeinschaftliche Vereinskultur und Ehrenamtlichkeit 
respektieren.



186 Risiko, Schutz und Prävention

2.2 Steuerung von Veränderung in (Sport-)Organisationen

Soziologische Arbeiten attestieren Sportvereinen allgemein träge Strukturen und eine 
Haltung der Abwehr gegenüber neuen Anforderungen aus ihrer Umwelt (vgl. Meier & 
Thiel, 2006; Thiel & Meier, 2004). Dies ist auch bei der Einführung von Schutzkonzep-
ten gegen sexualisierte Gewalt zu berücksichtigen. So unangenehm eine solche Abwehr 
von Veränderung auch für engagierte Personen sein mag, so funktional ist dies für den 
Fortbestand der Strukturen von Vereinen. Vereine bewahren sich auf diese Weise vor 
zu schnellen Anpassungen an sich verändernde Umwelten und behüten ihre ursprüng-
lich angelegten Leitideen (vgl. Meier & Thiel, 2006; Thiel & Meier, 2004). Diese Ver-
haftung in herkömmlichen Strukturen ist jedoch nicht funktional für die Einführung 
von neuen Schutzmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt. „To overcome resistance to 
change“ (Cunningham, 2007) ist bei allen Veränderungsprozessen in Organisationen 
eine zentrale Herausforderung, und dies gilt aufgrund der langen Tabuisierung in be-
sonderem Maße für die Einführung von Schutzmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt 
in Sportvereinen.

Unter Rekurs auf theoretische Arbeiten zum Lernen in Organisationen ist für eine 
solche angestrebte Veränderung in Sportvereinen (d. h. die Einführung eines Schutzkon-
zeptes und die Entwicklung einer Kultur der Aufmerksamkeit für die Problematik der 
sexualisierten Gewalt) von zentraler Bedeutung, dass Vereine sowohl in ihren Struktu-
ren als auch bei den Individuen Wissen zur Prävention von sexualisierter Gewalt gene-
rieren und sich diese (d. h. Strukturen und Individuen) ihr Wissen wechselseitig zur Ver-
fügung stellen (vgl. Willke, 2005). Die nachhaltige Einführung von Schutzmaßnahmen 
gegen sexualisierte Gewalt erfordert somit tiefgehende Lernprozesse sowohl bei den In-
dividuen als auch bei den Strukturen in den Vereinen (vgl. Wolff, 2015).

Aus akteurstheoretischer Perspektive sind für eine solche Steuerung der nachhalti-
gen Einführung von Schutzmaßnahmen in den Strukturen und bei den Individuen der 
Vereine an der Basis des Sportssystems drei Dimensionen zu berücksichtigen: 1. Das 
Sollen, d. h. die Regeln und Vorgaben, die z. B. der Landessportbund in Form eines 
Schutzkonzeptes an die untergeordneten Vereine weitergibt; 2. Das Wollen, d. h. die In-
tentionen und Haltungen, die kollektive und individuelle Akteure/-innen gegenüber der 
Prävention sexualisierter Gewalt entwickeln, und 3. das Können in Form von Wissen 
und Handlungskompetenzen zur Prävention von sexualisierter Gewalt (vgl. Thiel, 1997, 
S. 28). Sollen und Wollen können dabei als Vorbedingungen des Könnens verstanden 
werden, d. h. konkrete Vorgaben und formale Regelungen zur Prävention sexualisierter 
Gewalt und eine positive Haltung zur Einführung von Schutzmaßnahmen können als 
förderliche Bedingungen für die Entwicklung von Wissen und Handlungskompetenzen 
zum Thema betrachtet werden.
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3. Das NRW-Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
im organisierten Sport

Das zu untersuchende Präventionsprojekt bzw. -bündnis wurde im Jahr 2013 vom LSB 
NRW gemeinsam mit den beiden Stadtsportbünden Köln und Dortmund begründet. Die 
Leitidee besteht darin, im NRW-Sport ein Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt auf-
zubauen, möglichst viele Sportvereine in das Bündnis zu integrieren und sie dabei zu 
unterstützen, Präventionskompetenzen zu entwickeln. Vereine bewerben sich um eine 
Mitgliedschaft im Bündnis und durchlaufen dann ein spezifisches Qualifizierungspro-
gramm, welches konkrete Vorgaben für die Einführung von insgesamt zehn Präven-
tionsstandards enthält (Dimension Sollen). Erst nach der Einführung aller Standards 
erhalten die Vereine die formale Bestätigung der Mitgliedschaft, mit der sie sich nach 
außen als verantwortungsbewusste Orte für Kinder und Jugendliche darstellen können. 
Zu den zehn vorgegebenen Standards gehören u. a. eine Vereinsanalyse und Festlegung 
eines spezifischen Präventionsplans, die Ergänzung der Satzung um einen Passus zur 
Prävention sexualisierter Gewalt, die Benennung einer/-s Beauftragten für die Präven-
tion sexualisierter Gewalt, die Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen sowie die 
Unterzeichnung eines Ehrenkodex durch alle Mitarbeitenden, die Teilnahme aller an 
einer Fortbildung zum Kinderschutz und die Entwicklung eines Interventionsleitfadens.

Entsprechend der zuvor beschriebenen theoretischen Rahmung können im Präven-
tionsbündnis des LSB NRW sowohl Maßnahmen in den Strukturen der Vereine (z. B. 
Satzungen zu ändern, Präventionsbeauftragte zu benennen) als auch Maßnahmen bei 
den handelnden Vereinsakteur/-innen (z. B. Schulungen) identifiziert werden. Der LSB 
NRW verfolgt in Bezug auf die Funktionsträger/-innen in den Vereinen zwei zentrale 
Ziele, nämlich sie einerseits zu sensibilisieren, d. h. ihre Haltungen und Einstellungen 
für die Anerkennung der Problematik zu öffnen (Dimension Wollen) und sie anderer-
seits zu befähigen, d. h. ihr Wissen und ihre Handlungskompetenzen zur Prävention von 
und Intervention bei sexualisierter Gewalt zu entwickeln (Dimension Können).

Auf eine offene Ausschreibung bewarben sich 2013 zunächst 35 Vereine aus dem 
Rheinland und Westfalen und begannen mit Unterstützung des LSB und der regionalen 
Koordinierungsstellen die zehn Präventionsstandards des Bündnisses einzuführen. Das 
vom LSB NRW gesteuerte Qualitätsbündnis setzt somit ‚von oben‘ normative Krite-
rien fest, kann aber gleichzeitig ‚von unten‘ durch den Einbezug von relevanten Akteu-
ren/ -innen in den örtlichen Stadtsportbünden in Köln und Dortmund auf Kooperation 
bauen. Durch die freiwillige Bewerbung der Vereine ist des Weiteren davon auszuge-
hen, dass auch bei den Vereinsverantwortlichen eine grundsätzliche Kooperationsbereit-
schaft besteht und der Veränderungswille zur Einführung von Präventionsmaßnahmen 
vorhanden ist.
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4. Fragestellungen und methodisches Vorgehen der Begleitforschung

Das übergeordnete Ziel der durch den LSB NRW beauftragten Begleitforschung1 liegt 
in der Beantwortung der Fragestellung, ob das Qualitätsbündnis NRW die gesetzten 
Ziele erreicht. Mit Blick auf die hier vorgenommene theoretische Rahmung wird diese 
allgemeine Zielsetzung in folgende Untersuchungsfragen differenziert:

1) Inwiefern gelingt es den 35 Sportvereinen, die vorgegebenen Präventionsstandards 
im Rahmen der zweijährigen Pilotphase umzusetzen ?

2) Wie entwickeln sich Haltungen und Einstellungen zur Prävention sexualisierter Ge-
walt bei den Vereinsakteur/-innen im Rahmen des Präventionsprojektes ?

3) Wie entwickeln sich Wissen und Kompetenzen der Vereinsakteur/-innen zur Präven-
tion sexualisierter Gewalt im Verlauf des Präventionsprojektes ?

Um diese Fragen zu beantworten wurden die Akteur/-innen in den Vereinen zu zwei 
Zeitpunkten befragt, wobei sowohl quantitative als auch qualitative Daten erhoben wur-
den. Die Funktionsträger/-innen in den teilnehmenden Vereinen (z. B. Mitglieder des 
Vorstandes, Trainer/-innen, Übungsleiter/-innen) wurden mit Hilfe eines quantitativen 
Online-Fragebogens sowohl zu Beginn als auch gegen Ende des Pilotprojektes befragt. 
Zum Vergleich wurden auch Daten einer Kontrollgruppe von Vereinen erhoben, die 
nicht an dem Präventionsprojekt teilnahmen. In der Hauptgruppe konnten aus insgesamt 
27 Sportvereinen zum ersten Messzeitpunkt (t1) die Daten von 507 Befragten (39 % 
Rücklaufquote) und zum zweiten Messzeitpunkt (t2) die Antworten von 303 Befragten 
(23 % Rücklaufquote) berücksichtigt werden, bei der Kontrollgruppe aus 8 Vereinen 
waren es 79 (t1, 31 %) bzw. 53 (t2, 21 %).

In der nachfolgenden Darstellung der Auswertung werden die Querschnittsdaten 
des ersten und zweiten Messzeitpunktes in der Haupt- und Kontrollgruppe miteinander 
verglichen. Alle signifikanten Mittelwertunterschiede werden jeweils angegeben, z. B. 
innerhalb der Hauptgruppe zwischen t1 und t2 als Ht1Ht2* oder zwischen den beiden 
Gruppen zum Zeitpunkt t1 als Ht1Kt1*. Signifikanzprüfungen erfolgten bei intervall-
skalierten Variablen als zweiseitiger t-Test, bei dichotomen Variablen als Chi-Quadrat-
Test. Dabei wird differenziert zwischen signifikanten (* = p ≤ 0.05), hoch signifikanten 
(** = p ≤ 0.01) und höchstsignifikanten (*** = p ≤ 0.001) Unterschieden.

Für die Fragebogenkonstruktion wurden neben wissenschaftlichen Grundlagen 
auch die Erfahrungen der Steuerungsgruppe des Präventionsprojektes berücksichtigt, 
die aus Expert/-innen des Kinder- und Jugendschutzes und der Sportvereinsarbeit be-
steht. Die Itemverständlichkeit wurde im Rahmen eines Pretests durch Trainer/-innen 
und Übungsleiter/-innen in Sportvereinen kommunikativ validiert. Für die Erhebung 
der Einstellungen zum Thema sowie der subjektiven Wahrnehmung von Kompetenzen 

1 Die Begleitforschung zur zweijährigen Pilotphase wurde mit Mitteln der Landesregierung 
NRW und des Landessportbundes NRW gefördert.
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und Wissen wurden Item-Gruppen mit siebenstufigen Skalen entwickelt (z. B. 1 = un-
wichtig bis 7 = sehr wichtig).

Darüber hinaus wurden mit Hilfe von qualitativen problemzentrierten Interviews 
die Vorsitzenden oder Präventionsbeauftragten der beteiligten Vereine gegen Ende der 
Pilotphase interviewt. Es wurden durchschnittlich 60-minütige Leitfadeninterviews mit 
20 repräsentativ ausgewählten Vereinsverantwortlichen durchgeführt. Die nachfolgende 
Darstellung setzt einen Schwerpunkt bei der quantitativen Befragung, qualitative Be-
funde werden an ausgewählten Stellen ergänzt (vgl. dazu ausführlicher Rulofs, Axmann 
& Wagner, 2016).

5. Ergebnisse

Die Befragten der quantitativen Erhebung in den Vereinen sind im Schnitt 39 bis 45 Jahre 
alt (Ht1 = 39; Ht2 = 43; Kt1 = 41; Kt2 = 45). Rund die Hälfte der Befragten ist weiblich 
(Ht1 = 45 %; Ht2 = 51 %; Kt1 = 54 %; Kt2 = 50 %). Die Befragten der Hauptgruppe sind 
zu beiden Erhebungszeitpunkten durchschnittlich etwa sechs Stunden pro Woche im 
Sportverein tätig, in der Kontrollgruppe zwischen fünf (t1) und acht (t2) Stunden pro 
Woche. Der Anteil der hauptberuflich im Sportverein Tätigen liegt in der Hauptgruppe 
bei 9 bis 10 %, entsprechend ist der überwiegende Teil der Befragten ehrenamtlich tä-
tig (rund 90 %). In der Kontrollgruppe sind die Anteile der Hauptberuflichen mit 16 % 
(t1) und 38 % (t2) höher. Im Hinblick auf die ausgeübte Funktion im Verein sind die Be-
fragten der Haupt- und Kontrollgruppe sehr gut vergleichbar, denn in allen Teilstich-
proben macht die Gruppe der Trainer/-innen und Übungsleitenden mit knapp 70 % den 
größten Teil der Befragten aus. Die übrigen Befragten haben im Verein Funktionen wie 
z. B. Mitglied des Vorstands, Geschäftsführung, Mitarbeiter/-in der Geschäftsstelle oder 
Betreuer/-in.

5.1 Umsetzung der Präventionsstandards

Im Hinblick auf die erste Forschungsfrage, inwiefern es den Sportvereinen gelingt, die 
zehn Präventionsstandards in der zweijährigen Pilotphase umzusetzen, zeigt sich, dass 
die Anforderungen des Bündnisses für die Vereine hoch sind. Von den ursprünglich frei-
willig angetretenen 35 Vereinen im Jahr 2013 stiegen im Verlauf des zweijährigen Pilot-
projektes acht Vereine (23 %) aus. Nur drei Vereinen (9 %) gelang es, die vorgesehenen 
Präventionsstandards ‚pünktlich‘ innerhalb von zwei Jahren einzuführen. Alle weiteren 
24 Vereine (69 %) benötigten deutlich mehr Zeit (bis zu drei Jahre und mehr).

Die Gründe für den Ausstieg von immerhin rund einem Viertel der Vereine liegen 
überwiegend in dem zu hohen Aufwand aus Sicht der Vereinsverantwortlichen, die sich 
wegen des hohen Grades an Ehrenamtlichkeit oder des Weggangs von engagierten Per-
sonen aus dem Verein nicht mehr in der Lage sahen, die vorgegebenen Präventionsstan-
dards umzusetzen.
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Hingegen leicht umzusetzen sind aus Perspektive der in den qualitativen Interviews 
Befragten alle formalen Vorgaben des Bündnisses, wie z. B. das Thema in die Satzung 
zu integrieren, einen Ehrenkodex zu entwickeln oder Führungszeugnisse einzufordern:

Einfach ist alles das umzusetzen, wo Sie sich zu Hause hinsetzen können und einen 
Plan machen können. (…) Also Fahrplan umsetzen, Satzungsänderung umsetzen, 
(…) Da setze ich mich mal zwei Stunden an den PC und erarbeite so was, stelle 
das den Kollegen in der nächsten Vorstandssitzung (…) vor, dann sagen die, prima, 
das sieht gut aus, machen wir. Das ist einfach. (Vereinsvorsitzende/r 4, 154 ff.)

So positiv ein solches Engagement einzelner Vereinsakteur/-innen scheint, muss kri-
tisch hinterfragt werden, ob ein solch pragmatischer Umgang Einzelner mit den for-
malen Vorgaben des Bündnisses dazu geeignet ist, eine Kultur der Aufmerksamkeit 
für Probleme sexualisierter Gewalt im Verein zu entwickeln. Dagegen ist insbesondere 
der durchzuführenden Schulung aller Vereinsmitarbeitenden eine hohe Relevanz zu-
zuschreiben, da im Rahmen einer solchen Qualifizierungsmaßnahme auch eine vertiefte 
Auseinandersetzung der Individuen mit der Thematik angeregt werden kann. Gerade 
in Bezug auf die Teilnahme aller Mitarbeitenden an Qualifizierungsmaßnahmen zeigte 
sich jedoch in der Evaluation, dass sie schwierig umzusetzen ist, da es aufgrund der 
ehrenamtlichen Mitarbeit nicht leicht ist, alle Mitarbeitenden zur Teilnahme zu moti-
vieren. Dieser Anspruch des Präventionsstandards sorgte entsprechend dafür, dass ein 
großer Teil der Vereine länger als zwei Jahre benötigte, da immer wieder neue Schu-
lungstermine gefunden werden mussten.

5.2 Haltungen und Einstellungen zur Prävention 
sexualisierter Gewalt

Der Thematik „Prävention sexualisierter Gewalt“ wird im Vergleich zu anderen Ver-
einsthemen eine relativ hohe Bedeutung zugeschrieben (vgl. Tab. 1). Die Werte der 
Haupt- und Kontrollgruppe unterscheiden sich zu Beginn des Projektes (t1) hinsichtlich 
des Stellenwertes der Prävention sexualisierter Gewalt signifikant zugunsten der Haupt-
gruppe und steigen über die Zeit nur leicht. Hervorzuheben ist somit insgesamt, dass die 
Prävention sexualisierter Gewalt insbesondere in den Vereinen der Hauptgruppe einen 
hohen Stellenwert hat und zwar bereits zu Beginn des Projektes.

In der Befragung wurde des Weiteren die subjektive Wahrnehmung der Bedeutung 
von drei konkret vorgegebenen Präventionsmaßnahmen erhoben (Schulung, Ehrenko-
dex, erweitertes Führungszeugnis, Tab. 2). Die Einschätzungen zur Bedeutung der Maß-
nahmen „Schulung“ und „Ehrenkodex“ bleiben über die Zeit relativ stabil, jedoch zeigt 
sich zur Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses in der Hauptgruppe von t1 zu t2 
eine höchstsignifikante Steigerung und in der Kontrollgruppe eine signifikante Steige-
rung. Dabei unterscheidet sich das Ausgangsniveau zwischen der Haupt- und der Kon-
trollgruppe wiederum hoch signifikant zugunsten der Hauptgruppe.
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Für beide Gruppen ist somit festzustellen, dass sich die Bedeutung des erweiterten Füh-
rungszeugnisses gesteigert hat. Diese Entwicklung könnte in der Hauptgruppe durch 
die Sensibilisierung im Projekt begründet sein. Mit Blick auf den gleichzeitigen Be-
deutungszuwachs in der Kontrollgruppe verweist dieser Befund jedoch eher auf eine 
generell wachsende Akzeptanz des Einsatzes von Führungszeugnissen in der Sportver-
einsarbeit.

Die qualitative Befragung bestätigt ebenfalls nur geringfügige Widerstände der Mit-
arbeitenden in den Vereinen bezüglich der Vorlage von Führungszeugnissen. Diese 
Maßnahme wird nur selten generell in Frage gestellt und nur von Einzelnen als zu star-
ker „Druck“ oder „Zwang“ empfunden. Insgesamt legen die Daten nahe, dass die lang-

Thema Ht1
(N = 487 –  493)

Ht2
(N = 303)

Kt1
(N = 65 –  68)

Kt2
(N = 46)

Mittelwertunter-
schiede

Nachwuchs-, Jugendarbeit 6.30 6.08 6.10 5.53

Prävention von sexualisierter 
Gewalt

5.90 6.01 5.30 5.43 Ht1Kt1*

Sportliche Aus- und Fort-
bildung

5.60 5.82 5.80 5.47

Erste-Hilfe-Schulung 5.50 5.67 5.00 5.26

Mitgliedergewinnung 5.50 5.47 5.30 5.54

Gewinnung von Ehrenamt-
lichen

5.40 5.30 5.10 4.39 Ht2Kt2**

Rechtliche und finanzielle 
Aspekte

4.90 5.10 5.10 4.78

Anmerkung: * = p ≤ 0.05; ** = p ≤ 0.01; *** = p ≤ 0.001
Skala von 1 = unwichtig bis 7 = sehr wichtig; Item: Bitte markieren Sie auf der Skala von „unwichtig“ bis „sehr wichtig“, 
wie wichtig Sie folgende Themen für Ihren Verein finden.

Tab.1: Bedeutung verschiedener Themen im eigenen Verein

Ht1
(N = 361 –  411)

Ht2
(N = 264)

Kt1
(N = 47 –  57)

Kt2
(N = 32)

Mittelwertunter-
schiede

Schulung zur Thematik 6.10 6.02 5.80 5.38

Unterzeichnung eines Ehren-
kodex

5.30 5.39 4.80 5.19

Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses

5.20 5.76 4.40 5.38 Ht1Ht2***,Kt1Kt2*, 
Ht1Kt1**

Anmerkung: * = p ≤ 0.05; ** = p ≤ 0.01; *** = p ≤ 0.001
Skala von 1 = unwichtig bis 7 = sehr wichtig; Item: Für wie wichtig halten Sie grundsätzlich folgende Präventionsmaß-
nahmen für Mitarbeiter/innen in Ihrem Verein ?

Tab. 2: Bedeutung ausgewählter Präventionsmaßnahmen



192 Risiko, Schutz und Prävention

jährigen und zum Teil kontroversen Auseinandersetzungen um das Führungszeugnis im 
System des auf Vertrauen und Ehrenamtlichkeit basierenden Sports notwendig sind, um 
schlussendlich eine breite Akzeptanz dafür zu erhalten.

Allgemein zeigen die Interviews, dass der überwiegende Teil der Mitarbeitenden 
in den Vereinen als offen und engagiert dem Thema gegenüber wahrgenommen wird. 
Die Befragten berichten von positiven Rückmeldungen durch die Vereinsmitarbeiten-
den und insbesondere hauptberuflich Mitarbeitende scheinen das Projekt stark gestützt 
zu haben. Vereinzelte Abwehrhaltungen wurden in Bezug auf ältere und ehrenamtliche 
Vereinsakteur/-innen berichtet, „vor allen Dingen [bei] Übungsleiter[n], die schon lange 
im Verein sind und schon lange Training machen und sagen, brauchen wir nicht“ (Ver-
einsvorsitzende/r 14, 78).

Die qualitativen Interviews legen auch nahe, dass sich Haltungen und Einstellun-
gen zur Prävention sexualisierter Gewalt durch das Pilotprojekt verändert haben. Die 
befragten Vereinsverantwortlichen nehmen insbesondere bei den Trainer/-innen und 
Übungsleiter/-innen ein größeres Bewusstsein für die Thematik wahr: „[Ich beobachte, 
dass sie] … sensibler dafür sind und auch, glaube ich, mit anderen Augen in ihre Kurse 
gehen und sich auch als Trainer anders wahrnehmen“ (Vereinsvorsitzende/r 13, 83).

5.3 Wissen und Kompetenzen zur Prävention sexualisierter Gewalt

Die dritte Forschungsfrage zielt auf die Wissens- und Kompetenzentwicklung der Ver-
einsmitarbeitenden. In der quantitativen Erhebung sind die Akteure/-innen zu ihren 
Kenntnissen zum Thema sexualisierte Gewalt befragt worden (vgl. Tab. 3).

In der Kontrollgruppe geben zu t1 etwa 36 % und zu t2 50 % an, über Wissen zum 
Thema sexualisierte Gewalt zu verfügen. Sowohl das Eingangs- als auch das Ausgangs-
niveau liegen damit signifikant niedriger als in der Hauptgruppe (zu t2 höchst signifi-
kant). Dort geben zu Beginn 50.5 % an, spezifisches Wissen zu haben, am Ende des Pro-
jektes sind es 88.5 %. Die Steigerung ist höchst signifikant. Dieser Befund lässt sich als 
deutliche Steigerung des thematischen Wissens im Rahmen des Projektes und als Beleg 
für die Einlösung der gesetzten Ansprüche auffassen. Einschränkend ist hervorzuheben, 
dass es sich um Selbsteinschätzungen handelt.

Konkrete Wissensbestände zur Prävention sexualisierter Gewalt im Bereich des 
Sports sind im Handlungsleitfaden der Deutschen Sportjugend (dsj) enthalten. Dieses 

Ht1
(N = 497)

Ht2
(N = 295)

Kt1
(N = 67)

Kt2
(N = 46)

Mittelwertunterschiede

50.5 % 88.5 % 35.8 % 50.0 % Ht1Ht2***, Ht1Kt1*, Ht2Kt2***

Anmerkung: * = p ≤ 0.05; ** = p ≤ 0.01; *** = p ≤ 0.001

Tab. 3: Zustimmungsquote zum dichotomen Item „Haben Sie Kenntnisse zum Thema sexuali-
sierte Gewalt ?“
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Dokument kennen in der Kontroll- sowie in der Hauptgruppe zu Beginn des Projektes 
etwa 15 % der Befragten. Während dieser Wert in der Kontrollgruppe im Projektver-
lauf in etwa stagniert, steigt er für die Hauptgruppe höchst signifikant zum Ende der 
Projektlaufzeit auf rund zwei Drittel der Befragten (Ht1Ht2***, Ht2Kt2***). Auch die 
Bekanntheit einer spezifischen Ansprechperson im jeweiligen Verein, die Informationen 
und Wissen zum Thema organisiert, steigt im Verlauf des Projektes in der Hauptgruppe 
höchst signifikant von rund 43 % auf 84 % (jedoch in der Kontrollgruppe nicht signifi-
kant von etwa 20 % auf 31 %).

Die Interviewauswertungen verweisen ebenfalls auf die hohe Relevanz von spezifi-
schen Ansprechpersonen oder Präventionsbeauftragten. Dort geben die Befragten an, 
dass ihre Vereinskolleg/innen nun wissen, „wo sie sich zunächst mal erkundigen können 
und sich selber Sicherheit noch holen können“ (Vereinsvorsitzende/r 20, 58), im Ver-
dachtsfall „fragen sie die Beauftragte erstmal, wenn es irgendwelche Auffälligkeiten da 
gibt“ (Vereinsvorsitzende/r 19, 92).

Schließlich wurden im Fragebogen auch Selbsteinschätzungen zu Handlungskom-
petenzen erhoben (vgl. Tab. 4).

Die vorgegebenen zehn Items beziehen sich auf Handlungskompetenzen der Präven-
tion und Intervention sowie Kommunikations- und Reflexionskompetenzen in dem The-
menfeld. Es lassen sich dabei drei Gruppen von Items unterscheiden:

Zur ersten Gruppe gehören Kompetenzen (Items 1 –  4), die in der Hauptgruppe re-
lativ konstant über die Zeit verbleiben. Diese Werte liegen auf einem vergleichsweise 
hohen Niveau und sehr nahe bei denen der Kontrollgruppe. Auf diese Kompetenzen 
scheint somit die Teilnahme am Pilotprojekt keine Auswirkungen gehabt zu haben. In 
der zweiten Gruppe von Items (5 bis 7) zeigen sich höchst signifikante Steigerungen in 
der Hauptgruppe von t1 nach t2, jedoch nicht in der Kontrollgruppe. Zugleich sind die 
Schlusswerte der Hauptgruppe zu t2 (hoch) signifikant höher als in der Kontrollgruppe. 
Somit scheint sich in diesen Kompetenzbereichen durch das Projekt ein Zuwachs zu 
ergeben.

In der dritten Gruppe von Aussagen (8 bis 10) geben die Befragten der Hauptgruppe 
von t1 nach t2 eine signifikante Reduktion an. Für die Kontrollgruppe sind keine si-
gnifikanten Veränderungen zwischen t1 und t2 festzustellen. Die Veränderungen in der 
Hauptgruppe lassen sich bei diesen drei Items folgendermaßen einordnen: Die Reduk-
tion von Schwierigkeiten beim Sprechen über sexualisierte Gewalt (8) ist als gewach-
sene Kommunikationskompetenz ein positiver Befund. Der abnehmende Wunsch, den 
eigenen Kenntnisstand zum Thema zu erweitern (9) kann als Sättigung auf erhöhtem 
Kenntnisniveau ebenfalls als positive Folge des Projektes interpretiert werden. Dass 
die Zustimmung zum Item (10) („Für unseren Verein schließe ich sexuelle Belästigun-
gen, Übergriffe und sexuelle Gewalt aus“) im Verlauf des Projektes in der Hauptgruppe 
sinkt, kann ebenfalls positiv als gestiegene Reflexionskompetenz aufgefasst werden. 
Somit zeigen sich für den überwiegenden Teil der Selbsteinschätzungen von Hand-
lungskompetenzen positive Befunde für die Hauptgruppe in die intendierte Richtung.

Auch in den qualitativen Befragungen berichten die Befragten allgemein von einem 
Kompetenzzuwachs bei den Mitarbeitenden im Verein und zwar z. B., dass diese durch 
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die Informationsveranstaltungen und Schulungen nun riskante Situationen und Grenz-
überschreitungen kompetenter wahrnehmen können und dadurch auch in die Lage ver-
setzt wurden, familiäre Gewalt zu erkennen und betroffenen Kindern Hilfen zukommen 
zu lassen. Anschaulich wird der nun höhere Reflexionsgrad der Vereinsakteur/-innen in 
folgendem Zitat:

Dieses ganze Umgehen, was früher automatisch (…) und unbeschwert passiert ist, 
steht jetzt hinter so einem gewissen professionellen Handeln, ist (…) zum Teil aber 
dann auch nicht mehr so unbeschwert. (…), wenn man ständig immer in diese Rich-
tung … denkt (Vereinsvorsitzende/r 12, 70).

Ht1
(N = 417 –  435)

Ht2
(N = 271)

Kt1
(N = 56 –  61)

Kt2
(N = 32)

Mittelwert-
unterschiede

(1) Ich achte die Intimsphäre und 
persönlichen Grenzen der Teil-
nehmer/-innen.

6.50 6.53 6.60 6.65

(2) Wenn ich im Verein sexisti-
sche Witze, Sprüche oder Gesten 
bemerke, schreite ich ein.

5.40 5.55 5.50 5.40

(3) Ich traue mir zu, in einer Situation 
zu erkennen, ob sich andere sexuell 
belästigt oder angegriffen fühlen.

5.40 5.46 5.60 6.09 Ht2Kt2**, 
Kt1Kt2*

(4) Ich denke darüber nach, ob sich 
andere durch mein Verhalten beläs-
tigt oder angegriffen fühlen.

4.50 4.52 4.60 4.06

(5) Wenn mir ein Vereinsmitglied et-
was über sexualisierte Gewalt berich-
tet, weiß ich, was danach zu tun ist.

5.20 6.18 5.10 5.50 Ht1Ht2***, 
Ht2Kt2*

(6) Ich weiß, wie ich Trainings- und 
Übungsstunden gestalten kann, da-
mit übergriffige Situationen möglichst 
vermieden werden.

4.80 5.63 5.00 4.57 Ht1Ht2***, 
Ht2Kt2**

(7) Ich wende mich an andere Perso-
nen im Verein, wenn ich Fragen zum 
Thema sexualisierte Gewalt habe.

4.50 5.39 4.10 4.34 Ht1Ht2***, 
Ht2Kt2*

(8) Mir fällt es schwer, über sexuelle 
Belästigungen, Übergriffe und se-
xuelle Gewalt zu sprechen.

2.60 2.25 2.50 1.97 Ht1Ht2*

(9) Ich möchte meinen Kenntnisstand 
über sexualisierte Gewalt sowie de-
ren Prävention erweitern.

5.40 4.90 4.80 4.53 Ht1Ht2***, 
Ht1Kt1*

(10) Für unseren Verein schließe 
ich sexuelle Belästigungen, Über-
griffe und sexuelle Gewalt aus.

4.30 3.94 4.60 4.71 Ht1Ht2*, 
Ht2Kt2*

Anmerkung: * = p ≤ 0.05; ** = p ≤ 0.01; *** = p ≤ 0.001
Skala von 1 = trifft gar nicht zu bis 7 = trifft völlig zu; Item: Inwiefern treffen folgende Aussagen auf Sie zu ?

Tab. 4: Selbsteinschätzungen zu Handlungskompetenzen
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Die befragte Person verdeutlicht im Interview, dass die Naivität zum Thema verloren 
gegangen ist und ein Prozess der Bewusstwerdung initiiert wurde, so dass nun spezifi-
sche Situationen (wie z. B. Nähe-Distanz) auch vor dem Hintergrund des gewonnenen 
Wissens über sexualisierte Gewalt reflektiert werden können.

6. Diskussion und Fazit

Das Ziel des LSB NRW mit Hilfe des Bündnisses gegen sexualisierte Gewalt, Vereine 
zur Prävention zu befähigen, ist sinnvoll und zugleich hoch anspruchsvoll. Der Befund, 
dass im Rahmen der zweijährigen Pilotphase knapp ein Viertel der Vereine ausstiegen 
und die Einführung der Präventionsstandards in rund 70 % der Vereine länger als zwei 
Jahre dauerte (siehe Forschungsfrage 1), bestätigt die langsamen Veränderungsprozesse 
in Sportvereinen (siehe Kap. 1). Insbesondere die Angewiesenheit der Vereine auf frei-
willige Mitarbeit erschwert die verbindliche Einführung von Präventionsstandards zum 
Schutz gegen sexualisierte Gewalt. Sportvereine stehen somit vor dem Dilemma, auf 
der einen Seite dem gesellschaftlichen Anspruch nach Kinderschutz zu begegnen und 
dabei ‚keine halben Sachen‘ zu machen, und auf der anderen Seite, die Vereinssoli-
dargemeinschaft und das Vertrauen in die freiwillig Mitarbeitenden nicht zu stark zu 
belasten.

Bei den Vereinen, die die Präventionsstandards im Rahmen des Pilotprojektes ein-
geführt haben, können auf Basis dieser Studie positive Entwicklungen konstatiert wer-
den, und zwar insbesondere im Bereich der Entwicklung von Wissen und Handlungs-
kompetenzen (Forschungsfrage 3). Eine Reihe an positiven Befunden der Evaluation 
legt nahe, dass die Kenntnisse und Kompetenzen durch die Teilnahme an dem Qualitäts-
bündnis bei Trainer/-innen, Übungsleiter/-innen und sonstigen Vereinsverantwortlichen 
in die intendierte Richtung gefördert wurden.

Im Hinblick auf die Entwicklung von Haltungen und Einstellungen (Forschungs-
frage 2) ist auffällig, dass die Befragten der Vereine in der Hauptgruppe im Vergleich 
zur Kontrollgruppe bereits zu Beginn des Projektes ein höheres Ausgangsniveau bei der 
Bedeutungszuweisung für das Thema haben. Dies lässt darauf schließen, dass bereits 
vor oder mit dem Beginn des Präventionsprojektes in den teilnehmenden Vereinen eine 
gewisse Sensibilisierung für das Thema stattgefunden hat oder anders formuliert, dass 
sich insbesondere solche Vereine für die Teilnahme an dem Pilotprojekt entschieden ha-
ben, die bereits eine gewisse Sensibilität für das Thema entwickelt hatten und sich dafür 
engagieren wollen. Dieser Befund belegt die hohe Bedeutung von förderlichen Haltun-
gen zum Thema als Voraussetzung für die Entwicklung von Wissen und Kompetenzen 
zur Prävention.

In Bezug auf die Methodik der Evaluation ist insbesondere die geringere Anzahl 
der Befragten zum zweiten Erhebungszeitpunkt limitierend. Wenngleich dies durchaus 
typisch für solche längsschnittlichen Erhebungen ist, verweist dies auf ein gegebenen-
falls besonderes Problem dieser spezifischen Untersuchung in Sportvereinen. So könnte 
der ‚Schwund‘ vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt einerseits in der Fluktuation der 
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Funktionsträger/-innen in den Vereinen begründet sein, d. h. dass ein Teil des Personals 
bereits im Rahmen der zweijährigen Pilotphase die Vereine verlassen hatte. Möglich ist 
aber auch, dass beim zweiten Messzeitpunkt eher diejenigen Mitarbeitenden teilnah-
men, die dem Präventionsprojekt positiv gesonnen waren und somit auch die Fragen in 
die positive Richtung beantworteten.

Für den Landessportbund NRW und die beteiligten Stadtsportbünde stellt sich nun 
auf Basis der vorliegenden Befunde die Herausforderung, die formulierten Präven-
tionsstandards in ihrer Umsetzbarkeit und Passung zu reflektieren und nachhaltig in den 
Strukturen der Vereine zu verankern. Dabei ist auch dem Umstand Rechnung zu tragen, 
dass unter den Mitarbeitenden in Vereinen ein gewisser Grad an Fluktuation besteht 
und langfristige Möglichkeiten für die Umsetzung der Präventionsstandards gesucht 
werden müssen. Ein wesentlicher Schritt wäre somit die verbindliche Einbindung der 
Prävention von sexualisierter Gewalt in die Lizenzausbildungen für Trainer/-innen und 
Übungsleiter/-innen in den übergreifenden Sportverbänden, damit einzelne Vereine an 
der Basis von der Aufgabe entlastet werden, ihre neu gewonnenen Mitarbeitenden dies-
bezüglich zu qualifizieren.

Um die konstruktiven Ansätze dieses Pilotprojektes auf die insgesamt 20 000 Sport-
vereine in NRW zu übertragen, sind schließlich Präventionsstrukturen zu entwickeln, 
die in die Fläche des Bundeslandes gehen. Der LSB NRW hat hierfür wesentliche Vor-
aussetzungen geschaffen, indem nun die Stadt- und Kreissportverbände in NRW als 
Mitglieder für das Präventionsbündnis gewonnen werden sollen und diese dazu befähigt 
werden, Vereine in ihren Kommunen bei der Einführung der Präventionsstandards zu 
unterstützen. Dabei legen die Befunde aus der Begleitforschung nahe, dass es beim Aus-
bau des Bündnisses besonders wichtig ist, in den Vereinen Beauftragte für den Kinder-
schutz oder die Prävention sexualisierter Gewalt zu benennen. Aufbauend auf diesem 
strukturellen Netzwerk von Präventionsbeauftragten in den Vereinen erscheint es sinn-
voll, regelmäßige Qualifizierungen dieser Beauftragten seitens des LSB NRW durch-
zuführen, damit sie Wissen zur Prävention sexualisierter Gewalt als kompetente An-
sprechpersonen in ihre Vereine hineintragen können.
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Abstract: Approximately 60 % of young people aged between 13 and 15 years are mem-
bers of sport clubs. Club-based sport is one of the most important settings for children and 
young people’s leisure activities. However, the relationships of trust and proximity in sport 
hold risks for safeguarding young people, for example against sexual violence. Hence, 
since 2013 the regional sports organisation of the federal state of North Rhine-West-
phalia (LSB NRW) has been running a pilot project to prevent sexual violence in sport. Its 
aims are to sensitize sport clubs to the problem of sexual violence and to support them in 
the development of preventive measures as well as competences. Over a period of two 
years 35 sport clubs were scientifically evaluated during their implementation of meas-
ures against sexual violence. The quantitative and qualitative data is presented in this ar-
ticle and the outcomes of the project detailing the attitudes and competences of the sports 
clubs’ employees are discussed.

Keywords: Prevention, Intervention, Sexual Violence, Youth Sport, Sports Club
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Prävention sexueller Gewalt in Institutionen 
im Rahmen von Fortbildungen
Wie sehen Mitarbeiter/-innen in Heimen und Internaten 
den Bedarf und die Herausforderungen 
im Umgang mit dem Thema „sexueller Missbrauch“ ?

Zusammenfassung: Im Fokus des Aufsatzes stehen die Deskription und Analyse struk-
tureller und einstellungsbezogener Bedingungen sexueller Gewalt in Internaten und sta-
tionären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aus Sicht der dortigen Mitarbeiter/-
innen. Im Rahmen eines qualitativ methodischen Vorgehens wurden u. a. Inhalte und 
Angebotsmerkmale von Fortbildungsmodulen zur Prävention innerinstitutionellen Kinder-
missbrauchs entwickelt. Diese Module wurden anschließend durchgeführt und evaluiert. 
Von großer Bedeutung bei der Prävention erwies sich der Führungsstil der jeweiligen 
Leitungen der pädagogischen Institutionen. Die ausgewählten Ergebnisse des Verbund-
projekts werden im Rahmen wichtiger bildungs- und sozialpolitischer Bedingungen dar-
gestellt.

Schlagworte: Fortbildung, Internate, Heime, Sexueller Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen, Prävention

1. Einleitung

Kinder und Jugendliche erleben mehr Gewalt als andere Gruppen in der Gesellschaft. 
Dabei findet Gewalt, wie Misshandlung, Vernachlässigung und/oder sexueller Miss-
brauch überwiegend in engen (Bindungs-)Beziehungen bzw. in der Familie statt. Dies 
gilt insbesondere für kleine und jüngere Kinder (vom Säuglingsalter bis zu etwa vier-
zehn Jahren; vgl. Ziegenhain, Künster & Besier, 2016). Mit zunehmendem Alter wird 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche aber auch durch andere Bezugspersonen verübt, 
etwa durch Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher (vgl. DJI, 2011), Trainerinnen und 
Trainer im Sport (vgl. Ohlert, Rau, Rulofs & Allroggen, 2017) oder vor allem durch 
Gleichaltrige (vgl. Allroggen, Rau, Ohlert & Fegert, 2017; Maschke, 2015; Maschke & 
Stecher, 2017). Dabei wurden Gewalt und vor allem sexuelle Übergriffe in Bildungs- 
und Betreuungskontexten, wie etwa der Schule oder in Heimeinrichtungen, lange Zeit 
eher als spektakuläre Einzelfälle betrachtet. Aktuelle Untersuchungen zeigten jedoch, 
dass beispielsweise über die Hälfte der Jugendlichen in Internaten und Jugendhilfeein-
richtungen bereits sexuelle Gewalt erfahren haben, darunter ein Viertel einen Übergriff 
mit Penetration (vgl. Allroggen et al., 2017; Rau, 2015). In der medialen Berichterstat-
tung ebenso wie in Fachkreisen wurden Übergriffe weitgehend als individuelles Ver-
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sagen interpretiert bzw. mit der individuellen Pathologie einzelner Täter/-innen in den 
Institutionen begründet (vgl. Fegert, Rassenhofer, Schneider, Seitz & Spröber, 2013). 
Dass bei sexueller Gewalt in Institutionen auch strukturelle Aspekte eine beträchtliche 
Rolle spielen, wurde nicht bzw. nicht systematisch diskutiert. Einzelne Ansätze in der 
Jugendhilfe, wie z. B. Gelegenheitsstrukturen in Institutionen zu analysieren bzw. prä-
ventive Maßnahmen, wie die Einführung des § 72 Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kin-
der und Jugendhilfe (SGB VIII), wurden bei Verbänden eher defensiv registriert (vgl. 
Fegert & Wolff, 2002). Mit den so genannten Missbrauchsskandalen, die 2010 u. a. am 
Canisius-Kolleg in Berlin, im Kloster Ettal, St. Blasien oder an der Odenwaldschule be-
kannt wurden, wurde nach und nach deutlich, in welchem Umfang sexuelle Gewalt in 
Institutionen über Jahrzehnte hinweg in einer „Culture of Self-Serving-Secrecy“ statt-
gefunden hatte (vgl. die sog. „Ryan Reports“, Commission to Inquire into Child Abuse, 
2009). Nicht zuletzt durch die folgende und breite mediale Aufmerksamkeit entwickelte 
sich eine anhaltende (fach-)öffentliche Diskussion (vgl. Andresen, Böllert & Wazlawik, 
2016). Im Zusammenhang mit Fragen danach, wie chronische sexuelle Gewalt und Aus-
nutzung von Abhängigkeitsverhältnissen entstehen konnten, wurden nun auch institu-
tionssoziologische Faktoren analysiert (vgl. Fegert et al., 2013; Görgen & Fangerau, 
2017). Zunächst reagierte die katholische Deutsche Bischofskonferenz mit der Ernen-
nung des damaligen Trierer Bischofs Stephan Ackermann zum Missbrauchsbeauftrag-
ten der katholischen Kirche sowie mit der Einrichtung der „Hotline der Deutschen Bi-
schofskonferenz für Opfer sexuellen Missbrauchs“ (vgl. Zimmermann, Neumann & 
Celik, 2011). Die Bundesregierung reagierte mit der Einrichtung des Runden Tisches 
„Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und 
öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ unter dem gemeinsamen Vorsitz 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bundesministe-
riums für Justiz und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Dr. Christine 
Bergmann, ehemalige Bundesfamilienministerin, wurde als Unabhängige Beauftragte 
zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) berufen. Sie etablierte 
als wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs eine telefonische Anlauf-
stelle für Betroffene bzw. Erreichbarkeit per Brief und E-Mail (vgl. Fegert et al., 2013). 
Damit wurden im Jahr 2010 erstaunlich rasch zwei innovative, partizipative Angebote 
etabliert, die schnell und von mehreren 10 000 betroffenen Menschen genutzt wurden. 
Zunächst haben also Betroffene durch ihre Beteiligung, durch das zur Verfügung-Stel-
len ihrer Erfahrungen im Sinne von citizen science zu einer besseren Erforschung wie 
zur politischen Diskussion in Deutschland beigetragen. Beide Angebote wurden doku-
mentiert und evaluiert, die katholische Hotline wurde Ende des Jahres 2012 eingestellt 
(vgl. Fegert et al., 2013; Rassenhofer, Spröber, Schneider & Fegert, 2013; Rassen hofer, 
Zimmer, Spröber & Fegert, 2015; Zimmermann et al., 2011). Die frühere telefonische 
Anlaufstelle wird vom UBSKM als Hilfetelefon bundesweit ununterbrochen weiter 
betrieben.1 Die Evaluation und Begleitung, die von der Politik für eine gewisse Zeit 

1 Telefonnummer des Hilfetelefons 0800-22 55 530; kostenfrei & anonym, https://www.hilfe 
portal-missbrauch.de/startseite.html [13. 11.  2017].
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ausgesetzt wurde, erfolgt seit 2016 wieder durch das Universitätsklinikum Ulm. Mitt-
lerweile wurde vom UBSKM auch ein Hilfetelefon Forschung2 eingerichtet, welches 
Betroffenen ermöglicht durch detaillierte Angaben zu ihrer Traumavorgeschichte mehr 
zu Ursachen und Folgeforschung beizutragen. Als zentrales Ergebnis der medial unter-
stützten, breiten Debatte, aber insbesondere der Hotlines lässt sich eine zunehmende 
Enttabuisierung des Themas sexueller Missbrauch in der Gesellschaft beobachten. Der 
Mut betroffener Menschen sich zu äußern, wiederum gestützt durch den vieler anderer 
Betroffener, hat maßgeblich mit dazu beigetragen, die Kultur des (Ver-)Schweigens auf-
zuweichen und die Entwicklung systematischer Ansätze zur Prävention von sexueller 
Gewalt in Institutionen vorzubereiten.

Goffman (1961) hat in seinem berühmten Buch „Asylums“ die Eigengesetzlichkei-
ten so genannter totaler Institutionen (primär im psychiatrischen Kontext) präzise be-
schrieben: hohe Tendenz zur Abschottung nach ‚außen‘, fehlende externe Kontrolle, 
fehlende unabhängige Möglichkeiten der Beschwerde. Foucault (1987), der sich in 
seinem Werk ebenfalls auf totale Institutionen bezog, betonte insbesondere die Eigen-
gesetzlichkeit von Macht und dafür relevanter Mechanismen, zu denen neben gesell-
schaftlichen oder politischen, auch – wie bei Goffman – disziplinierende Aspekte bzw. 
Zwang und Regelkonformität gehören (vgl. Scheutz, 2008). Institutionen sind heute an 
sich heterogen und präsentieren sich durchaus nicht nur als totale Institutionen im Sinne 
von Goffman. Jugendhilfeeinrichtungen ebenso wie Internate sind in unserer heutigen 
Kultur und Gesellschaft gewöhnlich eben nicht durch die von Goffman benannten Kri-
terien charakterisiert, wie z. B. dadurch, dass sie gänzlich abgeschottet sind oder da-
durch, dass das Befolgen von Regeln systematisch belohnt und der Verstoß dagegen be-
straft wird. Vielmehr werden in modernen pädagogischen Einrichtungen überwiegend 
demokratische Werte wie Autonomieentwicklung, Selbstvertrauen oder Verantwortlich-
keit vertreten und es wird versucht diese umzusetzen. Dennoch wird auch in modernen 
pädagogischen Einrichtungen Macht missbraucht.

Das Verdienst der Debatten zu totalen Institutionen dürfte sein, auf die Bedeutung 
der Eigengesetzlichkeiten solcher Institutionen hingewiesen zu haben, die sich ins-
besondere an deren starren und schwer veränderbaren Strukturen festmachen lassen. 
Auch wenn keine hohen Klostermauern etc. die Einrichtung von der Außenwelt abgren-
zen, werden häufig, im Gegensatz zur Hilfeinanspruchnahme bei Kindern aus Familien, 
notwendige Hilfen aus einer Hand, vom selben Träger angeboten. Damit fehlt teilweise 
eine externe Sicht bzw. externe Unterstützung. Abschottung oder fehlendes Beschwer-
demanagement sind für sich alleine genommen gewichtige Bedingungen, die Macht-
missbrauch begünstigen. Neben diesen strukturellen Aspekten lassen sich aber auch hal-
tungsbezogene Aspekte herausarbeiten, die mögliche sexuelle Gewalt bzw. Übergriffe 
in Institutionen erleichtern. Sie unterstreichen, dass die Entstehungsbedingungen von 
Machtmissbrauch vielschichtig sind. Sie lassen sich als Ergebnis gegenseitiger Abhän-
gigkeiten und falsch verstandener Loyalität gegenüber Kolleg/-innen oder dem Arbeit-

2 Telefonnummer Hilfetelefon Forschung 0800-44 55 530.
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geber, oder Überidentifikation z. B. mit der Kirche oder den Idealen der Reformpädago-
gik, Handlungsunsicherheit und fehlender Transparenz bzw. fehlender unabhängiger 
Ansprechpartner/-innen für die betroffenen Kinder in diesen Systemen beschreiben. 
Mitarbeitende schweigen, etwa, weil sie unsicher sind, ihnen Standards und Handlungs-
richtlinien fehlen, weil sie subtile Hinweise oder auch vorsichtige Andeutungen von 
Kindern nicht zu deuten verstehen, sie im Sinne falsch verstandener Loyalität gegen-
über dem Arbeitgeber oder den Zielen der Reformpädagogik zögern sich zu positionie-
ren. Kurzum, das Wohl der betroffenen Kinder wird nicht priorisiert.

Unter Berücksichtigung von gleichermaßen strukturellen als auch haltungsbezoge-
nen Aspekten, die im beschriebenen Sinne sexualisierte bzw. sexuelle Gewalt in Ju-
gendhilfeeinrichtungen und Internaten begünstigen können, werden im Folgenden Er-
gebnisse aus dem vom BMBF geförderten Verbundprojekt „Präventive Strategien zur 
Verhinderung sexuellen Missbrauchs in pädagogischen Einrichtungen: Kindeswohl als 
kollektives Orientierungsmuster ?“3 (Fangerau et al., 2017) berichtet. Strukturelle so-
wie haltungsbezogene Bedingungen für sexuelle Gewalt in Internaten und stationären 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wurden im Rahmen eines qualitativen Vor-
gehens identifiziert, u. a. mit dem Ziel ein Fortbildungsmodul zur Prävention innerinsti-
tutionellen Kindesmissbrauchs für die Mitarbeiter/-innen zu entwickeln (vgl. Fangerau 
et al., 2017).

2. Prävention von sexueller Gewalt: Bedarf an praxistauglichen Hilfen 
in pädagogischen Einrichtungen

In der Folge der oben erwähnten Debatte wuchs der Druck auf pädagogische Einrichtun-
gen, sich mit gegebenen Strukturen und Rahmenbedingungen der eigenen Einrichtung 
kritisch auseinanderzusetzen. Im Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojektes 
wurde mit Hilfe qualitativer Interviewbefragungen von Leiter/innen, Mitarbeitern/-in-
nen, Eltern und Jugendlichen sowie Fokusgruppen in acht Internaten und vier stationä-
ren Jugendhilfeeinrichtungen in Bayern und Baden-Württemberg empirisches Material 
gewonnen. Dabei waren die Sichtweisen und Perspektiven der Mitarbeiter/-innen der 
untersuchten Heime und Internate explizite Grundlage für die Entwicklung von pra-
xisbezogenen Fortbildungsmodulen zur Prävention innerinstitutionellen Kindesmiss-
brauchs für die Mitarbeiter/-innen (Fangerau et al., 2017).

Insofern spiegeln die Ergebnisse und die Produkte den Stand in der Praxis wider und 
dokumentieren einerseits eine zunehmende Sensibilisierung für die Thematik und ande-
rerseits auch eine beträchtliche Verunsicherung bei den Mitarbeitenden. Darüber hinaus 
zeigte sich, dass Standards und transparente Handlungsstrukturen unzureichend bzw. 
nicht systematisch verankert sind.

Sehr deutlich zeigte sich, dass pädagogische Mitarbeiter/innen ‚sexuelle Gewalt‘ be-
grifflich schwer einordnen können. Damit ist es ihnen auch kaum möglich in der Praxis 

3 Laufzeit des Forschungsprojekts: 2013 –  2016.
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handlungsleitende Prinzipien im Umgang mit sexueller Gewalt zu formulieren. In den 
Interviews wurde sichtbar, wie individuell und meist kontextgebunden das Verständnis 
und die Vorstellungen von adäquater Nähe, Distanz und notwendiger Grenzsetzung in 
der pädagogischen Praxis sind. Die Kontextabhängigkeit ist vor allem durch die jewei-
ligen persönlichen Einstellungen, die verschiedenen Erziehungsstile der pädagogischen 
Mitarbeiter/-innen sowie die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 
begründet. Diese Unklarheiten bei der Begriffsbestimmung können hinderlich sein, Ver-
dachtsvermutungen zu äußern und weiter zu kommunizieren. Fast alle Praktiker haben 
sich in diesem Zusammenhang ein Basiswissen über definitorische Grundlagen der Be-
griffe Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung und sexueller Missbrauch gewünscht. Dar-
über hinaus wurde das Interesse geäußert, sich Kenntnisse über aktuell gültige Stan-
dards und Vorgaben seitens der Politik und Wissenschaft sowie rechtliche Vorgaben und 
Richtlinien anzueignen.

Des Weiteren haben sich Unsicherheiten hinsichtlich der Gestaltung von Nähe und 
Distanz im pädagogischen Alltag gezeigt, was insbesondere bei den männlichen Mit-
arbeitern zutrifft. Männliche Mitarbeiter berichteten gegenüber Schülerinnen besondere 
Vorsicht im Umgang mit Nähe, da solche Situationen oftmals im Kollegium sehr genau 
beobachtet werden. Äußerungen wie die Folgende aus einem Interview mit einer Inter-
natsmitarbeiterin bestätigen solche Unsicherheiten:

Also bei uns ist es schon so, also ich biete im Internat Musiknachhilfe oder Zusatz-
unterricht an und da sind meist männliche Lehrer da. Die dann zum Teil […] alleine 
mit Mädchen sitzen. Da schaue ich dann schon immer einmal wieder hinein, einfach 
so. Weil für den Mann eine beklemmende Situation entstehen könnte, wenn da ein 
Mädchen sagt: Der hat mich komisch angefasst. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, 
ob das so in Ordnung ist. (M4: 78)

Diesbezüglich wäre sicher mehr Wissen über sexualisierte Gewalt, über die Tätergrup-
pen und Täterstrategien aufschlussreich, um pädagogische Situationen besser einordnen 
und analysieren zu können, männliche Mitarbeiter zu entlasten und auch gezielt Präven-
tion betreiben zu können. Jedoch lässt sich als Ergebnis der Gruppendiskussionen mit 
pädagogischen Mitarbeitern/-innen festhalten, dass die Definitionen und das Fachwis-
sen allein nicht ausreichend sind. Vielmehr kommt es auf die Kombination von einer-
seits theoretischem Wissen und andererseits situativem, einzelfallabhängigem Handeln 
als Basis für professionelles pädagogisches Handeln an. Das Basiswissen bildet jedoch 
immer die Grundlage für die Kommunikation über Kindeswohl und Kinderschutz in 
pädagogischen Einrichtungen.

Die Frage nach einem richtigen Nähe- und Distanzverhältnis ist oftmals von Unsi-
cherheiten geprägt. Diese Frage ist im pädagogischen Umgang mit heranwachsenden 
Mädchen und Jungen allgegenwärtig und im Kontext des Kindeswohls gewinnt sie noch 
zusätzlich an Bedeutung. Vor allem männliche Mitarbeiter stellen sich vermehrt die 
Frage, ob und wieviel Kontakt als angemessen gilt, wenn sie Schülerinnen und Schülern 
Trost spenden wollen:
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Ja das ist bei mir zum Beispiel auch, es ist jetzt nicht so, dass ich da ständig Angst 
habe oder so etwas. Aber es kommt darauf an, auch wenn ich da jetzt emotional kein 
Problem hätte, einmal ein Kind in den Arm zu nehmen und auch auf den Schoß zu 
setzen, weil ich auch merken würde, es würde ihm vielleicht jetzt auch gut tun. Und 
ich fände das völlig okay, würde ich es wahrscheinlich trotzdem nicht machen, weil 
ich mir denke, das könnte irgendwie falsch herüber kommen. Und die Angst ist dann 
schon irgendwie immer so ein bisschen da. (M2: 245 –  249)

Hinzu kommen, auch den Berichten der pädagogischen Mitarbeiter/-innen zufolge, Si-
tuationen, die als Grenzüberschreitungen oder Grenztestung oder gar Provokationen 
seitens der Kinder und Jugendlichen bewertet werden können. Solche Situationen soll-
ten bei Bedarf auch im Team reflektiert werden, damit ein gemeinsames, durchdachtes 
und situationsbezogenes Verständnis für Grenzwahrung den Schülern/-innen gegenüber 
erreicht werden kann. Diesbezüglich hat sich auch eindeutig ein Bedarf nach Fortbil-
dungen zum Thema professionelle Distanz und Nähe im pädagogischen Alltag gezeigt.

Gravierende Unsicherheiten haben pädagogische Mitarbeiter/-innen gemäß den In-
terviewdaten insbesondere im Umgang mit Verdachtsfällen auf sexualisierte Gewalt ge-
äußert. Vielerorts ist nicht klar, welche Handlungsschritte berücksichtigt werden sol-
len, welche Handlungsstrukturen es gibt und welche Ansprechpersonen, Ombuds- oder 
Beratungstellen kontaktiert werden können. Viele Pädagogen/-innen wünschen sich 
klar definierte Kriterien für den Umgang mit möglicher Grenzüberschreitung, um einen 
potentiellen Verdacht überhaupt ansprechen zu können. Was noch erschwerend hin-
zukommt, ist, dass viele Mitarbeiter/-innen Hemmungen haben, einen Verdacht gegen-
über langjährigen Kollegen/-innen auszusprechen.

Des Weiteren lässt sich aus den Interviews und Fokusgruppen die Bedeutung von 
Kommunikation und Gesprächsführung mit von sexuellem Missbrauch betroffenen 
Kindern und Jugendlichen für Mitarbeitende ableiten. Pädagogische Fachkräfte haben 
sich hierzu vor allem anwendbares Wissen und Erkenntnisse aus der Forschung über 
mögliche Gesprächskonstellationen, Umstände, über Rahmenbedingungen und Fak-
toren gewünscht, die Einfluss auf diese spezifischen Gespräche haben können. Ebenso 
warf die Dokumentation von Gesprächen Fragen auf. Demnach wünschen sich Mit-
arbeiter/-innen klare Regeln und Vermittlung von Standards in der Dokumentation bei 
sexuellem Kindesmissbrauch (vgl. Kadera, Tippelt & Fuchs, 2017).

Gemäß den Ergebnissen der Fokusgruppen wurde die Rolle der Einrichtungsleitung 
sowie deren Führungsstil thematisiert. Bei den pädagogischen Mitarbeitern/-innen ist 
das Interesse an Offenheit der leitenden Personen für Gespräche dringlich. Die Eta-
blierung von Strukturen für möglichst kurze und direkte Kommunikationswege wurde 
ebenfalls angesprochen. Auch die befragten Schüler/-innen wünschen sich insbesondere 
eine offene und partizipative Haltung seitens der Einrichtungsleitung. Eine solche Hal-
tung lässt sich im Rahmen der aktuellen internationalen organisations- und führungs-
theoretischen Literatur als ethikorientierter Führungsstil charakterisieren (vgl. Yukl, 
2013; Schmidt-Huber & Tippelt, 2014). Im Rahmen eines ethikorientierten Führungs-
stils werden in erster Linie nicht die Ziele von Einrichtungen, sondern die Befähigun-
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gen der Mitarbeiter/-innen sowie der Jugendlichen gezielt ins Zentrum des Interesses 
gestellt. Durch einen wertschätzenden und partizipativen Umgang miteinander werden 
Fairness und Gerechtigkeit als Orientierungsrahmen für das gemeinsame Handeln ge-
fördert. Dabei spielen vor allem soziale und emotionale Kompetenzen eine besondere 
Rolle, da ein ethikorientierter Führungsstil durch Perspektivenübernahme, Empathie 
und Selbstreflexion geprägt wird (vgl. Fuchs, Kadera & Tippelt, 2017a). In dieser Hin-
sicht ist der ethikorientierte Führungsstil mit traditionellen pragmatistisch-interaktiven 
Konzepten verwandt (vgl. Edelstein & Habermas, 1984; Mollenhauer & Müller, 1965; 
Tippelt 1986, 2013). Partizipative Strukturen ermöglichen den Akteuren der Einrich-
tung ihre Wünsche, Bedürfnisse und Meinungen frei zu äußern (vgl. auch Pooch & 
Tremel, 2016) und es fördert die Schüler/-innen sich in Beteiligungsgremien zu enga-
gieren. Darüber hinaus wünschen sich die Schüler/-innen auch eine Präsenz der Ein-
richtungsleitungen im pädagogischen Alltag, damit diese die Handlungspraxis genau 
kennen und auch in einem inoffiziellen Rahmen zur Leitungsebene Kontakt hergestellt 
werden kann.

3. Fortbildungsmodule für pädagogische Einrichtungen

Auf der Grundlage des ausgewerteten Datenmaterials wurden mehrere Fortbildungen 
entwickelt, die den Bedarf von Internaten und stationären Jugendhilfeeinrichtungen wi-
derspiegeln. Das Konzept der Fortbildung weist eine Modulstruktur auf, die flexibel an 
die Bedarfe der einzelnen Einrichtungen anpassbar ist. Es wurden Fortbildungen zu fol-
genden Themen entwickelt (vgl. auch Fuchs, Kadera & Tippelt, 2017b):

 ● Basiskompetenzen Kindeswohl: Anwendungsbezogenes Basiswissen zum Kindes-
wohl, theoretische Grundlagen und Ergebnisse aus den Befragungen (Forschungs-
lage, Definition, institutionelle Rahmenbedingungen, organisationale Prävention, 
Relevanz von Fortbildung)

 ● Nähe und Distanz im pädagogischen Alltag (gesellschaftliche Entwicklungen und 
pädagogische Praxis, Nähe und Distanz als Entwicklungsaufgabe von Kindern und 
Jugendlichen, Rollen und Beziehungsgestaltung im Hinblick auf Nähe und Distanz 
sowie Nähe und Distanz im Rahmen pädagogischer Professionalität)

 ● Workshop für Multiplikatoren/-innen: Krisenmanagement und -beratung bei Ver-
dacht auf sexuellen Missbrauch

 ● Workshop für Leiter/-innen: Ethische und offene Leitungs- und Führungsstile (Re-
flexion, Führungsstile theoretisch, ethikorientierte Führung, Rolle der Leitung bei 
der Prävention sexuellen Missbrauchs)

Ziel der Fortbildungsmodule ist es, die Inhalte möglichst klar und verständlich aufzube-
reiten und bedarfsgerecht anzubieten, so dass man sie je nach Kenntnisstand und Be-
dürfnissen den Teilnehmern/-innen anpassen kann (vgl. Neumann, 2013). Hinsichtlich 
didaktischer Methoden wurde darauf geachtet, dass die Theorie-, Informations- und die 
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Reflexionsanteile möglichst ausgewogen sind. Somit werden neben wissenschaftlichem 
Fachwissen auch alltagsnahe Fallvignetten besprochen und reflektiert.

Diese Weiterbildungsmodule können sowohl als Inhouse-Schulungen, als offene 
Seminare und/oder als Blended E-Learning-Kurse durchgeführt werden. Im Rahmen 
von Inhouse-Schulungen lassen sich diese Module noch individuell je nach konkre-
tem Bedarf und Situation der Einrichtung anpassen und ggf. erweitern. Sie sind gut 
anschlussfähig und integrierbar in vorhandene E-Learning-Angebote, wie den Quer-
schnittskurs für Leitungskräfte in Institutionen zum Thema Kinderschutz im Rahmen 
des BMBF-geförderten Verbundprojektes „ECQAT“ (https://ecqat.elearning-kinder 
schutz.de/).

4. Fazit

Die seit 2010 anhaltende (fach-)öffentliche Debatte in der Folge der Missbrauchsskan-
dale und deren Aufarbeitung hat in pädagogischen Einrichtungen zu einer systemati-
schen Auseinandersetzung mit dem Thema geführt. Sie hat eine breite Organisations-
entwicklung angestoßen, Schutzkonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Sie hat sicher 
auch zu einer vermehrten Sensibilisierung gegenüber sexuellem Missbrauch in Ein-
richtungen geführt. Dies zeigt sich auch in den Antworten und Einschätzungen unse-
rer Interviewpartner/-innen im Kontext des BMBF-Verbundprojektes. Unsere qualita-
tiven Befunde belegten allerdings auch, dass sie in ihrem pädagogischen Alltag und 
im Umgang mit den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen deutlich verunsi-
chert sind. Dass ein veränderter bzw. vertiefter und differenzierter Blick auf mögliche 
Gefährdungssituationen zunächst auch verunsichernd wirkt, ist auch aus anderen Kon-
texten bekannt. Hinzu kommt, dass sich Fachkräfte weit häufiger mit Situationen kon-
frontiert sehen, die sie als uneindeutig interpretierbar erleben. Sie können ihr ‚schlech-
tes Bauchgefühl‘ nicht belegen bzw. trauen ihm nicht (vgl. Künster et al., 2011; Thurn, 
2015; Ziegenhain et al., 2011). Solche uneindeutigen Situationen dürften dann häufiger 
auftreten, wenn Rahmenbedingungen, Standards und vertieftes Handlungswissen zu-
nehmend systematisch und konkret im pädagogischen Alltag etabliert werden. Sie spie-
geln allerdings die Realität wider, der gemäß sich eine potentielle Gefährdung auf einem 
Kontinuum mit schleichenden Übergängen und in der Grauzone von grenzverletzendem 
Verhalten über sexualisiertes Verhalten bis hin zu etwa Penetration bewegen kann, und 
dies in ganz unterschiedlichen Häufigkeiten, vom einmaligen Übergriff, über wenige bis 
zu chronisch fortgesetzten Übergriffen.

Die AG I des Runden Tischs sexueller Missbrauch hat eine Leitlinie zu Missbrauch 
in Institutionen verabschiedet und gefordert diese verbindlich in pädagogischen Ein-
richtungen zu etablieren (BMFSFJ, BMJ & BMBF, 2011). Gleichzeitig hat die AG II 
eine teilweise widersprechende Leitlinie zum strafrechtlichen Umgang mit Missbrauch 
in Institutionen erstellt. Diese nicht aufgelösten Konflikte in den inhaltlichen Vorgaben 
vom Runden Tisch haben in der Praxis teilweise auch für Verunsicherung gesorgt (vgl. 
Fegert & Kliemann, 2013). Auch folgende gesetzliche Rahmungen wie das Bundeskin-
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derschutzgesetz haben dem Bedürfnis der Praxis nach klaren gesetzlichen Handlungs-
leitlinien nicht hinreichend Rechnung getragen.

Der Entwurf des Gesetzes zu Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) hat 
in den Regelungen für Berufsgeheimnisträger/-innen und Lehrkräfte noch einmal ver-
sucht, die Befugnisse in der Kontaktaufnahme zur öffentlichen Jugendhilfe und die Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote zu verdeutlichen.

Damit Leitlinien und Standards ‚leben‘, braucht es aber eine Kultur von Führung 
und Teamentwicklung, die in einer ethikorientierten Haltung begründet ist. Diese ver-
langt einen Führungsstil, der die Perspektive von Kindern und Jugendlichen sowie der 
Mitarbeitenden priorisiert und deren Entwicklung fördert. Dabei bilden wertschätzen-
des, partizipatives, transparentes und faires Umgehen miteinander den Orientierungs-
rahmen für gemeinsames pädagogisches Handeln. Dies ist derzeit keineswegs selbst-
verständlich und organisatorisch noch nicht der Regelfall. Damit gehen z. B. eine offene 
Austauschkultur, das Lernen aus Fehlern sowie systematische Angebote zur Selbstrefle-
xion einher (vgl. Fuchs et al., 2017a; Schmidt-Huber & Tippelt, 2014; Thurn, Köhler-
Dauner, Gulde & Ziegenhain, 2017). Die Entwicklung einer solchen ethikorientierten 
Kultur in Bildungsinstitutionen muss wiederum gesamtgesellschaftlich getragen und 
unterstützt werden. Das Wirken der Unabhängigen Beauftragten sowie der Unabhängi-
gen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) reflektiert 
die Bestrebungen eine solche Kultur zu etablieren, aber auch den Umfang und die Viel-
schichtigkeit des Aufgabenspektrums bzw. der damit verbundenen Themen. Sexueller 
Missbrauch in Institutionen hat zunächst die öffentliche Debatte stark bestimmt. Die 
Kommission hat, den epidemiologischen Häufigkeiten entsprechend, im soeben ver-
öffentlichten Zwischenbericht zunächst ihr Augenmerk auf Missbrauch in der Familie 
gerichtet (Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, 
2017). In ihrer Erklärung betont die Kommission aber auch die Bedeutung z. B. der Auf-
arbeitung der Übergriffe in ehemaligen DDR-Heimen und anderen institutionellen Kon-
texten. Hinzu kommen die berechtigten Forderungen von Betroffenen aus ehemaligen 
Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Psychiatrie in der Nachkriegszeit, für die 
erst in dieser Legislaturperiode eine Fondsregelung zugestanden wurde. Die Kommis-
sion ist mit ihren Strukturen und Möglichkeiten nur begrenzt in der Lage, die Erwartun-
gen an die begonnene Aufarbeitung bzw. die Forderungen nach Anhörungen ehemaliger 
Betroffener aufzugreifen und einzulösen. Dies unterstreicht, dass die immer wieder be-
tonte gesellschaftliche Aufarbeitung über die unmittelbare Arbeit der Kommission hin-
ausgehen und langfristiges ernstgemeintes politisches Ziel sein muss.
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Abstract: The purpose of this report is to describe and analyse the structural and attitu-
dinal factors of sexual abuse happening in boarding schools and residential care homes 
especially from the perspective of professionals who work in these educational settings. 
Following a qualitative approach, content and didactical aspects of modules for continu-
ing education have been developed in order to prevent child sexual abuse in these insti-
tutions. These modules were tested and evaluated. Styles of leadership in these institu-
tions play an important role within the strategies of prevention. Selected results from the 
project are discussed within the context of a framework of educational and social policy.
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Präventionsansätze, ihre Grenzen 
und Potenziale
Eine kritische Bestandsaufnahme

Zusammenfassung: Die Frage der Prävention oder allgemeiner formuliert: der Verhin-
derung von sexualisierter Gewalt in pädagogischen Kontexten ist eine der zentralen 
(fach-)öffentlichen und erziehungswissenschaftlichen Fragestellungen der letzten Jahre. 
Ausgehend von den Berichten Betroffener und in der Folge von Aufarbeitungsberich-
ten aus pädagogischen Institutionen wurden neben der öffentlichen Debatte zahlreiche 
Praxisentwicklungen und Forschungsvorhaben angestoßen. Gleichwohl bleibt die Frage 
der Wirksamkeit solcher Bemühungen, ihrer theoretischen und konzeptionellen Kon-
sistenz und ihrer nicht-intendierten Nebenfolgen diskussionswürdig. Der Artikel nimmt 
diese Diskussion auf, stellt aktuelle nationale und internationale Forschungsergebnisse 
vor, reflektiert ihre Grundannahmen und Ableitungen und diskutiert abschließend die Be-
grenzungen und Desiderate im Kontext erziehungswissenschaftlicher Forschung zu se-
xualisierter Gewalt.

Schlüsselworte: Prävention, Sexualisierte Gewalt in Institutionen, Pädagogik

1. Einleitung

Sexualisierte Gewalt in pädagogischen Institutionen fordert die pädagogische Profes-
sion in doppelter Art und Weise heraus. So ist zu konstatieren, dass das Bekanntwer-
den/Disclosure von sexualisierten Gewalterfahrungen von Adressat_innen und der ent-
sprechende fachliche Umgang in den verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern, 
vor allem in Schule und der Kinder- und Jugendhilfe, pädagogische Fachkräfte vor er-
hebliche Herausforderungen stellen (vgl. Christmann, Just & Wazlawik, 2016). Dar-
über hinaus wird pädagogisch-professionelles Handeln in besonderer Art und Weise 
in Frage gestellt, wenn Angehörige pädagogischer Berufsgruppen sexualisierte Ge-
walt an Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen Schutzbedürftigen ausüben. Dass 
die Herausforderung auch die erziehungswissenschaftliche Disziplin betrifft und wei-
tergehende Positionierungen notwendig macht, lässt sich an aktuellen Debatten nach-
vollziehen (vgl. Andresen & Demant, 2017; Brachmann, 2017). Sowohl die Über-
legungen in Profession als auch in Disziplin münden jedoch in der Frage, wie sich 
sexualisierte Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen generell und insbeson-
dere in pädagogischen Kontexten verhindern lassen. Der Artikel nimmt diese Frage auf 
und versucht in einem ersten Schritt die Ursachen und Entstehungskontexte von se-
xualisierter Gewalt nachzuzeichnen, bevor er einen kurzen Überblick über mögliche 
Präven tionsansätze gibt. Des Weiteren diskutiert er Verkürzungen, Grenzen und Poten-
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ziale der verschiedenen Präventionsansätze und mögliche erziehungswissenschaftliche 
Anschlüsse.

2. Sexualisierte Gewalt in pädagogischen Kontexten

Eine der zentralen Voraussetzungen der Prävention von sexualisierter Gewalt ist die 
Erforschung und Diskussion der Ursachen und Bedingungen des Auftretens von se-
xualisierter Gewalt in pädagogischen Institutionen. Dabei ist ‚Aufarbeitung‘ als zivil-
gesellschaftliches Projekt weit mehr als nur wissenschaftliche Dokumentation, Analyse 
und Einordnung von Gewalt- und Missbrauchserfahrungen (vgl. Andresen & Demant, 
2017; Brachmann, 2017). Gleichzeitig bietet sie jedoch aus dieser Perspektive heraus 
Erkenntnisse für die Auseinandersetzung mit der Prävention von sexualisierter Gewalt. 
Die Frage nach erforderlichen Konsequenzen, um pädagogische Einrichtungen als um-
fassend sichere Orte für Heranwachsende zu kultivieren, ist dabei untrennbar verbun-
den mit der Frage nach Ursachen. Dabei beschränken sich die entsprechenden Dis-
kursstränge nicht (mehr) auf die Dynamiken zwischen Täter_innen und Opfern bzw. 
dahingehende Präventions- und Interventionsmöglichkeiten, sondern identifizieren Ein-
richtungen selbst als potenziell risikobehaftet.

Grundlegend für die Frage der Prävention von sexualisierter Gewalt in pädagogi-
schen Kontexten sind die angenommenen Ursachen und die spezifischen Entstehungs-
kontexte. Retkowski und Thole (2012) identifizieren hier vier Argumentations- und Er-
klärungsmuster. Sie unterscheiden zwischen einem ideologischen Erklärungsmuster, 
welches soziokulturelle Symbolsysteme und pädagogische Strukturparadigmen in den 
Blick nimmt (z. B. im Kontext der Reformpädagogik), einem institutionellen Erklä-
rungsmuster, welches in Anlehnung an die Goffman’sche Figur der totalen Institution 
gewaltförmige Praxen erklärt, einem naturalistisch-biologistischen Erklärungsmuster, 
welches von einer psychosexuellen Disposition (bspw. ‚Pädophilie‘) ausgeht und diese 
als individualpathologisches Problem diskutiert. Das vierte Erklärungsmuster bezieht 
sich auf die interaktionale Dimension nicht gelungener Nähe-Distanz-Relationen und 
verweist auf das in jeder pädagogischen Beziehung angelegte Risiko der Entgrenzung 
ihrer machtasymmetrischen Struktur.

Ausgehend von der Fragestellung, welche organisationalen Bedingungen sexuali-
sierte Gewalt in pädagogischen Einrichtungen ermöglichen bzw. befördern, wurden im 
Rahmen eines Forschungsprojektes (vgl. Pöter & Wazlawik, in Vorb.) die Ergebnisse 
aus 29 einrichtungsspezifischen (Heimeinrichtungen, Internate und Schulen) Aufarbei-
tungsprozessen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in einem systematischen 
Review-Verfahren (vgl. Thomas & Harden, 2008) synthetisiert und analysiert, welches 
die systematische und kontrollierte Recherche, Bewertung und Verbindung von Ein-
zelstudien ermöglicht (Gough, Oliver & Thomas, 2012, S. 5). Im Unterschied zur Pri-
mär- und Sekundäranalyse stellen beim systematischen Review somit nicht die Daten 
der Studien, sondern die Studien bzw. deren Ergebnisse selbst das Material dar. In kon-
figurativer Ausrichtung verfügt der Ansatz über das Potenzial zur induktiven Generie-
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rung und Exploration von Theorien anhand qualitativer Forschungen (Gough, Oliver & 
Thomas, 2012, S. 8). In der methodischen Umsetzung orientiert sich das Review von 
Aufarbeitungsberichten an der „thematic synthesis“ (Thomas & Harden, 2008), die im 
Unterschied zu vergleichbaren Methoden nicht auf der Ebene der deskriptiven Dar-
stellung und Synthese von Studienergebnissen verbleibt, sondern davon ausgehend tie-
fergehende Analysen vor dem Hintergrund des Erkenntnisinteresses vorsieht („going 
beyond“, Thomas & Harden, 2008, S. 7). Trotz der Heterogenität der Aufarbeitungs-
gegenstände, -ansätze und -darstellungen lassen sich plausibel-fundierte Hypothesen 
ableiten, die den größtenteils theoretischen Stand des Fachdiskurses stützen, präzisieren 
und erweitern. So erscheint zunächst die Abgrenzung von Einrichtungen zur Außen-
welt relevant, die nicht nur einen Nährboden für (sexuelle) Gewalt bereitet, sondern 
überdies Disclosureprozesse und Zugänge zu externer Unterstützung erheblich er-
schwert. Räumliche Dimensionen scheinen auch insofern eine Rolle zu spielen, als be-
engte Wohnsituationen ein Maß an selbstverständlicher Nähe generieren, das Täter_in-
nen gezielt ausnutzen können; auch mangelnde Ausstattung in anderen Bereichen kann 
sexueller Gewalt offenbar Vorschub leisten, insbesondere eine quantitativ und qualita-
tiv unzureichende Personalausstattung, die Überforderungen und damit die Duldung 
von Übergriffen zur Konsequenz haben kann. Daran anschließend zeigt sich, dass fach-
liche Defizite in Gestalt mangelnder Qualifikation und Kollegialität zur Ausbildung in-
dividualisierter und weitgehend unkontrollierter pädagogischer Umgangsweisen führen 
bzw. die Möglichkeit zur Initiation in gewaltförmige (Erziehungs-)Praktiken eröffnen 
können. Auch das Fehlen struktureller Elemente wie Beschwerdemanagement und Auf-
sicht, die einen konsequenten Umgang mit Verdachtsmomenten und eigenständige 
präventive Wirkungen ermöglichen könnten, erscheint in den Aufarbeitungsberichten 
bedeutsam. Als gewaltbegünstigend erweisen sich darüber hinaus ausgeprägt autoritär-
hierarchische Machtverhältnisse, die zwischen Mitarbeiter_innen und Kindern bzw. Ju-
gendlichen Strukturen von Befehl und Gehorsam schaffen, was ersteren nicht nur Über-
griffe, sondern auch deren anschließende Geheimhaltung potenziell erleichtert. Eine 
defizitäre, entwertende Perspektive auf Kinder bzw. Jugendliche im Allgemeinen bzw. 
Adressat_innen im Besonderen mag dabei nicht nur innere Hemmschwellen zur Be-
gehung von Übergriffen senken, sondern als kollektive Mitarbeiter_innenorientierung 
auch dafür sorgen, dass diese relativ folgenlos bleiben. Die Kollektivierung, Objektifi-
zierung, Entmündigung und Isolation von Kindern bzw. Jugendlichen in Einrichtungen 
schwächt zudem deren Widerstandsfähigkeit. Dies kann in ähnlicher Weise für Einrich-
tungskulturen gelten, die durch allgegenwärtige und selbstverständliche Überschreitung 
von psychischen und physischen Grenzen desensibilisierend wirken. Die Entwicklung 
eines individuellen Grenzbewusstseins wird Kindern und Jugendlichen zudem offenbar 
dort erschwert, wo Körperlichkeit und Sexualität durch Dethematisierung und Sanktio-
nierung in Einrichtungen tabuisiert werden. Nicht zuletzt scheint sexuelle Gewalt über-
all dort erleichtert zu werden, wo ein reibungs- und in der Außenwirkung tadelloser Ab-
lauf des Einrichtungsalltags über den Bedürfnissen und Betroffenheiten von Kindern 
bzw. Jugendlichen steht (vgl. Pöter & Wazlawik, in Vorb.). Die Ergebnisse des Reviews 
machen deutlich, wie verwoben individuelle, organisationale und gesellschaftlich-nor-
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mierende Faktoren sind. Nun mögen diese Perspektiven aus vergangenheitsbezogenen 
Aufarbeitungsberichten suggerieren, dass heute mit entsprechenden rechtlichen Re-
gelungen, fachlichen Kodizes oder professionsethischen Überlegungen diese Gefahren 
überwunden sind. Aktuelle Vorkommnisse von (sexualisierter) Gewalt in Institutionen 
stellen dies jedoch regelmäßig in Frage.

Nicht in jeder Präventionsbemühung scheinen nun Annahmen hinsichtlich der Ur-
sachen und Bedingungsgefüge für sexualisierte Gewalt expliziert zu werden. Dies ist 
keineswegs trivial, da Annahmen über die Ursachen zumeist auch das jeweilige Präven-
tionsverständnis dominieren und komplementäre Präventionselemente notwendig er-
scheinen lassen. So lässt sich beispielsweise gerade in institutionellen Schutzkonzepten 
häufig das oben beschriebene naturalistisch-biologistische Erklärungsmuster identifi-
zieren, wenn Institutionen ‚sicher‘ gegenüber potentiellen Täter_innen gemacht werden 
sollen und dies beispielsweise dadurch geschehen soll, dass potentielle Täter_innen von 
der Institution ferngehalten werden.

3. Prävention von sexualisierter Gewalt – Eine Bestandsaufnahme

Der gegenwärtige Diskurs über Prävention von sexualisierter Gewalt ist dabei kein 
ausschließlich erziehungswissenschaftlicher Diskurs, verschiedene Disziplinen – ins-
besondere Psychologie, Medizin/Psychiatrie oder Rechtswissenschaft – tragen mit ih-
rer Expertise, Ideen und Befunden zu einer Verbesserung des Schutzes von Kindern 
und Jugendlichen bei. Eine interdisziplinäre Verortung spiegelt sich nicht zuletzt in den 
gängigen Beschreibungen von Präventionskonzepten als primär-, sekundär- oder terti-
ärpräventiv, bzw. universell oder selektiv wider, womit an ursprünglich medizinische 
Begründungszusammenhänge angeknüpft wird (vgl. Kindler, 2015). Dieser Logik ent-
sprechend zielt Primärprävention auf eine Verhinderung von Viktimisierungen ab und 
Sekundärprävention auf eine möglichst rasche Beendigung bestehender sexualisierter 
Gewaltverhältnisse. Tertiärprävention hingegen umfasst Maßnahmen der Nachsorge für 
Betroffene, die mögliche Folgen von Gewalterfahrung abmildern und insbesondere er-
neute Viktimisierung verhindern soll. Die Unterscheidung von universeller und selek-
tiver Prävention bezieht sich hingegen darauf, ob eine konkrete Maßnahme sich po-
tenziell an die Gesamtbevölkerung oder an eine spezifische, als besonders vulnerabel 
markierte, Gruppe richtet. Diese eher schematische Zuordnung ist dabei mit dem Vor-
wurf inhaltlicher Unbestimmtheit und fehlender eindeutiger Systematik behaftet und 
seit langem Bestandteil einer erziehungswissenschaftlich orientierten kritischen Prä-
ventionsforschung (Böllert, 2011, S. 1126).

Weiterhin lassen sich die verschiedenen Präventionsansätze gegen sexualisierte Ge-
walt mit Blick auf die ‚Zielgruppen‘ von Prävention – Adressat_innen, Fachkräfte, In-
stitutionen – differenzieren. In Abgrenzung zu den schematischen Sortierungsversuchen 
erweisen sich demgegenüber eine inhalts- und adressat_innenbezogene Ausdifferen-
zierung von Maßnahmen hinsichtlich einer Thematisierung von sexualisierter Gewalt 
mit Kindern und Jugendlichen, der Förderung von deren Selbstvertrauen und Selbst-
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schutzfähigkeiten, der Stärkung der Schutzfähigkeit erwachsener Bezugsper sonen so-
wie von Beratungsangeboten für potenzielle Täter_innen (Kindler, 2014, S. 79) als 
hilfreich. Hinter den strukturierenden Sortierungen bleibt jedoch zumeist eine entspre-
chende theoretische Verortung zurück. Erste umfassendere theoretische Rahmungs-
versuche stützen sich beispielsweise auf den Capabilities Approach, indem sie die 
Bedeutung des Zusammenwirkens struktureller Gegebenheiten, individueller Fähigkei-
ten und kultureller Rechte und Normen für die Konzipierung und Evaluation konkre-
ter Präventionsmaßnahmen diskutieren (Andresen, Gade & Grünewalt, 2014, S. 14). 
Deren Einbettung in mögliche präventive Gesamtstrategien wird in der Forschungs-
literatur entsprechend auch als ökologische oder multifaktorielle Prävention bezeich-
net (Kindler, 2015, S. 360). Insbesondere der Verweis auf strukturelle Begebenheiten 
knüpft dabei an die Tradition feministischer Theorie an, die in ihrer jüngeren Lesart die 
Bekämpfung sogenannter rape culture, also eines gesellschaftlichen Klimas, das sexua-
lisierte Gewalt gegen Frauen und Kinder verharmlost und legitimiert, als übergeord-
netes Präventionsdesiderat benennt (vgl. Powell & Henry, 2014). Gleichzeitig wird auf 
einer personalen Ebene Prävention als Ausdruck einer spezifischen pädagogisch-pro-
fessionellen Haltung skizziert und eingefordert, wozu auch die kritische Reflexion von 
Geschlechterverhältnissen und geschlechtsbasierter Formen der Gewalt gezählt werden 
(vgl. Braun, 2016). Insbesondere der Begriff der ‚Haltung‘ bleibt im Präventionsdiskurs 
jedoch zumeist hinter dem erziehungswissenschaftlichen Diskurs zurück (vgl. Winkler, 
2011; Oelkers, 2017)

Sowohl dieser begrifflichen Unschärfen als auch der ungebrochenen Attraktivität 
einer mit „erhöhter Problemadäquanz“ (Böllert, 2011, S. 1126) gleichgesetzten Vorstel-
lung von Prävention geschuldet, existiert in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit 
und des Bildungs- und Gesundheitssystems eine unüberschaubare Zahl dezidierter Prä-
ventionsprogramme sowie zumindest anteilig präventiv ausgerichteter organisationaler 
und institutioneller Strategien (vgl. Kindler, 2014). Der nur sehr lückenhaft vorhan-
dene Überblick hierüber, der empirisch z. T. etwa durch das Monitoring des Unabhän-
gigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs jedoch zunehmend 
angereichert wird (vgl. Pooch & Tremel, 2016; UBSKM, 2013), stellt dabei eine zen-
trale Schwierigkeit dar, belastbare Aussagen über die praktischen Umsetzungen und Im-
plementierungen von Prävention zu treffen. Mit Blick auf deren Evaluation wiederum 
wird die Bestimmung ihres Gegenstandes als problematisch erachtet (Andresen et al., 
2014, S. 15). Die ausschließliche Orientierung an primärpräventiven Ansätzen, die glei-
chermaßen auf eine Stärkung von Kindern und eine allgemeine Reduzierung von Vik-
timisierungserfahrungen abzielen, stellten demnach eine unzulässige Verkürzung der 
Komplexität von sexualisierten Gewaltsituationen dar und seien angesichts des großen 
Dunkelfeldes auch kaum zu operationalisieren, auch wenn es diesbezüglich vereinzelte 
empirische Hinweise gibt (Andresen et al., 2014, S. 15; vgl. auch Kindler, 2014).

Umgekehrt gibt es jedoch vielfach Belege für die Effektivität einzelner präventiver 
Elemente, die sich etwa auf den Ebenen deklarativen und prozeduralen Wissens abbil-
den lassen. Sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Fachkräften lässt sich 
nach der Teilnahme an einer Präventionsveranstaltung in der Regel ein Zuwachs an all-
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gemeinem Wissen über sexualisierte Gewalt und ihre Dynamiken als auch an hand-
lungsbezogenem Wissen, etwa über Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen oder eine Inter-
vention durchzuführen, nachweisen. Ebenso sind Offenlegungen von vergangener oder 
akuter sexualisierter Gewalt als regelmäßiges Ereignis im Kontext von Präventionsver-
anstaltungen gut dokumentiert (vgl. Kindler & Schmidt-Ndasi, 2011). Der Nachweis 
der Übertragung solcher Wissensbestände in tatsächliches Handeln wiederum erweist 
sich als die „Achillesferse“ der wirkungsorientierten Präventionsforschung (Kindler, 
2014, S. 81). Eine entsprechende Überprüfung etwa in Form von Simulationsstudien, in 
denen Kinder und Jugendliche mit realitätsnahen Gefahrensituationen konfrontiert wer-
den, ist nicht allein methodisch herausfordernd, sondern vor allem forschungsethisch 
prekär, gleichwohl lässt er sich auch in aktuellen, eher medizinisch-psychiatrisch ver-
orteten Präventionsprojekten identifizieren (vgl. Chodan, Reis & Häßler, 2015).

Unbesehen der inhaltlichen Konzeption von Präventionsprogrammen stellt sich als 
eine weitere grundsätzliche Herausforderung für deren Umsetzung und Evaluation die 
Frage der sogenannten Umsetzungstreue. So zeigt es sich, dass Programminhalte durch 
unterschiedliche pädagogische Verantwortliche durchaus abweichend interpretiert und 
entsprechend abgewandelt dargeboten werden (vgl. Barron & Topping, 2011). Zwar 
kann dies positiv im Sinne einer Orientierung an der jeweiligen Adressat_innengruppe 
gedeutet werden, gleichzeitig ist jedoch eine reliable und damit objektiv oder zumin-
dest konzeptionell nachvollziehbare Umsetzung nicht gewährleistet. Wird demnach ein 
grundsätzlich gut evaluiertes Programm in spontan abgewandelter Form durchgeführt, 
müssen hierfür zuvor als sicher angenommene Effekte wieder infrage gestellt werden.

Unbestritten ist, dass die Präventionskonjunktur auch Verkürzungen hervorbringt 
sowie empirisch weiter zu untersuchende Rezeptionsmodi interdisziplinärer Wissens-
bestände und die Notwendigkeit partizipativer Präventionsforschung und -entwicklung 
markiert. Exemplarisch sei hier auf die fundamentale Kritik verwiesen, die Schling-
mann (2015) am Präventionsprojekt „Kein Täter werden“ übt. Ohne dieser notwendi-
gerweise in allen Punkten zuzustimmen wird hieran deutlich, dass es ein Spannungsfeld 
gibt zwischen Außendarstellung und wahrgenommener Intention von Präventionsvor-
haben einerseits, und der Überprüfung ihrer Inhalte, Grundannahmen und Ergebnisse 
andererseits. Gerade diese Auseinandersetzung mit einem besonders renommierten und 
expandierenden Projekt verweist dabei auch auf die Ebene politischer Entscheidungs-
prozesse, die nicht zuletzt für die Finanzierung, aber auch für die übergeordnete Steue-
rung und öffentliche Wahrnehmung von Prävention und somit deren gesellschaftliche 
Verankerung mitverantwortlich ist.

4. Grenzen und Potentiale – Perspektiven einer weitergehenden Debatte 
zur Verhinderung von sexualisierter Gewalt

Die hier aufgezeigten Perspektiven und empirischen Hinweise zur Gestaltung von Prä-
vention von sexualisierter Gewalt markieren ausschnittartig zentrale Ansätze und ad-
ressieren verschiedene Ebenen, welche jedoch auch insbesondere in ihrer Begrenztheit 
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diskutiert werden müssen. Einen grundsätzlich problematischen Aspekt von Präven-
tionsansätzen beschreibt Kindler (2015), indem er darauf verweist, dass deren Be-
wertung eher an die „gute Ansicht“ der Verhinderung von sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder als an deren tatsächliche Wirkung gekoppelt sei. Präventionsstrategien würden 
demnach als erfolgreich gewertet, wenn sie „belegbar Risikofaktoren für sexuelle Über-
griffe abbauen, oder Schutzfaktoren aufbauen können“ (Kindler, 2015, S. 352). Als gut 
belegt gilt dabei insbesondere, dass Kinder und Jugendliche durch Präventionsbotschaf-
ten erreicht werden können, dadurch einen Zuwachs an Wissen erlangen und positivere 
Einstellungen gegenüber protektiven Verhaltensweisen entwickeln. Nicht-intendierte 
Effekte wie etwa emotionale Belastungsreaktionen von Kindern infolge einer Themati-
sierung von sexualisierter Gewalt werden ebenfalls berücksichtigt, scheinen jedoch ins-
gesamt selten vorzukommen (Kindler, 2015, S. 354). Gleichzeitig besteht weitgehender 
Konsens darüber, dass die Einbindung erwachsener Bezugspersonen in Präventions-
maßnahmen essenziell ist, da Kinder und Jugendliche nicht die alleinige Verantwortung 
für den eigenen Schutz zugewiesen werden dürfe. Zunehmend finden diese Aspekte so-
wohl in der Gestaltung von Präventionsprogrammen Berücksichtigung und in deren 
Evaluation Bestätigung, so etwa bei den Präventionstheaterstücken „Mein Körper ge-
hört mir“ und „Trau dich !“ (vgl. Andresen et al., 2014; Firnges & Amann, 2016).

Gegenüber der Durchführung von Einzelmaßnahmen wird jedoch seit mehreren 
Jahren eine Einbettung präventiver Strategien in übergreifende institutionelle Schutz-
konzepte befürwortet (vgl. Wolff, 2014). Auch lassen sich Zusammenhänge aufzeigen, 
die auf positive Auswirkungen der Implementierung von Schutzkonzepten auf das Si-
cherheitsgefühl und die Handlungskompetenz von Adressat_innen und Fachkräften 
hindeuten (Schloz, Allroggen & Fegert, 2017, S. 31). Über die eigentliche Implemen-
tierungsphase hinaus werden Schutzkonzepte jedoch als längerfristige Organisations-
entwicklungsprozesse beschrieben, wodurch sich entsprechend auch das Desiderat von 
Evaluationen mit Längsschnittdesigns ergibt (vgl. Fegert, Schröer & Wolff, 2017). Da-
bei ist zu diskutieren, inwieweit Organisationen und ihre Dynamiken im Kontext von 
Schutzkonzepten unterkomplex verortet werden. Insbesondere Fragen von real-macht-
vollen Strukturen und der Stellenwert bzw. die Art und Weise, wie ein positiver Sexua-
litätsbezug in Präventionsmaßnahmen zu integrieren sei (vgl. Kavemann, 2016), sind 
hierbei zu berücksichtigen.

Ergänzend kann neuere Forschung auch aufzeigen, dass es wesentlich ist, über die 
strukturellen Komponenten von Schutzkonzepten hinaus den Blick auf die individuelle 
Situation von Adressat_innen zu richten und deren Bedarfe zu würdigen. So fordern 
Kavemann, Helfferich und Nagel (2016, S. 148), dass Prävention von einem „One-fits-
all-Konzept zu einem ausdifferenzierten Konzept individuell bedarfsgerechter Präven-
tionsmodule“ weiterentwickelt werden müsse. Dies spiegelt sich bereits ansatzweise 
darin wider, dass zunehmend Empirie bereitsteht, die sowohl ausgewählte und in die-
ser Hinsicht bislang eher randständige Handlungsfelder wie etwa die Jugendverbands-
arbeit (vgl. Schröer & Wolff, 2016) oder Sportverbände (vgl. Rulofs, Ohlert, Wagner & 
Hartmann-Tews, 2017) fokussiert, auf marginalisierte Adressat_innengruppen wie Kin-
der und Jugendliche mit Behinderungen (vgl. Urbann & Scharmanski, 2016) oder Be-



Wazlawik/Christmann/Dekker: Präventionsansätze, ihre Grenzen und Potenziale 219

wohner_innen stationärer Jugendhilfeeinrichtungen (Domann & Rusack, 2015) eingeht, 
für die eine erhöhte Vulnerabilität angenommen wird. Als weiteres Desiderat angesichts 
des stetigen Anwachsens der Forschungsliteratur kann nun jedoch gelten, Interdepen-
denzen bzw. Intersektionen zwischen strukturellen Merkmalen pädagogischer Einrich-
tungen einerseits sowie individuellen Merkmalen von Adressat_innen und Fachkräften 
andererseits hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Konzeptualisierung und Ausgestaltung 
von Prävention systematisch zu analysieren.

5. Prävention, Professionalität und Organisation – 
Erziehungswissenschaftliche Anschlüsse

Neben den spezifischen, oben beispielhaft dargestellten, Begrenzungen und Potenzia-
len bleibt die Frage nach Anschlüssen erziehungswissenschaftlicher Forschung virulent. 
Neben der nur sehr begrenzten Berücksichtigung der breiten (sozial-)pädagogischen 
Forschung zu Prävention und ihren nicht-intendierten Nebenwirkungen (vgl. exempla-
risch Böllert, 2011) bleibt der Einbezug erziehungswissenschaftlicher Rahmungen, wie 
Generationen- und Geschlechterverhältnisse, pädagogischer Berufsrolle und Berufs-
kulturen oder professionsethische Entwicklungspotenziale in der konkreten Umsetzung 
von Präventionsmaßnahmen zumeist unberücksichtigt oder wird lediglich in einer funk-
tional-verkürzten bzw. trivial-verbalisierten Form aufgenommen. Beispielhaft sei hier 
auf Schutzkonzepte oder in diesen beinhaltete ‚Nähe und Distanz-Regelungen‘ verwie-
sen, die als ‚Rahmungen‘ oder ‚Leitplanken‘ von Professionalität betrachtet und pro-
pagiert werden. Dies scheint aus einer professionstheoretischen Sicht hoch diskutabel 
und mit Blick auf Fragen des Verhältnisses von Organisation und Profession zwingend 
erklärungsbedürftig. Gleichzeitig scheint die organisationale Regulierung von pädago-
gischen Situationen, wie es sich bspw. in sogenannten ‚Nähe und Distanz-Konzepten‘ 
zeigt, sich in der Praxis entweder in abstrakten Floskeln und der Anrufung allgemein-
gültiger, ethisch wünschenswerter Normen, oder aber in der sehr kleinteiligen Ausbuch-
stabierung und Regulierung pädagogischer Interaktionen zu erschöpfen, welche wie-
derum die professionelle Möglichkeit oder sogar Notwendigkeit der Abweichung vom 
‚Nähe und Distanz-Konzept‘ in sich tragen und eine neues Compliance-Problem gene-
rieren (vgl. Wazlawik & Schwerdt, 2017). Diese nur kurz angerissenen Anknüpfungs-
punkte erziehungswissenschaftlicher Forschung und pädagogischer Konzeptionsent-
wicklung bieten in dem Zusammenhang die Möglichkeit Prävention von sexualisierter 
Gewalt nicht als isolierte Einzelmaßnahme zu begreifen, sondern ihren komplexen Ur-
sachen und Erbringungskontexten auch in Konzepten zur Verhinderung von sexualisier-
ter Gewalt gerecht zu werden.
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Abstract: The prevention of sexualized violence in pedagogical contexts has been a key 
issue for professionals and discussions in the field of educational sciences in recent years. 
Reports given by those who have been sexually abused in the past and reports from ped-
agogical institutions about people who are currently recovering from sexual abuse have 
sparked a public debate and numerous developments in practice and research projects. 
Nevertheless, the effectiveness of such efforts, their theoretical and conceptual founda-
tion as well as their unintended side-effects remain debatable. The article takes up the 
discussion from here, presents current national and international research results, re-
flects on the basic assumptions and consequences, and finally discusses the limitations 
and deficiencies in the context of educational science research on sexualised violence.
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Dieses Buch liefert nicht nur einen aktuellen Überblick über die Geschichte 
und die Theorien der Kindheit, sondern geht auch auf die unterschiedlichen 
Lebenssituationen der Kinder ein. 

Aus dem Inhalt:
• Geschichte der Kindheit • Kindheit und Persönlichkeitsentwicklung 
• Kindheit und Gesellschaft • Kindheit und Familie • Kindheit und Kinder-
tageseinrichtungen • Kindheit und Schule • Kindheit im digitalen Zeitalter 
• Kinderschutz und Kinderhilfe • Kinderrechte • Kindheit in Entwicklungs-
ländern

www.beltz.de

Ein aktueller Überblick über 
Geschichte und Theorien der Kindheit
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Jürgen Budde / Martin 
Bittner / Andrea Bossen / 
Georg Rißler (Hrsg.)
Konturen praxistheoretischer 
Erziehungswissenschaft

2018, 232 Seiten
broschiert, € 34,95 
ISBN 978-3-7799-3466-0
Auch als E-Book  erhältlich

Praxistheoretische Ansätze werden in den 
Kultur- und Sozialwissenschaften mittlerweile 
breit rezipiert. Mit dem Sammelband liegen 
erste Konturen einer praxistheoretischen 
Erziehungswissenschaft vor, die ihren Blick 
etwa auf die Materialität des Pädagogischen 
oder das Know-how der Akteur_innen rich-
tet und die Ordnungen sozialer Praxis zum 
Gegenstand ihrer Analyse macht. Die unter-
schiedlichen, im Band vorgestellten Ansätze 
eröffnen den Raum für eine weitergehende 
Diskussion.

Aus dem Inhalt:
  Wissen: Praxeologisieren; Der Zusammen-

hang vom Impliziten und Expliziten in 
praxistheoretischen Perspektiven: …

  Materialität: Zwischen Spontaneität und 
Habituierung: Pädagogisch relevante 
Praktiken mit den Dingen; Materialität 
in der Versammlung und als Ort des 
Sozialen. Soziomaterielle Perspektiven 
für die erziehungswissenschaftliche 
Forschung im Anschluss an Bruno Latour 
und Theodore R. Schatzki; …

  Subjektivierung: „Nochmal ganz langsam 
für Michele!“ Ein praxeologisch-performa-
tiver Blick auf Anerkennungsprozesse und 
Diff erenzbildungen im Unterricht; Doing 
Privacy. Kreisgespräche in der Sekundar-
stufe 1; …



Zeitschrift für Pädagogik

Begründet durch:
Fritz Blättner, Otto Friedrich Bollnow, Josef Dolch, Wilhelm Flitner, Erich Weniger

Fortgeführt von:
Cristina Allemann-Ghionda, Dietrich Benner, Herwig Blankertz, Hans Bohnenkamp, 
Wolfgang Brezinka, Josef Derbolav, Andreas Flitner, Carl-Ludwig Furck, Georg 
Geissler, Oskar Hammelsbeck, Ulrich Herrmann, Diether Hopf, Walter Hornstein, 
Wolfgang Klafki, August Klein, Doris Knab, Andreas Krapp, Martinus J. Langeveld, 
Achim Leschinsky, Ernst Lichtenstein, Peter-Martin Roeder, Wolfgang Scheibe, 
Hans Scheuerl, Hans Schiefele, Franz Vilsmeier

Herausgeber_innen:
Sabine Andresen (Frankfurt), Marcelo Alberto Caruso (Berlin), Kai S. Cortina (Michigan), 
Reinhard Fatke (Zürich), Werner Helsper (Halle), Eckhard Klieme (Frankfurt), Roland 
Merten (Jena), Jürgen Oelkers (Zürich), Sabine Reh (Berlin), Roland Reichenbach 
(Zürich), Tina Seidel (München), Petra Stanat (Berlin), Heinz-Elmar Tenorth (Berlin), 
Ewald Terhart (Münster), Rudolf Tippelt (München)

Die Zeitschrift für Pädagogik wird in folgenden Datenbanken und bibliografischen 
Diensten ausgewertet:
– CIJE (Central Index to Journals in Education, Phoenix, USA)
– ERIC (Educational Resources Information Center, Washington D.C., USA)
– ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities, Bergen, Norwegen)
– FIS Bildung (Fachinformationssystem Bildung, Frankfurt a. M.)
– PSYINDEX (Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation, Trier)
– SSCI (Social Sciences Citation Index, Institute for Scientific Information,  
 Philadelphia, USA)
– SOLIS (Informationszentrum Sozialwissenschaften, Bonn)


